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Wir zeigen unter Überreichung von auf uns lautenden Prozessvollmachten an, dass wir die 

Beschwerdeführerinnen anwaltlich vertreten. 

Es wird beantragt, 

Gründe: 

festzustellen, dass § 8 Abs. 3 Satz 2 und 3, § 27 Abs. 3 Satz 1 

und 2 des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im 

Haushaltsjahr 2016 vom 17.12.2015 i.V.m. Anlage 3 zu diesem Ge

setz mit dem Selbstverwaltungsrecht der Beschwerdeführerinnen aus 

Art. 78 LV NRW unvereinbar und nichtig sind. 

A. 
Sachverhalt 

1. 

Die Beschwerdeführerinnen wenden sich gegen die in§ 27 Abs. 3 i.V.m. Anlage 3 

GFG 2016 enthaltene Festlegung der für die Berechnung von Zuweisungen aus dem Steuer

verbund maßgeblichen Einwohnerzahlen. Für die Beschwerdeführerin zu 1. gilt danach zum 

31.12.2012 eine Bevölkerungszahl von 309.869, zum 31.12.2013 eine Bevölkerungszahl von 

311.287 und zum 31.12.2014 eine Bevölkerungszahl von 313 .958. Für die Beschwerdeführe

rin zu 2. gilt zum 31.12.2012 eine Bevölkerungszahl von 14.106, zum 31.12.2013 eine Bevöl

kerungszahl von 14.130 und zum 31.12.2014 eine Bevölkerungszahl von 14.243. Für die Be

schwerdeführerin zu 3. gilt zum 31.12.2012 eine Bevölkerungszahl 80.902, zum 31.12.2013 

eine Bevölkerungszahl von 80.572 und zum 31.12.2014 ebenfalls eine Bevölkerungszahl von 

80.572. Die Festlegung dieser Bevölkerungszahlen ist nach zahlreichen Vorschriften des 

GFG 2016 maßgebend für die Bemessung von Zuweisungen. 

Die Beschwerdeführerinnen greifen nicht allein die auf den 31.12.2014 bezogene Bestim

mung der Einwohnerzahl nach§ 27 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Anlage 3 GFG 2016 an. Sie greifen 

auch die Ermittlung der durchschnittlichen Einwohnerzahlen gemäß § 27 Abs. 3 Satz 2 

GFG 2016 an, soweit dabei die Bevölkerungszahlen nach Anlage 3 zu den Stichtagen 

31.12.2012, 2013 und 2014 herangezogen werden. Es geht den Beschwerdeführerinnen um 

www.redeker.de 



( 

REDEKER 1SELLNER1 DAHS RECHTSANWÄLTE 

Seite 3 

alle Fälle, in denen das GFG 2016 auf die fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen aus dem 

rechts- und verfassungswidrigen Zensus 2011 zurückgreift (dazu unten unter C. 1.). 

Zur Begründung der in§ 27 Abs. 3 GFG 2016 enthaltenen Regelung wurde in dem Gesetz

entwurf der Landesregierung ausgeführt {LT-Drucks. 16/9302 S. 72): 

„ Hinsichtlich der relevanten Einwohnerzahl erfolgt eine 
Festlegu,ng in Anlage 3. Diese beruht auf der auf den 
31. Dezember der Jahre 2012 bis 2014 fortgeschriebenen 
amtlichen Bevölkerungsstatistik (auf der Basis der Volks
zählung 2011). Es handelt sich um eine abweichende Re
gelung im Sinne des§ 96 Absatz 3 VwVfG NRW. Gleich
zeitig wird festgestellt, welche Einwohnerwerte bei der 
Berechnung des Demogra.fiefaktors gemäß§ 8 Absatz 3 
zu berücksichtigen sind. " 

Eine entsprechende Regelung enthielt erstmals das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014. In 

früheren Gemeindefinanzierungsgesetzen war eine vergleichbare Regelung nicht enthalten. 

Gemäß § 27 Abs. 3 Satz l GFG 2013 galt als Einwohnerzahl im Sinne des Gesetzes noch „die 

vom IT.NRW fortgeschriebene Bevölkerung zum Stichtag 31. Dezember 2011 ". Im Entwurf 

des GFG 2017 ist dieselbe Regelungstechnik :vvie in den GFG 2014, 2015 und 2016 vorgese

hen (vgl. LT-Drucks. 16/12502 S. 28). 

Ist nach Gesetzen oder Verordnungen eine Einwohnerzahl maßgebend, ist diese grundsätzlich 

- bis zu einem eventuellen Obsiegen der klagenden Kommunen in dem jeweiligen erstinstanz

lichen Klageverfahren - nach der so festgestellten Zahl zu bemessen(§ 96 Abs. 1 Satz 1, 

2 VwVfG i.V.m. § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Bestimmung der maßgebenden Einwohner

zahl nach§ 96 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 17.07.2013, GV. NRW. 2013, 

473). Etwas anderes gilt gemäß § 96 Abs. 3 VwVfG NRW, wenn - wie in § 27 Abs. 3 

GFG 2016 i.V.m. dessen Anlage 3 - in einem Gesetz unmittelbar eine abweichende Regelung 

enthalten ist. 

II. 

Wie die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Verfahren VerfGH 37/14 bestätigt hat, ist 

Hintergrund der geändert!;m Regelungstechnik, dass zahlreiche Städte und Gemeinden gegen 

die Bescheide, durch die der Landesbetrieb Information und Technik NRW {IT.NRW) die 

Einwohnerzahlen der Gemeinden gemäß§ 2 ZensG 2011 AG NRW vom 16.11.2010 festge

stellt hat, Klage vor den zuständigen Verwaltungsgerichten erhoben und grundlegende Be-
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denken gegen das Zensusverfahren geltend gemacht haben. Das hat auch die Bezirksregierung 

Düsseldorf in dem als 

Anlage 1 

beigefügten Schreiben an die Stadt Langenfeld vom 18.02.2014 bestätigt. Verglichen mit den 

bis dahin maßgeblichen, auf der Grundlage des Zensus 1987 fortgeschriebenen Bevölke

rungszahlen und auch im Vergleich zu den Melderegistereintragungen kam es bei der Mehr

zahl der Kommunen zu einem erheblichen „Einwohnerschwund". Außerdem ist die Berech

nung auch für diejenigen Kommunen, die nicht in dieser Weise negativ betroffen sind, nicht 

nachvollziehbar. 

III. 

Für das Bezugsjahr 2011 hat die Europäische Union mit der Verordnung Nr. 763/2008 alle 

Mitgliedstaaten zur Durchführung einer Volkszählung verpflichtet. Auf Grund dessen hat die 

Bundesrepublik Deutschland das ZensG 2011 erlassen, wonach u.a. die Einwohnerzahl von 

Bund, Ländern und Gemeinden zum Stichtag 09.05.2011 zu bestimmen ist. Auf dieser Grund

lage wurde der Zensus 2011 als Bundesstatistik durchgeführt. Diese Volkszählung erfolgte 

aus Kostengründen erstmalig nicht mehr im Wege der Befragung aller Einwohner und Ein

wohnerinnen (Vollerhebung), sondern im wesentlichen durch Auswertung von Melderegis

tern und anderen V ~altungsregistern und einer Befragung auf Stichprobenbasis. Die erfor

derliche Berechnung der Einwohnerzahl der Städte und Kommunen sowie der Länder und des 

Bundes erfolgte durch das Statistische Bundesamt 

vgl. VG Bremen 31.07.2014 - 4 V 824114 -juris Rn. 2/ 

IV. 

Gegenüber der Beschwerdeführerin zu 1. stellte der IT.NRW mit Bescheid vom 07.11.2013 

zum Stichtag 09.05.2011 eine amtliche Einwohnerzahl von 305.765 Personen fest. Für die 

Beschwerdeführerinnen zu 2. und 3. betragen die durch den Zensus bescheid festgestellten 

Einwohnerzahlen 14.119 bzw. 81.303. 

IT.NRW veröffentlicht im übrigen auch auf Basis der Volkszählung 1987 fortgeschriebene 

Einwohnerzahlen. Danach ergibt sich zum Stichtag 31.12.2011 für die Beschwerdeführerin 

zu 1. eine Einwohnerzahl von 327.913, für die Beschwerdeführerin zu 2. von 14.890 Einwoh

nern und für die Beschwerdeführerin zu 3. von 83.563. 
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V. 

Gegen die Feststellungsbescheide des IT.NRW haben die Beschwerdeführerinnen und z'ahl

reiche weitere Gemeinden bei den zuständigen Verwaltungsgerichten Klage erhoben. Soweit 

bekannt, sind sämtliche dieser Klageverfahren noch in der 1. Instanz anhängig. Das V erfahren 

der Beschwerdeführerin zu 1. vor dem Verwaltungsgericht Köln trägt das Aktenzeichen 

13 K 7505/13, dasjenige der Beschwerdeführerin zu 2. das Aktenzeichen 13 K 7573/13 

(Verwaltungsgericht Köln) sowie dasjenige der Beschwerdeführerin zu 3. das Aktenzeichen 

20 K 9053/13 (Verwaltungsgericht Düsseldorf). Die V erfahren der Beschwerdeführerinnen zu 

1. und zu 2. sind in entsprechender Anwendung von § 94 VwGO ausgesetzt, das V erfahren 

der Beschwerdeführerin zu 3. ruht. 

VI. 

Im Vergleich zu der Fortschreibung der Volkszählung 1987 und zu den Melderegistereintra

gungen ergeben sich für die Beschwerdeführerinnen aus der Festlegung der Einwohnerzahlen 

in Anlage 3 des GFG 2016 „Einwohnerverluste". Zum Stichtag 09.05.2011 ergaben sich aus 

den Bescheiden des IT.NRW im Vergleich zur Fortschreibung der Volkszählung 1987 und im 

Vergleich zu den Melderegistereintragungen für die Beschwerdeführerin zu 1. Verluste in 

Höhe von 20.383 bzw. 5.590 Personen und für die Beschwerdeführerin zu 2. in Höhe von 771 

bzw. 430 Personen. Diese Angaben beziehen sich jeweils auf die Hauptwohnung. Für die Be

schwerdeführerin zu 3. liegt die zum 09.05.2011 festgestellte Einwohnerzahl um 2.905 Perso

nen unter den nach Melderegister mit Hauptwohnung eingetragenen Personen. Diese Diver

genzen setzen sich bei der Fortschreibung zum 31.12.2011, auf der die gesetzlichen Festle

gungen zu den Stichtagen 31.12.2012, 31.12.2013 und 31.12.2014 in der Anlage 3 zum 

GFG 2016 beruhen, fort. 

VII. 

Durch Bescheide vom 19.01.2016 haben die Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln gegen

über den Beschwerdeführerinnen die Zuweisungen auf der Grundlage des GFG 2016 festge

setzt. Kopien dieser drei Bescheide sind als 

Anlage2 

. beigefügt. 
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Die Beschwerdeführerinnen haben gegen diese Bescheide Klage erhoben. Das Verfahren der 

Beschwerdeführerin zu 1. ist bei dem Verwaltungsgericht Köln unter dem Aktenzeichen 

4 K 1195/16 anhängig, das V erfahren der Beschwerdeführerin zu 2. unter dem Aktenzeichen 

4 K 981/16. Das Verfahren der Beschwerdeführerin zu 3. ist bei dem Verwaltungsgericht 

Düsseldorf unter dem Aktenzeichen 1K1832/16 anhängig. 

B. 

Zulässigkeit 

Die Verfassungsbeschwerde ist gemäß Art. 75 Nr. 4 LV NRW,§ 52 Abs. 1 

Nr. 2 VerfGHG NRW zulässig. 

c. 
Begründetheit 

Die Verfassungsbeschwerde ist begründet.§ 8 Abs. 3 Satz 2 und 3, § 27 Abs. 3 Satz 1 

und 2 GFG 2016 i.V.m. dessen Anlage 3 verletzen.das durch Art. 78 LV NRW gewährleistete 

Selbstverwaltungsrecht der Beschwerdeführerinrien und sind daher nichtig. 

l. 

Die Festlegung der Einwohnerzahl fällt in den Schutzbereich des gemeindlichen Selbstver

waltungsrechts nach Art. 78 LV NRW bzw. Art. 28 Abs. 2 GG. Sie hat zwar keine unmittel-

(,-- bare Finanzwirkung, ist aber Grundlage für eine Vielzahl finanzwirksamer Entscheidungen 

vgl. VG Regensburg 06.08.2015 -RO 5 K 13.2149-juris 
Rn. 224 ff.; VG Bremen 31.07.2014 - 4 V 824114 - juris 
Rn. 17; Martini - Der Zensus 2011 als Problem interkom
munaler Gleichbehandlung, 2011, S. 30 ff.; Obermann, 
LKV 2014, 66 (68); HessVGH 19.09.1991 
- 6 UE 2588189 - juris Rn. 34 (zur Volkszählung 1987); 
a.A. VG Cottbus 27.06.2013 -1K951110-juris Rn. 62. 

Anders als das Verwaltungsgericht Cottbus in der angeführten Entscheidung meint, rechtfer

tigt die durch Art. 11 Abs. 1 GG gewährleistete Freizügigkeit nicht die Annahme, die Fest

stellung der Einwohnerzahl werde nicht vom Schutzbereich der kommunalen Selbstverwal

tung umfasst. Die Gemeinde kann zwar niemanden zwingen, in ihrem Gebiet zu wohnen. So

weit das Land an die freie Entscheidung der Bürger, in einer bestimmten Gemeinde zu woh

nen, im Verhältnis zu dieser Gemeinde Rechtsfolgen knüpft, die die finanzielle Ausstattung 
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der Gemeinde betreffen, trifft es damit aber eine Regelung, die die Finanzhoheit und den An

spruch auf angemessene finanzielle Ausstattung der Gemeinde berührt. 

Nach dem GFG 2016 hat die in Anlage 3 vorgenommene Festlegung der Einwohnerzahlen 

Auswirkungen auf die folgenden finanzwirksamen Entscheidungen: 

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Landim Wege des Finanzausgleichs 

zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen :für 

die Erfüllung ihrer Aufgaben. Auf die Festlegung der Einwohnerzahlen gemäß § 27 Abs. 3 

Satz 1 GFG 2016 i.V.m. dessen Anlage 3 wird an verschiedenen Stellen des Gesetzes Bezug 

genommen(§§ 8 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 7 Satz 4, 11 Abs. 3 Satz 1und2, 14, 16 Abs. 3 

Satz 2 und Abs. 5 Satz 2, 18 Abs. 2 GFG 2016). Sie hat danach :für die Bemessung des An

teils der Gemeinden und Gemeindeverbände am Steueraufkommen des Landes (Steuerver

bund) gemäß§ 1 Abs. 3 i.V.m. §§ 2 bis 19 GFG 2016 Bedeutung. Für die Zuweisungen au

ßerhalb des Steuerverbundes(§ 1 Abs. 4 i.V.m. §§ 20, 21, 21a sowie§ 22 GFG 2016) ist sie 

hingegen nicht relevant. 

Innerhalb des Steuerverbundes ist zunächst die Finanzausgleichsmasse zu ermitteln 

(§ 2 GFG 2016) und ein Vorwegnahmeabzug vorzunehmen(§ 3 GFG 2016). Die danach ver

bleibende verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf Schlüsselzuweisungen, Investitions

pauschalen, fachbezogene Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen aufgeteilt 

(§ 4 GFG 2016). 

Die Gemeinden und die Gemeindeverbände erhalten Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich 

:für die einzelne Gebietskörperschaft nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und 

nach ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemisst(§ 5 Abs. 1 Satz 1 GFG 2016). Besonders be

rücksichtigt werden dabei u.a. Belastungen, die Gemeinden infolge großer Flächen im V er

hältnis zu ihrer Einwohnerzahl entstehen(§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 GFG 2016). Ob und in wel

cher Höhe eine einzelne Gemeinde Schlüsselzuweisungen erhält, ergibt sich gemäß 

§ 5 Abs. 2 GFG 2016 aus der Gegenüberstellung einer Ausgangsmesszahl(§§ 8, 11 und 

14 GFG 2016) und einer Steuerkraftmesszahl (§ 9 GFG 2016) oder Umlagekraftmesszahl 

(§§ 12 und 15 GFG 2016). Jede Gemeinde erhält dabei als Schlüsselzuweisung 90 v.H. des 

Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl 

(§ 7 Abs. 1GFG2016). 

Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde(§ 8 Abs. 1 GFG 2016) ergibt sich aus der Vervielfäl

tigung des Gesamtansatzes mit dem einheitlichen Grundbetrag gemäß § 28 Abs. 1 
www.redeker.de 
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Satz 2 GFG 2016. Der Grundbetrag wird in der Weise festgesetzt, dass der für Schlüsselzu

weisungen an die Gemeinden zur Verfügung gestellt Betrag aufgebraucht wird. Der Gesamt

ansatz wird gemäß§ 8 Abs. 2 GFG 2016 aus dem Hauptansatz(§ 8 Abs. 3 GFG 2016) unter 

Berücksichtigung von Einwohnerveränderungen und Nebenansätzen (Schüleransatz, Sozial

ansatz, Zentralitätsansatz - § 8 Abs. 3 bis 6 GFG 2016) gebildet. Der Hauptansatz ergibt sich 

aus der Einwohnerzahl der Gemeinde, vervielfältigt mit einem bestimmten, je nach Größe der 

Gemeinde unterschiedlichen Prozentsatz (sog. Hauptansatzstaffel der Anlage 2 zum 

GFG 2016). Der Prozentsatz ist in insgesamt 15 Staffelklassen unterteilt, beginnend mit ei-

. nem Hauptsatz von 100 % für Gemeinden mit 25.000 Einwohnern bis zu 142 % für Gemein-

( den mit mehr als 16.500 Einwohnern. Zur Ermittlung und Festsetzung des relevanten Ein

wohnerwertes wird die Zahl der Einwohner gemäß§ 27 Abs. 3 Satz 1GFG2016 mit der 

durchschnittlichen Zahl der Einwohner nach§ 27 Abs. 3 Satz 2 GFG 2016 verglichen, wobei 

der höhere Wert angesetzt wird (§ 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 GFG 2016). Für die Ermittlung der 

durchschnittlichen Zahl der Einwohner in die~em Sinne werden gemäß~ 27 Abs. 3 

Satz 2 GFG 2016 die Bevölkerungszahl nach Anlage 3 zu den Stichtagen 31.12. der Jahre 

2012 bis 2014 herangezogen. R~levanz hat die Einwohnerzahl in diesem Zusammenhang 

auch noch für den Flächenansatz(§ 8 Abs. 7 GFG 2016).Dieser :wird Gemeinden gewährt, 

die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro Einwohner aufweisen. 

Auf die gemäß§ 27 Abs. 3 Satz 1GFG2016 i.V.m. dessen Anhang 3 festgelegte Zahl der 

Einwohner kommt es in ähnlicher Weise im Rahmen der Ermittlung der Ausgangsmesszahlen 

auch bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen an die Kreise und die Städteregion 

( Aachen(§ 11 Abs. 3 Satz 1 GFG 2016) und an die Landschaftsverbände(§ 14 GFG 2016) an. 

Gemäß§ 16 Abs. 1GFG2016 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden ein bestimmter 

Betrag zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen bereitgestellt (sog. Investitionspau

schale). Der hiervon auf die Gemeinden entfallende Teilbetrag für eine allgemeine Investiti

onspauschale wird zu sieben Zehntel nach der maßgeblichen Einwohnerzahl nach § 27 

Abs. 3 Satz 1 GFG 2016 i.V.m. dessen Anlage 3 und drei Zehntel nach der maßgeblichen 

Gebietsfläche verteilt. Ein weiterer Teilbetrag wird den Landschaftsverbänden nach der maß

geblichen Einwohnerzahl nach§ 27 Abs. 3 Satz 1GFG2016 i.V.m. dessen Anlage 3 für eine 

Investitionspauschale zur Verfügung gestellt, die in erster Linie für investive Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe einzusetzen ist(§ 16 Abs. 5 GFG 2016). 

Gemäß§ 18 GFG 2016 wird den Gemeinden eine fachbezogene Sonderpauschale zur Unter

stützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Sportbereich zur Verfügung gestellt. Die 

www.redeker.de 



REDEKER 1SELLNER1 DAHS RECHTSANWÄLTE 

· Seite 9 

Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwohnerzahl gemäß§ 27 Abs. 3 Satz 1 GFG 2016 . 
i. V.m. dessen Anlage 3. 

II. 

Die Festlegung der für die Zuweisungen aus dem Finanz- und Lastenausgleich maßgeblichen 

Einwohnerzahl unmittelbar im GFG 2016 verletzt das durch Art. 78 LV NRW und 

Art. 28 Abs. 2 GG garantierte Selbstverwaltungsrecht der Beschwerdeführerinnen schon des

halb, weil sie darauf gerichtet ist, diese auf den Einzelfall bezogene Regelung einer verwal

tungsgerichtlichen Kontrolle zu entziehen. Auf der Grundlage der früheren Gemeindefinan

zierungsgesetze war dagegen fachgerichtlich einklagbar, dass die Statistikämter die gesetzli

chen Vorgaben bei der Feststellung der Einwohnerzahl gegenüber den Gemeinden einhalten 

und Fehler ggf. korrigieren 

Obermann, LKV 2014, 66 (69); vgl. dazu auch HessVGH 
19.09.1991 - 6 UE 2588189 - juris Rn. 38, bestätigt durch 
BVerwG 17.03.1992- 7 B 24192-; HessVGH07.12.1987 
-Z 10 S 482187- = NJW 1988, 988, 989; Meissner, 
NVwZ 1989, 1, 8. 

1. Dieser gezielte Ausschluss der fachgerichtlichen Kontrolle verstößt gegen das auch bei 

Regelungen mit Bezug zur kommunalen Selbstverwaltung zu beachtende Willkürver

bot. 

Hat die Rechtsform staatlichen Handelns Auswirkungen auf den Rechtsschutz, so darf 

sie nicht willkürlich gewählt werden 

BVerfG 24.10.1980-1BvR471180-NVwZ 1984, 89, 90. 

Hiervon ist auszugehen, wenn für einen einzelnen Organisationsakt die Form des Ge

setzes lediglich deshalb gewählt wird, um die Maßnahmen der verwaltungsgerichtlichen 

Kontrolle zu entziehen 

OVG Hamburg 14.09.1984 -Bs. IV 20184 -NVwZ 1985, 
51, 52. 

a) Den im Gesetzgebungsverfahren entstandenen Unterlagen, insbesondere der Be

gründung des Gesetzentwurfs, ist nicht zu entnehmen, welche positiven Ziele der 

Gesetzgeber mit der Änderung der Regelungstechnik verfolgt. Einziger denkbarer 

Zweck ist der Ausschluss der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle der Feststellung 

der Einwohnerzahl in Verfahren, die der Überprüfung von finanzwirksamen Ent-
www.redeker.de 



( 

(~ 

REDEKER 1SELLNER1 DAHS RECHTSANWÄLTE 

Seite 10 

scheidungen auf der Grundlage des GFG 2016 dienen. Dafür gibt es keinen ver

tretbaren sachlichen Grund. Es ist insbesondere nicht vertretbar, die finanzwirk

samen Rechtsfolgen der Feststellung der Einwohnerzahlen auch dann in ihrem 

Bestand zu schützen, wenn sich diese Entscheidungen in der verwaltungsgericht

lichen Überprüfung der Feststellungsbescheide des IT.NRW als rechtswidrig er

weisen. Denn es ist ein wesentlicher Zweck der Feststellung der Einwohnerzahlen 

durch den IT.NRW, auf ihrer Grundlage Entscheidungen über die Finanzausstat

tung der Gemeinden zu treffen. Die Relevanz dieser Feststellungen für Entschei

dungen über die Finanzausstattung der Gemeinden wird auch durch das 

GFG 2016, wie die oben wiedergegebene Passage aus der Begründung des Ge

setzentwurfs zeigt, nicht aufgegeben. Dem widerspricht es, sie von der fachge

richtlichen Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen über die Finanz

ausstattung der Gemeinden auszunehmen. 

Die Gemeinden können zwar die gesetzliche Festlegung der Einwohnerzahlenei

ner fachgerichtlichen Inzidentkontrolle zuführen, indem sie die ihnen nach 

§ 28 Abs. 6 Satz 1 GFG 2016 erteilten Bescheide angreifen. Diese Inzidentkon

trolle ist auf die Verletzung des Bundesrechts und des Verfassungsrechts des Lan

des beschränkt, weil eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht oder den er

kennenden Gerichtshof voraussetzt, dass das Verwaltungsgericht einen Verstoß 

gegen das Grundgesetz, gegen ein Bundesgesetz oder gegen die Landesverfassung 

feststel!t. Die verfassungsgerichtliche Prüfung am Maßstab des Bundesrechts 

durch das Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 Abs. 1 Satz 2 GG dürfte sich 

nicht darauf erstrecken, ob die in Anlage 3 des GFG 2016 bestimmten Einwoh

nerzahlen auf einer in jeder Hinsicht zutreffenden Anwendung der Vorgaben des 

ZensG 2011 für die Berechnung der Einwohnerzahlen der Gemeinden beruhen. 

Denn Prüfungsgegenstand ist nach Art. 100 Abs. 1 Satz 2 GG nicht die zutreffen

de Anwendung des Bundesrechts durch Landesbehörden im Rahmen der von 

ihnen dabei vorzunehmenden tatsächlichen Feststellungen. Das dürfte auch dann 

gelten, wenn der Landesgesetzgeber das Ergebnis dieser Gesetzesanwendung in 

ein Landesgesetz übernimmt. 

b) Die Landesregierung NRW hat im Verfahren VerfGH 37/14 bestätigt, dass die 

Regelungstechnik des§ 27 Abs. 3 Satz 1GFG2014 i.V.m. Anlage 3 gewählt 

wurde, um die Zensuszahlen der Anlage in Gesetzesrang zu erheben und auf diese 

Weise die GFG-Bescheide gegenüber etwaigen Anfechtungsklagen gegen Zen-
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susbescheide und auch gegenüber einer Verwerfung des ZensG 2011 durch das 

Bundesverfassungsgericht zu „immunisieren". Die Landesregierung NRW meint, 

dies sei nicht willkürlich, weil die Planbarkeit und Verlässlichkeit von Finanzzu

weisungen an die Kommunen einen hinreichenden sachlichen Grund darstellten. 

Der Gesetzgeber erfüllte mit dem GFG 2016 seinen Verfassungsauftrag der 

rechtssichemden Gewährleistung der Gemeindefinanzierung. 

Diese für das GFG 2016 vermutlich in gleicher Weise geltende Argumentation, 

die übrigens - soweit ersichtlich - im Gesetzgebungsverfahren keine Rolle gespielt 

haben dürfte, verkehrt Ursache und Wirkung. Gerade weil die Festlegung der 

Einwohnerzahlen in den Zensusbescheiden auf der Grundlage des erheblichen 

verfassungsrechtlichen Bedenken unterliegenden ZensG 2011 in völlig,intranspa

renter Art und Weise erfolgte, haben sich viele der betroffenen Kommunen zu 

Klagen gegen die Zensusbescheide und teilweise auch Verfassungsbeschwerden 

gegen das ZensG 2011 entschlossen. Der Argumentationsansatz der Landesregie

rung besagt letztlich, dass die Kommunen durch die Regelungstechnik des 

§ 27 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Anlage 3 GFG 2014 bzw. 2015 und 2016 vor sich selbst 

geschützt werden. Diese „Fürsorge" war jedoch nicht erforderlich, denn es hätte 

den betroffenen Kommunen offen gestanden, auf eine Klage zu verzichten. Die 

„Immunisierung" erschwert beträchtlich den Rechtsschutz gegen die 

GFG-Bescheide, indem sie die Verwaltungsgerichte hindert, in Klageverfahren 

gegen diese Bescheide die Rechtmäßigkeit der Feststellung der Einwohnerzahlen 

selbständig zu überprüfen. 

Im übrigen würde aufgrund des zutreffend angesprochenen Verfassungsauftrags 

der Leistung des Finanzausgleichs (Art. 106 Abs. 7 GG, Art. 79 Satz 2 

LVerfNRW) auch im Falle der fachgerichtlichen Beanstandung der Festlegung 

der Einwohnerzahlen mit Wirkung für die Finanzzuweisungen kein unhaltbarer 

Zustand entstehen. Die erkannten Fehler müssten beseitigt und korrigiert werden. 

In der Zwischenzeit wäre ein Zusammenbruch des kommunalen Finanzsystems 

mit einer sachgerechten Übergangslösung zu verhindern. 

c) Die jetzige Lösung führt auch dazu, dass dem aus dem Grundsatz der Verhältnis

mäßigkeit abzuleitenden „Gebot der Nachbesserung" hinsichtlich des aktuellen 

Haushaltszeitraums nicht oder nur bedingt entsprochen werden kann. Das Bun

desverfassungsgericht hat in seinem ersten Volkszählungsurteil bereits entschie-
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den, dass der Gesetzgeber „bei einer sich später zeigenden Fehlprognose( ... ) zur 

Korrektur verpflichtet" ist und „aufgrund veränderter Umstände zur Nachbesse

rung einer ursprünglich verfassungsgemäßen Regelung gehalten sein" kann 

BVerfG 15.12.1983 -1BvR209183 u.a. -
BVerfGE 65, 1 (56), juris - Rn. 179. 

Dies kann nicht nur für Folgejahre, sondern muss auch für das jeweils aktuelle 

Gemeindefinanzierungsgesetz gelten. Die nachträgliche Korrektur ist natürlich im 

Falle der ursprünglichen Regelungstechnik durch Verwaltungsakt deutlich einfa

cher als eine eventuell erforderliche nachträgliche und rückwirkende Änderung 

des GFG 2016 bzw. 2015. 

d) Nicht zuletzt unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ist es erstaunlich, dass die 

Landesregierung NRW vorträgt, die Beschwerdeführerinnen würden durch die 

bestehende Regelungstechnik geschützt, weil sie rechtswidrige Zuweisungen im 

Ergebnis nicht mehr gerichtlich prüfen lassen können. Der Europäische Gerichts

hof hat - in Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Feststellung, dass die nati

onalen Präklusionsvorschriften mit Vorgaben bestimmter umweltrechtlicher 

EU-Richtlinien unvereinbar seien - festgestellt, dass „die Wahrung des Grundsat

zes der Rechtssicherheit" keine relevante Erwägung für die Beschränkung des 

Umfangs des Rechtsschutzes sei; denn es sei 

„ keineswegs erwiesen, dass eine umfassende gerichtliche 
Kontrolle der sachlichen Richtigkeit dieser Entscheidung 
diesem Grundsatz abträglich sein sollte. " 

(EuGH 15.10.2015 - C-137114 -Rn. 79). 

Der Gedanke der Rechtssicherheit kann dementsprechend von vornherein kein 

legitimer Grund für eine inhaltliche Beschränkung des Rechtsschutzes sein. 

e) Dem kann auch nicht der Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers entgegen ge

halten werden. Selbstverständlich waren bereits während der Gesetzgebungsver

fahren zum GFG 2014 erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen das 

ZensG 2011 von verschiedenen Seiten, insbesondere in der Rechtswissenschaft, 

artikuliert und insofern für den Landesgesetzgeber erkennbar. Als „bessere Zah

len" hätten sowohl im GFG 2014 als auch in den GFG 2015 und 2016 ohne weite-
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res die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen auf der Basis der Volkszählung 1987 

herangezogen werden können. 

f) Nichts anderes folgt aus der Härtefallklausel des§ 19 Abs. 2 Nr. 5 GFG 2016, die 

die Möglichkeit von Zuweisungen zur Milderung von Härten, die sich aus der 

Durchführung des Finanzausgleichs ergeben, vorsieht. Derartige Klauseln gab es 

auch schon in früheren Gemeindefinanzierungsgesetzen. Sie ist keineswegs im 

Sinne einer salvatorischen Klausel gerade mit Blick auf die Änderung der Rege

lungsmethodik zur Bestimmung der Einwohnerzahl erlassen worden und offen

sichtlich kein geeignetes Instrument zur Modifikation der gesetzlichen Bindung 

an die in Anlage 3 Spalte 2 zu§ 27 Abs. 3 Satz 1GFG2016 normierten Zahlen. 

2. Außerdem ist.Art. 78 LVerfNRW i.V.m. dem rechtsstaatlich determinierten interkom

munalen Gleichheitssatz in seiner die Gewaltenteilung absichernden Funktion verletzt. 

Auch wenn es sich bei der durch Art. 78 LVerfG NRW und Art. 28 Abs. 2 GG garan

tierten gemeindlichen Selbstverwaltung nicht um ein Grundrecht handelt, greift das aus 

Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG folgende Verbot von Einzelfallgesetzen bei Einschränkungen 

der kommunalen Selbstverwaltung zumindest entsprechend. Denn sowohl das Gebot in

terkommunaler Gleichbehandlung als auch das Verbot grundrechtseinschränkender Ein

zelfallgesetze konkretisieren den allgemeinen Gleichheitssatz: 

„ Art. 19 Abs. 1 GG enthält letztlich eine Konkretisierung 
des allgemeinen Gleichheitssatzes (. . .), der es dem Ge
setzgeber verbietet, aus einer Reihe gleich gelagerter 
Sachverhalte einen Fall herauszugreifen und zum Gegen
stand einer $onderregel zu machen (. . .). Der gleichheits
sichernden Funktion des Verbots des Einzelfallgesetzes 
entspricht es auch, wenn diesem Verbot die Funktion zu
geschrieben wird, den Grundsatz der Gewaltenteilung zu 
gewährleisten, indem konkret-individuelle Regelungen im 
Einzelfall der Exekutive und generell-abstrakte Regelun
gen der Legislative vorbehalten bleiben (. . .), denn der 
Gewaltenteilungsgrundsatz ist insoweit gerade in seiner 
gleichheitssichernden Funktion angesprochen. " 

BVerfG 11.07.2013 - 2 BvR 2302111 - und 
- 2BvR1279112-juris Rn. 128 m.w.N. = BVerfGE 134, 
33; Sachs, in: ders„ Grundgesetz, 7. Aufl. 2014, Art. 19 
Rn. 20ff. 

Einschränkungen der kommunalen Selbstverwaltung durch Einzelfallgesetze sind 'eben

so wie Einschränkungen von Grundrechten geeignet, die Gewaltenteilung in ihrer 
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gleichheitssichemden Funktion zu beeinträchtigen. Dies folgt bereits aus den strukturel

len Gemeinsamkeiten der kommunalen Selbstveiwaltungsgarantie mit den Grundrech

ten. Soweit die kommunale Selbstveiwaltung den Anspruch auf interkommunale 

Gleichbehandlung umfasst, haben die Gemeinden in derselben Weise Anspruch auf 

Schutz gegen gleichheitswidrige Eingriffe des Staates wie der Bürger. Dieser Anspruch 

wird durch Einzelfallregelungen der Exekutive tendenziell in derselben Weise gefährdet 

wie gegenüber dem Bürger. Ebenso wie Einzelfallgesetze die Grundrechte einschrän

ken, ist deshalb für Einzelfallregelungen, die in die kommunale Selbstveiwaltung ein

greifen, eine sachliche Rechtfertigung erforderlich 

vgl. zu diesem Erfordernis allgemein BVerfG 11.07.2013 
- 2 BvR 2302111 - und - 2 BvR 1279112 - juris Rn. 129 
= BVerfGE 134, 33. 

Das gilt auch dann, wenn alle Gemeinden von Einzelfallregelungen betroffen sind. 

Wie bereits dargelegt wurde (oben 1. ), fehlt für die gesetzliche Festlegung der Einwoh

nerzahlen in Anlage 3 des GFG 2016 eine sachliche Rechtfertigung. Die Verletzung des 

Anspruchs auf interkommunale Gleichbehandlung ist das zentrale Element der Beden

ken gegen die Rechtmäßigkeit der Feststellung der Einwohnerzahlen durch IT.NRW 

(dazu näher unten III.). Die Verletzung dieses Anspruchs ergibt sich aus den Rechtsfol

gen, die der gleichheitswidrigen Feststellung der Einwohnerzahlen für die Finanzaus

stattung der Gemeinden zukommt. Durch die gesetzliche Festlegung der aus diesen 

Feststellungen fortgeschriebenen Einwohnerzahlen wird die fachgerichtliche Prüfung 

der Verletzung des Anspruchs auf interkommunale Gleichbehandlung sachwidrig weit

gehend ausgeschlossen. 

3. Darin liegt zugleich eine Verletzung der dem Rechtsstaatsprinzip immanenten Gewähr

leistung wirksamen Rechtsschutzes. 

Im Rahmen einer kommunalen Verfassungsbeschwerde sind neben Art. 78, 

79 LV NRW (Art. 28 GG) als Prüfungsmaßstab auch solche Verfassungsvorschriften 

heranziehen, die ihrem Inhalt nach geeignet sind, das verfassungsrechtliche Bild der 

Selbstveiwaltung mitzubestimmen 

VerfGH NRW 15.09.1986-17185 -juris Rn: 3 m.w.N 
= OVGE 39, 292; Heusch, in: Heusch/Schönenbroicher, 
LVerfNRW, Art. 75 Rn. 54. 
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Hierzu gehört auch das für die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern geltende 

Rechtsstaatsprinzip (Art. 28 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG), das zugleich auch 

kraft Landesverfassungsrechts gilt 

VerfGH NRW08.05.2012-2/11-juris Rn. 48 m.w.N 
= OVGE 55, 269. 

Das Rechtsstaatsprinzip gewährleistet u.a. effektiven Rechtsschutz, der vorliegend aber 

gerade verkürzt wird, indem den Kommunen der verwaltungsgerichtliche Klageweg 

weitgehend abgeschnitten wird 

VerfGH NRW 09.02.1999 -11/98 - juris Rn. 47 
= OVGE 47, 280. 

Diese gesetzgeberische Entscheidung steht in Widerspruch zur Eröffuung des Rechts

schutzes gegen die Feststellungsbescheide des IT.NRW mittelbar durch§ 2 

Satz 2 ZensG 2011 AG NRW. In dieser Vorschrift hat der Landesgesetzgeber bestimmt, 

dass die Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl gegenüber jeder Gemeinde durch 

Verwaltungsakt erfolgt. Gerade für die bedeutsamsten Rechtsfolgen der Berechnung der 

Einwohnerzahl, die sich aus den Gemeindefinanzierungsgesetzen ergeben, hat er jedoch 

die rechtliche Relevanz dieses Verwaltungsakts aufgehoben, ohne dass es dafür einen 

sachlichen Grund gäbe. In anderen gesetzlichen Regelungen ist die Bezugnahme auf 

die durch Verwaltungsakt festgestellten Einwohnerzahlen dagegen erhalten geblieben 

(vgl. z.B. §§ 3 Abs. 1 und 2, § 4b FlüAG NRW, § 26 GO NRW, § 3 KWahlG NRW). 

Ein Grund für diese Differenzierung ist nicht erkennbar. 

Die verwaltungsgerichtliche Überprüfung dient nicht allein dem Rechtsschutz, sondern 

darüber hinaus auch der Gewährleistung der Richtigkeit der Berechnungen im öffentli

chen Interesse. Bereits im Anschluss an die Volkszählung des Jahres 1987 wurde in der 

Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber sich u.a. auch die Kontrolle 

durch die Gemeinden zu Nutze machen wollte. Es sei davon auszugehen, dass der Ge

setzgeber im Volkszählungsgesetz 1987 - auch ohne ausdrückliche Normierung - die 

Festlegung der Einwohnerzahl in der Form des Verwaltungsaktes zugrunde gelegt und 

darin eine Regelung im Interesse der Gemeinde gesehen habe, die es dieser erlaubte, für 

sie nachteilige Fehler oder Unrichtigkeiten notfalls in einem verwaltungsgerichtlichen 

Rechtsstreit klären zu lassen 

vgl. HessVGH 19.09.1991- 6 UE 2588189-juris Rn. 38, 
bestätigt durch BVerwG 17.03.1992 - 7 B 24192 -; 
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HessVGH 07.12.1987 NJW 1988, 988, 989; Meissner, 
NVwZ 1989, 1, 8. 

III. 

Eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung folgt auch aus dem alternativen Be

rechnungsmodell des§ 8 Abs. 3 Satz 3 GFG 2016. Während es für den Hauptansatz nach dem 

Günstigkeitsprinzip auf den jeweils höheren Wert der nach§ 27 Abs. 3 Satz 1 GFG 2016 

i.V.m. Anlage 3 oder§ 27 Abs. 3 Satz 2 GFG 2016 durchzuführenden Bestimmung der Ein

wohnerzahl ankommt, ist bei zahlreichen anderen Zuwendungen nach dem GFG 2016 allein 

C-- § 27 Abs. 3 Satz 1GFG2016 i.V.m. Anlage 3 maßgeblich. Ein sachlicher Grund für diese 

Differenzierung ist nicht erkennbar und kann wohl kaum in einer „größtmöglichen Zurückhal

tung gegenüber einer Beschränkung des Rechtsschutzes" in den Bereichen, in denen „die V er

lässlichkeit und Stabilität der Finanzplanung es erfordern", wie die Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen aufs. 13 ihres Schriftsatzes vom 02.07.2015 im Verfahren 

V erfGH 3 7 /14 hat vortragen lassen. 

IV. 

Die gesetzliche Bestimmung der Zahl der Einwohner der Beschwerdeführerinnen im 

GFG 2016 verletzt den Anspruch der Beschwerdeführerinnen auf interkommunale Gleichbe

handlung auch deshalb, weil sie auf einer Berechnungsmethode beruht, die ohne hinreichen

den sachlichen Grund eine Benachteiligung der Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwoh

nern bewirkt, zu denen die Beschwerdeführerinnen gehören. 

Die Länder sind verfassungsrechtlich verpflichtet, ihre Gemeinden grundsätzlich gleich zu 

behandeln 

vgl. BVerfGE 83, 363, 393; 137, 108, Rn. 106ff.; BVerwG 
25.03.1998-8C 11.97-DVBl.1998, 776, 779. 

Eine unterschiedliche Behandlung muss durch einen sachlichen Grund gestützt sein. Die 

Sachwidrigkeit ist indiziert, wenn eine gesetzliche Regelung nach dem Maßstab des vom Ge

setzgeber gewählten Regelungskonzepts systemwidrig ist 

vgl. VerfGH NRW 11.12.2007 -10/06 - OVGE 51, 272, 
284; VerfG MV 30.06.2011 -10110-juris Rn. 51 ff. 

Das gilt auch dann, wenn die unterschiedliche Behandlung auf Vorgaben eines einfachen 

Bundesgesetzes beruht. Denn Art. 28 Abs. 2 Gq gewährleistet die interkommunale Gleichbe-
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handlung in derselben Weise wie Art. 78 LV NRW. Ein Bundesgesetz, das durch seine Rege

lungen das Land Nordrhein-Westfalen veranlasst, seine Gemeinden ohne hinreichenden sach

lichen Grund unterschiedlich zu behandeln, kann daher eine solche Ungleichbehandlung nicht 

legitimieren. 

Das ZensG 2011 enthält unterschiedliche Regelungen zur Erhebung der Daten als Grundlage 

für die Berechnung der Einwohnerzahlen für die Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwoh

nern einerseits und die Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern andererseits. Diese 

unterschiedlichen Regelungen werden nicht durch sachbezogene Differenzierungsgründe ge

tragen. Sie bewirken, dass Fehler bei der Ermittlung der Einwohnerzahlen bei den Gemeinden 

mit mindestens 10.000 Einwohnern tendenziell zu einer geringeren Einwohnerzahl führen als 

bei den Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern. 

Daraus folgt eine Benachteiligung der Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern, soweit 

sich eine hohe Einwohnerzahl auf die Höhe der finanziellen Zuweisungen durch das Land 

positiv auswirkt. 

In Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern wurde auf der Grundlage von 

§ 7 ZensG 2011 eine Haushaltebefi:agung auf Stichprobenbasis durchgeführt. In Gemeinden 

mit weniger als 10.000 Einwohnern erfolgte demgegenüber nur eine Befragung zur Bereini

gung von Unstimmigkeiten in Bezug auf Anschriften mit nur einer Wohnung nach 

§ 16 ZensG 2011 sowie eine Mehrfachfallprüfung nach§ 15 Abs. 3 ZensG 2011. Befragun

gen zur Bereinigung von Unstimmigkeiten, die z.B. dann vorliegen sollen, „wenn Personen 

anhand ihrer Meldedaten keiner Wohnting zugeordnet werden können oder wenn die Zahl der 

Personen nach Angaben aus der Gebäude- und Wohnungszählung größer ist als die Zahl der 

Personen in den Meldedaten" 

vgl. ET-Drucks. 16112219 S. 44, 

wurden in den Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern nicht durchgeführt. 

Die Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern und kleinere Gemeinden wurden auch bei 

der Korrektur von Mehrfachfällen unterschiedlich behandelt. Bei Gemeinden mit mindestens 

10.000 Einwohnern erfolgte eine maschinelle Bereinigung durch das Statistische Bundesamt 

auf der Grundlage von Einzugsdaten(§ 15 Abs. 2 ZensG 2011). Demgegenüber wurde für 

Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern der Wohnungsstatus durch das Statistische. 

Landesamt festgestellt(§ 15 Abs. 3 ZensG 2011). Dabei waren Befragungen vorzunehmen 
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vgl. ET-Drucks. 16112219 S. 43. 

Nach Darstellung des Statistischen Bundesamts und der Statistischen Landesämter wurden 

„all diejenigen um Kiärung gebeten, die am 9. Mai 2011 mit mehreren Hauptwohnsitzen oder 

ausschließlich mit Nebenwohnsitz in den Melderegistern gemeldet waren" (vgl. den als 

Anlage 3 

beigefügten Ausdruck von der gemeinsamen Internetseite des.Statistischen Bundesamts und 

der Statistischen Landesämter zum Zensus 2011 ). 

Diese unterschiedlichen Erhebungsmethoden hatten zur Konsequenz, dass die Berechnung der 

Einwohnerzahlen für die Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern im Durchschnitt zu 

einem weitaus höheren „Verlust" von Einwohnern im Vergleich sowohl zu den Melderegis

tereintragungen als auch zur Fortschreibung der Volkszählung 1987 geführt hat als in den 

kleineren Gemeinden. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn man die Abweichungen bei 

den Gemeinden mit 10.000 bis 13.000 Einwohnern einerseits und 7.000 bis 10.000 Einwoh

nern andererseits vergleicht. Es wird dazu auf die Darlegungen in der als 

Anlage 4 

beigefügten Untersuchung von Jacobi (dort vor allem Tabelle 5) und in der als 

Anlage 5 

beigefügten Untersuchung von Björn und Sören Christensen, Hoppe und Spandel Bezug ge

nommen. 

Im Gesetzgebungsverfahren wurden die unterschiedlichen Erhebungsmethoden für Gemein

den mit mindestens 10.000 Einwohnern einerseits und kleinere Gemeinden andererseits mit 

Erwägungen begründet, die sich durchweg als sachwidrig erweisen. 

1. Primär wurde darauf abgep.oben, sowohl Übererfassungen als auch Untererfassungen in 

den Melderegistern seien in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern geringer 

als in Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern. Außerdem sei der Saldo zwi

schen diesen beiden einander entgegenwirkenden Fehlern in kleineren Gemeinden ten

denziell geringer. Diese Erkenntnisse hätten sich aus dem Zensustest zum Stichtag 

05.12.2001 ergeben 
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vgl. BT-Drucks. 16112219 S. 30, 44. 

a) Diese Erwägungen sind schon deshalb nicht tragfähig, weil der Zensustest 2001 

für die Beurteilung von Übererfassungen und Untererfassungen in den Meldere

gistern bei Durchführung des Gesetzgebungsverfahrens für das ZensG 2011 im 

Jahre 2009 nicht mehr aussagekräftig war. Der Zensustest 2001 wurde vor Einfüh

rung der Steueridentifikationsnummer zum 01.07.2007 durchgeführt. 

Zur erstmaligen Zuteilung der Steueridentifikationsnummer hatten die Meldebe

hörden bis zum 30.06.2007 dem Bundeszentralamt für Steuern die in§ 139b 

Abs. 6 AO bezeichneten Daten mitzuteilen (vgl. § 3 der Verordnung zur vergabe

steuerlicher Identifikationsnummern). Weitere Datenübermittlungen der Melde

behörden an das Bundeszentralamt für Steuern erfolgen seither nach§ 139b 

Abs. 7 und 8 AO. Umgekehrt unterrichtet das Bundeszentralamt für Steuern die 

Meldebehörden gemäß § 139b Abs. 9 AO über konkrete Anhaltspunkte für die 

Unrichtigkeit der ihm von den Meldebehörden übermittelten Daten. Dieser Daten

abgleich hat zu einer erheblichen Verbesserung der Qualität der Melderegister ge

führt. Dies scheint auch den Statistischen Ämtern bewusst zu sein: „Es ist anzu

nehmen, dass sich die Qualität und die Aktualität der Einträge in den Melderegis

tern im Vergleich zum Zeitpunkt des Zensustests 2001 verbessert haben. Dies 

könnte unter anderem an der Einführung der Steuer-Identifikationsnummer zum 

1. Juli 2007 liegen." (Diehl in Statistisches Bundesamt, Wirtscha;ft und Statistik 

Juni 2012, Methoden der Mehrfachfallprü~g im Zensus 2011, S. 484). 

Im Rahmen des Datenabgleichs wurden zunächst Dubletten identifiziert und ent

fernt. Die Melderegister wurden nach Klärung des Hauptwohnsitzes berichtigt. 

Kommen neue Daten hinzu, so wird ein Abgleich mit dem vorhandenen: Datenbe

stand der Steuer-ID-Datenbank vorgenommen. Das Verfahren, das dabei ange

wandt wird, hat die Bundesregierung in BT-Drucks. 18/929 beschrieben. Ent

scheidend ist in diesem V erfahren die kontinuierliche Durchführung von Plausibi

litätsprüfungen unter Verwendung der Steuer-ID-Datenbank und die Klärung aller 

nicht unmittelbar plausiblen Sachverhalte durch Ermittlungsmaßnahmen der Mel

debehörden. Dieses Überprüfungsverfahren gewährleistet qualitativ bessere 

Ergebnisse als die maschinelle Mehrfachfallprüfung gemäß§ .15 Abs. 2 

ZensG 2011. 
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Beweis: Sachverständigengutachten 

Die darauf bezogenen Erwägungen in dem Urteil des Verwaltungsgerichts Re

gensburg vom 06.08.2015 

RO 5K13.2149 Rn. 2~5 

berücksichtigen nicht hinreichend die Effekte der kontinuierlichen Durchführung 

von Plausibilitätsprüfungen. 

b) Die Annahme, Über- und Untererfassungen in Gemeinden mit weniger als 

10.000 Einwohnern seien signifikant seltener als in größerc~m Gemeinden, ist auch 

sachlich unzutreffend. Das zeigt eine nähere Analyse der Übererfassungs- und 

Untererfassungsraten, die von den Statistischen Ämtern des Bundes und der 

Länder im Jahre 2004 veröffentlicht wurden 

(Anlage 6). 

Danach wurden beim Zensustest 2001 „Netto-Karteileichenraten" (d.h. Übererfas

sungen) festgestellt, die sich bei Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern 

auf2 %, bei Gemeinden mit 10.000 bis weniger als 50.000 Einwohnern auf 

2,5 %, bei Gemeinden mit 50.000 bis weniger als 100.000 Einwohnern auf2,4 % 

und bei Gemeinden ab 100.000 Einwohnern auf 4,3 % beliefen (Anlage 6 

Tabelle 3). Eine Rechtfertigung für eine Differenzierung ausgerechnet zwischen 

Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern und größeren Gemeinden ergibt 

sich aus diesen Zahlen nicht; näher läge eine Differenzierung zwischen Gemein

den mit weniger und mehr als 100.000 Einwohnern. 

Hinsichtlich der Untererfassungen ergab der Zensustest 2001 bei Gemeinden mit 

weniger als 10.000 Einwohnern und mit 10.000 bis weniger als 50.000 Einwoh

nern übereinstimmend 1,3 %, bei Gemeinden mit 50.000 bis weniger als 

800.000 Einwohnern 2, 1 % und bei Gemeinden mit mindestens 800.000 Einwoh

nern knapp 3 % {Tabelle 1 der Anlage 6). Auch diese Daten rechtfertigen keine 

Differenzierung gerade zwischen Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern 

und ab 10.000 Einwohnern. Der primär angeführte Differenzierungsgrund ist des

halb offensichtlich nicht tragfähig. 

Die Beschwerdeführerinnen weisen daraufhin, dass auf Seite 79 des Normenkon-
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trollantrags des Senats von Berlin vom 20.07.2015 

(Anlage 7) 

abweichende Zahlen angegeben sind. Diese Zahlen konnten die Beschwerdeführe

rinnen den Veröffentlichungen des Statistischen Bun4esamts nicht entnehmen. Im 

Ergebnis, bestätigen sie aber die Bewertung, dass der Zensustest 2011 die Diffe

renzierung zwischen Gemeinden mit weniger als 10.000 und mindestens 

10.000 Einwohnern unter dem Kriterium der Fehlerhaftigkeit der Melderegister 

nicht trägt. 

Auf welchen konkreten Feststellungen die Annahme beruht, die Fehlerraten seien 

„in Gemeinden unter 10.000 Einwohnern geringer als in Gemeinden ab 

10.000 Einwohnern" 

ET-Drucks. 16112219 S. 30, 

ist angesichts der veröffentlichten Ergebnisse des Zensustests 2011 nicht ersicht

lich. 

Das Verwaltungsgericht Regensburg hat in seinem Urteil vom 06.08.2015 ver

sucht, die unterschiedliche Behandlung von Gemeinden mit weniger als 10.000 

Einwohnern einerseits und Gemeinden mit 10.000 bis weniger als 50.000 Ein

wohnern andererseits mit der Erwägung zu begründen, der Gesetzgeber habe die

se Differenzierung vornehmen dürfen, um aussagekräftige Zusatzinformationen 

auch aus den Erhebungen :für die Gemeinden mit 10.000 bis weniger als 

50.000 Einwohnern zu gewinnen 

RO 5K13.2149 Rn. 252ff. 

Diese Argumentation ist schon deshalb nicht tragfähig, weil es keinen Anhalts

punkt :für die Annahme gibt, der Gesetzgeber habe die Ungleichbehandlung auf 

diese Erwägung stützen wollen. Ab welcher Gemeindegröße eine Stichprobe er

forderlich war, um insgesamt hinreichend aussagekräftige Zusatzinformationen zu 

erlangen, wurde im Gesetzgebungsverfahren nicht untersucht und erwogen. 

c) Es kommt hinzu, dass die Erwägungen des Gesetzgebers nicht im Ansatz geeignet 

sind, die Entscheidung zu rechtfertigen, in Gemeinden mit mindestens 
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10.000 Einwohnern auf die in § 16 ZensG vorgesehene Befragung zur Klärung 

von Unstimmigkeiten in Bezug auf Anschriften mit nur einer Wohnung zu ver

zichten. Eine solche Befragung kann in Gemeinden mit mindestens 10.000 Ein

wohnern ebenso aussagekräftige Erkenntnisse erbringen wie in den kleineren 

Gemeinden 

vgl. zu diesem Gesichtspunkt auch Martini, Der 
Zensus 2011 als Problem interkommunaler 
Gleichbehandlung, 2011, S. 54. 

( 2. Zusätzlich wurde im Gesetzgebungsverfahren behauptet, dass sich für Gemeinden mit 

weniger als 10.000 Einwohnern „die Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten als 

das optimale Instrument" erwiesen habe, „um die Fehlerraten mit einer vergleichbaren 

Genauigkeit zu ermitteln, wie dies bei Gemeinden über 10.000 Einwohnern durch die 

Stichprobe geschieht" 

vgl. ET-Drucks. 16112219 S. 44. 

Diese Erklärung ist nicht nachvollziehbar. Für die Annahme, beide Erhebungsmethoden 

führten zu einer „vergleichbaren Genauigkeit", fehlen hinreichende Grundlagen. Im 

Gegenteil belegt der erwähnte Unterschied bei den „Einwohnerverlusten" zwischen 

Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern einerseits und kleineren Einwohnern 

anderers~its, dass die Annahme unzutreffend ist. 

( 3. Außerdem wurde ausgeführt, eine Fehlerkorrektur mittels einer Stichprobenerhebung 

eigne „sich für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern nicht, da wegen der begrenzten 

Einwohnerzß}tl aussagekräftige Stichprobenergebnisse nur bei einem erheblich größeren 

Gesamtstichprobenumfang Z1;1 erzielen wären" 

vgl. ET-Drucks. 16112219 S. 44. 

Auch dieses Argument isfin mehrfacher Hinsicht verfehlt. Das gilt sowohl hinsichtlich 

des Verzichts auf die in § 16 ZensG 2011 vorgeschriebenen Befragungen in Gemeinden 

mit mindestens 10.000 Einwohnern als auch hinsichtlich des Verzichts auf weiterge

hende Erhebungen in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern. 

a) Das Argument beantwortet nicht die Frage, weshalb in den Gemeinden mit min

destens 10.000 Einwohnern auf eine Befragung verzichtet wird, die in kleineren 

Gemeinden als Grundlage für die Korrektur von Über- und Untererfassungen als 
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geeignet bewertet wird. Die Zahl der Anschriften mit mehr als einer bewohnten 

Wohnung steigt tendenziell mit der Einwohnerzahl der Gemeinde. Das ist aber 

kein Grund, auf die Befragung zu verzichten (vgl. bereits oben 1. c)). 

Außerdem hätte nichts dagegen gesprochen, die Befragung in Gemeinden ab einer 

bestimmten Größe auf Anschriften mit mehr als einer Wohnung zu erstrecken. 

Der mit einer Befragung verbundene Aufwand ist in großen Gemeinden nicht 

größer als in kleineren Gemeinden. 

b) Eignet sich eine Stichprobenerhebung für Gemeinden mit weniger als 

10.000 Einwohnern nicht, so kann dieser Umstand es nicht rechtfertigen, in diesen 

Gemeinden eine ganz andere - erheblich reduzierte - Erhebungsmethode zu wäh

len, die systematisch dazu führt, dass höhere Einwohnerzahlen als bei größeren 

Gemeinden festgestellt werden. Das hat der Gesetzgeber im Grundsatz auch er

kannt und die gesetzlichen Regelungen auf die Annahme gestützt, die beiden Er

hebungsverfahren führten zu ebenso zuverlässigen Ergebnissen. Diese Annahme 

hat sich aber als unzutreffend erwiesen und hatte auch im Zeitpunkt der gesetzli

chen Regelung keine hinreichende Grundlage. Dass es grundsätzlich möglich ge

wesen wäre, die Ungleichbehandlung der Gemeinden mit 10.000 Einwohnernei

nerseits und der kleineren Gemeinden andererseits zu vermeiden, steht außer 

Zweifel. 

Die Nachteile der automatisierten Mehrfachfallprüfung werden z.B. aus dem Bei

spiel deutlich, das in dem Papier „Ergänzende Information zur Mehrfachfallprü

fung" des IT.NRW vom 01.07.2013 auf Seite 8 gebildet ist. Danach ist nach Ab

lauf von sechs Monaten automatisch anzunehmen, dass ein Student, der sich mit 

Nebenwohnsitz in einem Studentenwohnheim in der Universitätsstadt angemeldet 

hat, dort seinen Hauptwohnsitz hat. Dies widerspricht § 16 Abs. 2 Melde-

gesetz NRW. Denn es kann keineswegs generell angenommen werden, dass die 

Wohnung am Studienort die vorwiegend benutzte Wohnung des Studenten ist. 

Viele Studenten halten sich am Studienort weniger auf als am Heimatort. 

Unabhängig davon führt das Verfahren der Mehrfachfallprüfung, das der IT.NRW 

angewandt hat, sowohl bei den Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern als 

auch bei den kleineren Gemeinden zu Doppelabzügen. Wenn z.B. ein Student 

nach dem-09.05.2011 seinen Hauptwohnsitz von Velbert nach Münster umgemel-
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det hat, erscheint er im Melderegister der Stadt Velbert noch einmal als Abgang, 

obwohl er von dem IT.NRW im Rahmen der Mehrfachfallprüfung schon einmal 

als „Übererfassung" abgezogen und als „Untererfassung" in Münster addiert Wur

de. Dies hat erhebliche praktische Relevanz. So hat z.B. Münster durch die Ein

führung einer Zweitwohnsitzsteuer im Jahre 2011 einen statistischen Zuwachs 

von ca. 12.000 Einwohnern erlangt. 

4. Für die unterschiedliche Behandlung der Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwoh

nern und der kleineren Gemeinden bei der Bereinigung von Mehrfachfällen, die sich aus 

( § 15 Abs. 2 und Abs. 3 ZensG 2011 ergibt; ist ein sachlicher Grund nicht im Ansatz er

sichtlich. Die maschinelle Korrektur führt naturgemäß häufiger zu Fehlern als eine Kor

rektur auf der Grundlage von Feststellungen im Einzelfall 

( 

vgl. auch dazu Martini, S. 54 f 

Um bei der Bereinigung von Mehrfachfällen zu zutreffenden Ergebnissen zu gelangen, 

müssten die melderechtlich relevanten tatsächlichen Umstände berücksichtigt werden. 

Das kann nicht allein auf der Grundlage von Daten geschehen, die im Melderegister ge

speichert sind, sondern erfordert die Einholung von Informationen bei den mehrfach 

gemeldeten Personen. Diese Informationen wurden in Gemeinden mit mindestens 

10.000 Einwohnern - anders als in kleineren Gemeinden - jedoch nicht eingeholt. 

Die unterschiedliche Behandlung der Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern 

und kleinerer Gemeinden bei der Bereinigung von Mehrfachfällen wurde im Gesetzge

bungsverfahren nicht thematisiert. Zur Rechtfertigung dieser Differenzierung hat der 

IT.NRW in verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren auf die Erwägungen des Gesetz

gebers zur unterschiedlichen Qualität der Melderegister in Gemeinden mit mindestens 

10.000 Einwohnern und kleineren Gemeinden hingewiesen. Dieser Hinweis ist bereits 

aus den oben unter 1. dargelegten Gründen nicht tragfähig. Es kommt hinzu, dass die 

unterschiedliche Qualität der Melderegister keinen Bezug hat zu der Methode der Be

reinigung von Mehrfachfällen. Es ist nicht ersichtlich, weshalb in Gemeinden, bei denen 

die Einwohnerzahl aufgrund einer Stichprobe berechnet wird, die Korrektur von Mehr

fachfällen auf der Grundlage einer Methode erfolgt, die wesentlich gröber und fehleran

fälliger ist als die in anderen Gemeinden angewandte Methode. 

Die Vermutung des Verwaltungsgerichts Regensburg, „dass Personen in Gemeinden 

mit höheren Schwankungen ihren Hauptwohnsitz dort haben, wo sie sich zuletzt gemel-
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det haben" 

VG Regensburg 06.08.2015-RO5K13.2149-Rn. 260, 

hat keine hinreichende Grundlage. Sie steht in Widerspruch zu der Annahme, dass die 

Melderegister in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern zuverlässiger seien als 

in größeren Gemeinden. 

V. 

Neben der unmittelbaren Verletzung des Anspruchs auf interkommunale Gleichbehandlung 

durch Anwendung unterschiedlicher Methoden bei der Feststellung der Einwohnerzahlen, die 

die Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwo~ern gegenüber kleineren Gemeinden benach

teiligt, beruht die gesetzliche Festlegung der Einwohnerzahlen der Beschwerdeführerinnen 

auf weiteren mittelbaren Verletzungen ihrer Ansprüche auf interkommunale Gleichbehand

lung, die durch Fehler bei der Berechnung der Einwohnerzahlen entstanden sind. Diese Fehler 

beruhen teilweise aufVorgaben des ZensG 2011. Außerdem wurden diese Vorgaben fehler

haft angewendet. 

1. Die Beschwerdeführerinnen werden durch einen im ZensG 2011 angelegten systemwid

rigen Ausschluss der Berichtigung der aus den Melderegistern übernommenen Angaben 

zum Wohnungsstatus im Rahmen der Haushaltsstichprobe benachteiligt. 

Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 ZensG 2011 ist die amtliche Einwohnerzahl einer Gemeinde 

die Gesamtzahl der Personen, die ihren üblichen Aufenthaltsort in der Gemeinde haben. 

Der übliche Aufenthaltsort einer Person ist gemäß§ 2 Abs. 2 Satz 2 ZensG 2011 der 

Ort, an dem die Person nach den melderechtlichen Vorschriften mit nur einer alleinigen 

Wohnung oder mit ihrer Hauptwohnung gemeldet sein sollte. Dennoch bestimmt 

§ 7 Abs. 1 Satz 3 ZensG 2011, die Feststellung von Abweichungen zwischen Meldere

gistereintragungen und den an einer Wohnanschrift wohnenden Personen nach § 7 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ZensG 2011 umfasse nicht die Berichtigung der aus den Melde

registern übernommenen Angaben zum Wohnungsstatus der Person. Abweichend davon 

ist gemäß§ 8 Abs. 2 Satz 2 ZensG 2011 an Anschriften mit Sonderbereichen zu klären, 

an welchem Ort die Personen mit Haupt- und Nebenwohnung zu zählen sind. Außerdem 

schreibt, wie bereits erwähnt wurde, § 15 Abs. 3 ZensG 2011 die Bereinigung von 

Mehrfachfällen vor, wobei in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern Befra

gungen vorzunehmen sind; diese Regelungen erfassen allerdings diejenigen Personen 
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nicht, die nur mit einer Wohnung gemeldet sind, tatsächlich aber mehrere Wohnungen 

haben. 

Der Bundesrat hat im Gesetzgebungsverfahren vorgeschlagen, § 7 Abs. 1 

Satz 3 ZensG 2011 zu streichen. In der Begründung seines Vorschlags hat eru.a. 

ausgeführt: 

„ Für die Korrektur des Wohnstatus durch den in der 
Haushaltsstichprobe erfragten üblichen Aufenthaltsort 
spricht, dass dieses Vorgehen der Verfahrensweise bei al
len bisherigen Volkszählungen entsprechen würde. Bei der 
Beurteilung dieser Frage ist auch zu berücksichtigten, 
dass an anderen Stellen im registergestützten Zensus 2011 
der primärstatistischfestgestellte Wohnstatus die maßgeb
liche Größe ist. Dies gilt insbesondere bei der Erhebung 
an Sonderanschriften. Wird in der Haushaltsstichprobe 
der in der Befragung ermittelte Wohnstatus ignoriert, so 
führt dies demnach zu unterschiedlichen Verfahrensprin
zipien innerhalb d(!s Zensus. Bemerke~ert ist diesbezüg
lich auch, dass in dem Zensusmodell in Osterreich - wel
ches noch viel intensiver auf Registerdaten zurückgreift 
(dort.gehen Daten aus 43 Registern ein) - letztendlich bei 
der Uberprüfang des Wohnstatus ausschließlich das pri
märstatistisch ermittelte Ergebnis gilt. " 

ET-Drucks. 16112219 S. 58. 

Der Bundestag ist diesem Vorschlag nicht gefolgt. In ihrer Stellungnahme hat die Bun

desregierung erklärt, methodische Untersuchungen bisheriger Volkszählungen hätten 

„gezeigt, dass in der Haushaltsstichprobe bei komplexen Fragestellungen wie der mel

derechtlich korrekten Angabe des Wohnungsstatus mit Antwortfehlern gerechnet wer

den" müsse, „die wegen fehlender Möglichkeit der Gegenprüfung in der Regel nicht 

aufgedeckt werden" könnten. Sie hat außerdem mögliche Gründe für unzutreffende An

gaben zum Wohnungsstatus genannt 

vgl. ET-Drucks. 16112219 S. 74 f 

Die Erklärungen der Bundesregierung sind allerdings nicht geeignet, den Systembruch 

zu rechtfertigen, auf den der Bundesrat zutreffend hingewiesen hat. Worum es sich bei 

den von der Bundesregierung angeführten methodischen Untersuchungen konkret han

deln soll, ist unklar. Es ist selbstverständlich, dass die bei Befragungen erhobenen An

gaben nicht immer zutreffend sind. Daraus ergibt sich eine generelle Unsicherheit 

statistischer Korrekturen der aus den Melderegistern erhobenen Daten auf der Grundla-
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ge von Befragungen. Es fehlen nachvollziehbare Erkenntnisse, die die Annahme recht

fertigen, dass unrichtige Angaben zum üblichen Aufenthaltsort häufiger sind als unrich

tige Angaben zu 'anderen Fragen. Es ist auch nicht ersichtlich, weshalb bei der Erhebung 

in Sonderbereichen und bei Mehrfachfällen in Gemeinden mit weniger als l0.000 Ein

wohnern die Angaben zum üblichen Aufenthaltsort zuverlässiger sein sollen als sonst. 

Dieser Systembruch benachteiligt sachwidrig besonders Gemeinden mit einem über

durchschnittlichen Anteil von Personen, die Wohnungen in mehreren Gemeinden haben 

und sich überwiegend in der Gemeinde aufhalten, in denen sie nicht mit der Hauptwoh

nung gemeldet sind. Das gilt besonders, wenn diese Gemeinden mehr als 10.000 Ein

wohner haben, z.B. für Gemeinden mit Hochschulstandorten. 

2. Gemäß§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1ZensG2011 dient die Erhebung „der Ermittlung der 

amtlichen Einwohnerzahl mit einer angestrebten Genauigkeit eines einfachen relativen 

Standardfehlers von höchstens 0,5 Prozent".§ 7 Abs. 2 Satz 1ZensG2011 setzt die 

„Qualitätsvorgaben" des § 7 Abs. 1 Satz 2 ZensG 2011 in Bezug zu dem Stichproben

umfang. Die Bundesregierung hatte gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 ZensG 2011 zur Errei

chung der „Qualitätsvorgaben" des § 7 Abs. 1 ZensG 2011 durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundesrates das Stichprobenverfahren und den konkreten Stichpro

benumfang festzulegen. 

Das Gesetz bestimmt nicht, was unter einem einfachen relativen Standardfehler zu ver

stehen ist und wie er zu berechnen ist. Eine Erläuterung enthält allerdings die Begrün

dung des Gesetzentwurfs, in der ausgeführt wurde: 

„Ausgehend von den festgelegten Genauig,keitsanforde
rungen ergibt sich für die Schätzung der Uber- und Unter
erfassungen der Melderegister für die Kreise und die Ge
meinden ab 10.000 Einwohner, dass mit 95-prozentiger 
Sicherheit der Unterschied zwischen der festgestellten und 
der tatsächlichen (aber unbekannten) Einwohnerzahl ma
ximal 1 Prozent der Registerbevölkerung dieser Gemeinde 
beträgt. Das bedeutet z.B. für eine Gemeinde, für die eine 
Einwohnerzahl von 20. 000 ermittelt wurde, dass das Er
gebnis mit 95 Prozent Wahrscheinlichkeit nicht mehr als 
200 Personen von der tatsächlichen Einwohnerzahl ab
weicht, d.h. von Ausnahmefällen abgesehen in der Regel 
deutlich besser ist. " 

ET-Drucks. 16112219 S. 31. 
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Diese Qualitätsvorgabe wurde in der Literatur dahin interpretiert, „dass die amtliche 

Einwohnerzahl in jeder 20. Gemeinde (also in 5 % der Fälle) außerhalb des vom Ge

setzgeber verbindlich vorgegebenen Konfidenzniveaus (von 1 % der Registerbevölke

rung) liegen darf' 

vgl. Martini, S. 43. 

Demgegenüber vertreten das Statistische Bundesamt und die Statistischen Landesämter, 

es genüge, dass der einfache relative Standardfehler gewichtet nach Einwohnerzahlen 

im Bundesdurchschnitt unter 0,5 (nämlich bei 0,49) liege (vgl. den als 

Anlage,8 

beigefügten Ausdruck von der Internetseite des Statistischen Bundesamts und der 

Statischen Landesämter zum Zensus 2011). Diese Auffassung ist unzutreffend (dazu 

unten a)). Die gesetzliche Qualitätsvorgabe wurde weit verfehlt (dazu b)). Der Verord

nungsgeber hat es versäumt, die Einhaltung der Qualitätsvorgabe durch d~e dazu 

gebotenen Regelungen in der Verordnung auf der Grundlage von § 7 Abs. 2 

Satz 2 ZensG 2011 zu gewährleisten (dazu c)). Das führt zur Rechtswidrigkeit der Be

rechnung der Einwohnerzahlen, die der gesetzlichen Festlegung zugrunde liegt 

(unten d)). 

a) Die Beschwerdeführerinnen teilen die in dem Normenkontrollantrag des Senats 

von Berlin (Anlage 6) dargestellten Bedenken gegen die Bestimmtheit von 

§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZensG 2011 (S. 56 ff. des Antrags). Unabhängig davon ist 

die Auffassung, die „Qualitätsvorgabe" in§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1ZensG2011 be

ziehe sich auf einen nach Einwohnerzahlen gewichteten Bundesdurchschnitt je

denfalls unzutreffend. Sie ist mit dem Zweck der Regelung nicht vereinbar. 

Der Zensus dient gemäß§ 1 Abs. 3 Nr. 1ZensG2011 der Feststellung der Ein

wohnerzahlen von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Präzisionsanforderung in 

§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1ZensG2011 soll gewährleisten, dass dieses.Ziel erreicht 

wird. 

Für die Feststellung der Einwohnerzahl des Bundes mag es sachgerecht sein, die 

Präzisionsanforderung des§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1ZensG2011 nach Einwohner-. 

zahlen zu gewichten und auf den Bundesdurchschnitt zu beziehen. Für die Fest-
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stellung der Einwohnerzahlen der Länder und der Gemeinden kann dies jedoch 

nicht genügen. Anderenfalls wären, um ein Extrembeispiel zu bilden, die Präzisi

onsanforderungen auf Landesebene bereits dann erfüllt, wenn in Nordrhein

Westfalen eine um 25 % zu niedrige, in den fünf neuen Bundesländern eine um 

25 % zu hohe und in den übrigen Bundesländern die richtige Einwohnerzahl fest

gestellt wäre. Auf Gemeindeebene könnte z.B. die Feststellung zu hoher Einwoh

nerzahlen in wenigen Großstädten die Feststellung zu niedriger Einwohnerzahlen 

in einer großen Zahl kleinerer Gemeinden ausgleichen. Da das Ziel der Feststel

lung der Einwohnerzahlen sich nicht allein auf den Bund, sondern auch auf die 

Länder und die Gemeinden bezieht, muss dasselbe für die gesetzlich normierten 

Präzisionsanforderungen gelten. 

Wie sich aus der o_ben zitierten Passage der Begründung des Gesetzentwurfs 

ergibt, liegt diese Konzeption auch dem Gesetz zugrunde. Die „Genauigkeitsan

forderungen" sind in dieser Passage auf die einzelnen Gemeinden bezogen. In 

dem dort gebildeten Beispiel ist die Genauigkeitsanforderung verfehlt, wenn in 

einer einzelnen Gemeinde die Wahrscheinlichkeit einer über einprozentigen Ab

weichung der tatsächlichen Einwohnerzahl von der festgestellten Einwohnerzahl 

über 5 % liegt. Zusätzlich wurde in der Begrijndung zu§ 7 Abs. 2 ZensG 2011 

ausgeführt, dass die Ergebnisse für die in § 7 Abs. 1 „benannten administrativen 

Einheiten (Gemeinden, Kreise) ... mit der vorgegebenen Qualität zu ermitteln" 

seien 

vgl. ET-Drucks. 16112219 S. 32. 

Bezöge sich die Qualitätsvorgabe allein auf den nach Einwohnerzahlen gewichte

ten Bundesdurchschnitt, so wären die auf einzelne Gemeinden bezogenen Erläute

rungen in der Begründung des Gesetzentwurfs verfehlt und irreführend. 

Wenrt sich die Qualitätsvorgabe nicht auf die einzelnen Gemeinden bezögen, wä

ren die amtlichen Feststellungen der Einwohnerzahlen der Gemeinden überdies 

von vornherein ungeeignet als Grundlage für Entscheidungen der Länder, die an 

diese Feststellungen anknüpfen, insbesondere die Entscheidungen über die Zu

weisungen von Finanzmitteln. Eine solche Anknüpfung ist jedoch landesgesetz

lich geregelt. Im übrigen ist generell ein möglichst hoher Grad an Genauigkeit 

und Wahrheitsgehalt der erhobenen Daten für die Funktionsfähigkeit der amtli-
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chen Statistik notwendig 

BVerfGE 65, J,,50; Martini, S. 57 f 

Die gesetzlich normierten Auswirkungen der Berechnung der Einwohnerzahl auf 

die Finanzausstattung der Gemeinden haben überdies zur Konsequenz, dass das 

Interesse der Gemeinden an einer genauen Berechnung der Einwohnerzahl durch 

Art. 28 Abs. 2 GG (und damit auch durch Art. 78 LV NRW) geschützt ist 

VG Bremen 06.11.2014 - 4 K 841113 -juris Rn. 63. 

b) Den Beschwerdeführerinnen ist nicht bekannt, wie der einfache relative Standard

fehler ermittelt wurde. Es wird gebeten, dies von Amts wegen aufzuklären. 

Auf der gemeinsamen Internetseite des Statistischen Bundesamts und der Statisti

schen Landesämter ist eine Aufstellung veröffentlicht, die den einfachen relativen 

Standardfehler für alle Gemeinden gesondert ausweist. Ein Ausdruck dieser Ver

öffentlichung ist als 

Anlage 9 

beigefügt. Daraus ist ersichtlich, dass nach den Ermittlungen des Statistischen 

Bundesamts und der Statistischen Landesämter der einfache relative Standardfeh

ler in der weitaus überwiegenden Zahl der Gemeinden über 0,5 Prozent liegt. Da

zu gehören die Beschwerdeführerin zu 2. mit einem einfachen relativen Standard

fehler von 0,93 und die Beschwerdeführerin zu 3. mit einem einfachen relativen 

Standardfehler von 0,85. Die Qualitätsvorgabe des § 7 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 1 ZensG 2011 wurde daher deutlich verfehlt, in NRW bei 274 (80,1 %) 

der 342 Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern. 

Dabei ist hervorzuheben, dass es große Unterschiede beim einfachen relativen 

Standardfehler zwischen den Gemeinden und zwischen den Bundesländern gibt. 

So hat in Brandenburg und in Thüringen keine einzige Gemeinde einen einfachen 

relativen Standardfehler von mehr als 0,8 %. Die Spannweite liegt in Nordrhein

Westfalen zwischen 0,26 % und l, 15 %. Zu der Abweichung von der gesetzlichen 

Qualitätsvorgabe hat das Statistische Bundesamt ausgeführt (Berg/Bihler in 

Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik April 2014, Das Hochrech

nungsverfahren zur Ermittlung der Einwohnerzahl im Zensus 2011, S. 235): 
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„ Der Grund liegt in erster Linie darin, dass das Be
stimnitheitsmaß der Regression mit den tatsächlichen 
Stichtagsdaten deutlich niedriger ist als der Planungswert 
aus dem Zensustest, oder mit anderen Worten, dass der 
statistische Zusammenhang zwischen den existenten und 
den gemeldeten Personen nicht so stark ist, wie man durch 
den Zensustest annehmen musste. " 

Damit hat das Statistische Bundesamt zum Ausdruck gebracht, dass der Zensus

test als Planungsgrundlage unzureichend gewesen sei. 

c) Die Verfehlung der Qualitätsvorgabe des§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1ZensG2011 

dürfte teilweise auf der Fehleranfälligkeit des Anschriften- und Gebäuderegisters 

beruhen, das auf der Grundlage des Zens VorbG zu erstellen war und das die 

Grundlage für die Bildung der Stichproben nach Anschriften gemäß § 7 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 1 ZensG 2011 bildete. Die Fehleranfälligkeit dieses Registers ist die 

Folge unzureichender Regelungstiefe. Insbesondere ist der Begriff des Anschrif

tenbereichs in § 7 Abs. 2 Zens VorbG nicht definiert, so dass mit einer unter

schiedlichen Anwendung durch die Erhebungsgestellen gerechnet werden musste 

vgl. dazu Martini, S. 45. 

Ebenso war mit Unterschieden bei der Qualifikation von Anschriften als Sonder

gebäude nach § 9 Abs. 9 Zens VorbG zu rechnen 

vgl. dazu Martini, S. 46. 

Inwieweit es bei der Anwendung dieser unbestimmten Rechtsbegriffe tatsächlich 

zu Fehlern gekommen ist, vermögen die Beschwerdeführerinnen gegenwärtig 

nicht darzulegen, weil sie nicht einmal die Anschriften kennen, auf die sich die 

Erhebung in ihrem Zuständigkeitsbereich bezogen haben. 

Die praktizierte Methode der Erhebung von Stichproben war außerdem ungeeig

net zur Ermittlung von Untererfassungen. Die Erhebungsbeauftragten wurden mit 

Listen ausgestattet, die die Namen der an 4en Stichprobenadressen gemeldeten 

Einwohner enthielten. Sie konnten bei Aufsuchen der Stichprobenadressen Über

erfassungen („Karteileichen") dann feststellen, wenn eine gemeldete Person an 

der Adresse nicht vorgefunden wurde, wenn dies auch dauerhaft und nicht nur 

temporär der Fall war und wenn die Erhebungsbeauftragten tatsächlich an der 

vorgesehenen Adresse, auch bei etwaigen ungenauen Bezeichnungen, ermittelten. 
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Demgegenüber war eine Dokumentation von Untererfassungen nicht möglich, 

wenn eindeutige Hinweise auf alle an der Stichprobenadresse wohnenden Perso

nen fehlten. Die ErhebUn.gsbeauftragten hatten keine Möglichkeit festzustellen, 

wie viele Personen tatsächlich an den Stichprobenadressen wohnten. Ob die 

Listen, die den Erhebungsbeauftragten zur Verfügung gestellt wurden, aktuell wa

ren, ist bisher nicht bekannt. 

Es kommt hinzu, dass eine den Vorgaben des§ 7 Abs. 2 Satz 2 ZensG 2011 ent

sprechende Verordnung nicht erlassen wurde. Die Stichproben V vom 25.062010 

genügt dem Regelungsauftrag aus§ 7 Abs. 2 Satz 2 ZensG 2011 nicht. 

Grundsätzlich steht es im Ermessen des Adressaten einer Verordnungsermächti

gung, ob er von der Ermächtigung Gebrauch macht. Im Einzelfall kann sich aber 

aus der gesetzlichen Ermächtigung eine Verpflichtung zum Erlass der Verordnung 

ergeben 

vgl. Brenner in von Mangoldt/Klein/Starck, 
Grundgesetz, Band IL 6. Aufl. 2010, § 80 Rn. 71. 

§ 7 Abs. 2 Satz 2 ZensG 2011 enthält einen klaren Regelungsauftrag. Danach hat

te die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates zur Erreichung der Ziele 

des§ 1 Abs. 3 ZensG 2011 und der Qualitätsvorgaben des§ 7 Abs. 1ZensG2011 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats das Stichprobenverfah

ren und den konkreten Stichprobenumfang festzulegen. Diese Verpflichtung wur

de durch die Stichproben V nicht erfüllt. 

In§ 1 der Stichproben V wurde zwar der in§ 7 Abs. 2 Satz 2 ZensG 2011 be

zeichnete Zweck der Verordnung wiederholt. Die Verordnung enthält aber nicht 

die Regelungen, die zur Erreichung der Ziele des § 1 Abs. 3 und der Qualitätsvor

gaben des§ 7 Abs. 1ZensG2011 erforderlich waren. Das war bereits bei Erlass 

der Verordnung klar erkennbar. Denn das Stichprobenverfahren wurde entgegen 

dem gesetzlichen Regelungsauftrag der Verordnung nicht festgelegt. Der bundes

weite Stichprobenumfang wurde in§ 3 Abs. 2 StichprobenVauf9,6 % der Bevöl

kerung festgelegt, bevor das im Gesetzgebungsverfahren für erforderlich erachtete 

wissenschaftliche Forschungsprojekt des Statistischen Bundesamts zur Entwick

lung des Stichprobendesigns abgeschlossen war. 
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Die Vorstellungen des Gesetzgebers zur Festlegung des Stichprobenverfahrens 

auf der Grundlage von§ 7 Abs. 2 Satz 2 ZensG 2011 ergeben sich der Entste

hungsgeschichte dieser Vorschrift. 

In dem Gesetzentwurf der Bundesregierung war diese Ermächtigungsgrundlage 

noch nicht erhalten. Vielmehr sollte danach der Stichprobenumfang 8 % der Be

völkerung nicht überschreiten, und die Bundesregierung sollte ermächtigt werden, 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates den Stichprobenum

fang zu vergrößern, wenn dies zur Erreichung der Qualitätsvorgaben des § 7 

Abs. 1 erforderlich sein sollte '~ 

vgl. ET-Drucks. 16112219 S. 11. 

In der Begründung des Entwurfs wurde allerdings bereits ausgeführt, die Rege-
; 

lung solle „verdeutlichen, dass es dem Gesetzgeber in erster Linie auf die Sicher-

stellung der in§ 7 Abs. 1 geregelten Qualitätsvorgaben ankomme", der „exakte 

Stichprobenumfang werde erst feststehen, wenn die Ergebnisse eines vom Statisti

schen Bundesamt in Auftrag gegebenen Forschungsprojekts zur Optimierung des 

Stichprobendesigns vorliegen" 

vgl. ET-Drucks. 16112219 S. 32. 

Der Bundesrat schlug vor, der Bundesregierung aufzugeben „durch Rechtsverord

nung mit Zustimmung des Bundesrates auf wissenschaftlicher Grundlage das 

Stichprobenverfahren sowie den Stichprobenumfang so" festzulegen, „dass die 

Ziele des § 1 Abs. 3 und die Qualitätsvorgabe des §. 7 Abs. 1 erreicht werden kön

nen". Zur Begründung führte er aus, es sei „erforderlich, das Stichprobenverfah

ren im Gesetz oder aufgrund Gesetzes zu regeln". Angesichts der hohen Bedeu

tung der in§ 7 Abs.·1ZensG2011 vorgesehenen Qualitätsvorgaben, sei es „erfor

derlich, anders als in sonstigen Statistikgesetzen, neben dem Stichprobenumfang 

insbesondere das Auswahlverfahren in einer Rechtsverordnung festzulegen". Die 

Bundesregierung wurde gebeten, in der Begründung der Rechtsverordnung „wis

senschaftlich fundiert das gewählte Stichprobenverfahren umfassend darzulegen 

und zu begründen". Es müsse „detailliert dargelegt werden, wie über Stichpro

bendesigns, Stichprobenumfang, Schichtung und Hochrechnung gewährleistet" 

sei, „dass im Rahmen der gewählten mathematisch-statistischen Methode die Feh

lerabweichungen möglichst gering bleiben" 
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vgl. ET-Drucks. 16112219 S. 58f 

Die gesetzliche Regelung beruht auf der Beschlussempfehlung des Innenaus

schusses 

vgl. ET-Drucks. 161122711 S. 6. 

Dieser führte zur Begründung aus: 

„Die Festlegung eines einheitlichen Stichprobendesigns 
aufgrund des vom Statistischen Bundesamt in Auftrag ge
gebenen wissenschaftlichen Forschungsprojekts wird in 
die R.echtsverordnung der Bundesregierung einbezogen. " 

ET-Drucks. 161122711 S. 10 

Der Gesetzgeber hat damit den Vorschlag des Bundesrates aufgegriffen, die Bun

desregierung zu verpflichten, das Stichprobenverfahren zur Gewährleistung der 

Qualitätsvorgaben durch Rechtsverordnung zu regeln. Es bestand außerdem Ein

vernehmen darüber, dass die Festlegung des Stichprobenverfahrens unter Berück

sichtigung der Ergebnisse eines von dem Statistischen Bundesamt in Auftrag ge

gebenen wissenschaftlichen Forschungsprojekts erfolgen und nicht dem Geset

zesvollzug überlassen werden sollte. 

Bei Erlass der Stichproben V war das von dem Statistischen Bundesamt in Auf

trag gegebene wissenschaftliche Forschungsprojekt nicht abgeschlossen. Viel

mehr lagen Vorschläge eines Gutachters vor, die sich auf einzelne Elemente des 

Stichprobenverfahrens und den Stichprobenumfang bezogen. Es wurden noch 

nach Vorlage des Entwurfs der Verordnung weitere Empfehlungen des Auftrag

nehmers einbezogen 

vgl. BR-Drucks. 114110. 

Der Verordnungsgeber hat deshalb in § 2 Abs. 2 Stichproben V bestimmt, dass bei 

der Erstellung des Stichprobenplans und bei der Stichprobenziehung die Quali

tätsvorgaben aus dem vom Statistischen Bundesamt in Auftrag gegebenen For

schungsprojekt zur Entwicklung des Stichprobenverfahrens zu berücksichtigen 

seien. Diese Qualitätsvorgaben waren bei Erlass der Verordnung unbekannt. Des

halb wurde z.B. auch in § 2 Abs. 3 Nr. 5 Stichproben V nur allgemein bestimmt, 

dass das Stichprobenverfahren so ausgerichtet werde, dass für Gemeinden unter 
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10.000 Einwohnern die gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit für Anschriften und 

Personen geben sei. § 3 Abs. 3 Nr. 3 Stichproben V sieht die Bildung von acht 

überschneidungsfreien Schichten mit etwa der gleicheri Anzahl von Personen und 

die Bildung einer weiteren Schicht für Anschriften mit Sonderbereichen nach 

§ 8 Abs. 5 Satz 2 ZensG 2011 vor, ohne die für Sonderbereiche zu bildende 

Schicht wie die acht anderen Schichten proportional.zu begrenzen. Es bleibt auch 

·offen, wie bei Auskunftssperren und gesetzlichen Übermittlungsverboten nach 

§ 21 Abs. 5 und 7 MRRG zu verfahren ist 

vgl. zu diesen Gesichtspunkten auch Martini, S. 50 f 

Ebenso wurde das Verfahren der automatisierten Mehrfachfallprüfung nach 

§ 15 Abs. 2 ZensG 2011 nicht geregelt. Das Gesetz bestimmt insoweit nur, dass 

die Einzugsdaten ,,maßgebliche Entscheidungskriterien" sind. Aus der Begrün

dung des Gesetzentwurfs ergibt sich aber, dass weitere Informationen genutzt 

werden sollten; in welcher Weise diese im Rahmen der automatisierten Prüfung 

zu berücksichtigen waren, blieb offen. 

Die Beschwerdeführerinnen schließen sich der Auffassung des Senats von Berlin 

an, dass eine Regelung des Stichprobenverfahrens durch Gesetz oder aufgrund ei

nes Gesetzes verfassungsrechtlich geboten war (dazu eingehend S. 34 ff. des als 

Anlage 6 beigefügten Normenkontrollantrags). Die Frage kann nach Auffassung 

der Beschwerdeführerinnen im vorliegenden V erfahren allerdings offen bleiben. 

Jedenfalls verfehlt die Verordnung durch die Verweisung auf die Qualitätsvorga

ben des vom Statistischen Bundesamt in Auftrag gegebenen Forschungsprojekts, 

dessen Ergebnisse bei Erlass der Verordnung noch nicht bekannt waren, und 

durch die Festlegung des Stichprobenumfangs vor Abschluss dieses Forschungs

projekts den gesetzlichen Regelungsauftrag. 

Die Ergebnisse des von dem Statistischen Bundesamt in Auftrag gegebenen Gut

achtens wurden erst lange nach Erlass der Verordnung im April 2012 vorgelegt 

Münnich/Gabler u.a., Stichprobenoptimierung und 
Schätzung im ZENSUS 2011. 

Da die Gutachter vor der Fertigstellung des Gutachtens durch Empfehlungen an 

dem Entwurf der Stichproben V beteiligt waren, ist es nicht überraschend, dass das 

Gutachten zu dem Ergebnis gelangt, dass das Erreichen der Qualitätsvorgabe des 
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§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. ZensG 2011 gesichert erscheine und Probleme „hier nur auf

treten könnten", „wenn einzelne Melderegister doch wesentlich schlechter als er

wartet geführt werden" (S. 142 des Gutachtens). Diese Beurteilung ist aber durch 

die veröffentlichten Ergebnisse (dazu b)) widerlegt. Auf welchen Mängeln dies 

konkret beruht, können die Beschwerdeführerinnen nicht beurteilen. Es liegt aber 

auf der Hand, dass die in dem Forschungsprojekt vorgenommene Simulations

rechnung, auf die die gutachtliche Beurteilung.gestützt ist, Fehler aufweisen kann. 

Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts Bremen konnte bei der Be

stimmung der Stichprobengröße daher nicht ,,mit überwiegender Wahrscheinlich

keit davon ausgegangen werden ... , dass der Stichprobenfehler im allgemeinen" 

und für die Befragung im Gebiet einzelner Städte „im speziellen 0,5 % nicht über

schreiten wird" 

so VG Bremen 06.11.2014 - 4 K 841113 -juris Rn. 66. 

Eine solche Erwartung hatte auch bei Durchfühiung der Haushaltsstichprobe kei

ne hinreichende Grundlage. 

Beweis: Sachverständigengutachten 

d) In der Literatur wird die Auffassung vertreten, die Verfehlung der Qualitätsvorga

be eines einfachen relativen Standardfehlers von 0,5 % bewirke eine unverhält

nismäßige Beeinträchtigung jeder Gemeinde, die davon betroffen sei 

vgl. Martini, S. 57 f, 62.ff. 

Ob diese Auffassung zutrifft, kann offen bleiben. Jedenfalls hat die Verfehlung 

der gesetzlichen Qualitätsvorgabe bei der überwiegenden Zahl der Gemeinden die 

Rechtswidrigkeit aufgrund des ZensG 2011 erlassenen Feststellungsbescheide zur 

Folge. Denn eine derart weitgehende Verfehlung des Qualitätsziels bewirkt, dass 

die Feststellungsbescheide sich insgesamt als ungeeignet erweisen, die Einwoh

nerzahlen der Gemeinden im Verhältnis zueinander mit der gesetzlich angestreb

ten Genauigkeit anzugeben. 

Die Verwendung des Wortes „angestrebten" in§ 7 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 1 ZensG 2011 rechtfertigt nicht die Annahme, die gesetzliche Qualitätsvorga

be sei rechtlich unverbindlich. Gegen diese Annahme spricht sowohl das Wort 
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„höchstens" in § 7 Abs. 1 Satz 2 ZensG 2011 als auch der Wortlaut des 

§ 7 Abs. 2 Satz 2 ZensG 2011, wonach zur Erreichung der Qualitätsvorgaben des 

§ 7 Abs. 1 ZensG 2011 durch Rechtsverordnung das Stichprobenverfahren und 

der konkrete Stichprobenumfang festzulegen ist. Eine „Qualitätsvorgabe" ist kein 

unverbindliches Ziel. Außerdem bestätigen die im Gesetzgebungsverfahren ent

standenen Unterlagen, dass der Gesetzgeber die Qualitätsvorgaben als verbindli

che Regelungen konzipiert hat. So sind in der Begründung des GesetZentwurfs die 

Qualitätsvorgaben als die „festgelegten Genauigkeitsanforderungen" bezeichnet 

vgl. ET-Drucks. 16112219 S. 31. 

Es wird hervorgehoben, dass es dem Gesetzgeber „in erster Linie auf die Sicher

stellung der in § 7 Abs. 1 geregelten Qualitätsvorgaben ankommt" und es wird der 

„zur Erreichung der Qualitätsvorgaben erforderliche Stichprobenumfang" erörtert 

vgl. ET-Drucks. 16112219 S. 32. 

In der Literatur wurde die Vermutung geäußert, der Gesetzgeber habe mit der 

Verwendung des Wortes „angestrebt" den Maßstab für die Einhaltung der Quali

tätsvorgaben auf die zum Zeitpunkt des Stichprobendesigns vorliegenden Infor

mationen beschränken wollen 

vgl. Martini, S. 101. 

Auf der Grundlage dieser Auffassung folgt die Rechtswidrigkeit der Feststel

lungsbescheide nicht allein aus der objektiven Verfehlung der Qualitätsziele. 

Maßgebend ist vielmehr zusätzlich, dass die Verfahrensvorgaben, die sich aus 

§ 7 Abs. 2 Satz 2 ZensG 2011 ergeben, nicht beachtet wurden, in dem die Stich

proben V vor Abschluss des wissenschaftlichen Projekts zur Entwicklung des 

Stichprobendesigns ohne umfassende Regelung des Stichprobenverfahrens erlas

sen wurde (dazu oben c)). Die erwähnte Rechtsauffassung unterliegt allerdings 

Bedenken. Ist eine bestimmte Genauigkeit anzustreben, ist damit nicht gesagt, 

dass sie auch nicht erreicht werden müsste. Angesichts der allen statistischen V er

fahren immanenten Unsicherheit dürfte es näher liegen, dem Wort „angestrebt" 

die Aussage zu entnehmen, dass die Genauigkeit nicht in sämtlichen von der Re

gelung erfassten Einzelfällen erreicht werden muss, die Überschreitung des einfa

chen relativen Standardfehlers von 0,5 % daher in Einzelfällen hingenommen 

werden kann, jedenfalls aber nicht bei ca. 80 % der Gemeinden in NRW. 
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Der Auffassung des Verwaltungsgerichts Bremen, es genüge, dass nach einer 

Prognose in einem ,,Zeitpunkt vor der Durchführung des Zensus 2011 ",den es 

nicht konkret benannt hat, di~ Qualitätsvorgabe des § 7 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 1ZensG2011 voraussichtlich eingehalten werden würde 

VG Bremen 06.11.2014 - 4 K 841113 - juris Rn. 63; ähn
lich VG Regensburg 06.08.2015-RO5K13.2149-juris 
Rn. 296, 

ist nicht zu folgen. Die Erwägungen, auf die das Verwaltungsgericht Bremen die

se Auffassung gestützt hat, überzeugen durchweg nicht. 

. Durch die Normierung einer „angestrebten Genauigkeit" hat der Gesetzgeber 

zweifellos eine Prognose gefordert. Dies lässt aber nicht den Gegenschluss zu, es 

komme nicht darauf an, die angestrebte Genauigkeit auch zu erreichen. Dagegen 

spricht bereits die Bezeichnung der angestrebten Genauigkeit als Qualitätsvorgabe 

in§ 7 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 ZensG 2011. Diese Qualitätsvorgabe wird nicht 

durch die auf den Stichprobenumfang bezogene Soll-Regelung des § 7 Abs. 2 

Satz 1 ZensG 2011 relativiert. Vielmehr ist nach dieser Vorschrift der erforderli

che Stichprobenumfang aufgrund der Qualitätsvorgabe festzulegen. Das kommt 

auch in der oben bereits erwähnten Erklärung in der Begründung des Gesetzent

wurfs deutlich zum Ausdruck, es komme „dem Gesetzgeber in erster Linie auf die 

Sicherstellung der in§ 7 Abs. 1 geregelten Qualitätsvorgaben an"; danach sei der 

Stichprobenumfang zu bestimmen 

ET-Drucks. 16112219 S. 32. 

Das Erreichen des Qualitätsziels hat daher Vorrang vor der Begrenzung des 

Stichprobenumfangs auf 10 % der Bevölkerung. Weder das Gesetz noch die Be

gründung des Gesetzentwurfs, auf die das Verwaltungsgericht Bremen sich in die

sem Zusammenhang zusätzlich bezogen hat, stützen die Auffassung des V erwal

tungsgerichts Bremen, 

ebenso VG Regensburg 06.08.2015-RO5K13.2149-
Rn. 291, 294, 

dass ein „Sicherheitszuschlag" auch dann nicht erhoben werden sollte, wenn dies 

erforderlich war, um die Qualitätsvorgabe zu erreichen. Wenn, wie das V erwal

tungsgericht Bremen meint, schon vor Durchführung des Zensus 2011 absehbar 
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war, dass die Qualitätsvorgabe zuverlässig nur würde erreicht werden können, 

wenn ein Sicherheitszuschlag erhoben wird, wäre dies sogar erforderlich gewesen, 

um den in§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1ZensG2011 bezeichneten einfachen relativen 

Standardfehler aufgrund einer Prognose anzustreben. 

3. Bei der Erhebung der Grundlagen für die Berechnung der Einwohnerzahlen im Rahmen 

der Haushaltsstichprobe und bei den weiteren nach dem ZensG 2011 zur Berechnung 

durchzuführenden Verfahrensschritten kann es zu zahlreichen Fehlern kommen. Eine 

vollständige Überprüfung der Berechnungsergebnisse auf der Grundlage der erhobenen 

Daten haben das Statistische Bundesamt und der IT.NRW inzwischen unmöglich ge

macht, indem sie die Berechnungsgrundlagen weitgehend vernichtet haben. Gleichwohl 

bestehen Anhaltspunkte für erhebliche Fehler bei der Erhebung der Berechnungsgrund

lagen. 

Diese Anhaltspunkte beziehen sich auf das Anschriften- und Gebäuderegister, das auf 

der Grundlage von§ 2 ZensVorbG 2011 ohne Mitwirkung der Gemeinden erstellt und 

auf der Grundlage von§ 3 ZensG 2011 aktualisiert wurde. Für das Gebiet der Be

schwerdeführerin zu 1. könnte dieses Register mit Hilfe der Daten, die der Statistikstelle 

der Beschwerdeführerin zu 1. gemäß § 22 Abs. 2 ZensG 2011 zur Verfügung gestellt 

wurden, überprüft werden. Die Überprüfung könnte sich z.B. auf die Berücksichtigung 

nicht existenter Adressen im Stadtgebiet, auf mehrfach erfasste Adressen oder auf ein

zelne nicht erfasste Adressen beziehen. Ebenso könnte geprüft werden, welche Adres

sen als Sonderbereiche in die Erhebung einbezogen wurden. Eine solche Überprüfung 

könnte öhne Rückgriff auf personenbezogene Daten vorgenommen werden. 

Aufgrund der Zweckbestimmung der Datenübermittlung der Zensus-Einzeldaten nach 

§ 22 Abs. 2 ZensG 2011 ist dieStatistikstelle der Beschwerdeführerin zu 1. allerdings 

nicht in der Lage, der Beschwerdeführerin zu 1. Informationen zu der Überprüfung des 

Adressen- und Gebäuderegisters zur Verwendung im vorliegenden Verfahren zu über

mitteln. Sie musste sich bisher auf die allgemeine Information beschränken, dass das 

Anschriften- und Gebäuderegister fehlerhaft ist. Es ist damit zu rechnen, dass das An

schriften- und Gebäuderegister auch für das Gebiet der Beschwerdeführerinnen zu 2. 

und zu 3. Fehler aufweist. Es wird gebeten, zur Ermittlung dieser Fehler in den Gebie

ten der Beschwerdeführerinnen zu 1. bis 3. die plausibilisierten Einzeldaten der Zensus-

. erhebung, die bei dem IT .NRW noch verfügbar sind, beizuziehen. 
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In welchem Maße andere Fehler bei der Erhebung der Berechnungsgrundlagen und bei 

der Durchführung der weiteren Verfahrensschritte noch festzustellen sind, ist für die 

Beschwerdeführerinnen gegenwärtig nicht zu übersehen. Zur Vernichtung der Berech

nungsgrundlage wird Bezug genommen auf die als 

Anlage 10 

beigefügte Korrespondenz des Verwaltungsgerichts Düsseldorf mit dem Statistischen 

Bundesamt. Ergänzend ist hervorzuheben, dass der IT.NRW in den verwalturi.gsgericht

lichen Klageverfahren vorgetragen hat, das Programm zur Berechnung der hochgerech

neten Zensus-Ergebnisse liege nur dem Statistischen Bundesamt vor, so dass er selbst 

diese Ergebnisse nicht nachrechnen könne. 

Für eine Gemeinde aus dem Saarland hat das Statistische Bundesamt inzwischen 

13 „Geschätzte Regressionskoeffizient(en)" veröffentlicht, ohne darzulegen, wie diese 

Koeffizienten entstanden sind (Berg/Bihler in Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und 

Statistik April 2014, Das Hochrechnungsverfahren zur Ermittlung der Einwohnerzahl 

im Zensus 2011, S. 232). Den Beschwerdeführerinnen sind die für sie angewandten 

Regressionskoeffizienten und deren Entstehung unbekannt. 

Die Geheimhaltung der für die Überprüfung der Berechnungen erforderlichen lnforma~ 

tionen gegenüber den Beschwerdeführerinnen ist mit dem durch Art. 78 LV NRW und 

Art. 28 Abs. 2 GG gewährleisteten Anspruch auf eine hinreichend genaue Festsetzung 

der Einwohnerzahl als Grundlage für Entscheidungen über die Finanzausstattung nicht 

vereinbar. Jedenfalls in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip impliziert dieser An

spruch die Möglichkeit, die Berechnungsergebnisse auch nachzuvollziehen und Fehler 

geltend zu machen. Anderenfalls wären die Gemeinden allein Objekt staatlichen Han

delns. 

Dementsprechend hat der Baden-Württembergische Verwaltungsgerichtshof schon nach 

der Volkszählung 1987 entschieden, dass es wegen der besonderen Bedeutung der 

Nachprütbarkeit derZensusergebnisse zulässig sei, 

„ die äußere Grenze für Aufbewahrung der Erhebungsun
terlagen auf einen Zeitpunkt zu legen, der zwei Wochen 
nach der Feststellung der Bevölkerungszahl liegt(. . .) [da] 
die Statistischen Landesämter im Streitfall - etwa mit Ge
meinden um die konkrete Zahl ihrer Einwohner - in der 
Lage sein müssen, die Richtigkeit der von ihnen festge-
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stellten Ergebnisse nachzuweisen. " 

VGH Mannheim 07.12.1987, NJW 1988, 988, 989. 

Ein Rückgriff auf diese Daten b~. Unterlagen könne notwendig sein, um etwaige Feh

ler der amtlichen Statistik aufzuspüren: 

„ Treten bei der Feststellung der amtlichen Bevölkerungs
zahl und ihrem Vergleich mit den derzeit ausgewiesenen 
Bevölkerungsstand Unstimmigkeiten auf, die auch in sol
chen Fehlerquellen ihre Ursache haben können, so ver
langt es das Gebot, die maßgeblichen statistischen Daten 
mit einem möglichst hohen Grad an Genauigkeit und 
Wahrheitsgehalt festzustellen (BVerfG, a.a.O.), diesen. Un
stimmigkeiten so nachzugehen, daß auch sie möglichst 
verläßlich ausgeräumt werden. Dazu bedarf es (. . .) des 
Rückgriffs auf jene Erhebungsunterlagen, in denen die 
Quelle der Fehler zu suchen ist, also auf Haushaltsmantel
, Personen- und Wohnungsbogen, aber auch au/Gemein
de- und Regional- sowie auf Stichtags- und Begehungs
listen. Es ktinn nach den getroffenen Feststellungen kei
nem ernsthaften Zweifel unterliegen, daß diese Rück
griffmöglichkeit aus Gründen vorbehalten bleiben muß, 
die mit dem Zweck der Volkszählung unmittelbar und auf 
das engste zusammenhängen. " 

VGH Mannheim 07.12.1987, NJW 1988, 988, 989. 

Dem auf die Qualitätssicherung bezogenen Anspruch der Gemeinden, die Berechnung 

der Einwohnerzahlen nachvollziehen zu können, kann nicht, wie das V erwaltungsge

richt Bremen meint, die pauschale Erwägung entgegengehalten werden, die Überprü

fung erfordere es, dass personenbezogene Daten zum Gegenstand des gerichtlichen V er

fahrens werden 

VG Bremen 06.11.2014 - 4 K 841113 -juris Rn. 84. 

Dies ist zunächst in dieser Allgemeinheit unzutreffend. Vielmehr könnte z'.B. das An

schriften- und Gebäuderegister auch ohne Rückgriff auf personenbezogene Daten über

prüft werden. Zum anderen ist die Offenlegung personenbezogener Daten zur Überprü

fung hoheitlicher Entscheidungen nicht generell ausgeschlossen. Das Prozessrecht stellt 

dafür Instrumentarien zur Verfügung, die das Verwaltungsgericht Bremen nicht berück

sichtigt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seiner Grundsatzentscheidung 

vom 27.09.1999 eingehend mit der Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes in Fällen 

beschäftigt, in denen die Kenntnis geheimhaltungsbedürftiger Verwaltungsvorgänge zur 
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gerichtlichen Überprüfung einer staatlichen Entscheidung notwendig ist 

BVerfGE 101, 106. 

Der Gesetzgeber hat aus dieser Entscheidung die Konsequenz gezogen, dass die grund

sätzliche Geheimhaltungsbedürftigkeit die Vorlage im gerichtlichen V erfahren nicht 

ausschließt. Vielmehr wird im verwaltungsgerichtlichen V erfahren nur die Möglichkeit 

eröffnet, die Vorlage zu verweigern(§ 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO). Für diese Entschei

dung ist die oberste Aufsichtsbehörde zuständig. Die Entscheidung ist überdies einer 

gerichtlichen Kontrolle nach § 99 Abs. 2 VwGO unterworfen. § 16 BStatG regelt ledig

lich die Verpflichtung zur Geheimhaltung und eröffnet damit die Entscheidungskompe

tenz nach§ 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO, schließt die Vorlage aber nicht aus. Bei Wahr

nehmung der Entscheidungskompetenz aus § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO hätte die Auf

sichtsbehörde auch die Möglichkeit einer Anonymisierung personenbezogener Daten zu 

prüfen~ 

Die Vernichtung von Unterlagen, die die gerichtliche Kontrolle ermöglichen, hat im 

Verwaltungsprozess Konsequenzen für die Verteilung der Beweisl~t 

vgl. BVerwGE 78, 367, 370. 

Für das verfassungsgerichtliche Verfahren dürfte gemäß§ 13 Abs. 1Satz1 VerfGHG 

dasselbe gelten. Der Umstand, dass bereits die rudimentären Informationen, die die 

Gemeinden erhalten haben, Fehler der Anwendung des Gesetzes erkennen lassen, ver

stärkt die Notwendigkeit, der Vernichtung der Entscheidungsgrundlagen durch Beweis

lastumkehr Rechnung zu tragen. 

Es kommt hinzu, dass nicht nur die betroffenen Gemeinden, sondern auch der Landes

gesetzgeber die Richtigkeit der Festlegungen, die er in die Anlage 3 des GFG 2016 auf

genommen hat, nicht überprüfen konnte. Die Zensus-Ergebnisse, die der Gesetzgeber 

mit dieser Anlage fortgeschrieben hat, erweisen sich für ihn als eine Art „black box". 

Damit verfehlt diese gesetzliche Regelung zugleich die sich aus dem Demokratieprinzip 

ergebenden Anforderungen. 

Aus dem Demokratieprinzip folgt u.a. das Erfordernis einer hinreichenden inhaltlichen 

Legitimation. Bedingung parlamentarisch-demokratischer Legitimation ist eine ausrei

chende Informiertheit des Parlaments als Voraussetzung einer verantwortungsgerechten 

Wahrnehmung seiner Entscheidungs- und Kontrollaufgaben. Dies ist zugleich auch Be-
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dingung wirksamer Kontrollmöglichkeiten der Öffentlichkeit 

BVerfG 17.07.2003 - 2BvL1199-, - 2 BvL 4199-, 
- 2 BvL 6199 -, - 2 BvL 16199 -, - 2 BvL 18199 -, 
- 2BvL1101 -juris Rn. 123 = BVerfGE 108, 186; . 
Sachs, in: ders. Grundgesetz, 7. Aufl. 2014, 
Art. 20 Rn. 38. 

Seite.43 

Zudem müssen Regelungen entsprechend ihrer Bedeutung auf einer verlässlichen und 

substantiierten Tatsachenermittlung und Begründung des Gesetzgebers beruhen 

BVerfGE 86, 90 (108 f). 

Diesen Anforderungen wird die beanstandete Norm nicht gerecht. Anerkannt ist zwar, 

dass dem Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum eingeräumt ist, in welcher Art 

und in welchem Umfang er den gemeindlichen Finanzausstattungsanspruch erfüllt und 

nach welchem System er ergänzend zu sonstigen kommunalen Einnahmen im Wege des 

Finanzausgleichs Finanzmittel an die Gemeinden verteilt. Soweit er sich dabei auf Be

wertungen Dritter (z.B. Sachverständigengutachten) stützt, hat er aber mindestens deren 

Plausibilität und V ertretbarkeit zu überprüfen 

Ver/GH NRW06.05.2014-9/12-juris Rn. 36.ff. 

Das muss erst recht dann gelten, wenn der Gesetzgeber seinen Entscheidungen Tatsa

chenfeststellungen Dritter zugrunde legt, die auf Ermittlungen und Berechnungen beru

hen. Eine Überprüfung der Plausibilität und V ertretbarkeit der normierten Einwohner

zahlen hat der Landesgesetzgeber jedoch nicht vorgenommen und ist ihm auch nicht 

ermöglicht worden. Daher fehlt dieser Normierung die erforderliche inhaltliche demo

kratische Legitimation. 

VI. 

Sollte das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle gemäß 

Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG des Landes Berlin oder in einem anderen Verfahren zu dem Ergebnis 

erlangen, dass das ZensG 2011 verfassungswidrig ist, wäre dies für das vorliegende V erfahren 

präjudiziell. Wegen der in diesem V erfahren vorgebrachten verfassungsrechtlichen Bedenken 

gegen das ZensG 2011 nehmen wir an dieser Stelle auf die als Anlage 6 beigefügte Antrags

begründung vom 20.07.2015. Die Beschwerdeführerinnen schließen sich den verfassungs

rechtlichen Erwägungen des Senats von Berlin an. Neben dem Normenkontrollantrag des Se

nats von Berlin ist beim Bundesverfassungsgericht ein weiterer Normenkontrollantrag des 
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Senats der Freien und Hansestadt Hamburg unter dem Aktenzeichen 2 BvF 2/15 gegen Rege

lungen des ZensG 2011 anhängig. Dieser Normenkontrollantrag ist den Beschwerdeführerin

nen allerdings bisher nicht bekannt. 

Wie im einzelnen aufgezeigt wurde, basiert die Festlegung der Einwohnerzahlen in Anlage 3 

zu§ 27 Abs. 3 Satz 1 GFG 2016 unmittelbar auf dem ZensG 2011, so dass diese Festlegung 

keinen Bestand haben kann, wenn sich dieses Gesetz als verfassungswidrig erweist. 

Verteiler: 

Gericht 3-fach 

Anlage 

gez. Dr. Bf'acher 

(Dr. Bracher) 

Rechtsanwalt 
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Bezirksregierung Düsseldorf 

BezirkSregierung Düsseldorf, Postrach 300865, 40408 DOsseldo 

Stadt Langenfeld 
. Herr Bürgetmeister Frank Schneider 
Konrad-Aderiaµer-Platz 1 
40764 Langenfeld 

Vorab per Telefax 

Stadt Linaenfl1d Rhld .. 

21F• .2014 

Klageverfahren gegen dre Festsetzung der Einwohn'erzahlen nach . . 

dem Zen$US 2011 . 
Ihr Sehreiben an· Herrn Minister Jclger vom 04.02.2014 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
·Se_hr geehrte Damen und Herren, 

Sie haben mit Ihrem oberi. genannten Schreiben an Herrn Innenminister 
Jäger daraUf verwiesen„ dass über 70. Kommunen g.egen den 
Feststellungsbescheid des Landesamtes IT NRW wegen der aus dem 
Zensus 2011 ermittelten Einwohnerzahlen Krage erhoben· hätten. 

Ihr Anliegen sei es, deri Aufwand weiterer Klageverfahren zu vermeiden. 
Dies sei möglich, wenn das Land sich verpflichte, im Falle einer durch . 
Urteil geänderten Einwohnerzahl die seit Klageerhebung erlassenen 
GFG-Bescheide rückwirkend an die gerichtlich festgestellten oder auf 
gerichtliche Veranlassung neu berechnete Einwohnerzahlen 
anzupassen urid insoweit auf die Bestandskraft zu verzichten. 

Das Minister.ium für lnn,~res und Kommunales hat bezüglich dieser von 
verschiedenen Kömmlirien herangetragenen Bitte einheitlich 
entschieaen, dass eine derartige Verpflichtung nicht ausgesprochen 
werden kann. Zur Begründung ist auszuführen: 

Anders als in deh vergangenen Gemeindefinanzierungsgesetzen hat 
sich der. Gesetzgeber mit dem GFG 2014 entschlossen, die 
maßgebliche Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2012 abschließend im 
Gesetz festzulegen (Anlage 3 zum GFG 2014). Es handelt sich hierbei 
um eine abweichende Regelung nach § 96 Absatz 3 VwVfG N·RW. Die 
gesetzliche Normierung erfolgte gerade vor dem Hintergrund drohender 
Klagen gegen die Festsetzungsbescheide zum Zensus 2011. Durch die 
gesetzliche Festschreibung der Einwohnerzahlen hat der Gesetzgeber 
das GFG 2014 bewusst so ausgestaltet, dass der Finanzausglei a il 
bleibt und keinen Einflüssen aus etwaigen Erg~bnlssen der ------__........ ..... -

m • 
Datum: 18.02.2014 
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Aktenzeichen: 
31.02.01-GFG-2014-241 

bei AntWort bitte angeben 

Frau Bork-Galle 
Zimmer: 299/8 

Telefon: 
0211 475-2752 

·Telefax: 

0211 4'75-
annett&.bork-galle@, 
brd.niw.de 

Oienstge~ude und 
Lieferanschrift: 
Ceclllenallee 2, 

,40474 Düsseldorf 
Telefon: 021.1 475-0 
Telefax: 0211 475-2671 

poststelte@brd.nrw.de 
www.brd.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
D~ bis Düsseldorf Hbf 

U-B~hn Linien U78, 079· 
Haltestelle: 

Victoriaplatz/Klever Straße 

Zahlungen an: 
laAdeskasse Düsseldorf· 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 Helaba 

lBAN: 



( 

Bezirksregierung Düsseldorf 

.Zensusklageverfahren unterliegt. Grundlage für die. Festsetzung_ der 
finanziellen Mittel aus dem GFG 2014 sind damit nicht die Zensus
Bescheide. 

Mit der endgültigen Festsetzung der Einwohnerzahlen durch den 
Gesetzgeber haben Landesregierung un(:f -verwaltung keine 
MögUctikeit, die Bescheide zum GFG riaehträglich im Hinblick auf die 
maßgebliche Bevölkerungszahl zu ändern bzw. insoweit aut die 
BestandSkraft zu verzichten. Di'es würde eindeutig der geltenden 
gesetzliChen Regelung widerspreche!n. 

M)t freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

(Bork-Galle) 
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Aktenz.: 31.t.:2 

,An den Oberbürgermelster 
~er·stadt,Bonn- · 
BerJfner P~ 2 
SJ1~8onn. 

Anlage l 

·STA01"$0NN 
' ~~.l! 

2:a 'JAN. 201 

,,.,, ..... / 
'. ' •' ~ .. ' .. . 

S'e$~lZ zur Re~ll:ir\Q der zuweisunge~ ·d$ tandeS t'if()ltirheil';l"W.tfiifeti ·· · ' . 'Geineifi
den llnd.csemeindevert>aniie Im H~t~r~1$'lr1der j•ts:geltencten f'SS$Ung 

1. Aliqtmeiwes 

Vön den lm ;Steuervetbuncl !01:ß·\1nsgesamtzurVefl'OgUng·.stehenden aligemelnel'I zuwei;. 
~n9ien und pausc~üerten Z~J$111i9en·· lli Höbe vror 10 $44 107 3oö E er:itfiilten 
auf 

- Seblctssä.lzUW(:)fsungen l.n.$~rnt 

• $thl~lzuwe1s1.mgen an; Gemeinden 
• Schltl~lzuwetstingem"an Kreise 
• SCh1osse.lzuwel$ungen an LaridsohSfts\lerbände 

Vei;teilbare lnv~.stitionspauschalen insgesamt 

•• 1nvestWPnst>SU$ChaietaHgemeii'I. 
• Investitionspauschale Sotlalhlt~r 
• .1nvestitlG1ns~h~e Eingftederungshirfe 

_„ 

- Pausehale: Sönde1ZUWeiSUngen.'lnsgesamt · 

• Schufpausctiate 
•· Spo.r.tpausCbale 

8 610 38& 000€' 

·. a 915 166· 200 E 
1 oaa 9.75 200. ~ 

ß6'4· 246 600 € 

849552000€ 

716'460 10:0€ 
12 398· 300·€ 
60-693000€ 

6$() Ooo OUÖ € 

000:00,0.000~ 

50 öOO·OOO'f 
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2„1 Sch!Qsse,zuwe&ung 

2;4.1 .. f@sWtzUJtg:de!Gr!IMbdria@. 

0~$ Min~ri\J.m f.Or ll\11~ ·u11~f K9nlro~!~ urn:J · d• Fi~l'!ZITlilll"~rium des' t.alftdes 
~Ptdr-fjt""'W~ttar~ liabf;o ·den 'ßrtfnd~ tot Qie ßeree.tmu.ns ·der -Slilh!Cl$6Ölzllwel8um· 
'.~n·an·aJe ~eltiden f'Qr;dias H,austniltS.i;:ibr'2016>.gemllfB §,~ Ab$.1 GFG 20lß auf 

651~21144$1:10.12i €; . 
·l'estgesetzt. 

2.1~2 B@rec?hngpg.dtr Schlßsse1ZUYl!isuna 

Oie :SC{lJ~~-1$Uli,g (Ur fh~; ~{arj~~!Jl~vifr-d U~et: ~ehtjgung VOD mögll'
d~ Aµ$gf$iq.b~ ttr ~re. fllr das HaIJ:Slfal1SjEiht 20.16 wte.~fölQt be~üntt :gemäß 
.Jt -<s.FG20:1Sf~ese• · · · · 

A,. Ausg&tlg$1'ne$$Z$hk 

ReJevant~r E;inwQf)n~;~etJ$ Anl• 1l 
Httiider:tsatz.zum l'iauptanäatz 

-- Haaptan~ . 
- SChlltet.änsatz (sietleiAhJage. SJ 

SC!>Ziallaste.nan$atz l,$Jehe/.\l:llag:e 2J 
- ze.nttalitätsansatz (siehe: Anjage; 3) 
- FiQ'*1enansatz (sielle Anlage 4) 
- Gesarrrtansatz; 

!.(: Grutidbetrag :esir,21·14441707!21 <€ 

AuS'gangsineSszahl 

B.~~s~l'IJ~ 

„ Grund$te\,l~m.Aun.4 ß 
- ·Gewerbe.Steuer 
- K~mpen~titl)ttslel$Nngen 

(Kompensatibnsiei~n$fln o. §:2.4 u, ·§• 21!l' GF=G) 
... ·Gemeindeant'ell·an,derElr'.lkommensteüer 
~~n~nteuan•l1lerU~tz~r 
GeYierbestetieruttii~e (a,bzogllchl 

• Abreohnu11gsbetrag ftlr;ciasJ.aht 201ß 
naCf!i' § 7 ELA'G' 

~ Ste-y~e~hl 

G. ÖH'ferenz ZW}Schen.Attsgangsmesszahl'(Ä.rund 
Steuelikraftinesszahl~.) 

li Sohtbaseizuweisuoo · 
(90 v.H. des.Oifterenzbetrag~·(C;)) 

e. Ali591• J:Or:Yörj~ftre 

F~ Scblüssft~iSung: 
ei~hl. Ausgttleh WrY'4-dihre 

. 313'.9~00 
125,1 

$2:76;t46 
50.625,95 

243„$7'5,7.S 
86211;32 

773.474,~2 " . 

51.228;2a817S € 
197~58.3·.945;91' € 
t6;7J3~;127,n E 

165.52,$.129;71 E 
24 .. a7.S;33M~1 E: 
32.693.746,44 e 

78.666.45:1,32 E 

70;1S9:606,0!il E 

- E 



_/'·' .. 

2.2 IM@tltlonspauschaltn; 

Zur p;;tusehalen Rrdetung in~ver'M~ahmen Wftrd~ fUr Q,as MalJSha!Usi~hr ZQ1ß 
. nscH,§ 1a Abs. 2 &11%2GFG ·201s i~esamt~.a~2'000€zurV~9.Jlng g~lt-

2.2..1 Allgemefna lnve$tltlonspauschale 

Von dem B~g naöh Ziff, :2 • .2 arh~lten .~e Ge~Q.em 'fW das· Hf;l9Shal~~ht .201~ ,zur · 
~scm,ten :Rrderung inve.st!Ver ~~ArJh°'an na~h ,§ 16 Abs', .3 ~F'G,~P.t.$ elf.\~ Se~g 
'1on 71,6 460 100€. Df~r aetras. wil;O·Zl! Sl'eQen Zehntem napl;J e:te~ maß,Qebliehen Ein„ 
wohn,erzahl und:zu dt:ef ~hnteJn n'#\ ·<Jw·ma~e.Qll!tb.e" Ge~l ... c)'le verteilt. · 

'!(ierecbntlMlOr·lbre bdtfGemelnde: . ' 

A Anteil naeh der Efnwohnerzahl rgemiß §:27 Abs •. 3 Satz; 1 (,'>FGl 2,(}1'6 

= 

•• 815.962;66 ( 

2~2;,2. · l1Westlttotr$fHimebate:J.Dr·Sozlathnfeftiger 

V0t1 döm Bettag uhf!iJr Z1ft 2;2; ~lten :dle Jcre!Sfreten Stad._, die .Kre;se l!tld 'die ~~e
gJdtl tor da&' H.amsbatt'$latfr 201.a zUt' itcruSOhalen ~rderung inv.esttver Maßnahmen nach 
§: 1a AbL 4 GFG 2ö'l.6: elneh Betra~ von.;:~ 398: 30.0. €, ·der nach der Zähl der Einwohner 
Ober es .Janre· vertelltWlt':d, 

1$fitihnunq '.filr lhreStädtlsemef@: 

A Atitell nach der Zahfder EtliWöhner:über65 JatJre.naöh § :21.Abs.-4 GF&:2Q:1f? 

$,5$$ EinWQhJlet aber~ J~hre 

x 2Q, 119541781'5.€/jeEihw. = 1.1•38.424;03 € 



iioeb: BO'ffh Seite: 4 

2 .. 3 Schulpaqscbafe/Blltlll@pauscfü1le· 

Nach ·§ 17 GFG .~16 erhalten G~lndenj Ktei$e, die Städteroeglon tind. Lam;tschl!.lftsVer
bande,~. df.e.'. Scf)ultrJiger :Sß:td ifttr das Ha!üShSJf$J•hr :Z016 pa1:1sctja1& Zliwei$un9en ifl H.(\he 
Vl)rJ 6.ßO 000:0®€ aur Urttt~t kömfD.ünater AüfP.6efi~ri'Otl(Jng hrl ·$tm•eretch· SQ
wie ~a{f!rJn)(eant!~tldme!i im Berercttf der {TöhkindliC:hen :em:t~ng, 01~ v~ 
lttn,g 1fe.r:M'llU!!i erfolgt:aidder1Basis der>-SchOle~f1l d~r SQhuJ~zum;:Stföhtag 1~„ Ok„ 
totier·?.014 fOr 4ie alJ,g~me'lnö~n&m ünd betufsl>lldenden Schulen und u~er B8r.Ockslq11„ 
tlgupg vonM1nd$tb~. 

Gern~B § 11 Abs. 3-Sfl'G 20161$t$lri Mlnd8$tbe1Um von· 200 000 € testzus~ . 

. jlerectmgn; mr Ulm stadt/Gemejndet 

A. ~U ·na.eb dtWilabf d~ sottofern•ch§ 27 Af;is. s $P$ 2016 

= 11:..356.789,00 € 

Z4 ~portpauschale 

Nach§ 18: GFG 2~1·a, l!tHalte.n ßemelods'r &r Ga$ Ha\IShaltsjahr 2016 pauschal& zuwei
surigeri in. H.öfle von so OOP n,po€ ZJJr U.n:te!:$Wtzung kbmmunaler· AOtgat>enerlunung .im 
SpQ~eiQ.h. Die V~ll.Utit d~t Mittel er:fQJgt: nach der 'Zahl der Einwohner Und ;0nter Be. 
rOcksichtlgung von ~irld~if>elräget1~ · 

Gemäß § 18 Abs. 3-GFG 20161st E!tn-Millde:stb~g von 40:000~ fes,tzusetzen: 

sereot.mUng .fOt'lhm.~&inftj 
A.Atltt:!itnactr d~r Ei!ilWQbOJJ!iZlilb.f ;gern•ß,f ~7 ~. 3 Satt 1 GFG 2()t6 

313;958 ernwolln~x Z7$Q4~17~~cranw~ 

e. Sportpa._ca.a1e nach§ tB 'GfG ;201'6 

Hinw;Js-zt1t.Jiundunq 

. ~.511.00 €-

863"1'7„00 € 

1Eine Run~ng d~r. 6Qdgbltlgen i;es,tsetzu:nSs~e ~·erst im letzm,n R~t:i~brltt. 
zur be&seren barsteHbarkeltsind d~ Zwtscbener:geb01$$9.inil nurzwef 1%JachJwmm~llen 
.ang.~set:ien. 



noch: Sonn $8ite:S 

3~ 1 Kur..ortebilfe 

Nacti 0§ 1~ l\bs. 2 :Nr. 1 °GFG 2016. erru:iiten t?ernetiad~1t.pauschatec Ztiwetsu~gen in HObe 
von bis' zu 8 648 1:00 ~ :die: durch lhre Funktion E.11$ anerk:l;lrmter Ki::ltort beuni;t~ Betas-
.iung~n· tragen. · · · 

3.2 A~cH1jef!Dhte~lill1'· 

3,4 

4, 

N~ot!.'§ 1~ Ab$. 2 Nr.~:;SFG ~1ß~ften 'Gem.ein$n p.QshateJ Zuvielsungen In ~lle 
von b~ zu 5 SP2 ~.'€ z.1;1rw f.\Usg!~b ~ttß!tg~WOtrtiltem;r' HäiWn bei: d~ Srfleliutlg vqn 
At>.w~träe~Oh~., . . ... 

Gä!t!treitkrJlttestdoril&mnqshHf! 

Nach ,§ 1<$1-; 2 'Nr. ~ ~FG :2()16 ethalten Gernelnd~ paaschate ZUWEil~tingen .ih HMle 
von :blS a,447 300 E'zurJ'4ilderOt:19:von Belasn11tr~en 1b1 :.tqsämtne.Ahang mit d$r $tatl$tile:.' 
rung. Vön G-~ltkr.afteä 

&uszahJnnQMtetmfne 

Pie.AU$Zablu~nrtln$ d~r= Zu•lsu11gen nach § 1'9 Abs'. 2 Nm, 1: .bis 3 ·GFG:201' wer
~n gema.l& f ~a Ab$. 6. ~FG .20~.ß. ~n. dem. t9!Int'1et1um,-ft1r nmeres uod ~mmurn:tle$ 
NRW'ürid"dem Ftnliin~rnJSte.rium NRWgfiQn(l~tft~-t . 

Nachrichtßche Mlt'teffUngtrt .zu .!fhlimaen und ~'1en;echnungen außwhalb des SteiJ., 
eltVerburures. . . . ' ; .. . . 

Kqmqanutiql!fl1YD9en, ~: die S!meJnden fk ... '.V&"l'iuste .dutch dil! .NeureplWtR 
des Fan11U!t!lels'fupqsausalelchl 

Die tteo Gefl'lt:Jfn'd.Eill zu•h~l\Cl,n.An(eftsbetrfge ·a11 ~ompensat1onsJei$ttl1'19,ert ftW ~rluste 
d'tlr:ch die Neureg.ek.ll,19 deS, Fa.mnte~stunttsaiJll9.Jeiolls :gem. § ~1 Aba 2· <$FG .201ß und 
die Abtechntil'.lgsbe.tliäge :gern. §' 2~ Abs. a GFG :S01'5' werdel'l dur:eh iinen gesonderfen 
De60.h. ~d t..MM""'"'"'~ . . „ .... Ei{ ·-~u.,~ .. 

4.$ . B~teiffgung detG@miindetran d~n·fä'rdelftibiUettlnvestttlönsmaßnabrne1nJach 

§'9 Abs.i:·1 Jtrannnbaustinanzierunasaesetz 

Die· fOr das Heiusha1~Jeihr 20!1$ ~e1Zten FlnanZJerungsbeitttge. der <3emeinden nach 
§ 17 dE!& Krankenbat.!$gest:,jltt,r~ese~ des. · Landes :Nordrheln:-Westfafen 
(KHGG NRW) vom 11. Dezember 200:-nsv. NRW. s. 702, ber. 2®.8' s. 157) g~nd~ 
duroli ·Gesetz :vem tMört 2010 (GV; NRW; $. 1'84:J sowfe dillth Artikel .6 de'S Gesetzes 
vom 14. Felntlar 'i012 ((!lfl, NRW. S.97) werden !'furch einen gesondertE!fl Bes<:heid ~t:
gesetzt. 
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Seite: 6 

s. .Auftei\Qng unrt:Z@htuoash1gwdlse:: 

. 5.1 

s.i 

Dte fnr das Haushalts)ahr 2Cn6 ,_~tzt~ ee.lM~ l\•Qh Ziffer 2~ w~~n wJ~ fQf$t aµf 
die eialnen lahlungstermina gem• :§ 28.Ab&. 3 G:F$Z01~ apt9ete.llt;. l$.t c:ter·G~e„ 
li'ag po~ ali!sgewi~. WJrd. c11e ~hl1;1ng arr ttJre s~~~ zµm F1lll~kel\Stag ·EM 
das beJ<annte·~nte ~~~ JSt ~er'~~ n~$HV. i$t gl~~r a~gZ\ml·~.1-
ligkeit$tag ;an· d1"' ~'Uptka$$e zu e.rtm~tin. 

SankVer]?,in&un9! 
Kanto:.4061214 tiJlZ: 30050.000 
fBA'N:: '!:>E$4 .3005·;ÖQQO"On0'4· 001'2 14 · 
etc: waA&>Et>.PXX.>C: . . 

\ 

_Zahlungst,tnql!lt:2f• Jatiuar 2011l 

13') SCh~w~Sung ~eh §.]ßFG. ~-016 .• ~J. 
AUsgl~ch fDrV.(!tj~~ (11$.1 

b) 1n~litioh$patl$Chale . 
napt, §~~·Abs~ 3·G,FG .2Q;i~ {11&) 

c) ln~o~uschale 
nach § 16 Abs. 4-GFG. 2016 .(.118) 

d) S,chJJl~hale/Bilcfungspauschale 
nacf'l §· 17 SFG 2016 . 
~h$Pb.L A1;1!1gJejolJ ftirVotjahre: (1/8) · 

e) Sporlpau~e 
. r;-cf:1,§;1$ SF$·2:Q(!6 (.113) 

zahlungst!tmin::-30 •. Mitz 2018 

a) Schkls$e~uwelsung nadtl§ 7-<3.Fß·tO:tB.eJnsGhl . 
. AU.~leltm \fQ'r V!)~f:tre .(1f4)i 

b) 1nve$ntion~~1~ 
nach'§ 16'Abs. 3' G'FG 2()16 (114) 

~ l~titi~n~PC!USCbaJe· · 
nacttf 1tL~bs, ·4 Gf.G:Z01'6 {114) 

Ef) SCflUlpruset1$le/ßll9\JrTQ$pSUSChate 
t'lP.i 1.7 ßFG''2@ll .. 

· · einSchl, Aus,g1elefl ft!t V.Qljahre' (114} 

e) SportpauscJhiale .. 
naen.§: 1$·GFG.2a~1e (1t4' 

( 

1.41&.599.00 E 

107.940.00 € 

2.8$9.197,QO € 

2'15:879,00 ' 



ntx:h:Bonn 

5.3 Zahlungsteghg #Sb Juni· 2J):ll 

a) SöhtOSs.elzU~i$Uti9~ctts1·G.t=G:2ö1.6emsebl . 
. AuSgleich:ftlr 'Vcn]8.bre,f114J . 

. b} ln:V~mt$J)~~ 
n~Q.h~f 16!Ab$-3<3FG26't6:(1J4} 

o) lov.~tmspa~Je; 
nachi 18 l<b~ 4 Gfiß 201'3 {1/4} 

Cil) $CtJl;ll,P$UsPl1ale/Bj1th.m'1~u~hate 
~:t fl'GF'.'$·2$1'.6 . 
einschl. Ausgiek::b fOrVt>.rja}lr$> fif4) 

Et) SP9~~· 
. n:iteh § 1~·GF'G,ZQ:ffi (114) 

5:.4 Z!hl~lt_l: 2&..Sf?P!eniber2~$. 

a) ·SdhJQssetzuwe!~l!Jlf.~h j„TGPG 201ß=~n§'cht .. 
AtJsg1eieh .für Vo~~hre (1J4) . . 

b) lbvestitionspausettale · 
rtaefl § 1.6Abs~ 3 S.FG Z01fJ-('f/4)' 

c) b'lv&stitions~le · 
n~b. § 1$ ~s. 4 <?FG 2-01:1$ ~1l4l 

d) Scllutp,au~bQ:t/Blldungspau~al• 
ru„.~§17ßF~~$ ·., 
etn~l'tl. Ausg'lfi~ ftlr Verjatite {1141 

S) .SPQrtp~~~te 
„cb't: 1ß GPG 2tmß' (114) 

S;~ ggniungstermm:# .. D@!mbtt2ö1& 

, a~ Soblöselzt!WS~·.nach·§ ! ·G~ 201:& einsehl. 
AJ,lsglelpff ftlr Vq~ :(1/a PIUS R~st). 

b} ln~~$p~~O!:l~ . . 
n~qh § lß Abs, 3 GF$ 21]1.6 .{118 plus=R~ 

c). lnv~~Ql-.le: 
napti, § 1~:~s .. 4 ·csFG·2()16{1J8 .pllls Rest} 

d) Schµip'q~at.eißildil.l'IP.P~l9flale 
. .l')aC!b ·§-17 G,F$ -2016 ·e.lnsiml. ·A'usgl$ct.! 

ftlr V.~f.jahre (11' plus Rest) 

e) spe~us~e. 
1'1~ § 1'&GFG~Oi16'.{1/B.plus:Rest} 

2~aae.ts1.;oo e 

17.699.~2,QO € 

Z1ä879,00 € 

14zaoa;.0.3 E 

. . 
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Recht§beheßSbefefüll!UJ: 

.Gegen dlesen Be8Cfleid kann tnne.rhalb eines· Monilrt$ ·nach seiFler Bekal'lrttgäbe unmittelbar Klage er-
f:lobeö·werden. · · · 

Die Klage iSt sohriftlioli: Oder zllr Nledecschr:fff des Urkundsbeamten der~te. beim.· 

Verw•ltUMJSlJedcf:it.•Köi'1 
POstfteh 111 a7·44 

50471l(61J:t 

eirtzµh99en. 

Pte Klage ~ann a:ucti '!n ~~J<tran.r$b1'e.r F~rttl _l'f!dj Maßgabe O.· V~~uog :Q~.et d$n ~t~ldtonis,nh~n 
Red'ds\/el'k~r.be1 den VetwaltU09$Qetichtep und den FJnanzg~htenJm Umde· ~rdr.heiti$/e&ttale,n 
-· ~o VGIFG· ~ vPm.·Q:-7~ ~ 1~1~ (ft,Y., ~aw, &ii~ P'4a) jf1.~r }~eil;,. ~~nif~fl ·~$$Ut;Jfl :~11:1~ 
~loht werr.ten • .P• 8'~f~~.h.e'D.Qkum~:~U$. .~lfiit~~r;tfifffzl~n e.re~~Ett1 Si9rraturf180h 
§, 2 Nummer ~ dl;!S $1go~tu~ VOJl'.l 'f&. Mai 2001 ( Ql, 1. $; -41$) lh der Jf>~ls j~en 
F~EISUt;tg v'~~.o :sein qnd -~ dJtt -~~QJ'li~eP~ed~ Ger!Ct!ts Qp~rmitte1t werc:ter;1. 

Falls die Frl$t durcib ~aa VeJSctmtde(I ·elhes von .1'1imen BevolJtnäChtigter'I verslumt werden sollte~ 
wllrde d'e$$.en VeFSobufden fhn-enzu~e~rtet werc:IB.i. 

öie Klage ·muss. den Ktag,er; den ·Bekla~n tmd den SeQenstatKJ de6 Kla.gebegehret'is beZetennen · 
und sou elnen. beSllmrnten Antrag«enft:iaften. · · 

Dfe zur B~rfllildung. dienenden Tatsac~n und Beweismittel sollen angegeben. der angefochtene 
Bescnet'd sah in Urscl:uift. oder th .AbSchi1ft belgeftlgt werden. Wird pieJ(fsge niCbhfeklfönjSCJi' ei~ 
reicht, söllen der Klage ,ynd alten SQhriftsä~n A~riften fOr die Obrig,en. Betej'llg~en .belgeftlgt wer-
den. · 
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Apfilcle 1 

R&l~r Einwoh"1il'Wertflft das f:faWiJtalt$Jahl' 20·16·~:,§.:a Ab~ •. 3: GPS· 2016 
,. • • • >. .c •• ·' • 

zurßmfttlq~ um;t~tZl:in~.d~•:~.r~~ EIQW.OhnenN.ertes\\lil'd• ä.le,B-evölfcetungs-
zahf naeh §' 'l'1 Ab$. 3. Satz 1 GFG ·wfe. mit der"duJ'tb:sc:boJttftohe,ra ~1 S:llWohJ'ler .nallh 
.§ i1 Afmrli· 3 $ttz a GFS 2ö16 verglichen, Der'höhsteWf!rt wild. ang&s$tZt. 

A. ßeVöfkefünQszaffi Z,Urrt $'!~ 12:2012 
B. BEtv8i~g$Z.I Zi;!Jtl .a1.12:201a 

c~ Sevölk~ngazattl zl:iJi'l .3t.11.2014 

~ich&Z&hl-d_,, Etnwobner (Mlu.tWertaus A •. b,s. c~~ 

.etftwöbrterzalll\l\ach § ~7 Ab$., 3:Sä& 1 ~.FG 1ö1$ 
· · .ourcttsohn1tttiebe lat1J tief~Eitt~hn~r ~h §:at Ab$~ 3 &itz2 Gr<s 20-re 

ÄnläAA-2~ 

'$9.869 

-311.28.7 
313,~5& 

3.f1 :70416'1 

s~a.956 
~·11.;ita-4;-i.rt 

S~laJ'-IS~flSUZ fUNI~& ~1~l~br2'01;e Oach.,~ 1J.A.b~ 5G'FG ~~18 

Beg~meinsetraften Im Sinne ·vP!'l 'ä 7 ~ •. 3 $oziafgesEitzb'ueh (SGB) ZVieltes B\lPh· (II} .... 
G.ft!n9stGht.run~.ft1r:Arbelt.~n~~ltenoe .... i.n :Qerfa~g: !:i~rJ!8ka~.mma$ht:!n; vpm t$; 'M$i 2Q1'1 
€B~BI. ·1 S~ ~50, ~994)~ das dunm,A'rt{~~ 5 -~ Ge$etz~ VQi'n ~4'. JonJ 20:1'.5 (ßGBl 1 ·S,; 974:} 
geandertwordendst · · 

A. Ari~h1 der BedarfS,gemeinsdlafterl· zum $1 .. o~"t 20'14 .„ . . . 

S. MU(tipDk~torcgemäß§ß,Ab$. 5"GF.G:ZQ18 

Anl8ge3 
• . . „~ •••• $ 

1~.sag 

1l,63 

243.$15;19 

l•ntralitätsansa~·fOr c;1-. HaushattsJaJ'ir 2016 nach §'B i\bs.J; GFG 2016. unter Berilck
Sichtlg:~n~ von· Abweichun$1en •Uf ~~.!:!cJ d~ '°" ~•r B\,lgd~•Qeot.ur.fl:lr Arl.leit endgüf,. 
tig,~~ Ei'.Q.äbJtlJ.-ee~nnlß.§''P ;A."" 7 G.FG 201„ 

. A. Soz.-pfliChtig :sesch.lilft,lgte am 31.11:;26t4 ... vol$ufiQ -

Bi. MultiplikatoriQem~ß,~8 Abs.. ·&.G~ 20Jl6 

166,,791 

Q,52 
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:Änlage4 

Fllehjnan.-U1f'Qrda Hausba1t$Jahr\2Plf'6 nacb §·8·Ab$. '7 GFG;2016. 

Per .~~bettansatz w.lli!il :derr~~den gewäbrt' di~ eine o~r~dent L.an(f.esduo:;hsd:lnitt li~ 
g~· Ffächl9' pr:b EinwölmeräUf\Vetsen. . · . 

Ao Fl~e 1h H~nach :§~Ab•. 9 G.l=G !Oie 
B; EiliWöblletnael!l§21' Ab.s. 3·S~tz 1 GFG:2G1$ 

c. Fläche pro EinWDhner{A. d!Vkfiert·dürdh 13..) 
D. Lande$.dl.U#l$~brtltt;j9,r .Flame pro. Elr.iWillhn~ . 

~~ ~t$feJ9ende Flac[le pib· etnWöMer (D._$1,lblijlrnertvon c.) 

F. aberstelgend~fFlä~he·Insgesamt {IZ. mOltlplfziert'itnlt B:.) 
G. Muttij)likator g~mäß § 8.Abs.· 7'6P.G·2~1'6 

Anlage5 

SchQlerat1$S.fZ·f„r dlil~ ~hr~01.~-nau;l:lf a~b$f 4·.GFQ201l 

,.„ .... „ ... 

.. För.derschulen Realsohl:llelG,_ymnasi1.1m 

EOttfetsctiuJen 

$qftD!@li!fdf%</m•lltittShtllt$1ahr~-$ 

$Ch8let1r.sg8$.lmtlmöa~sbelrt•b muitlpllttert:f.iilitdem 

.• „ , •. .h ~ • 

. ~&7;00 

1.507,00 

'G•lchtung9f8Mor,2.1~ · · . · 
und .S.cliOler lnBIJ.esamO'm Nalbtagsbetilet>·muitif)liziert mit·dem 
GOwlChtUl)9$faktQr Oi85 

14.106,St 

$1$.958 

0,04493:06ß. 

(),,432294692Ss47'9 

1.20·1.oo 

'5.063,® . ,(' '·. 

321.,00 

9;$'7$;0Q 

50.625,85 

.• .. 
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Bezlrksregterung 
Köln 

Aktenz.: 31.1.2 

An den Bürgermeister 
der Gemeinde Much 
Postfach 11 20 
53798 Much 

Köln, den 19. Januar 2016 

Finaoz- und Lastenausgleich mit den· Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haus
haltsjahr 2016 

Bezug: Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nor:drhein-Westfalen an die Gemein
den und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2016 in der jeweils geltenden Fassung 

Allgemeines 

Von den im Steuerverbund 2016 insgesamt zur Verfügung stehenden allgemeinen Zuwei
sungen und pauschalierten Zweckzuweisungen in Höhe von 10 344 107 300 €entfallen 
auf 

Schlüsselzuweisungen insgesamt 

• Schlüsselzuweisungen an Gemeinden 

• Schlüsselzuweisungen an Kreise 

• Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände 

Verteilbare Investitionspauschalen insgesamt 

• Investitionspauschale allgemein 

• Investitionspauschale Sozialhilfeträger 

• Investitionspauschale Eingliederungshilfe 

Pauschale Sonderzuweisungen insgesamt 

• Schulpauschale 

• Sportpauschale 

..... Sonstige allgemeine Zuweisungen 

8 810 388 000 € 

6 915166 200 € 
1 030 975 200 E 

864 246 600€ 

849 552 000 E 

716 460 100€ 

72 398 300€ 

60 693 600 € 

650 000 000€ 

600 000 000€ 

50 000 000€ 

34167 300€ 



~ 

( 

noch~ Much Seite: 2 

2. Festsequngen: 

2.1 Schlüsselzuweisung 

2.1.1 Festsetzung des Grundbetraaes 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales und das Finanzministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen haben den Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisun
gen an die Gemeinden für das Haushaltsjahr 2016 gemäß§ 28 Abs. 1 GFG 2016 auf 

651,21.1441170721 E 
festgesetzt. 

2.1.2 Berechnung der Schlüsselzuweisung 

Die Schlüsselzuweisung für Ihre Stadt/Gemeinde wird unter Berücksichtigung von mögli
chen Ausgleichen für Vorjahre für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt"berechnet und gemäß 
§ 7 GFG 2016 festgesetzt: · 

A. Ausgangsmesszahl: 

„ Relevanter Einwohnerwert (siehe Anlage 1) 

„ Hundertsatz zum Hauptansatz 

„ Hauptansatz 

„ Schüleransatz (siehe Anlage 5) 

„ Soziallastenansatz (siehe Anlage 2) 

„ Zentralitätsansatz (siehe Anlage 3} 

.„ Flächenansatz (siehe Anlage 4) 

- Gesamtansatz 
x Grundbetrag 651,211441170721 € 

Ausgangsmesszahl 

B. Steuerkraftmesszahlt 

-: Grundsteuern A und B 

„ Gewerbesteuer 

- Kompensationsleistungen 
(Kompensationsleistungen n. § 21 u. § 21a GFG) 

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

... Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

-. Gewerbesteuerumlage (abzüglich) · 

- Abrechnungsbetrag für das Jahr 2013 
nach§ 7 ELAG 

- Steuerkraftmesszahl 

C. Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und 
Steuerkraftmesszahl (B.) 

D. Schlüsselzuweisung 
(90 v.H. des Differenzbetrages (C.)) 

E. Ausgleich für Vorjahre 

F. Schlüsselzuweisung 
einschl. Ausgleich für Vorjahre 

14.243,00 
100,0 

14.243,00 
1.838,00 
6.293,91 
1.587,56 

296,79 
24.259,26 

15.797.910,57 € 

2.071°.862,75 € 
4.290.671,46 € 

·511.101,48 € 

6.617.173,20 € 
389.679,30 € 
709.967,22 € 

-5.626,62 € 

1-3.324.894,35 € 

2.473.016,22 € 

2.225.715,00 € 

€ 

2.225.715,00 € 
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2.2 Investitionspauschalen 

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2016 
. nach§ 16 Abs. 2 Satz 2 GFG 2016 insgesamt 849 552 000 €zur Verfügung gestellt. 

2.2.1 Allgemeine Investitionspauschale 

Von dem Betrag nach Ziff. 2.2 erhalten die Gemeinden für das Haushaltsjahr 2016 zur 
pauschalen Förderung investiver Maßnahmen nach § 16 Abs. 3 GFG 2016 einen Betrag 
von 716 460 100 €. Dieser Betrag wird zu sieben Zehnteln nach der maßgeblichen Ein
wohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der maßgeblichen Gebietsfläche verteilt. 

Berechnuna für Ihre Stadt/Gemeinde: 

A. Anteil nach der Einwohnerzahl gemäß§ 27 Abs. 3 Satz 1GFG2016 

14.243 Einwohner x 28,4340221907714 €/je Einw. = 404.985,78 € 

B. Anteil nach der Gebietsfläche am 31.12.2014 nach§ 27 Abs. 9 GFG 2016 

78.060,30 Tqm X 6,30124595117637 €/je Tqm = 491.877, 15 € 

C. Investitionspauschale nach§ 16 Abs. 3 GFG 2016 896.862,93 € 

2.3 Schulpauschale/Bildungspauschale 

Nach § 17 GFG 2016 erhalten Gemeinden, Kreise, die Städteregion und Landschaftsver
bände, die Schulträger sind für das Haushaltsjahr 2016 pauschale Zuweisungen in Höhe 
von 600 000 000 € zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich so
wie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Vertei
lung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahl der Schulstatistik zum Stichtag 15. Ok
tober 2014 für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen und unter Berücksich
tigung von Mindestbeträgen. 

Gemäß§ 17 Abs. 3 GFG 2016 ist ein Mindestbetrag von 200 000 €festzusetzen. 

Berechnung für Ihre Stadt/Gemeinde: 

A. Anteil nach der Zahl der Schüler nach§ 27 Abs. 5 GFG 2016 

1.338 Schüler x 255,455589780907 €/je Schüler 

B. Schulpauschale/Bildungspauschale nach§ 17 GFG 2016 
einschl. Ausgleich für Vorjahre 

341.800,00 € 

341.800,00 € 
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2.4 Sportpauschale 

2.5 

3 •. 

3.1 

Nach § 18 GFG 2016 erhalten Gemeinden für das Haushaltsjahr 2016 pauschale Zuwei
sungen in Höhe von 50 000 000 € zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im 
Sportbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Zahl der Einwohner und unter Be
rücksichtigung von Mindestbeträgen. 

Gemäß§ 18 Abs. 3 GFG 2016 ist ein Mindestbetrag von 40 000 E festzusetzen. 

Berechnung für Ihre StadVGemeinde: 

A. Anteil ~ach der Einwohnerzahl gemäß § 27 Abs. 3 Satz 1 GFG 2016 

14.243 Einwohnerx 2,7504217629 E/je Einw. .... 40.000,00 € 

B. Sportpauschale nach§ 18 GFG 2016 40.000,00 € 

Hinweis zur Rundung 

Eine Rundung der endgültigen Festsetzungsbeträge erfolgt erst im letzten Rechenschritt. 
Zur besseren Darstellbarkeit sind die Zwischenergebnisse mit nur zwei Nachkommastellen 
angegeben. 

Bedarfszuweisungen: 

Kurortehilfe 

Nach§ 19 Abs. 2 Nr:. 1 GFG 2016 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe 
von bis zu 8 648 100 €, die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belas
tungen tragen. 

3.2 Abwasseraebührenhilfe 

Nach§ 19 Abs. 2 Nr. 2 GFG 2016 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe 
von bis zu 5 502 900 € zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von 
Abwassergebühren. 

3.3 Gaststreitkriftestationlerungshilfe 

Nach§ 19 Abs. 2 Nr. 3 GFG 2016 erhalten Gemeinden pauschale· Zuweisungen in Höhe 
.von bis 3 447 300 €zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationie
rung von Gaststreitkräften. 

3.4 Auszahlungstermine 

Die Auszahlungstermine der Zuweisungen nach§ 19 Abs. 2 Nm. 1 bis 3 GFG 2016 wer
den gemäß § 28 Abs. 5 GFG 2016 von dem Ministerium für Inneres und Kommunales 
NRW und dem Finanzministerium NRW gesondert festgesetzt. 
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4.1 Kompensationsleistungen BQ dlp Gemetnden für Verluste durch die Neuregelung 
des Familienleistungsausqleic;hs ' ". · m m •••• 

Die den Gemeinden zustehenden Anteilsbeträge an Kompensationsleistungen für Verluste 
durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 21 Abs. 2 GFG 2016 und 
die Abrechnungsbeträge gern. § 21 Abs. 3 GFG 2015 werden durch einen gesonderten 
Bescheid festgesetzt. 

Die den Gemeinden zustehenden Anteilsbeträge an Kompensationsleistungen für Verluste 
in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 01.11.2011 (BGBI 1 S. 
2131) gern. § 21a Abs. 2 GFG 2016 werden durch einen gesonderten Bescheid festge
setzt. 

4.3 ~.:«1r<11meftfl.D·1naen·!!tSf!t1PtmmJn~n1Dmrn1cn 

··-~·lt5llt!h!l"-Die für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzten Finanzierungsbeiträge der Gemeinden nach 
§ 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(KHGG NRW) vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157) geändert 
durch Gesetz vom 16 März 2010 (GV. NRW. S.184) sowie durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S.97) werden durch einen gesonderten Bescheid fest
gesetzt. 

5. Aufteilung und Zahlungshlnwelse: 

Die für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzten Beträge nach Ziffer 2. werden wie folgt auf 
die einzelnen Zahlungstermine gemäß§ 28 Abs. 3 GFG 2016 aufgeteilt. Ist der Gesamtbe
trag positiv ausgewiesen, wird die Zahlung an Ihre Stadt/G~meinde 2um Fälligkeitstag auf 
das bekannte Konto Oberwiesen. Ist der Gesamtbetrag negativ, ist dieser Betrag zum Fäl
ligkeitstag an die Landeshauptkasse zu entrichten. 

Bankverbindung: 
Konto: 4061214 BLZ: 30050000 
IBAN: DE84·3005 0000 0004 0612·14 
BIC: WELADEDDXXX 

Landeshauptkasse, Helaba Düsseldorf 
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5.1 Zahlungstermin: 28. Januar 2016 

a) Schlüsselzuweisung nach § 7 GFG 2016 einschl. 
Ausgleich für Vorjahre ( 1 /8) 278.214,00 € 

b) Investitionspauschale 
nach§ 16 Abs. 3 GFG 2016 (1/8) 112.108,00 € 

c) Schulpauschale/Bildungspauschale 
nach§ 17 GFG 2016 
einschl. Ausgleich für Vorjahre (1/8) 42.725,00 € 

d) Sportpauschale 
nach§ t8 GFG 2016 (1/8) 5.000,00 € 

. GFG -Auszahlungsbetrag zum 28. Januar 2016 438.047,00 € 

r 5.2 Zahlungstermin: 30. März 2016 

a) Schlüsselzuweisung nach§ 7 GFG 2016 einschl. 
Ausgleich für Vorjahre (1/4} 556.429,00 € 

b) Investitionspauschale 
nach § 16 Abs. 3 GFG 2016 (1/4) 224.216,00 € 

c) Schulpauschale/Bildungspauschale 
nach§ 17 GFG 2016 
einschl. Ausgleich für Vorjahre (1/4) ·as.450,00 € 

d) Sportpauschale 
nach§ 18 GFG 2016 (1/4) 10.000,00 € 

GFG -Auszahlungsbetrag zum 30. März 2016 876.095,00 € 

5.3 Zahlungstermin: 29. Juni 2016 

a) Schlüsselzuweisung nach§ 7 GFG 2016 einschl. 
Ausgleich für Vorjahre (1/4) 556.429,00 € 

b) Investitionspauschale 
nach § 16 Abs. 3 GFG 2016 (1/4) 224.216,00 € > 

c) Schulpauschale/Bildungspauschale 
nach§ 17 GFG 2016 
einschl. Ausgleich für Vorjahre (1/4) 85.450,00 € 

d) Sportpauschale 
nach§ 18 GFG 2016 (1/4) 10.000,00 € 

GFG -Auszahlungsbetrag 29. Juni 2016 876.095,00 € 
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5.4 Zahlungstermin: 29. September 2016 

a) Schlüsselzuweisung nach§ 7 GFG 2016 einschl. 
Ausgleich für Vorjahre (1/4) 556.429,00 € 

b) Investitionspauschale 
nach§ 16 Abs. 3 GFG 2016 (1i4) 224.216,00 € 

c) Schulpauschale/Bildungspauschale 
nach§ 17 GFG 2016 
einschl. Ausgleich für Vorjahre (1/4) 85.450,00 € 

d) Sportpauschale 
nach§ 18 GFG 2016 (1/4) 10.000,00 € 

GFG - Auszahlungsbetrag zum 29. September 2016 876.095,00 € 

5.5 Zahlungstermin: 22. Dezember 2016 

a) Schlüsselzuweisung nach§ 7 GFG 2016 einschl. 
Ausgleich für Vorjahre (1/8 plus Rest) 278.214,00 € 

b) Investitionspauschale 
nach§ 16 Abs. 3 GFG 2016 (1/8 plus Rest) 112.106,93 € 

c) Schulpauschale/Bildungspauschale 
nach § 17 GFG 2016 einschl. Ausgleich 
für Vorjahre (1/8 plus Rest) 42.725,00 € 

d) Sportpauschale 
nach§ 18 GFG 2016 (1/8 plus Rest) 5.000,00 € 

GFG -Auszahlungsbetrag zum 22. Dezember 2016 438.045,93 € 

(,,-



(~ 

noch: Much Seite: 8 

Rechtsbehelfsb81ehrunq: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe unmittelbar Klage er
hoben werden. 

Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim 

einzulegen. 

Verwaltungsgericht Köln 

Postfach 10 37 44 

S0477 Köln 

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung Ober den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
- ERWO VG/FG - vom 07.11.2012 (GV. NRW. Seite 548) in der jeweils geltenden Fassung einge
reicht werden. Das e.lektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
§ 2 Nummer 3. des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBI. 1 S. 876) in der jeweils geltenden 
Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle 1:1es Ge-riclit$. Utietmitte1t werden. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wird die Klage nicht elektronisch einge
reicht, sollen der Klage und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt ·wer-
den. · 

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und Ist auch ohne Unterschrift rechtsgültig 



Anlagen zum Bescheid vom 19. Januar 2016 - Much -

Anlage 1 

Relevanter Einwohnerwert für das Haushaltsjahr 2016 nach § 8 Abs. 3 GFG 2016 

Zur Ermittlung und Festsetzung des relevanten Einwohnerwertes wird die Bevölkerungs
zahl nach§ 27 Abs. 3 Satz 1GFG2016 mit der durchschnittlichen Zahl Einwohner nach 
§ 27 Absatz 3 Satz 2 GFG 2016 verglichen. Der höhere Wert wird angesetzt. 

A. Bevölkerungszahl zum 31.12.2012 

B. Bevölkerungszahl zum 31.12.2013 .. 
C. Bevölkerungszahl zum 31.12.2014 

Durchschnittliche Zahl der Einwohner (Mittelwert aus A. bis C.) 

Einwohnerzahl nach § 27 Abs. 3 Satz 1 GFG 2016 

Durchschnittlich.e Zahl der Einwohner nach §.27 Abs. 3 Satz 2<.GFG 2016 

Relevanter Einwohnerwert 

Anlage 2 

14.106 

14.130 

14.243 

14.159,67 

14.243 

14.159,67 

14.243,00 

Soziallastenansatz für das Haushaltsjahr 2016 nach§ S·Abs. 5 GFG 2016 

Bedarfsgemeinschaften im Sinne von § 7 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) zweites Buch (II) -
Grundsicherung für Arbeitsuchende - in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 
(BGBI. 1 S. 850, 2094), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Juni 2015 (BGBI. 1 S. 974) 
geändert worden ist. 

A. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31. Dezember 2014 

B. Multiplikator gemäß § 8 Abs. 5 GFG 2016 

Soziallastenansatz (A. multlr;>lizlert mit B.)· 

Anlage3 

357 

17,63 

6.293,91 

Zentralitätsansatz für das Haushaltsjahr 2016 nach§ 8 Abs. 6 GFG 2016 unter Berück-
(--- sichtigung von Abweichungen auf Grund der von der Bundesagentur fOr Arbeit endgOl

tig festgesetzten Ergebnisse gemäß§ 27 Abs. 7 GFG 2016 

A. Soz.-pflichtig Beschäftigte am 31.12.2014 -vorlä~fig-

8. Multiplikator gemäß§ 8 Abs. 6 GFG 2016 

Zentralitätsansatz (A. multipliziert mit B.) 

3.053 

0,52 

1.587,56 
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Anlaae4 

Flächenansatz für das Haushaltsjahr 2016 nach§ 8 Abs. 7 GFG 2016 

Der Flächenansatz wird den Gemeinden gewährt, die eine über dem Landesdurchschnitt lie
gende Fläche pro Einwohner aufweisen. 

A. Fläche in Hektar nach § 27 Abs. 9 GFG 2016 7.806,03 

B. Einwohner nach§ 27 Abs. 3 Satz 1GFG2016 14.243 

c. Fläche pro Einwohner (A. dividiert durch B.) 0,54806080 

D. Landesdurchschnitt der Fläche pro Einwohner 0,43229459265479 

E. übersteigende Fläche pro Einwohner (D. subtrahiert von C.) 0,11576621 

F. übersteigende Fläche insgesamt (E. multipliziert mit B.) 1.648,85811682 

G. Multiplikator gemäß§ 8 Abs. 7 GFG 2016 0,18 

Flächenansatz (F. multipliziert mit G.) 296,79 

Anlage 5 

Schüleransatz für das Jahr 2016 nach§ 8 Abs. 4 GFG 2016 
... 

Anzahl der Schüler im 
Schulform Halbtagsbetrleb' Ganztagsbetrieb· 

.; Grundschul~n 
. 

44a;oö „ 

. ·.·. HaUptschulen 
= 

•1 ...... - 123,00 .. 

Realschulen 332,00 ~ 

.. 
~· 

... .... . . 
GYrnnasir;,ii ; - -

... 

GesamtSchulen ~08,09 ... .... -... . ..•• „ ••. „„„ .. „. 

B~rufskC)llegf! ... - -,. 
. .. „ ~-·· .• . ••• , ••... „ •. „ ... 

I• Weiterbildungskollegs 16,00 „ 
.. 

Föider6chuien ~eaisctlüietGymnasiüm „ 

Förderschulen im BK Bereich - „ 
. ' ··:··· .. ·-,„· ·... . ........ 

Förderschulen „ .... 3,00 8,00 
,„„ .... 

····· 
Gemeinschaftsschule .• -.... rn l ···· ..... 
Sekundarschule - -.. ,.:„ .. .. .. 

•••.. ··o:: 

Primus-'Schule - -·• ... 
..„„.„ 

INSGESAMT 799,00 539,00 
... : ... . 

... .. 

Schüleransatz im Haushaltslahr Z,016 
' 

Schüler insgesamt im Ganztagsbetrieb multipliziert mit dem 
1.838,00 Gewichtungsfaktor 2, 15 

und SchOler insgesamt Im Halbtagsbetrreb multipliziert mit dem 
Gewichtungsfaktor 0,85 

......... 

,-=·::···:·::··· ···:: .. ::. 



Bezirksregierung 
Düsseldorf 

Aktenz.: 31.56.25 

An den Bürgermeister 
der Stadt Velbert 
Postfach 1 O 09 20 
42547 Velbert 

.ff / 1 C-f 
Düsseldorf, den 19. Januar 2016 

Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haus
haltsjahr 2016 

Bezug: 

1. 

Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemein
den und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2016 in der jeweils geltenden Fassung 

Allgemeines 

Von den im Steuerverbund 2016 insgesamt zur Verfügung stehenden allgemeinen Zuwei
sungen und pauschalierten Zweckzuweisungen in Höhe von 10 344 107 300 €entfallen 
auf 

Schlüsselzuweisungen insgesamt 

• Schlüsselzuweisungen an Gemeinden 

• Schlüsselzuweisung~n an Kreise 

• Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände 

Verteilbare Investitionspauschalen insgesamt 

• Investitionspauschale allgemein 

• Investitionspauschale Sozialhilfeträger 

• Investitionspauschale Eingliederungshilfe 

Pauschale Sonderzuweisungen insgesamt 

• Schulpauschale 

• Sportpauschale 

Sonstige allgemeine Zuweisungen 

8 810 388 000 € 

6 915 166 200 € 

1 030 975 200 € 

864 246 600€ 

. 849 552 000 € 

716 460 100 € 

72 398 300€ 

-so 693 600€ 

650 000 000€ 

600 000 000€ 

50 000 000.€ 

34167 300 € 
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2. Festsetzungen: 

2.1 Schlüsselzuweisung 

2.1.1 Festsetzung des Grundbetrages 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales und das Finanzministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen haben den Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisun
gen an die Gemeinden für das Haushaltsjahr 2016 gemäß§ 28 Abs. 1 GFG 2016 auf 

651,211441170721 € 

festgesetzt. 

2.1.2 Berechnung der Schlüsselzuweisung 

Die Schlüsselzuweisung für Ihre Stadt/Gemeinde wird unter Berücksichtigung von mögli
chen Ausgleichen für Vorjahre für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt berechnet und gemäß 
§ 7 GFG 2016 festgesetzt: 

A. Ausgangsmesszahl: 

- Relevanter Einwohnerwert (siehe Anlage 1) 
- Hundertsatz zum Hauptansatz 
- Hauptansatz 
- Schülerarisatz (siehe Anlage 5) 
- Soziallastenansatz (siehe Anlage 2) 
- Zentralitätsansatz (siehe Anlage 3) 
- Flächenansatz (siehe Anlage 4) 
- Gesamtansatz 

x Grundbetrag 651,211441170721 € 

Ausgangsmesszahl 

B. Steuerkraftmesszahl: 

- Grundsteuern A und B 
- Gewerbesteuer 
- Kompensationsleistungen 

(Kompensationsleistungen n. § 21 u. § 21a GFG) 
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer . 
- Gewerbesteuerumlage (abzüglich) 

- . Abrechnungsbetrag für das Jahr 2013 
nach§ 7 ELAG 

- Steuerkraftmesszahl 

C. Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und 
Steuerkraftmesszahl (B.) 

D. Schlüsselzuweisung 
(90 v.H. des Differenzbetrages (C.)) 

E. Ausgleich für Vorjahre 

F. Schlüsselzuweisung 
einschl. Ausgleich für Vorjahre 

80.682,00 
107,8 

86.975,20 
10.050,70 
64.948,92 
15.257,84 

177.232,66 

115.415.933,34 € 

13.698.488, 16 € 
40.630.919,09 € 
3.633.436, 78 € 

35.825.059,48 € 
5.250.737,63 € 
6.723.101,72 € 

243.679,20 € 

92.559.218,62 € 

22.856.714, 71 € 

20.571.043,00 € 

- € 

20.571.043,00 € 
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2.2 Investitionspauschalen 

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2016 
nach§ 16 Abs. 2 Satz 2 GFG 2016 insgesamt 849 552 000 €zur Verfügung gestellt 

2.2.1 Allgemeine Investitionspauschale 

Von dem Betrag nach Ziff. 2.2 erhalten die Gemeinden für das Haushaltsjahr 2016 zur 
pauschalen Förderung investiver Maßnahmen nach § f6 Abs. 3 GFG 2016 einen Betrag 
Von 716 460 100 €. Dieser Betrag wird zu sieben Zehnteln nach der maßgeblichen Ein
wohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der· maßgeblichen Gebietsfläche verteilt. 

Berechnung für Ihre Stadt/Gemeinde: 

A. Anteil nach der Einwohnerzahl gemäß§ 27 Abs. 3 Satz 1GFG2016 

80.572 Einwohner,x 28,4340221907714 €/je Einw. = 2.290.986,04 € 

B. Anteil nach der Gebietsfläche am 31.12.2014 nach§ 27 Abs. 9 GFG ~016 

74.902,60 Tqm X 6,30124595117637 €/je Tqm = 471.979,70 € 

C. Investitionspauschale nach§ 16 Ab~. 3 GFG 2016 2.762.965,74 € 

2.3 Schulpauschale/Bildungspauschale 

Nach § 17 GFG 2016 erhalten Gemeinden, Kreise, die Städteregion ünd Landschaftsver
bände, die Schulträger sind für das Haushaltsjahr 2016 pauschale Zuweisungen in Höhe 
von 600 000 000 € zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich so
wie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Vertei
lung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahl der Schulstatistik zum Stichtag 15. Ok
tober 2014 für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen und unter Berücksich
tigung von Mindestbeträgen. 

Gemäß§ 17Abs. 3 GFG 2016 ist ein Mindestbetrag von 200 000 €festzusetzen. 

Berechnung für Ihre Stadt/Gemeinde: 

A. Anteil nach der Zahl der Schüler nach§ 27 Abs. 5 GFG 2016 

7.828 Schüler x 255,455589780907 €/je Schüler 

B. Schulpauschale/Bildungspauschale nach§ 17 GFG 2016 
einschl. Ausgleich für Vorj~hre 

= 1.999.706,00 € 

1.999.706,00 € 
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2.4 Sportpauschale . 

2.5 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

Nach§ 18 GFG 2016 erhalten Gemeinden für das Haushaltsjahr 2016 pauschale Zuwei
sungen in Höhe von 50 000 OOd € zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im 
Sportbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Zahl der Einwohner und unter Be
rücksichtigung von Mindestbeträgen. 

Gemäß§ 18 Abs. 3 GFG 2016 ist ein Mindestbetrag von 40 000 €festzusetzen. 

Berechnung für Ihre Stadt/Gemeinde: 

A. Anteil nach der Einwohnerzahl gemäß§ 27 Abs. 3 Satz 1 GFG 2016 

80.572 Einwohner x 2,750421.7629 €/je Einw. = 221.607,00 € 

B .• Sportpausehaie nach § :18 GFG 2016 221.607 ,00 € 

Hinweis zur Rundung 

Eine Rundung der endgültigen Festsetzungsbeträge erfolgt erst im letzten Rechenschritt. 
Zur besseren Darstellbarkeit sind die Zwischenergebnisse mit nur zwei Nachkommastellen 
angegeben. 

Bedarfszuweisungen: 

Nach§ 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2016 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe 
von bis zu 8 648 100 €, die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belas
tungen tragen. 

Abwassemebührenhilfe 

Nach§ 19 Abs. 2 Nr. 2 GFG 2016 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe 
von bis zu 5 502 900 € zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von 
Abwassergebühren. 

Gaststreitkräftestationierungshilfe 

Nach§ 19 Abs. 2 Nr. 3 GFG 2016 erhalter:i Gemeinoen pausch~le Zt1weisungen in Höhe 
von bis 3 44 7 300 € zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationie
rung von Gaststreitkräften. 

3.4 Auszahlungstermine 

Die Auszahlungstermine der Zuweisungen nach§ 19 Abs. 2 Nm. 1 bis 3 GFG 2016 wer
den gemäß § 28 Abs. 5 GFG 2016 von dem Ministerium für Inneres und Kommunales 
NRW und dem Finanzministerium NRW gesondert festgesetzt. 
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4. Nachrichtliche Mitteilungen zu Zahlungen und Verrechnungen außerhalb des Steu
erverbundes-

4.1 Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste durch die Neuregelung 
des Familienleistungsausgleichs 

Die den Gemeinden zustehenden Anteilsbeträge an Kompensationsleistungen für Verluste 
durch die Neuregelung des _Familienleistungsausgleichs gern.§ 21 Abs. 2 GFG 2016 und 
die Abrechnungsbeträge gern. § 21 Abs. 3 GFG 2015 werden durch einen gesonderten 
Bescheid festgesetzt. 

4.2 Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste in ·zusammenhang mit 
dem Steuervereinfachungsqesetz 2011 

4.3 

Die den Gemeinden zustehenden Anteilsbeträge an Kompensationsleistungen für Verluste 
in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 01.11.2011 (BGBI 1 S. 
2131) gern. § 21a Abs. 2 GFG 2016 werden durch einen gesonderten Bescheid festge
setzt. 

Beteiligung der Gemeinden an den förderfähiqen Investitionsmaßnahmen nach 

§ 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz 

Die für das. Haushaltsjahr 2016 festgesetzten Finanzierungsbeiträge der Gemeinden nach 
§ 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(KHGG NRW) vom 11. Deiember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157) geändert 
durch Gesetz vom 16 März 2010 (GV. NRW. S.184) sowie durcn Artikel 8 des Gesetzes 
vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S.97) werden durch einen g'esonderten Bescheid fest-

. gesetzt. 

5. Aufteilung und Zahlungshinweise: 

Die für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzten Beträge nach. Ziffer 2. werden wie folgt auf 
die einzelnen Zahlungstermine-gemäß§ 28 Abs. 3 GFG 2016 aufgeteilt. Ist der Gesamtbe
trag positiv ausgewiesen, wird die Zahlur:ig an Ihre Stadt/Gemeinde zum Fälligkeitstag auf 
das bekannte Konto überwiesen. Ist der Gesamtbetrag negativ, ist dieser Betrag zum Fäl
ligkeitstag an -die Landeshauptkasse zu entrichten. 

Bankverbindung: 
Konto: 4061214 BLZ: 30050000 
IBAN; DE84-3005 0000 0004 0642 -~4 
BIC: .WELADEDDXXX 

Landeshauptkasße, Helaba Düsseldorf 
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5.1 Zahlungstermin: 28. Januar 2016 

a} Schlüsselzuweisung nach§ 7 GFG 2016 einschl. 
Ausgleich für Vorjahre (1/8) 

b} Investitionspauschale 
nach§ 16 Abs. 3 GFG 2016 (1/8) 

c} Schulpauschale/Bildungspauschale 
nach§ 17 GFG 2016 
einschl. Ausgleich für Vorjahre (1/8) 

· d) Sportpauschale 
nach § 1.8 GFG 2016 (1/8) 

GFG - Auszahlungsbetrag zum 28. Januar 2016 

5.2 Zahlungstermin: 30. März 2016 

a} Schlüsselzuweisung nach§ 7 GFG 2016 einschl. 
Ausgleich für Vorjahre (1/4) 

b) Investitionspauschale 
nach§ 16 Abs. 3 GFG 2016 (1/4) 

c) Schulpauschale/Bildungspauschale 
nach § 17 GFG 2016 
ein.sciitAusgleich für Vorjahre (1/4) 

d) Sportpauschale 
nach§ 18 GFG 2016 (1/4) 

. GFG - Auszahlungsbetrag zum 30. März 2016 

5.3 Zahlungstermin: 29. Juni 2016 

a} Schlüsselzuweisung nach§ 7 GFG 2016 einschl. 
Ausgleich für Vorjahre ( 1 /4) 

b) Investitionspauschale 
nach§ 16 Abs. 3 GFG 2016 (1/4) 

c) Schulpauschale/Bildungspauschale 
nach§ 17GFG 2016 
einschl. Ausgleich für Vorjahre (1/4) 

d) Sportpauschale 
nach § 18 GFG 2016 (1/4) 

GFG - Auszahlungsbetrag 29. Juni 2016 

Seite: 6 

2.571.380,00 € 

345.371,00 € 

1 

249.963,00 € 

27.701,00 € 

3.194.415,00 € 

5.142.761,00 € 

690.741,00 € 

499.927,00 € 

55.402,00 € 

6.388.831,00 € 

5.142.761,00 € 

690.741,00 € 

499.927,00 € 

55.402,00 € 

. 6.388.831,00 € . 
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5.4 Zahlungstermin: 29. September 2016 

5.5 

a) Schlüsselzuweisung nach § 7 GFG 2016 einschl. 
Ausgleich für Vorjahre {1/4) 

b) Investitionspauschale 
nach§ 16 Abs. 3 GFG 2016 {1/4) 

c) Schulpauschale/Bildungspauschale 
. nach§ 17 GFG 2016 

einschl. Ausgleich für Vorjahre {1/4) 

d) Sportpauschale 
nach§ 18 GFG 2016 {1/4) 

GFG - Auszahlungsbetrag zum 29. September 2016 

Zahlungstermin: 22. Dezember 2016 • . --;„ .. ~ . 

a) Schlüsselzuweisung nach§ 7 GFG 2016 einschl. 
Ausgleich für Vorjahre {1/8 plus Rest) 

b) Investitionspauschale 
nach§ 16 Abs. 3 GFG 2016 (1/8 plus Rest) 

c) Schulpauschale/Bildungspauschale 
nach§ 17 GFG 2016 einschl. Ausgleich 
für Vorjahre {1/8 plus Rest) 

d) Sportpauschale 
nach§ 18 GFG 2016 (1/8 plus Rest) 

GFG - Auszahlungsbetrag zum 22. Dezember 2016 

Seite: 7 

5.142.761,00 € 

690.741,00 € 

499.927,00 € 

55.402,00 € 

6.388.831,00 € 

·' ~ ~ .. „ .. „ „ -· „. ·. - .,. . 

2.571.380,00 € 

345.371,74 € 

249.962,00 € 

27.700,00 € 

3.194.413,74 € 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe unmittelbar Klage er
hoben werden. 

Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle· beim 

einzulegen. 

Verwaltungsgericht Düsseldorf 

Postfach 20 08 60 

40105 Düsseldorf 

Die Klage kann auch in elektronischer.Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im lande Nordrhein-Westfalen · 

· - ERWO VG/FG - vom 07.11.2012 (GV. NRW. Seite 548) in der jeweils geltenden Fassung einge
reicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
§ 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBI. 1 S. 876) in der jeweils geltenden 

·Fassung versehen sein und an die elektronische Poststel!e des Gerichts-übermittelt werden. 

r· . . 
', Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, 

würde dessen Ver-Schulden Ihnen zugerechnet werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enfüalten. · · 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wird die Klage nicht elektronisch einge
reicht, sollen der Krage und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen· Beteiligten beigefügt wer.;. 
den. 

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift rechtsgültig 



Anlagen zum Bescheid vom 19. Januar 2016 - Velbert -

Anlage 1 

Relevanter Einwohnerwert für das Haushaltsjahr 2016 nach § 8 Abs. 3 GFG 2016 

Zur Ermittlung und Festsetzung·des relevanten Einwohnerwertes wird die-Bevölkerungs
zahl nach§ 27 Abs. 3 Satz 1 GFG 2016 mit der durchschnittlichen Zahl Einwohner nach 
§ 27 Absatz 3 Satz 2 GFG 2016 verglichen. Der höhere Wert wird angesetzt. 

A. Bevölkerungszahl zum 31.12.2012 

B. Bevölkerungszahl zum 31.12.2013 

C. Bevölkerungszahl zum 31.12.2014 

Durchschnittliche Zahl der Einwohner (Mitterwert aus A. bis C.) 

Einwohnerzahl nach§ 27 Abs. 3Satz1GfG2016 

Durchschnittliche -Zahl der. Einwohner nach.§. 27 Abs. 3 Satz.,2..GFG. 2016 .•... 

Relevanter Einwohnerwert 

Anlage 2 

80.902 

80.572 

80.572 

80.682,00 

80.572 

80 .. 682,00 

80.682,00 

Soziallastenansatz für das Haushaltsjahr 2016 nach§ 8 Abs. 5 GFG 2016 

Bedarfsgemeinschaften im Sinne von § 7 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) zweites Buch (II) -
Grundsicherung für Arbeitsuchende - in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 
(BGBI, 1 S. 850; 2094), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Juni 2015 (BGBI. 1 S. 974) 
geändert worden ist. 

A. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31. Oezernber 2014 

B. Multiplikator gemäß§ 8 Abs. 5 GFG 2016 

Soziallastenansatz (A. multipliziert mit B.) 

Anlage3 

3.684 

17,63 

64.948,92 

~ Zentralitätsansatz für das Haushaltsjahr 2016 nach§ 8 Abs. 6 GFG 2016 unter Berück-
( sichtigung von Abweichungen auf Grund der von der Bundesagentur für Arbeit endgül

tig festgesetzten Ergebnisse gemäß§ 27 Abs. 7 GFG 2016 

A. Soz.-pflichtig Beschäftigte am 31.12.2014 -- vorläufig -

B. Multiplikator gemäß§ 8 Abs. 6 GFG 2016 

Zentralitätsansatz (A. multipliziert mit B.) 

29.342 

0,52 

15.257,84 
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Anlage4 

Flächenansatz für das Haushaltsjahr 2016 nach§ 8 Abs. 7 GFG 2016 

Der Flächenansatz wird den Gemeinden gewährt, die eine über dem Landesdurchschnitt lie-
gende Fläche pro Einwohner aufweisen. · 

A. Fläche in Hektar nach § 27 Abs. 9 GFG 2016 

B. Einwohner nach§ 27 Abs. 3Satz1GFG2016 

C. Fläche pro Einwohner (A. dividiert durch B.) 

D. Landesdurchschnitt der Fläche pro Einwohner 

E. übersteigende Fläche pro Einwohner (D. subtrahiert von C.) 

F. übersteigende Fläche insgesamt (E. multipliziert mit B.) 

G. Multiplikator gemäß§ 8 Abs. 7 GFG 2016 

Flächenansatz (F. multipliziert mit G.) 

Anlage5 

Schüleransatz für das Jahr 2016 nach§ 8 Abs. 4 GFG 2016 

7.490,26 

80.572 

0,09296356 

0,43229459265479 

0·,18 

Anzahl der Schüler im 
Schulform Halbtagsbetrieb Ganztagsbetrieb 

Grundschulen 2.824,00 -
Hauptschulen 14,00 596,00 

Realschulen 1.042,00 -
Gymnasien 1.239,00 677,00 

Gesamtschulen - 1.340,00 

Berufskollegs . "'. -
Weiterbildungskollegs - -
Förderschulen Realschule/Gymnasium - -
Förderschulen im BK Bereich - -
Förderschulen 96,00 -
Gemeinschaftsschule - -. 

Sekundarschule - -
Primus.,.Schule - -
INSGESAMT 5.215,00 2.613,00 

Schüleransa'lz Im Haushaltsjahr 2016 

Schüler insgesamt Im Ganztagsbetrieb multipliziert mit dem 
Gewlchtungsfaktor 2, 15 10.050,70 
und Schüler Insgesamt Im Halbtagsbetrleb multipliziert mit dem 
Gewichtungsfaktor 0,85 

„ 
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statistische Ämter stellen beim Zensus ein Team. 

Sie sind hier: Star1selte Zensus 2011 Methode Prüfung von Mehrfachfällen 

Qualitätssicherung 2: Prüfung von Mehrfachfällen .in den Melderegistern 

Eine wichtige lnfonnationsquelle beim Zensus 2011 sind die Daten aus den 
Melderegistern. Da diese jedoch dezentral in jeder Gemeinde geführt 
werden, kann es fälschlicherweise vorkommen, dass eine Person gleichzeitig 
in mehreren Gemeinden ihren Hauptwohnsitz oder ihren alleinigen Wohnsitz 
angemeldet hat Zudem ist es möglch, dass eine Person ausschließlich mit 
einer oder mehreren Nebenwohnungen gemeldet ist Diese Unstimmigkeiten 
zu ermitteln und gegebenenfalls zu korrigieren war das zentrale Ziel der 
Mehffachfallprüfung. Denn jede Person ist beim Zensus 2011 mit genau 
einer Hauptwohnung beziehungsweise alleinigen Wohnung zu zählen. 

In Gemeinden mit 10 000 oder mehr Einwohnern wurden deshalb die Registerdat.en von Personen mit mehreren 
Hauptwohnungen oder mehreren alleinigen Wohnungen maschinel korrigiert. Personen mit einer oder mehreren 
gemeldeten Nebenwohnungen wurden mit Hilfe des Fragebogens zur Klärung des Wohnsitzes nach ihrem 
Wohnungsstatus befragt. 

In Gemeinden unter m 000 Einwohnern wurden bei der Befragung zur Klärung des Wohnsitzes all diejenigen um 
Klärung gebeten, die am 9. Mai 2011 mit mehreren Hauptwohnsitzen oder ausschließlich mit Nebenwohnsitz in den 
Melderegistern gemeldet waren. 

Somit konnte sichergestellt werden, dass alle Personen, bei denen unplausible Angaben in den Melderegistern 
festgestelft wurden, korrekt gezählt werden. Die Ergebnisse der Befragung fließen in die Berechnung der amtlichen 
Einwohnerzahl ein. 

Eine Rückmeldung an die Meldebehörden oder andere Behörden erfolgte selbstverständlich nicht: Beim Zensus 2011 
gilt das sogenannte Rückspielverbot. 

·~ Fragebogen zum Thema 

• Befragung zur Klärung des Wohnsitzes (PDF, 8361<8, nicht banierefrei) Publikationen zum Thema 

1 llitelliOdsii dsi Meliiltielil&ll;a::al\i11g 1111&::ws2811 (PSF, flfl me. illt!lil b&Ue:el'tel) 
@Statistische Ämter des 

Bundes und der Länder 2013 
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Hauptbeitrag Statistik und Informationsmanagement, Monatsheft 5/2013 

Lucas Jacobi Anlage 1 

Feststellung der Einwohnerzahlen durch 
den Zensus 2011 und erste Einordnung 
der Ergebnisse 

Am 31. Mai 2013 wurden erste Ergebnisse des Zensus 2011, der Volks-, Gebäude
und Wohnungszählung mit Stichtag 9. Mai .2011 veröffentlicht, darunter auch die im 
Rahmen des Zensus ermittelten Einwohnerzahlen der 11 292 Städte und Gemeinden 
in Deutschland. Die Zahlen wurden zunächst als „Statistikergebnisse# veröffentlicht 
und werden erst dann Basis der künftigen Bevölkerungsfortschreibung und damit zu 
„amtlichen Einwohnerzahlen", wenn sie von den Statistischen .Ämtern der Länder 
förmlich gegenüber der jeweiligen Gemeinde festgestellt wurden und Rechtskraft 
erlangt haben. In Baden-Württemberg wurden die feststeüungsbescheide Ende Juni 
2013 an die 1101 Städte und Gemeinden verschickt. Über ein Drittel der baden
württembergischen Städte und Gemeinden hat gegen die Feststellung Widerspruch 
eingelegt. darunter auch die Landeshauptstadt Stuttgart. 

Für rund 50 gesetzliche Regelungen ist das Ergebnis der letzten Volkszählung oder 
die auf dieser Basis fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahl die Bemessungsgrund
lage. Dabei hängt es von der Formulierung des entsprechenden Gesetzes ab, ob 
die neuen Zahlen ihre Wirkung direkt oder mit einer Übergangsfrist entfalten. 1 Die 
bisherige amtliche Einwohnerzahl basiert auf den Ergebnissen der Volkszählung 
1987 beziehungsweise auf dem Stand des zentralen Einwohnerregisters der DDR 
von 1990.2 Durch Hinzuzählen von Geburten und Zuzügen und Abziehen von To
desfällen und Wegzügen wurden diese Basiszahlen seither durch die Statistischen 
Landesämter im Rahmen der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung al<tualisiert.3 

Der Vergleich zwischen der im Rahmen des Zensus festgestellten Einwohnerzahl und 
der Fortschreibung der amtlichen Einwohnerzahl auf Basis der Volkszählung 1987 
wird als Finanzdifferenz bezeichnet und ermöglicht vor allem eine Abschätzung der 
finanziellen Folgen der neuen Zahlen (Finanzbeziehungen der Länder untereinander, 
Finanzbeziehung der Länder zu den Gemeinden, Anzahl der Gemeinderäte, Besol
dung der kommunalen Wahlbeamten usw.). Immerhin liegt zwischen der Fortschrei
bung auf Basis der Volkszählung 1987 und der Fortschreibung auf Basis des Zensus 
2011 zum 31. Dezember 2011 bundesweit eine Differenz von 1 515 843 Personen 
(- 1,9 %), in Baden-Württemberg wurden sogar 2,5 Prozent weniger Einwohner ge
zählt. Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass die Finanzdifferenz nur in vier Bundesländern 
{Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg und Sachsen) größer als der Bundesdurch
schnitt ausfällt, in den restlichen Bundesländern fällt der Rückgang moderater aus. 
Da sich der „Einwohnerverlust" nicht gleichmäßig auf die Bundesländer verteilt und 
auch innerhalb der Länder nicht gleichmäßig auf die Gemeinden, hat dies finanzielle 
Umverteilungseffekte zur Folge. 

Für eine weitergehende Bewertung der Ergebnisse des Zensus 2011 ist es notwen
dig, die Finanzdifferenz differenzierter zu betrachten. Hierfür wird angenommen, 
dass sich die Finanzdifferenz aus zwei Faktoren zusammensetzt: der Fortschrei
bungsdifferenz und der Registerdifferenz. 
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Tabelle 1: Fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31 12 2011 auf Basis der Volkszählung 1987 und auf Basis des zensus 2011 sowie Finanzdifferenz 

- 1!f~7.Q!~~i~~ ,,;,,'. 
419 2453180 2495635 -42455 -1,7 

2: ,c,:,~iX~i6szr1J2 '· . ,,,,;;t@'3tttc ~~~i'f.s~1 g;ji!~~i;4;11:~ 
l 718187 t 798 836 - 80 649 - 4,5 

4zitt~~;~~~ .f9i3-.?71. .· ;;; Jm'1'?€; ' •. ,, .. •·'[' ~J~~-~~i~~ 
805 1 606899 1634 734 - 27 835 

t 010·1!:. :,j·~D~fi7fi53·> ;:. ::-::~"'~~ ..... ·~···\ 

<~J'i/913~i-

396 17 544938 17 841956 
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Fortschre1bungsd1fferenz = Vergleich 
Z>vrS<.!'!en aer Em·Nahnerzah: auf &JsiS 
der lfollcszan!ung 1987 urd der Et!"· 

·1·1ot>ner Lant des ~ommunaien Me'de-

DeutlrChf' untPrsch1eriP :m Ausrna8 äer 
F or<scf>rc1bung.~d1tferenL ;e Bundesland 

913 2 181603 2 221 222 - 39 619 

Die Fortschreibungsdifferenz bezeichnet die Abweichung zwischen der amt
lichen Einwohnerzahl auf Basis der Volkszählung 1987 - also der „altenn amt
lichen Einwohnerzahl - und der Anzahl der Personen mit alleiniger Wohnung oder 
Hauptwohnung aus dem kommunalen Melderegister. Obwohl die amtliche Bevöl
kerungsfortschreibung und die kommunalen Melderegister dieselben Sachverhalte 
nach leicht unterschiedlicher Methodik verarbeiten, haben sich seit 1987 bezie
hungsweise 1990 Abweichungen zwischen den beiden Einwohnerzahlen ergeben. 

Abbildung 1 zeigt die Fortschreibungsdifferenz der Bundesländer für Großstädte 
ab 100 000 Einwohner zum 31. Dezember 2011: Im Bundesdurchschnitt liegt die 
Einwohnerzahl der kommunalen Melderegister um 1,4 Prozent unter der Bevöl
kerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987. In Bayern(+ 0,7 %) und 
im Saarland (+ 1,6 %) ist es genau umgekehrt, dort verzeichnen die Melderegister 
mehr Personen als die amtliche Bevölkerungsfortschreibung Die Stadtstaaten Ber~ 
lin (- 2, 1 %) und Hamburg (- 2,2 %) verzeichnen eine hohe Fortschreibungsdif
ferenz, wohingegen die Zahlen in Bremen (- 0,4 %) nur moderat abweichen. Die 
größte Differenz zwischen der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der 
Volkszählung 1987 und den Einwohnerzahlen der kommunalen Melderegister ist in 
baden-württembergischen Großstädten (- 5,5 %) zu beobachten. 

Die historische Entwicklung der Fortschreibungsdifferenz4 und mögliche Gründe für 
die unterschiedliche Ausprägung werden an dieser Stelle nicht näher beleuchtet 
Es wird allerdings vermutet, dass die stark exportorientierte Wirtschaft, die Nähe 
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Abbildung 1: Prozentuale fortschrei-
bungsdifferenz der Bundesländer für in % 
Großstädte ab 100 000 Einwohner 2 --------· 
zum 31.12.2011 

Tabelle 2: Fortschreibungsdifferenz 
der baden-württembergischen Städte 
und Gemeinden nach Größenklasse 
zum 31 12.2011 

insbesondere zum deutschsprachigen Ausland, der Anteil von Einwohnern mit 
Migrationshintergrund, die Hochschuldichte und die damit verbundene tendenziell 
höhere Mobilität der Einwohner eine Rolle spielen. 

Für Baden-Württemberg liegen tiefer gegliederte Zahlen vor, so dass die fortschrei
bungsdifferenz nach Gemeindegröße aufgeschlüsselt angegeben werden kann (vgl 
Tabelle 2). Es zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Größe einer 
Gemeinde und der Fortschreibungsdifferenz: Vor allem in den großen Städten und 
in den Universitätsstädten ist eine sehr hohe Fortsdlreibungsdifferenz zu beobach
ten {Stuttgart: - 6,6 %), wohingegen mit abnehmender Einwohnerzahl auch die 
Abweichung zwischen Melderegister und amtlicher Bevölkerungsfortschreibung 
geringer ausfällt. In Städten zwischen 20 000 und 50 000 Einwohnern liegt die 
Einwohnerzahl des Melderegisters durchsch~ittlich nur noch 1 bis 1,5 Prozent unter 
der Einwohnerzahl der amtlichen Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987. 

30 000 bis 40 000 

2o ooo·bis3b ooo 

13 

17. 
16 

43 

- 25 7l7 

-J144i 
-5 472 

• 15 968 

-2,8 

,, l;~' 

-1,0 

-1.s: 

Quelle: Sta~ftsehes t,andesamt eigene Rechercile und Bl!red'lnun~ 

Landeshauptstadt Stuttgart. Statistisches Amt 
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Abbildung 2: Drei untersdliedfldle 
Einwohnerzahlen für Baden-Wiirttem
berg sowie die geschätzte tll1al'IZ-. 
Fortschreibungs- und Registerdiffe
renz .rum 09.05.2011 
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Das Ausmaß und die ungleiche Verteilung der Fortschreibungsdifferenz zwischen 
den Bundesländern, aber auch zwischen den Gemeinden innerhalb der Bundeslän
der zeigt, wie dringend notwendig nach 24 beziehungsweise 30 Jahren eine Neu
justierung der amtlichen Einwohnerzahlen durch den Zensus 2011 im Sinne einer 
größeren Verteilungsgerechtigkeit war. 

Der überdurchschnittliche „Einwohnerrückgang", den der Zensus 2011 im Ver
gleich zur amtlichen Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 
in Baden-Württemberg gebracht hat, ist als unmittelbare Folge der in Baden-Würt
temberg besonders hohen Fortschreibungsdifferenz zu sehen und kam auch in die
ser Größenordnung nicht unerwartet, da als Basis der Einwohnerfeststellung im 
Rahmen des Zensus 2011 die kommunalen Melderegister genutzt wurden. 

Neben der Fortschreibungsdifferenz kann die Registerdifferenz zur Erklärung des 
Zensusergebnisses herangezogen werden. Als Registerdifferenz wird die Abwei
chung zwischen der Anzahl der Personen mit alleiniger Wohnung oder Hauptwoh
nung aus dem kommunalen Mekiefegister von der im Zensus 2011 festgestellten 
Einwohnerzahl bezeichnet Für die Anal~ der neuen Einwohnerzahl, den inter
kommunalen Vergleich und die Bewertung der Erhebungsmethoden eignet sich die 
Registerdifferenz deutlich besser als die Finanzdifferenz oder die fortschreibungs
differeoz. Abbildung 2 zeigt die drei unterschiedlichen Einwohnerzahlen .und die 
geschätzten Differenzen für Baden-Württemberg zum 9. Mai 2011. 

In Abbildung 3 sind Finanzdifferenz und Registerdifferenz für die 55 baden
württembergischen Städte und Gemeinden ab 30 000 Einwohner dargestellt. Dabei 
fällt auf, dass die Registerdifferenz nur in zwei Gemeinden (Böblingen, Ostfildern) 
größer ist als die Finanzdifferenz. In allen anderen Gemeinden fällt die Register
differenz weitaus moderater aus, in 13 Städten ist sie sogar positiv, das heißt im 
Zensus wurden mehr Personen festgestellt, als im Melderegister verzeichnet waren. 

Im Juli 2013 wurden dem Städtetag Baden-Württemberg die konsolidierten Mef
deregisterbestände5 der 1101 Städte und Gemeinden zum 9. Mai 2011 durch das 
Statistische ·Landesamt Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. Damit ist es 
möglich, die Anzahl der Perso~en mit alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung 
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Abbildung 3: Abweichung der Einwohnerzahl des Zensus 2011 \/On der Einwohnerzahl auf ·Basis der Volkszählung 1987 (= Finanzdifferenz) und 
vom Melderegister (= Registerdifferenz) 

Abweichung der EinwohnE!rza,ht des Zensus 2011 ... 

... von Einwohnerzahl auf 
Basis der Volkszählung 1987 
= Finanzdifferenz 

-'$ . . ()• ·: .-' 

~.,,,~_,;,f„tt: 

... vorn Melderegister 
= Registerdifferenz 

QueJte: s~~hes su~mr, eigen,e Recherche und Berechnung 
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im Melderegister jeder einzelnen baden-württembergischen Stadt oder Gemeinde 
zum 9. Mai 2011 und damit die Registerdifferenz zu schätzen. 6 In Abbildung 4 
ist die geschätzte Registerdifferenz für jede baden-württembergische Gemeinde 
- absteigend nach Einwohnerzahl sortiert von links nach rechts - abgebildet. Drei 
Tendenzen lassen sich ausmachen: 

1 . In großen Städten ab 60 000 Einwohnern ist die Registerdifferenz in rund der 
Hälfte der Fälle positiv, das heißt die Ergebnisse des Zensus liegen in diesen Fällen 
über dem Melderegister 

2. In Städten mit 10 000 bis 60 000 Einwohnern ist die Registerdifferenz mit we
nigen Ausnahmen negativ, die Ergebnisse des lensus liegen deutlich unter den 
Melderegistern. 

3. In Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern fallen positive wie negative 
Registerdifferenzen insgesamt geringer aus, wenngleich die Streuung zunimmt. 
Hier wurden die Melderegisterzahlen deutlich moderater korrigiert, als in Ge-
meinden mit mehr als 10 000 Einwohnern. 

Die in Tabelle 3 dargestellte durchschnittliche Registerdifferenz nach Gemeinde
größe bestätigt diese Eindrücke. 

Um die Einflussfaktoren auf die Registerdifferenz zu benennen, ist es notwendig, 
das Verfahren der Einwohnerzahlermittlung im Rahmen des Zensus zu skizzieren: 

·Der Zensus 2011 wurde registergestützt durchgeführt, das heißt die Basis für die 
Feststellung der Einwohnerzahl waren die kommunalen Melderegister. Diese wur
den in Gemeinden mit über 10 000 Einwohnern durch die Ergebnisse der Befragung 
von bundesweit durchschnittlich knapp zehn Prozent der Bevölkerung (Haushalte
befragung auf Stichprobenbasis) und in Gemeinden mit unter 10 000 Einwohnern 

. durch die Ergebnisse der Befragung von Personen an ausgewählten Anschriften 
(Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten) rechnerisch korrigiert 
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Abbildung 4: Geschätzte Registerdifferenz der 1101 baden-württembergischen Städte und Gemeinden zum 9 Mai 2011 

._·- .·.:,; .. 

Abbildung 5: Erhebungsergebnisse 
der Haushaltebefragung auf Stichpro
benbasis zum Ziel der Einwohnerzahl
ermittlung 

Jeder Balken steht für eine der 1101 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg 
(absteigend sortiert nach Einwohnerzahl) 

Die Haushaltestichprobe wurde primär durchgeführt. um herauszufinden, inwie
weit Angaben aus dem Melderegister mit der tatsächlich vor Ort anzutreffenden 
Situation übereinstimmen, und um die Qualität der Melderegister abschätzen zu 
können. Die einzefnen Ergebnisse dieser mit Hilfe von Interviewern durchgeführten 
primärstatistischen Erhebung wurden anschließend mit den Angaben aus dem Mel
deregister verglichen,· wodurch die in Abbildung 5 dargestellten Kombinationen 
auftreten konnten. Diese Angaben wurden dann entsprechend des Auswahlsatzes 
der nach Anschriftengröße geschichteten Stichprobe auf die restliche allgemeine 
Bevölkerung hochgerechnet. 7 

In Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern wurde anstatt der Haushalte
befragung auf Stichprobenbasis eine andere Methode zur rechnerischen Korrektur 
der Melderegister angewandt. Im Rahmen der Befragung zur Klärung von Unstim
migkeiten wurden alle Personen an Anschriften mit einer bewohnten Wohnung 
befragt, für die sich Differenzen zwischen den Angaben des Melderegisters und 
den Angaben aus der Gebäude- und Wohnungszählung8 ergaben. Die Ergebnisse 
wurden nicht hochgerechnet, da es sich um keine Zufallsstichprobe handelte. 

tarri'!l!sl\aupIDadt Stuttgart, StatistiSches Amt 
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Tabelle 5: Geschätzte Register
differenz für baden-württembergische 
Gemeinden mit 7000 bis 13 000 Ein
wohnern 

Abbildung 6: Geschätzte Register
differenz für baden-würt.tembergisdle 
Gemeinden mit 7000 bis 13 000 
Einwohnern 
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Das Ziel, die Übereinstimmung der Angaben aus dem Melderegister mit der Situ
ation vor Ort abzugleichen und dadurch eine einheitliche Einwohnerzahl zu ermit
teln, wird laut Gesetzgeber bei beiden Verfahren mit „vergleichbarer GenauigkeitH9 

erreicht. Ob dies tatsächlich gegeben ist, müssen weitere Untersuchungen zeigen. 
Wird allerdings davon ausgegangen, dass Gemeinden mit 7000 bis 13 000 Ein
wohnern eine ähnliche Bevölkerungs- und Wohngebäudestruktur aufweisen, wäre 
zu erwarten, dass die Einwohnerzahlen dieser Gemeinden - unabhängig davon, 
welche Methode angewandt wurde - durch den Zensus 2011 in ähnlicher Höhe 
korrigiert wurden. Tatsächlich zeigt sich allerdings, dass je nach angewandter Me
thode deutlich unterschiedliche Ergebnisse erzielt wurden (vgl. Tabelle 5). Im Streu
diagramm in Abbildung 6 sind die unterschiedlichen Registerdifferenzen je nach 
Einwohnerzahl und Erhebungsmethode visualisiert. 

Gemeinden mit Gemeinden mit 
10 000 bis 13 000 Einwohnern 7 000 bis 10 000 Einwchnem 

• • 
• 
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Da für alle Gemeinden die Melderegister Basis der Feststellung der Einwohnerzahl 
waren, ist die Registerdifferenz primär als Ausdruck der Qualität der Melderegister 
zu verstehen. Jedes Stichprobenergebnis ist allerdings mit einer gewissen Unsicher
heit, mit einem zufälligen Fehler behaftet. Dieser sogenannte Standardfehler kann 
quantifiziert werden und wird neben der Zahl der Karteileichen und Fehlbestände 
im Datenblatt ausgewiesen Je kleiner der Standardfehler, desto höher ist die Ge
nauigkeit, mit der die Einwohnerzahl durch die Stichprobe ermittelt wurde. Für die 
Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl sieht § 7 des Zensusgesetzes eine „ange
strebte Genauigkeit eines einfachen relativen Standardfehlers von höchstens 0,5 
Prozent" vor.10 

Es mag ungewöhnlich erscheinen, dass die amtliche Einwohner2ahl, deren hohe 
Relevanz für jede einzelne Gemeinde unbestritten ist, nicht genau, sondern mit 
einer gewissen UnsicherhE!it ermittelt wurde. Tatsächlich ist es allerdings eine große 
Stärke von Zufallsstichproben, dass die Genauigkeit der Ergebnisse quantifizierb;lr 
ist. Im Falle der für Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern durchgeführten 
Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten lässt sich hingegen kein Genauigkeits
maß angeben, da die befragten Anschriften nicht zufällig ausgewählt wurden. 

Außerdem ist nicht auszuschließen, dass unrichtige Angaben von Befragten oder 
Fehler von einzelnen Erhebungsbeauftragten Einfluss auf die Registerdifferenz 
haben können. Vorstellbar ist, dass einzelne Erhebungsbeauftragte trotz sorgfäl
tigster Schulung durch die Erhebungsstellen streng nach der veralteten Namenslis
te {Stand: November 2010} vorgegangen sind oder systematisch keine Kleinkinder 
oder andere Personengruppen gezählt haben. Auch eine unterschiedlich ausge
prägte Hartnäckigkeit im Auffinden und Erheben von schwer erreichbaren Personen 
ist denkbar. Dies könnte zu einer Untererfassung geführt haben. Zudem wird den 
Erhebungsstellen eine qualitätssichemde Funktion zugesprochen: Erhebungsbeauf
tragte, deren Ergebnisse stark lückenhaft waren, konnten ein zweites Mal zu einer 
Anschrift geschickt werden, oder die weitere Erhebung an dieser Anschrift konnte 
einem anderen Erhebungsbeauftragten übertragen werden. 

Feststellung der Einwohnerzahl in Baden-württemberg und Prüfung 

Ende Juni 2013 wurde vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg als An
lage zum Feststellungsbescheid der neuen amtlichen Einwohnerzahl ein Dateoblatt11 

verschickt, anhand dessen die Ermittlung der Einwohnerzahl im Zensus über
prüft und in Teilen nachvollzogen werden kann. Momentan wird geprüft, welche 
weiteren Informationen (statistische Angaben zur Nach- und Ergänzungsstich
probe, Anzahl gemeldeter Personen an Anschriften mit Sonderbereichen, Zusam
mensetzung der Korrekturen der Mehrfachfallprüfung) den Kommunen in einem 
„erweiterten Datenblatt" zur Verfügung gestellt werden können. Das Statistische 
Landesamt, das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und der Städtetag Baden
Württemberg haben sich auf einen Zeitplan geeinigt, der die Prüffrist der Kom
munen verlängert. Kommunen, die innerhalb eines Monats nach Zustellung des 
Feststellungsbescheids Widerspruch eingelegt haben, müssen diesen erst bis Ende 
Oktober 2013 begründen, so dass genug Zeit bleibt, sich mit anderen Gemeinden 
auszutauschen und einen eventuellen Widerspruch fundiert zu begründen. 

Autor: 
lucas Jacobi 
Telefon: (0711) 216-98585 
E-Mail: Jucas.jacobi@stuttgart.de 
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Für Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg ist eine Übergangsfrist vorgesehen So werden die auf Grundlage des 
Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen im Jahr 2014 zur Hälfte und im Jahr 2015 zu drei Vierteln berücksichtigt. während die auf der 
Grundlage der Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung für die restlichen Anteile bestimmend ist(§ 39 Abs. 36 Finanz
ausgleichsgesetz). Die Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landes- und Kreisstraßen tragen Gemeinden, für die bei der jeweils letz
ten Volkszählung mehr als 30 000 Einwohner festgestellt wurden. Mit Beginn des dritten Rechnungsjahres nach dem Jahr, in dem die Volkszäh
lung stattgefunden hat, geht die Straßenbaulast auf den neuen Träger über(§ 43 Abs. 3 Straßengesetz für Baden-Württemberg). Anders verhält 
es sich beim Kommunalwahlgesetz Baden-Württemberg Hier gelten für die 2014 stattfindenden Kommunalwahlen die auf der Grundlage der 
Volkszählung 1987 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen weiter. 

2 Die letzte Volkszählung in den neuen Bundesländern wurde 1981 durchgeführt 

3 

4 

5 

6 

Ein Merkblatt zur Bevölkerungsfortschreibung kann beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg .angefordert werden. Es enthält neben 
Definitionen und Rechtsgrundlagen auch Informationen zur Verarbeitung von Zu- und fortzügeo 50Wie zu Serichtigungsverf.ahren 

Die Entwicklung der fortschreibungsdifferenz für die Stadt Stuttgart ab 1987 ist beschrieben in: Jaalbi, Lucas (2013): Bekanntgabe und mögliche 
Auswirkungen der neuen amtlichen Einwohnerzahl in Stuttgart In: Statistik und lnformatlonsmanagement Monatsheft 3/2013. 

Das koosolidierte Melderegister bildet die Basis der Einwolmerzahlfeststellt.mg im Zensus 2011. Es emhält für jede Gemeinde als Produkt des 
Zusammeospiefens der Melderegister vom 9. Mai 2011 und 9 August 2011 rückwilkerrd (auf spätest.em 9. Mai 2011} angemeldem 
Persooen, allerdings sind .auch rückwirkend abgemeldete Personen noch enthalten. Riickwirkend abgemeldete Personen (sog. temporäfe 
Dllbletten) werden efst im Korrekturseilritt der Mehrfachf.alluntersuchung identifiziert und kcr.rigiert Der konsolidierte Melder~ 
ist also als Zwischenschritt auf dem Weg rur .festgestellten Einwohnerzahl im zensus 2011 nicht zu verwechseln mit der Aflzahl der Personen. 
die laut Melderegister am 9. Mai 2011 mit alleiniger Wohnung oder Hauptwohnun.g gemeldet waren. 

Für Gemeinden mit mehr .als 20 000 Einwohnern wurde cie f'lflWOhnerz.ahl des Melderegisters zum 9 Mai 2011 geschätzt auf 8a5is des Meldere
gisters vom 31 Dezember 2011 und der Forachreibung des Zeosusergebnisses zwisdleß 9 Mai 2011 und 31. Dezember 2011. Für Gemeinden 
mit weniger als 20 000 Einwohnern wurde äie Einwohnerzahl des Melderegisters geschätzt mit Hilfe der koosolidierten ~ llDffi 
9. Mai 2011 und der~ ÜbeltlDhung der koosolidierte11MelderegisterfürGemeindenab20000 E'inwoive in Hiihevoo0.51 % 

7 Zum Hochrechnungsverf.ahre11 siehe Berg, Aßdreas; Sihler', Wolf (2011 ); Oas SOChprobendesign der~ des Zensus 2011 .. In: 
Wirtschaft und Statistik. Heft 412011 . 

8 Im Rahmen der scfJriftlich durchgeführten ~und Wohnungszähloog, die als \lollerilebung konzipiert war. Wlllde bei den Eigentüßlem 
abgefragt, wie W!le Personen am 9 Mai 2011 in einer Wohnung wotmten. 

9 Segründung zu § 16 Zensusgesetz 2011 (BR-Orucksadle Nr 3/09 vom 2 Januar 2009} 

10 Zum 8ei5piel bedeutet ein einfacher relativer St.andardfehier llOll 0,5 Prozent, d.aS5 die~ {unbetaoote} 6nwclmefZahf einer Gemeinde. 
für die im Zensus eine Einwohnerzahl von 50 000 fes1geSIElft wurde zwischen 49 500 und SO 500 liegt. In diesem Beispiel wird von einem~ 
deregisterst.and voo 51 000 und fünf Pr<m!Jlt lrrtumswahrscheil'lfrchkeit ausgegangen. 

11 Im Juli 2013 \'llUlden zudem Hinweise zur fnteJpretalion des Datenblatt.es und zur Ermittlung der amtlichen Einwohnen.ahf vom Sl.atistisdlen 
Landesamt Baden-Württemberg zvr Verfügl!ng gestellt 
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Everything counts ! - Warum kleine Gemeinden die Gewinner 
der Zensuserhebung 2011 sind 
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Fachhochschule Kiel, Christian-Albrechts-Universität Kiel und Amt für Statistik Magdeburg 
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und Operations Research, Professur für Statistik und Mathematik, Sokratesplatz 2, D-24149 Kiel, 

Germany, Tel: +49 4312103560, E-Mail: bjoem.christensen@jh-kiel.de; 
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und Stochastische Prozesse, Bundesstraße 55, 20146 Hamburg, Germany, Tel. ++49 40 42838 4934, 
E-Mail: soeren.christensen@uni-hamburg.de; 

Abstract 

Dr. Tim Hoppe, Amt für Statistik Magdeburg, 39104 Magdeburg, Germany, 
Tel: +49 391 540-2808 (Fax: -2807), E-Mail: tim.hoppe@stat.magdeburg.de; 
Michael Spandel, Amtfür Statistk Magdeburg, 39104 Magdeburg, Germany, 

Tel: +49 391 540-2390 (Fax: -2807), E-Mail: michael.spandel@stat.magdeburg.de 

Mit der Durchführung des Zensus 2011 ist die Bundesrepublik Deutschland ihrer Ver
pflichtung aus der EU-Verordnung 763/2008 vom 9. Juli 2008, eine Volkszählung nach 
festgelegten Kriterien durchzuführen, nachgekommen. Im Gegensatz zu früheren Volks
zählungen (1987 BRD und 1981 DDR) wurde beim Zensus 2011 nicht auf eine 
Vollerhebung zurückgegriffen, sondern ein registergestütztes Verfahren verwendet. Für die 
Gemeinden stehen nun, durch die Veröffentlichung der Ergebnisse am 31.05.2013, unter 
anderem die amtlichen Bevölkerungszahlen zur Verfügung. Der Großteil der Gemeinden 
sieht sich elementaren Verringerungen innerhalb ihres Einwohnerbestands gegenüber. Die
ses Papier zeigt auf, dass Gemeinden unterhalb von 10.000 Einwohner signifikant gerin
gere relative Verluste in den Einwohnerzahlen durch den Zensus 2011 im Vergleich zu 
Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohner aufweisen. 
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1. Motivation 

Die Anzahl der Einwohner spielt für jede Gemeinde eine überaus wichtige Rolle. Sei 
es nun relevant für die Stadtplanung oder für ordnungsrelvante Aspekte. Gleichzeitig be
stimmt sich über die Einwohnerzahl aber auch die Zuteilung von finanziellen Mitteln 
über den Länderfinanzausgleich, die Einteilung von Wahlbezirken oder die Entlohnung 
der Bürgermeister. Deshalb gilt, dass schon ein einzelner fehlender Einwohnereinenstar
ken Effekt nach sich ziehen kann. Aus diesem Grund haben die Städte und Gemeinden 
gespannt auf die erste Veröffentlichung zu den Zensusergebnissen gewartet. Wie bedeu
tend der Zensus 2011 sowohl für die kommunale Statistik, als auch· für die Wissenschaft 
ist, zeigen Egeler et. al (2012) auf. So weisen sie daraufhin, dass der Zensus 2011 als 
Kombination von Nutzung administrativer Daten und Befragung methodisch neue Wege 
bestreitet. Dabei hat sich die Zusammenarbeit von amtlicher Statistik und Wissenschaft 
insbesondere bei der Entwicklung des Stichprobendesigns und des Hochrechnungsverfah
rens bewährt .. Der Zensus 2011 wurde neben des vom Bundesministerium des Inneren 
einberufenen Expertenteams zudem von Mitarbeitern der Universität Trier und des GESIS 
- Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften wissenschaftlich betreut. 

Zensen stellen keine Errungenschaften der letzten beiden Jahrhunderte dar. 1 In den vor
angegangenen Volkszählungen in der Bundesrepublik wurde bisher auf die klassische Me
thode der Vollerhebung zurückgegriffen.2 So beschreibt Grohmann (2009), dass das bishe
rige Programm der Volkszählung 1950 zu einer Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und 
Arbeitsstättenzählung erweitert wurde, was man auch in den Jahren 1961, 1970 und 1987 
beibehielt. Dabei konnten mit Hilfe von Fragebögen demografische und sozio-ökonomische 
Daten abgefragt. Die Verteilung und das Einsammeln der Fragebögen erfolgte durch be
sonders verpflichtete "Zähler". 

Die Volkszählung im Jahr 1987 stand unter keinem guten Stern. Angefangen bei Volks
zählungsboykotts, über die Argumentation des Entstehens eines gläsernen Bürgers auf
grund der Totalerhebung von Daten, Protestbewegungen, bis zu einer Klage vor dem Bun
desverfassungsgericht (siehe Scheuch et al. (1989) und Grohmann (2009)). Gegenstand 
der Kritik war dabei die nicht sicherzustellende Anonymität der Einzeldaten unter Be
rücksichtigung der elektronischen Datenverarbeitung. Im Urteil des Bundesverfassungs
gerichts vom 15.12.1983 wurde, bis auf den Melderegisterabgleich und zwei Vorschrif-

1 Für eine historische Würdigung sei an dieser Stelle auf Grohmann (2000) verwiesen. 
2Lediglich bei der Volkszählung 1970 wurde ein Teil der Fragen auf einer 1 O-%igen Stichprobe gestützt 

(Grohmann (2009)). 
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ten über die Weiterleitung personenbezogener Daten ohne ausreichende Anonymisierung, 
die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Allerdings verlangte das Verfassungsgericht 
vom Gesetzgeber eine erneute Methodendiskussion für kommende Volkszählungen (Groh
mann (2009)). 

Der Wandel in der angewandten Methodik begann Anfang der 90er Jahre. So erarbei
tete im Jahr 1995 eine Arbeitsgruppe der amtlichen Statistik einen Bericht, der 12 ver
schiedene Verfahrensansätze einander gegenüberstellt (Grobmann (2009)). Ein Jahr später 
einigte sich die Innenministerkonferenz darauf, die bisher verwendete Volkszählung ein
zustellen und stattdessen einen registergestützten Zensus zu verwenden. Eine von dieser 
Konferenz beauftragte Arbeitsgruppe entwickelte daraufhin zwei Modelle. Im Jahr 2001 
wurde dann mit der Erprobung eines registergestützten Zensus, dem sogenannten Zen
sustest begonnen. Ziel dabei war es, neben dem übergang auf die Registerauswertung, 
auch den Anteil an primärstatistischer Erhebung unter dem Aspekt der damit verbundenen 
hohen Kosten zu reduzieren (Braun (2004)). Dabei kam man zu dem Ergebnis, dass ein 
registergestützter Zensus in Deutschland grundsätzlich möglich ist. 

Mit dem Datum 29.08.2006 stand der Beschluss fest, dass sich die Bundesrepublik an 
den kommenden EU-weiten Volkszählungen beteiligen wird. Durch das Zensusvorberei
tungsgesetz vom 13 .12.2007 wurde der Aufbau des Anschriften- und Gebäuderegisters an
geordnet. Inhaltlich sollten für jedes Wohngebäude Merkmale wie Postleitzahl, Ort, Straße 
und Hausnummer, Personenzahl sowie weitere Daten erfasst werden (Grobmann (2009)). 
Nur etwa ein Jahr später wurde das Gesetz zur Anordnung des Zensus 2011 beschlossen. 
Wichtiges Element dabei war die Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis, die mit einer 
Auskunftspflicht der Befragten versehen wurde. Die Methodik verfolgte zwei Ziele. Zum 
einen die Karteileichen und Fehlbestände innerhalb der Melderegister zu identifizieren und 
somit gleichzeitig die neue amtliche Einwohnerzahl zu ermitteln. Auf der anderen Seite 
sollten durch die Stichprobenerhebung Erhebungsmerkmale gesammelt werden, die in der 
EU-Verodnung vom 02.09.2008 aufgeführt wurden. Elementar war dabei, dass die Haus
haltsbefragung auf Stichprobenbasis nur für Gemeinden mit 10.000 Einwohnern und mehr 
Anwendung finden sollte. Grohmann (2009) weist in diesem Zusammenhang·auf Folgen
des hin: "Die durch die Beschränkung der Korrektur-Stichprobe auf die Gemeinden mit 
mindestens 10.000 Einwohnern verbleibenden Fehler in den kleineren Gemeinden werden 
in Kauf genommen, auch wenn sie möglicherweise später Proteste von negativ betroffenen 
Gemeinden auslösen können". 

Mit dem Stichtag 09.05.2011 wurde der Zensus 2011 durchgeführt, knapp 2 Jahre spä
ter liegen die daraus resultierenden Ergebnisse vor. Dieses Papier wertet die Ergebnisse 
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der amtlichen Einwohnerzahl aus dem Zensus 2011 insbesondere vor dem Hintergrund 
der unterschiedlich verwendeten Methoden für Gemeinden unter 10.000 Einwohner und 
ab 10.000 Einwohner aus. Abschnitt 2 beschreibt die im Zensus 2011 verwendeten Me
thoden zur Berechnung der amtlichen Einwohnerzahl. Im Abschnitt 3 wird die verwendete 
Datengrundlage aus den Ergebnissen des Zensus 2011 aufgezeigt. Die sich daraus erge
benden Resultate sind unter Abschnitt 4 und Abschnitt 6 zu .finden. Das Papier schließt 
mit der Conclusion. 

2. Die Methode zur Berechnung der amtlichen Einwohnerzahl 

Für die Berechnung der amtlichen Einwohnerzahl muss das Gesamtkonzept betrach
tet werden. Dies beginnt mit der Festlegung der Stichprobe. Hinsichtlich der Stichpro
be wurde für den Zensus 2011 auf eine geschichtete Stichprobe zurückgegriffen, wobei 
insgesamt 8 Schichten verwendet wurden, die sich abhängig von der gemeldeten Anzahl 
der Einwohner an einer Anschrift ergaben. Als Qualitätsmerkmal wurde dabei der rela
tive Root Mean Square Error ausgewählt, der für den geschätzten Totalwert von Merk
malsausprägungen nicht größer als 15% sein dürfte. Eine Analyse der Stichprobenqualität 
ist allerdings nicht Untersuchungsgegenstand dieses Papiers. Aus diesem Grund wird für 
tiefgehende Beschreibungen des Stichprobendesigns auf die Arbeit von Berg und Bihler 
(2011) verwiesen. 

Bei der Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl wurden, in Abhängigkeit der Größe 
der Gemeinde, unterschiedliche Vorgehensweisen.verwendet, wobei die Bundesregierung, 
das Statistische Bundesamt sowie die Landesämter auf Grundlage des Zensustests 2001 
davon ausgehen, dass beide Wege zu einer vergleichbaren Genauigkeit der Ergebnisse 
führen (Sinner-Bartels (2013)). Dabei stellt eine Einwohnerzahl von 10.000 die Trennlinie 
zwischen den Gemeinden dar, und bestimmt somit zu welcher Verfahrensgruppe zur Be
stimmung der amtlichen Einwohnerzahl eine Gemeinde gehört. 

In Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern wurde mit Hilfe der Haushaltebe
fragung auf Stichprobenbasis die statistische Bereinigung der Fehler in den Melderegis
tern durchgeführt. Um eine höhere Genauigkeit der Ergebnisse zu erlangen, wurden die 
Städte und Gemeinden in Deutschland in 4 sogenannte Sampling Point Typen eingeteilt, 
wobei die Klassifizierung wie folgt vorgenommen wurde (siehe dazu auch Münnich et al. 
(2012)): 

• Typ 0 (SDT): Stadtteile ab 200.000 Einwohner (EW) aus Gemeinden mit mindestens 
400.000EW 
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• Typ 1 (GEM): Gemeinden mit mindestens 10.000 EW, sofern sie nicht zum Typ 0 
gehören 

• Typ 2 (VBG): Kleine Gemeinden (unter 10.000 EW) innerhalb eines Gemeindever
bands beziehungsweise einer Verbandsgemeinde werden zusammengefasst, sofern 
sie in der Summe mindestens 10.000 EW betragen 

• Typ 3 (K.RS): Zusammenfassung aller Gemeinden eines Kreises, die bis dahin noch 
keinem Typ zugeordnet wurden 

Die Stichprobenanschriften wurden dann im Verlauf des Zensus von den Erhebungs
beauftragten auf gesucht und die Existenz der dort gemeldeten Personen geklärt sowie 
durch die Befragung die weiteren benötigten Merkmale erfasst. Durch einen Abgleich 
mit dem beim Statistischen Bundesamt geführten Referenzdatenbestand wurden die Kar
teileichen und Fehlbestände festgelegt, worauf sich die Hochrechnung der Stichproben
ergebnisse unter Berücksichtigung der Karteileichen und Fehlbestände anschloss (Sinner
Bartels (2013)). Bei der Hochrechnung wurde auf ein Verfahren der Wissenschaftler Mün
nich und Gabler zurückgegriffen. Münnich et al. (2012) überprüfen mehrere Schätzmetho
den auf ihre Eignung für die Berechnung der amtlichen Bevölkerungszahl. Es stellte sich 
heraus, dass der verallgemeinerte Regressionsschätzer (GREG) als geeignet zur Hochrech
nung der amtlichen Einwohnerzahlen erscheint. Gleichung 2 stellt die Struktur des GREG 
Schätzers dar. 3 

(1) 

mit 

ß = (L WiXiX~)-l L WiXiYi 

iES iES 

(2) 

Dabei sind xi die Hilfsinformationen der i-ten Anschrift, die auch vektoriell vorliegen 
können. ß ist die Lösung der KQ-Schätzung des Regressionskoeffizienten im linearen Re
gressionsmodell bezogen auf die ge~amte Stichprobe S (Münnich et al. (2012))'. 

3Das in Gleichung 2 befindliche Indizes d steht für die Domain. Nach Münnich et al. (2012) ist also da
von auszugehen, dass für die Schätzung mehrere Gemeinden einer Domain verwendet werden sollen. Nach 
Aussage des Statistischen Bundesamtes auf den Infoveranstaltungen zum Zensus 2011 für die Kommunen, 
wurden die Schätzungen allerdings seperat für die jeweiligen Gemeinden durchgeführt. Dies wurde auch 
nochmals telefonisch bestätigt. 

5 



Für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohner war die Haushaltsbefragung auf 
Stichprobenbasis dagegen nicht geeignet. Sinner-Bartels (2013) schreibt dazu: "Aufgrund 
der Erfahrungen aus dem Zensustest ist in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern 
eine Stichprobe zur Korrektur der über- und Untererfassungen in den Angaben aus den 
Melderegistern nicht mehr effizient, weil viel zu hohe Auswahlsätze erforderlich wären". 
Aus diesem Grund wurde für diese Gemeinden die Befragung zur Klärung von Unstim
migkeiten durchgeführt, wenn sich an Anschriften entsprechend unplausible Konstella
tionen von Informationen aus den Melderegistern und den Erhebungsbefunden aus der 
Gebäude- und Wohnraumzählung ergaben.4 Sinner-Bartels (2013) weist in diesem Zu
sammenhang daraufhin, dass mit diesem Verfahren davon auszugehen ist, dass durch die 
Bereinigung der Karteileichen und Fehlbestände die Registerfehlerrate der kleinen Ge
meinden ähnlich gut abgesenkt werden kann, wie durch die hochgerechneten Ergebnisse 
der Haushaltsstichprobe in den größeren Gemeinden. 

Festzuhalten ist, dass das Statistische Bundesamt und die Landesämter sich das Ziel ge
setzt hatten, obwohl zwei unterschiedliche Methoden für Gemeinden unter und ab 10.000 
Einwohner verwendet werden, einen identischen Qualitätsstandard zu erfi.illen. Damit soll
te auch der Aspekt einhergehen, dass keine der verwendeten Methoden zu besseren Ergeb
nissen in der relativen Veränderung zwischen den alten amtlichen Einwohnerzahlen und 
den aus dem Zensus 2011 resultierenden amtlichen Einwohnerzahlen führt. 

3. Daten 

Für die folgenden Betrachtungen wurde auf eine Veröffentlichung des Statistischen 
Bundesamtes zurückgegriffen. Im Gemeindeverzeichnis-Informationssystem auf der Sei
te www.destatis.de wird eine Datei bereitgestellt, die für die Gemeinden in Deutschland 
nach Bevölkerung am 31.12.2011 auf Grundlage des Zensus 2011 und früherer Zählungen 
einen Vergleich aufstellt.5 In dieser Datei werden die Zahlen der amtlichen Bevölkerung 
nach dem Zensus 2011 sowie der früheren Berechnung gegenübergestellt. Gleichzeitig 
. werden die absoluten und relativen Veränderungen der Einwohnerzahlen aufgezeigt. Zu
sätzlich enthält diese Datei den Gemeindenamen, den Gemeindeschlüssel sowie das Bun-· 
desland dem die Gemeinde zuzuordnen ist. Für unsere Analyse betrachten wir die Ergeb-

4Die Gebäude- und Wohnraumzählung wurde unabhängig von der Einwohnerzahl in allen Städten und 
Gemeinden durchgeführt. Diese Zählung stellt eiµe Vollerhebung dar. 

5https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/ 
Administrativ/ AdministrativeUebersicht.html 
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nisse für Gemeinden ab 1.000 Einwohner.6 Entsprechend ergibt sich für das Bundesgebiet 
eine Menge von 7 .148 Beobachtungen. 

4. Ergebnisse 

Auf der Grundlage der veröffentlichten Gemeindedaten durch das Statistische Bun
desamt sollen in diesem Abschnitt einige Analysen durchgeführt werden. Ziel dabei ist 
es zu klären, ob die unterschiedlichen Methoden zur Berechnung der amtlichen Bevölke
rungszahl aus dem Zensus 2011 für Gemeinden unter 10.000 Einwohner und ab 10.000 
Einwohner keine signifikanten Unterschiede in der relativen Veränderung der amtlichen 
Einwohnerzahlen zur Folge hat. Abbildung 1 zeigt die mittlere relative Veränderung zwi
schen amtlicher Bevölkerungszahl aus dem Zensus 2011 und der bisherigen amtlichen 
Einwohnerzahl differenziert nach den einzelnen Bundesländern auf.7 · 

Aus Abbildung 1 geht hervor, dass für den Großteil der Bundesländer, unabhängig 
der Methodengrenze von 10.000 Einwohner, eine negative mittlere relative Veränderung 
vorliegt. Lediglich in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland sowie Schleswig-Holstein ist der Mittelwert der relativen Veränderung positiv. 
Dieses Ergebnis gilt allerdings nur für Gemeinden unter 10.000 Einwohner. Wie in Abbil
dung 1 zudem zu erkennen ist, fällt die mittlere relative Veränderung der Gemeinden unter 
10.000 Einwohner, verglichen zu der mittleren relativen Veränderung für Gemeinden ab 
10.000 Einwohner, in allen Bundesländern positiver aus. Da die beiden Gruppen unab
hängige Stichproben darstellen, wurden die relativen. Veränderungen der Gemeinden unter 
10.000 Einwohner mit den relativen Veränderungen der Gemeinden ab 10.000 Einwohner 
mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Test auf Signifikanz überprüft. Als Ergebnis ergibt sich 
hierfür, dass Gemeinden mit unter 10.000 Einwohner signifikant bessere relative Verände
rungen aufweisen (zweiseitiger Mann-Whitney-U-Test, p < 0.001). 

Dabei stellt sich nun die Frage, ob die Unterschiede aufgrund der differenziert ver
wendeten Methoden resultieren, oder größere Melderegister einfach qualitativ weniger 
gut geführt sind bzw. schwerer zu führen sind. Dazu sei auf Abbildung 2 verwiesen, in der 

6Der Ausschluss von Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern ergibt sich aus den z.T sehr hohen 
relativen Veränderungen für diese. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass die Regressionsergebnisse aus 
Tabelle 1 im folgenden Kapitel 4 in allen wesentlichen Ergebnissen (lnsignifikanz für die Einwohnerzahl 
und signifikanter negativer Einfluss des Methoden-Dummys) bestätigt werden können, wenn auch diese 
Kommunen in die Analysen eingeschlossen werden. 

7Die Bundesländer Berlin, Hamburg und Bremen fehlen in der Abbildung l, da hier ein Vergleich zwi
schen Gemeinden unter 10.000 Einwohnern und Gemeinden über 10.000 Einwohner nicht möglich ist. 
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Abbildung 1: Mittlere relative Veränderung zwischen amtlicher Bevölkerungszahl aus dem 
Zensus 2011 und der bisherigen amtlichen Einwohnerzahl 

N 

••• Gemeinden mit weniger als 10000 Einwohner 

Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohner 

Cl Landes~ Maodebll!J, Amtfilr Statistik a.-: statistisches BunClesamf 

ersichtlich wird, wie stark sich der Methodenwechsel bei 10.000 Einwohnern auf die rela
tiven Veränderungen für Gesamtdeutschland auswirkt. Es ist deutlich ein Strukturbruch zu 
erkennen, der exakt an der Grenze von Gemeinden mit weniger bzw. ab 10.000 Einwoh
nern auftritt. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass - wenn überhaupt - über den Struktur
bruch hinaus nur einen geringen Größeneinfluss der Einwohnerzahl auf die relative Ver
änderung vorliegt. 

Dieser Strukturbruch wird im Folgenden genauer am Beispiel Sachsen-Anhalts unter
sucht. Dafür zeigt die Abbildung 3 einen Scatterplot für die bisherige amtliche Einwohner-
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Abbildung 2: Balkendiagramm relative Veränderung nach Gemeindegrößen 
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zahl zu den relativen Veränderungen für das Land Sachsen-Anhalt. 8 

Um eine bessere Darstellung zu gewährleisten, wurde die x-Achse für die bisherigen 
amtlichen Einwohnerzahlen logarithmiert. Weiterhin wurde in der Abbildung 3 die Metho
dengrenze eingezeichnet. Bei der Betrachtung der Abbildung 3 stellt man fest, dass sich 
die relativen Veränderungen für Gemeinden unter 10.000 Einwohner in Sachsen-Anhalt 
sowohl im positiven Bereich als auch im negativen Bereich befinden. Das heißt, auch in 
Sachsen-Anhalt gibt es Gemeinden, die nach dem Zensus mehr Einwohner im Vergleich 
zur alten Einwohnerfortschreibung aufweisen. Des Weiteren erkennt man aber auch, dass 
alle Ge:meiriden ab 10.000 Einwohner Verluste in der Einwohnerzahl durch den Zensus 
2011 verzeichnen müssen. Die relativen Veränderungen liegen hier im negativen Bereich. 
Die drei großen Städte in Sachsen-Anhalt Magdeburg, Halle(Saale) und Dessau-Roßlau 

8Für die übrigen Bundesländer mit Ausnahme von Berlin, Hamburg und Bremen wurden diese Grafiken 
ebenfalls erstellt. 

9 



-~ 
! 
' 

Abbildung 3: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Veränderun
gen Sachsen-Anhalt 
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sind besonders markiert. Zwar verliert die Stadt Dessau-Roßlau lediglich moderat. Mag
deburg und Halle weisen dagegen sehr identische relative Veränderungswerte auf, die im 
mittleren negativen Bereich liegen. Betrachtet man den Scatterplot genauer, so scheint es, 
dass die Punktwolke leicht fallend mit den bisherigen amtlichen Einwohnerzahlen ver
läuft. Dabei scheint dieser Trend jedoch recht schwach ausgeprägt. 

Um die Frage zu beantworten, ob nun die zwei unterschiedlichen Methoden oder die. 
Qualitätsverluste der Melderegister bei steigender Einwohnerzahl die Begründung für die 
schlechteren relativen Veränderungen bei Gemeinden ab 10.000 Einwohner sind, sollen im 
Folgenden Regressionsanalysen durchgeführt werden. Hierfür werden die Daten des Sta
tistischen Bundesamtes mit einer multiplen Regression analysiert. Dabei wird die relative 
Veränderung der Einwohnerzahl in allen Regressionsberechnungen als endogene Variable 
verwendet. Für das Land Sachsen-Anhalt wird die Regression beispielhaft auf Bundes-
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länderebene durchgeführt.9 Als exogene Variable wird zum einen die bisherige amtliche 
Einwohnerzahl verwendet. Ein signifikant negativer Effekt würde in diesem Fall bedeu
ten, dass jeder zusätzliche Einwohner die relative Veränderung negativ beeinflusst. Dies 
ist gleichzusetzen damit, dass die Qualität der Melderegister bei höheren Einwohnerzahlen 
eher schlechter einzuschätzen ist und zu viele Karteileichen beinhaltet. Zusätzlich wird in 
das Regressionsmodell eine Dummy-Variable eingefügt, die Auskunft dariiber gibt, ob das 
Stichprobenverfahren angewendet wurde. Diese Dummy-Variable nimmt nur für Städte ab 
10.000 Einwohner den Wert "Eins" an. Das id~ntische Regressionsmodell wird zudem für 
die Werte für alle Gemeinden in Deutschland angewendet. 

Um analysieren zu können inwieweit bundeslandspezifische Einflüsse existieren, er
weitern wir das Regressionsmodell um ( n - 1) Dummyvariablen für die einzelnen Bun
desländer, wobei n die Zahl der Bundesländer ist. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse für die 
drei durchgeführten Regressionen. 

Wie die Koeffizienten für die Einwohner in der Tabelle 1 deutlich zeigen, liegt hier kein 
elementarer Effekt vor. Für Sachsen-Anhalt ergibt sich ein positiver Effekt, für die Bun
desrepublik Deutschland in beiden Modellen dagegen ein negativer Effekt. Festzuhalten 
ist, dass diese Effekte so marginal sind, dass sie keinen Erklärungsgehalt für die Frage
stellung aufweisen, warum die relative Veränderung in Gemeinden ab 10.000 Einwohner 
so deutlich schlechter ausfällt als in den Gemeinden mit Einwohnerzahlen unterhalb von 
10.000 Einwohner. Somit kann ein mögliches Argument, dass größere Städte qualitativ 
sc.hlechtere Register haben, nicht bestätigt werden. Unterstützt wird dies dadurch, dass in 
keinem der drei Modelle eine Signifikanz für die exogene Variable Einwohner vorliegt. 

Ein anderes Bild ergibt sich für die Variable Methode, die als Dummy.:.Variable für 
die unterschiedlich verwendeten Methoden zwischen Gemeinden unter und ab 10.000 
Einwohner steht. Für die Regressionsanalyse für das Bundesland Sachsen-Anhalt ergibt 
sich ein Wert von -1,637. Das bedeutet, dass die relative Veränderung in Gemeinden in 
Sachsen-Anhalt mit mehr als 10.000 Einwohner, im Vergleich zu Gemeinden mit weni
ger als 10.000 Einwohner, um 1,637 Prozentpunkte schlechter ausfällt. 10 Für Deutschland 

9Diese Regressionsanalyse wurde ebenfall~ für die übrigen Bundesländer mit Ausnahme von Berlin, 
Hamburg und Bremen berechnet. 

10Diese Regressionsanalyse wurde für alle weiteren Bundesländer mit Ausnahme von Berlin, Hamburg 
und Bremen ebenfalls durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Koeffizienten für die exogene 
Variable Methode durchweg negativ sind. Des Weiteren sind diese Koeffizienten hoch signifikant auf einem 
Niveau von p < 0.01. 
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Tabelle 1: Ergebnisse der Regressionen 

(1) (2) (3) 
VARIABLEN Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung 

Sachsen-Anhalt Deutschland Deutschland 
Methode -1.637*** -1.410*** -1.505*** 

(0.215) (0.0715) (0.0799) 
Einwohnerzahl l.3le-06 -7.7le-07 -5.62e-07 

(3.98e-06) (5.03e-07) (8.50e-07) 
Schleswig-Holstein 0.813*** 

(0.180) 
Hamburg -0.955 

(2.828) 
··~ Niedersachsen 0.619*** 

(0.159) 
Bremen 0.170 

(l.717) 
Nordrhein-Vv'estfalen 0.852*** 

(0.189) 
Hessen 1.008*** 

(0.178) 
Rheinland-Pfalz 1.308*** 

(0.161) 
Baden-Vv'ürttemberg -0.00434 

(0.153) 
Bayern 0.376*** 

(0.144) 
Saarland 0.815** 

(0.360) 
Berlin -0.537 

(3.800) 
Brandenburg 0.0337 

(0.197) 
Mecklenburg-Vorpommern -0.0921 

~\ 
(0.205) 

Sachsen -0.134 
(0.174) 

Sachsen-Anhalt 0.557*** 
(0.215) 

Constant -0.437*** -0.576*** -1.013*** 
(0.107) (0.0326) (0.133) 

Beobachtungen 201 7,148 7,148 
R2 0.262 0.057 0.087 
Adj. R2 0.254 0.0568 0.0849 

Standardfehler in Klammem 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<O,l 
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ergibt die Regressionsanalyse ohne Bundesländer-Dummy-Variablen einen Koeffizienten 
von -1,410. Verwendet man für die Bundesländer Dummy-Variablen, so fällt der Wert des 
Koeffizienten für die Variable Methode auf -1,505. Beachtenswert dabei ist, dass sich für 
alle drei Modelle hoch signifikante Ergebnisse finden lassen. So sind die Koeffizienten si
gnifikant auf einem Niveau von p < 0, 01. Aufgrund dieser Ergebnisse lässt sich deutlich 
aufzeigen, dass durch die Methode der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis, Gemein
den ab 10.000 Einwohner schlechtere Ergebnisse im Zensus 2011 erzielen. Im Vergleich 
dazu profitieren Gemeinden unter 10.000 Einwohner, da hier auf eine alternative Methodik 
zurückgegriffen wurde. 

Im dritten Regressionsmodell mit Dummy-Variablen für die Bundesländer bestätigen 
sich die Erkenntnisse, die bereits vom Statistischen Bundesamt präsentiert wurden. So 
weisen Gemeinden aus Rheinland-Pfalz zum Basisbundesland Thüringen die größten po
sitiven Effekte auf. Dieser Effekt ist signifikant auf einem Niveau von p < 0, 01. Weiterhin 
weisen auch Hessen oder Nordrhein-Westfalen positive Koeffizienten für ihre Dummy
Variablen auf, die zudem hoch signifikant sind. Zu den Verlierern gehören dagegen die 
Bundesländer Berlin, Hamburg, Sachsen oder Baden-Württemberg. Die hierfür vorliegen
den Koeffizienten sind allerdings nicht statistisch signifikant. 

Auch ein nicht-linearer Einfluss der Einwohnerzahl auf die relative Veränderung ist 
grundsätzlich nicht auszuschließen. Aus diesem Grunde wurden folgende Transformatio
nen der Einwohnerzahl in der Regressionsanalyse berücksichtigt: quadratische Effekte, 
kubische Effekte, ein exponentieller Einfluss sowie ein inverser Einfluss. In allen vier Fäl
len bleiben die Einflüsse der Einwohnerzahl in den Regressionen insignifikant. Zusätzlich 
ändert sich das Bestimmtheitsmaß nicht und der Koeffizient der Variable Methode liegt je
weils zwischen -1,39 und-1,48. Der Einfluss des Methoden-Dummy ist dabei weiterhin in 
allen Fällen signifikant mit p < 0,01. Um weitere mögliche Größeneffekte der Einwohner
zahl zu untersuchen, wurden die Regressionen auch unter Ausschluss von Städten mit 
mehr als 1 Million Einwohnern wiederholt, welches keine relevanten änderungen bewirkt. 

5. Erweiterte Analysen 

Die in dem vorangegangenen Kapitel gemachten Analysen können unter.Umständen 
differenzierte Wirkungszusammenhänge darstellen. Aus diesem Grund werden im Folgen
den die Analysen um zusätzliche Hypothesen und den dazugehörigen statistischen Me
thoden erweitert. Ziel dieses Kapitels ist es, die bereits vorgestellten Ergebnisse auf ihre ' 
Robustheit hin zu überprüfen. 

? 
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Hinsichtlich der Mittelwertbetrachtung, der relativen Veränderung der amtlichen Be
völkerungszahl nach alter Berechnung zur neuen Berechnung durch den Zensus mit Hilfe 
des Mann-Whitney-U-Tests, muss ausgeschlossen werden, dass weitere strukturelle Fak
toren die Ergebnisse beeinflussen. Mögliche Einflussfaktoren könnten zum Beispiel städ
tisch und ländlich spezifische Eigenschaften sein, die sich bei einer betrachteten Einwoh
nerspanne von 1.000 bis über eine Million Einwohner ergeben. Festzuhalten ist aber, dass 
sich diese Faktoren minimieren, wenn sich die Analyse auf sogenannte Nachbarnfokus
siert. Den Begriff Nachbarn definieren wir über die Einwohnerzahl. Hierfür wurde das Un
tersuchungsintervall auf (5.000,15.000] und [9.000,11.000] Einwohner reduziert. In der 
Analyse befinden sich somit lediglich Gemeinden, die von der Struktur eher simultane 
Charakteristiken aufweisen. Die beiden Grafiken unter Abbildung 4 zeigen Scatterplots 
der relativen Veränderungen für alle Gemeinden aus den beiden Intervallen. Zusätzlich 
enthalten die Grafiken den Mittelwert für beide Gruppen. 

Abbildung 4: Scatterplotbetrachtung für festgelegte Intervalle 

(a) Intervall von 5.000 bis 15.000 Einwohner (b) Intervall von 9.000 bis 11.000 Einwohner 

Abbildung 5(a) zeigt deutlich, dass für die von uns definierten Nachbargemeinden im 
Intervall [5.000,15.000] der Effekt bestehen bleibt, dass im Mittelwert Gemeinden über 
10.000 Einwohner schlechtere relative Veränderungen der amtlichen Einwohnerzahl durch 
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den Zensus 2011 aufweisen. Dieses Ergebnis bleibt bestehen, wenn wir das Intervall auf 
(9.000,11.000] verringern. Sowohl für das Intervall [5.000,15.000] als auch für das Inter
vall (9.000,11.000] haben wir mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Tests auf statistische Signi
fikanz getestet. In beiden Fällen zeigt sich, dass weiterhin Gemeinden über 10.000 Ein
wohner signifikant schlechtere relative Veränderungen in der Einwohnerzahl aufweisen 
(zweiseitiger Mann-Whitney-U-Test, p < 0.001).11 12 Somit wird deutlich, dass weitere 
strukturelle Faktoren keinen elementaren Effekt haben können, um die von uns im Kapi
tel 4 auf gezeigten Ergebnisse zu beeinflussen. Vielmehr werden unsere Erkenntnisse durch 
die Nachbar-Analyse noch bestätigt. 

Im Kapitel 4 wurden bereits Analysen mit Hilfe einer multiplen Regression durchge
führt. Um nun noch weitere Aussagen treffen zu können, wird das Regressionsmodell um 
zusätzliche exogene Variablen erweitert. Dabei handelt es sich um den Ausländeranteil, 
den Studentenanteil der Studenten an der Hauptwohnsitzbevölkerung sowie einer Gender
variable, die das Verhältnis zwischen männlicher und weiblicher Bevölkerung widerspie
gelt. Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse der Regressi9nsanalysen. 

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich wird, bleibt die exogene Variable Methode in beiden 
Regressionen weiterhin signifikant. Dies ist gleichbedeutend damit, dass die Hypothe
se, dass Gemeinden über 10.000 Einwohner aufgrund der unterschiedlich verwendeten 
Methoden signifikant schlechter gestellt werden, robust auch unter der Hinzunahme von 
weiteren exogenen Variablen bleibt. Auch ändern sich das Vorzeichen sowie die Signifi
kanzbetrachtung nicht für die Variable Einwohner. Hinsichtlich der neuen Variablen lässt 
sich zeigen, dass bei der Betrachtung der Daten für den Bund, die Anzahl der Studenten 
zur Hauptwohnsitzbevölkerung einen signifikant negativen Effekt aufweist. Ein gleicher 
Effekt ergibt sich für die Ausländerquote, wobei hier das Ergebnis nicht statistisch signifi
kant ist. Die Gendervariable weist dagegen einen positiven Regressionskoeffizienten auf, 

11 Für das Land Sachsen-Anhalt ergibt sich ein ähnliches Ergebnis. Auch hier bleibt das Ergebnis, das 
Gemeinden ab 10.000 Einwohner schlechtere relative Veränderungen aufweisen, signifikant, obwohl die 

, Beobachtungszahl deutlich geringer ausfällt (zweiseitiger Mann-Whitney-U-Test, p < 0.05). 
12Um unsere Argumentationslinie zu untermauern haben wir zusätzlich eine Analyse der Gemeinden 

unter 10.000 Einwohner durchgeführt, in der wir die Gruppe in zwei Untergruppen unterteilt haben. Als 
Trenngrenze wurde der Wert 5.000 Einwohner gewählt. Untersucht man dann mit Hilfe des Mann-Whitney
U-Test diese zwei Gruppen, so lässt sich kein signifikanter Unterschied in der relativen Veränderung der 
Einwohnerzahl finden. Dieses Ergebnis bleibt auch bestehen, wenn man die Trenngrenze auf andere Werte 
innerhalb des Intervalls von 1.000 bis unter 10.000 Einwohner setzt. 
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Tabelle 2: Ergebnisse der Regressionen Teil 2 

(1) (2) 
VARIABLEN Relative Veränderung Relative Veränderung 

Sachsen-Anhalt Deutschland 
Methode -1.525*** -1.476*** 

(0.244) (0.0796) 
Einwohner 2.49e-06 -6.40e-07 

(4.48e-06) (5.09e-07) 
Ausländerquote -13.74** -0.497 

(6.490) (0.796) 
Gen der 6.916 10.55*** 

(9.333) (2.491) 
Studentenanteil -4.639 -3.708** 

(9.896) (1.464) 
Constant -3.812 -5.858*** 

(4.667) .(1.250) 
Beobachtungen 201 7148 
R2 0.283 0.060 
Adj. R2 0.264 0.0596 

Standardfehler in Klammem 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

der zudem statistisch signifikant ist. 13 Das. bedeutet, dass Gemeinden die einen höheren 
Anteil an Frauen innerhalb ihrer Bevölkerung aufweisen, signifikant bessere Zensuser
gebnisse erb.alten haben. 14 

Ein Nebenprodukt des Zensus 2011 war es die Qualität der Melderegister im Vergleich 
zu den amtlichen Einwohnerzahlen zu analysieren. Zur Berechnung der neuen amtlichen 
Bevölkerungszahlen wurden in mehrstufigen Verfahren die konsolidierten Melderegister
bestände ermittelt. Insbesondere der konsolidierte Melderegisterbestand vom 09.05.2011 
hat hierbei eine hohe Relevanz. Im folgenden sollen die bisherigen Ergebnisse unter Be
rücksichtigung der konsolidierten Melderegisterbestände betrachtet werden. Leider lie
gen die konsolidierten Melderegisterbestände nur für die Bundesländer Niedersachsen, 

13Für Sachsen-Anhalt lässt sich lediglich beim Ausländeranteil ein signifikanter Koeffizient finden, die 
Koeffizienten für die Gendervariable sowie die Studentenquote sind dagegen nicht signifikant. Die Regres
sionen für die anderen Bundesländer lasse sich im Anhang finden. 

14Dieser Effekt bleibt bestehen, wenn man sich nur die Gemeinden mit Stichprobe anschaut. Im Um
kehrschluss bedeutet dies, dass innerhalb der Stichprobe häufiger die Frauen auch angetroffen wurden. 
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Rheinland-Pfalz sowie Baden-Württemberg vor. Um zeigen zu können, dass unsere Unter
suchungen mit den bisherigen amtlichen Einwohnerzahlen eine hohe Validität aufweisen, 
haben wir diese Zahlen für die 3 Bundesländer zu den dazugehörigen konsolidierten Mel
deregisterzahlen analysiert. Hierfür haben wir eine einfache lineare Regression genutzt. 
Die Abbildung 5 zeigt hierfür die Regressionsgerade. 

Abbildung 5: Regressionsgerade konsolidiertes Melderegister zu bisheriger amtlicher Ein
wohnerzahl 

Wie man aus Abbildung 5 leicht erkennen kann, liegen die Datenpunkte und die daraus 
resultierende Regressionsgerade nahezu auf der 45-Grad-Linie durch das Koordinatensys
tem. Das bedeutet, dass die konsolidierten Melderegisterbestände sehr nah an dem bisheri
gen amtlichen Bevölkerungszahlen liegen. Dies wird durch die Ergebnisse der Regression 
unterstützt. Der Regressionskoeffizient liegt mit 0,9836 nah an eins. Das bedeutet, dass 
die konsolidierten Melderegisterbestände im Vergleich zu den bisherigen amtlichen Ein
wohnerzahlen bei 98% liegen. Diese Regressionsanalyse weist ein hohes Bestimmtheits
maß von 0,99 auf. Entsprechend kann man zu dem Ergebnis kommen, dass die amtliche 
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Bevölkerungszahl ein sehr guter Proxy für die konsolidierten Melderegisterzahlen ist und 
bei Nicht-Vorliegen dieser Daten ohne weiteres auf die bisherigen amtlichen Einwohner
zahlen für Zensusanalysen zurückgegriffen werden kann. 

Die konsolidierten Melderegisterdaten haben wir wie die bisherigen amtlichen Fort
schreibungszahlen zusätzlich allen statistischen Untersuchungen unterzogen. Konkret be
deutet dies Untersuchungen nach dem Mann-Whitney-U-Test sowie die zwei durchge
führten linearen Regressionen. Für die nicht-parametrischen Untersuchungen zeigt sich, 
dass in allen drei Bundesländern die relativen Veränderungen signifikant schlechter für die 
Gruppe der Gemeinden ab 10.000 Einwohner ausfallen (zweiseitiger Mann-Whitney-U
Test, p < 0.001). Die einfache lineare Regression wie in Tabelle 1 bestätigt die Erkennt
nisse für die drei Bundesländer. 15 Die Regressionskoeffizienten verändern sich nur mar
ginal, das Signifikanzniveau der Dummyvariable Methode bleibt dagegen weiterhin hoch 
signifikant. Auch die Regressionsanalyse wie in Tabelle 2 auf Grundlage der konsolidier
ten Melderegisterdaten zeigt die Problematik der Methodengrenze bei 10..000 Einwohner 
weiter auf. Die Signifikanz der Regressionskoeffizienten bleibt weiterhin hoch. 

Die Ergebnisse zeigen also deutlich, dass durch die Nutzung der Melderegisterdaten 
anstelle der Daten der Bevölkerungsfortschreibung keine Veränderungen in den wesent
lichen Ergebnissen zutage treten, d.h. der Strukturbruch durch den Methodenwechsel bei 
Gemeinden ab 10.000 Einwohnern liegt auch in diesen Ergebnissen klar vor. 16 

6. Conclusion 

Auf Grundlage der durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten neuen amtlichen 
Einwohnerzahlen des Zensus 2011 analysiert diese Arbeit die Ergebnisse im Vergleich zu 
den bisherigen amtlichen Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2011. Hauptaugenmerk 
liegt dabei auf der Tatsache, dass für Gemeinden unter 10.000 Einwohner und ab 10.000 
Einwohner unterschiedliche Methoden zur Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl ver
wendet wurden. Die Untersuchung der Verteilungen der relativen Veränderung der Ein
wohnerzahl zwischen der neuen und alten Berechnung zeigen deutlich auf, dass Gemein
den unter 10.000 Einwohner-vom Zensus 2011 profitieren. 

15Die ausführlichen Regressionsergebnisse für alle drei Bundesländer sind im Anhang zu finden. 
16Die Argumentation, dass aufgrund der Verwendung der Daten der Bevölkerungsfortschreibung ein 

Strukturbruch auftreten könnte, erscheint auch wenig plausibel, da dieses voraussetzen würde, dass in der 
Vergangenheit bei der Berechnung der Daten der Bevölkerungsfortschreibung genau bei 10.000 Einwohnern 
ein Strukturbruch erzeugender Fehler aufgetreten sein müsste. 
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Um überprüfen zu können, ob die unterschiedlich verwendeten Methoden oder even
tuell, die mögliche schlechtere Qualität der Melderegister in größeren Städten die Ursache 
hierfür sind, wurden die Zensusergebnisse zusätzlich mit Hilfe von Regressionsanalysen 
untersucht. Dabei zeigt sich, dass ein zusätzlicher gemeldeter Einwohner je Gemeinde . 
keinen Effekt auf die Veränderung der amtlichen Einwohnerzahl zwischen alter und neuer 
Berechnung hat. Das bedeutet .somit auch, dass die Qualität der Melderegister sich nicht 
hinsichtlich der Gemeindegröße signifikant unterscheidet bzw. im Umkehrschluss, dass 
auch größere Städte sehr wohl in der Lage sind gut geführte Register aufzuweisen. 

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse zeigen jedoch deutlich auf, dass die unter
schiedlichen Methoden, die zur Berechnung der amtlichen Bevölkerung Verwendung fin
den, sehr wohl einen signifikanten Effekt aufweisen. So werden Gemeinden ab 10.000 
Einwohner, in denen Haushaltsbefragungen auf Stichprobenbasis als Grundlage zur Be
rechnung der amtlichen Einwohnerzahl verwendet wurden, benachteiligt. Mit dem Be
schluss der Bundesregierung am Zensus 2011 teilzunehmen und gleichzeitig unterschied
liche Methoden zur Berechnung der amtlichen Einwohnerzahl zu verwenden, muss die 
Nebenbedingung existiert haben, dass es durch die Nutzung unterschiedlicher Methoden, 
zu keinen signifikanten Benachteiligungen von bestimmten Gemeindegruppen kommen 
darf. 

Bemerkenswert ist, dass unsere Erkenntnisse auch unter tiefer gehenden Analysen 
bestehen bleiben. Sowohl für die Nachbarschaftsanalysen als auch für die Regressionen 
mit zusätzlichen exogenen Variablen zeigt sich, dass die Methode einen signifikanten und 
strukturellen Unterschied zur Folge hat. Die in dieser Arbeit aufgeführten Ergebnisse zei
gen allerdings, dass gegen diese Nebenbedingung verstoßen wird. 

Auch bleiben die Ergebnisse robust gegenüber der Verwendung von konsolidierten 
Melderegisterzahlen zum 9. Mai 2011. Zwar liegen diese Daten nur für die drei Bundes
länder, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vor, aber auch für diese 
kleinere Stichprobe können wir unsere Ergebnisse reproduzieren. Somit zeigt diese Unter
suchung deutlich, dass der Zensus 2011 durch die unterschiedliche Methodenverwendung 
zur Berechnung der neuen amtlichen Einwohnerzahl Gewinner und Verlierer hervorge
bracht hat. 
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Tabelle A.3: Ergebnisse der Regressionen für die Bundesländer Teil la 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLEN Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung 

Baden-Württemberg Bayern Brandenburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen 
Methode -1.700*** -1.052*** -1.178*** -1.477*** -1.946** -1.442*** 

N 
(0.159) (0.158) (0.355) (0.186) . (0.752) (0.277) 

...... Einwohner -5.59e-06** 2.65e-07 5.41e-06 -4.30e-06* l.l le-05 -4.13e-06 
(2.47e-06) (1.43e-06) (l.08e-05) (2.33e-06) (l.38e-05) (4.76e-06)) 

Constant -0.918*** -0.694*** -1.114*** 0.0384 -1.128*** -0.374*** 
(0.0724) (0.0519) (0.148) (0.112) (0.198) (0.130) 

Beobachtungen 1027 1905 273 424 236 765 
R2 0.139 0.024 0.051 0.162 0.030 0.049 
Adj. R2 0.137 0.0230 0.0441 0.158 0.0221 0.0468 

Standardfehler in Klammem 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<O,I 
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Tabelle A.4: Ergebnisse der Regressionen für die Bundesländer Teil 1 b 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) 
VARIABLEN Relative Veränderung . Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung 

Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Schleswig-Holstein Thüringen 
Methode -1.897*** -1.501 *** -2.356*** -0.862*** -2.788*** -1.811*** 

(0.319) . (0.477) (0.657) (0.230) (0.758) (0.473) 
N Einwohner 2.03e-07 l .99e-06 5.22e-06 -1.25e-06 8.48e-06 2.74e-06 N 

(l.25e-06) (8.73e-06) (l.22e-05) (2.19e-06) (l.43e-05) (9.28e-06) 
Constant 0.143 0.282*** 0.311 -1.237*** -0.0811 ' -1.002*** 

(0.292) (0.0973) (0.546) (0.0836) (0.244) (0.122) 
Beobachtungen 396 693 52 457 391 324 
R2 0.084 0.021 0.213 0.038 0.039 0.063 
Adj. R2 0.0795 0.0184 0.181 0.0338 0.0343 0.0572 

Standardfehler in Klammem 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<O,l 
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Tabelle A.5: Ergebnisse der Regressionen für die Bundesländer Teil 2a 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLEN Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung 

Baden-Württemberg Bayern Brandenburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen 
Methode -1.398*** -0.632*** -1.421 *** -1.173*** -3.133*** -1.517*** 

(0.179) (0.186) (0.395) (0.224) (0.808) (0.284)' 
Einwohner -3.70e-06 1.5le-06 4.13e-06 -2.9le-06 2.14e-05 -2.24e-06 

(2.59e-06) (l.46e-06) (l.l le-05) (2.45e-06) (2.62e-05) (4.94e-06) 
Ausländerquote -3.849** -8.759*** 2.925 -2.793 -76.87 2.295 

N (1.941) (2.034) (3.273) (2.355) (103.4) (3.857) w 
Gen der -18.45*** -3.425 13.91 -21.59** 48.52*** 14.88 

(6.953) (3.904) (12.04) (10.25) (12.85) (9.101) 
Studentenanteil -1.843 0.683 -0.539 -1.874 7.222 -22.86*** 

(2.945) (3.788) (4.572) (1.985) (12.40) (6.754) 
Constant 8.581 ** 1.292 -8.059 11.02** -25.43*** -7.927* 

(3.479) (1.949) (5.985) (5.155) (6.428) (4.589) 
Beobachtungen 1027 1905 273 424 236 765 
R2 0.150 0.035 0.058 0.177 0.093 0.069 

AdJ R2 0.146 0.0320 0.0408 0.167 0.0733 0.0625 
Standardfehler in Klammern 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<O,l 
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Tabelle A.6: Ergebnisse der Regressionen für die Bundesländer Teil 2b 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) 
VARIABLEN Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung 

Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Schleswig-Holstein Thüringen 
Methode -1.836*** -1.913*** -1.210 -1.116*** -1.898** -1.648*** 

(0.340) (0.470) (0.750) (0.254) (0.867) (0.527) 
Einwohner 3.lle-06** -7.lle-06 -4.86e-05 -2.55e-07 2.83e-05 3.73e-06 

(1.50e-06) (9.39e-06) (3.69e-05) (2.48e-06) (2.00e-05) (9.32e-06) 
Ausländerquote -4.724 11.86*** 1.622 -0.675 -55.77*** 1.179 

N (3.254) (3.264) (7.239) (1.296) (17.38) (11.34) ~ 
Gen der 4.797 35.63*** -116.8*** 21.60*** 21.78 -19.34** 

(15.22) (7.307) (41.45) (7.300) (18.40) (9.023) 
Studentenanteil -19.09*** -0.699 56.59 -7.930 -24.96 7.406 

(5.087) (4.702) (37.16) (8.511) (31.15) (13.19) 
Constant -2.085 -18.28*** 60.27*** -12.08*** -9.970 8.657* 

(7.633) (3.697) (21.13) (3.666) (9.262) (4.528) 
Beobachtungen 396 693 52 457 391 324 
R2 0.121 0.075 0.368 0.059 0.068 0.079 
Adj.R2 

____ 0.109 0.0680 0.299 0.0485 0.0554 0.0650 
------- ---·-

Standardfehler in Klammem 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<O, I 



Tabelle A.7: Ergebnisse der Regressionen mit Melderegisterdaten Teil 1 

(1) (2) (3) 
VARIABLEN Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung 

Baden-Württemberg Niedersachsen Rheinland-Pfalz 
Methode -l.675*** -l.260*** -l.675*** 

(0.161) (0.452) (0.452) 
Melderegister -5.85e-06** -8.35e-06 2.66e-06 

(2.65e-06) (6.25e-06) (8.14e-06) 
, Constant -0.927*** -0.195 0.350*** 

(0.0726) (0.327) (0.108) 
Beobachtungen 1,027 338 463 

) R2 0.134 0.039 0.043 
Adj. R2 0.133 0.0329 0.0390 

Standardfehler in Klammem 
*** p<O.O I, ** p<0.05, * p<O. I 

Tabelle A.8: Ergebnisse der Regressionen mit Melderegisterdaten Teil 2 

(1) (2) (3) 
VARIABLEN Relative Veränderung Relative Veränderung Relative Veränderung 

Baden-Württemberg Niedersachsen Rheinland-Pfalz 
Methode -l.347*** -1.235*** -2.003*** 

(0.181) (0.473) (0.453) 
Melderegister -2.17e-06 -4.47e-06 -5.57e-06 

(3.04e-06) (7.62e-06) (9.30e-06) 
Ausländerquote -4.005** -11.91 10.64*** 

(I.945) (8.555) (3.338) 
Gender -18.76*** -l.439 25.16*** 

(6.959) (19.71) (8.067) 
Studentenanteil -0.511 -0.229 0.113 

(0.361) (l.025) (0.659) 
Constant 8.733** 0.962 -12.88*** 

(3.483) (9.951) (4.093) 
Beobachtungen 1,027 338 463 
R2 0.148 0.045 0.085 
Adj. R2 0.143 0.0302 0.0750 

Standardfehler in Klammem 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

25 



( 

Abbildung A.6: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Verände
rungen Baden-Württemberg 

Abbildung A.7: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Verände
rungen Baye:rn 
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Abbildung A.8: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Verände
rungen Brandenburg 
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Abbildung A.9: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Verände
rungen Hessen 
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Abbildung A. l 0: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Verände
rungen Mecklenburg-Vorpommern 
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Abbildung A.11: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Verände
rungen Niedersachsen 
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Abbildung A.12: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Verände
rungen Nordrhein-Westfalen 
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Abbildung A.13: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Verände
rungen Rheinland-Pfalz 
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Abbildung A.14: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Verände
rungen Saarland 
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Abbildung A.15: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Verände
rungen Sachsen 
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Abbildung A.16: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Verände
rungen Schleswig-Holstein 
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Abbildung A.17: Scatterplot bisherige amtliche Einwohnerzahl zu den relativen Verände
rungen Thüringen 
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Anlage b 
ZENSUSTEST 

Statistische Ämter des Bundes und der Länder 

Ergebnisse des Zensustests 
Der im Folgenden abgedruckte Bericht über die „Ergebnisse 
des Zensustests" wurde als gemeinsamer Bericht der Statis
tischen Ji.mter des Bundes und der Länder Ende des Jahres 
2003 an das Bundesministerium des Innern übergeben. 

1 Ausgangslage 

Die letzten Volkszählungen fanden in Deutschland für das 
frühere Bundesgebiet im Jahr 1987 und für die neuen Län
der und Berlin-Ost im Jahr 1981 statt. Seit den letzten Volks
zählungen gab es einschneidende Änderungen in Deutsch
land: Im Jahr 1990 erfolgte die deutsche Vereinigung und 
die europäische Integration ist weiter vorangeschritten. 
Deutschland hat eine starke Zuwanderung erlebt und die 
Lebe,nsgewohnheiten der Menschen haben sich schneller 
gewandelt als in den Jahrzehnten zuvor. Die niedrige Gebur
tenrate und die ständig steigende Lebenserwartung verän
derten und verändern die Bevölkerungszahl und die Bevöl
kerungsstruktur in einem früher nicht gekannten Maße und 
machen neue, zuverlässige Informationen über die Bevölke
rung, den Arbeits- und den Wohnungsmarkt unentbehrlich. 
Die Feststellung von Zahl und Sozialstruktur der Bevölke
rung ist die zentrale und verfassungsgerichtlich bestätigte 
Aufgabe einer Volkszählung. Hierzu gehören die Bereitstel· 
lungvon 

1. regional tief gegliederten Bestandszahlen über Perso
nen, Familien und Haushalte, darunter die besonders 
wichtige Feststellung der Einwohnerzahlen; 

2. demographischen Strukturdaten (nach· Geschlecht, Ge
burtsjahr, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Stellung 
innerhalb der Familie oder des Haushalts); 
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3. sozioökonomischen Strukturdaten (nach Ausbildung, Er
werbsbeteiligung, sozialer Lage und Sicherung, Pendler-
verhalten). -

In diesem Zusammenhang steht auch die Aufgabe, ge
bäude- und wohnungsstatistische Informationen (Gebäu· 
deart, Baualter, Besitzverhältnisse, Größe und Ausstattung 
der Wohnungen, Wohnungsbelegung) bereitzustellen, die 
in Kombination mit den bevölkerungsstatistischen Daten 
wichtige Informationen über die Versorgung der Bevölke
rung mit Wohnraum liefern. 

Volkszählungen liefern diese bevölkerungs-, erwerbs- und 
wohnungsstatistischen Informationen in größeren Zeitab
ständen. Ihre Ergebnisse sind Grundlage für politische wie 
für wirtschaftliche Entscheidungen und Planungen sowie 
für wissenschaftliche Untersuchungen. Herausgehobene 
Nutzer der Daten sind die politischen Entscheidungsträger 
in Bund, Ländern und Gemeinden, zunehmend aber auch 
die Europäische Union (EU) im Rahmen ihrer Struktur- und 
Regionalpolitik. Auch für wissenschaftliche Untersuchun
gen, Standortentscheidungen der Wirtschaft und vieles 
andere sind Zensusergebnisse eine unverzichtbare Daten
grundlage. 

Volkszählungen sind eine lohnende Investition in die 
Zukunft eines Landes. Um zu veranschaulichen, wozu die 
Informationen aus Volkszählungen gebraucht werden, 
einige Beispiele: 

- Die Volkszählung leistet einen Beitrag zu mehr Gerech
tigkeit in der regionalen Verteilung der Ananzen: Heraus
ragendes Ziel eines Zensus ist die Feststellung der amt
lichen Einwohnerzahl des Bundes, der Länder und der 
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Gemeinden. Die amtliche Einwohnerzahl ist eine viel
fältig verwendete Bemessungsgrundlage, unter ande
rem für den horizontalen und vertikalen Finanzausgleich. 
Die Volkszählung 1987 führte durch Neufestsetzung 
der amtlichen Einwohnerzahl unmittelbar zu nachhalti
gen Korrekturen im Länderfinanzausgleich und im kom
munalen Rnanzausgleich. Die Summe der Korrekturen 
erreichte bereits im ersten Jahr der Neufeststellung der 
Einwohnerzahl eine Größenordnung von fast 2 Mrd. DM. 

- Für die Durchführung von demokratischen Wahlen ist 
die amtliche Einwohnerzahl (deutsche Bevölkerung) 
die Richtgröße für die Einteilung der Wahlkreise für den 
Deutschen Bundestag, für die Berechnung der Sitze in 
den kommunalen Vertretungskörperschaften oder für die 
Berechnung der Stimmen der Länder im Bundesrat. Auf 
Länderebene ist die amtliche Einwohnerzahl entspre
chend Bezugszahl für die Festlegung von Zahl und Größe 
der Stimmkreiseinteilung. 

- Gebäude- und Wohnungszählungen waren in der Ver
gangenheit in Deutschland meist mit Volkszählungen 
verbunden, sodass ihre Ergebnisse gemeinsam (z.B. 
rur are · Emiift!Ung C:JeY crufcnstfirffffliCJren ·~sewönner~ 
zahl je Wohnung oder andere wohnungspolitisch wich
tige Ergebnisse) ausgewertet werden konnten. Die damit 
ermittelten neuen Bestandszahlen für Gebäude und 
Wohnungen bildeten die Grundlage von Fortschreibun
gen im Gebäude- und Wohnungsbereich. 

Auch diese Ergebnisse benötigen nach mehreren Jahren 
eine neue Grundlage, das heißt eine neue Gebäude- und 
Wohnungszählung. Bei der letzten Volkszählung 1987 
mussten die auf der Basis der Volkszählung 1970 fort
geschriebenen Wohnungszahlen auf Bundesebene (frü
heres Bundesgebiet) um eine Million nach unten korri
giert werden. Um die Größenordnung dieser Korrektur 
zu veranschaulichen: Das. sind mehr Wohnungen als der 
gesamte Wohnungsbestand von Schleswig-Holstein im 
Jahr1987. 

- Die amtliche Statistik benötigt die Zensusergebnisse 
auch als Auswahlgrundlage und Hochrechnungsrahmen 
für Stichprobenerhebungen. Der jährliche Mikrozensus 
basiert noch immer auf so genannten Vorratsstich proben 
von aktualisierten Adressen aus der letzten Volkszäh
lung bzw. entsprechenden Auszügen aus dem zentralen 
Meld.eregister der ehemaligen DDR. Zum anderen wer
den die Ergebnisse von amtlichen und nicht-amtlichen 
Stichproben auf die auf der Volkszählung basierenden 
Fortschreibungswerte von Bevölkerung oder Wohnungen 
hochgerechnet. 

Die Ergebnisse von Volkszählungen werden bis zur nächs
ten Zählung mit Ergebnissen aus laufenden Statistiken 
(Bevölkerung, Gebäude und Wohnungen) fortgeschrie
ben und durch Stichprobenerhebungen (Mikrozensus, 
Gebäude· und Wohnungsstichproben) ergänzt. Da sowohl 
die Fortschreibungs- als auch die Stichprobenergebnisse im 
Zeitablauf zunehmend ungenauer werden, u. a. durch Fort
schreibungsfehler, abnehmende Aktualität der Auswahl
und Hochrechnungsbasis, ist in der Regel etwa alle zehn 
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Jahre ein neuer Zensus erforderlich. So fordert auch die EU 
ihre Mitgliedstaaten auf, im Turnus von etwa zehn Jahren 
EU-weit abgestimmte Erhebungen durchzuführen, zuletzt 
im Jahr 2001. 

An der weltweiten 2000er-Runde der Volkszählungen (1995 
bis 2004) haben sich bis auf Deutschland und Schweden 
alle EU-Länder bzw. Beitrittsländer beteiligt (siehe Über
sicht 1). Schweden hat sich für die Durchführung des Zen
sus auf das Jahr 2005 festgelegt. 

Übersicht 1: Teilnahme von Ländern an der 
Volkszählungsrunde 2000 

Ein,wohner Erhebungsverfahrent) 

Land Stichtag 9es 
Primär- 1 . 

1000 Zensus statistische Register-
Erhebung auswertung 

EU-Länder und Beitrittsländer 

Deutschland •• 82555 - - -
Belgien ...... 10346 1.10.2001 X X 
Dänemark •••• 5388 1.1.2001 X 
Finnland •••••• 5207 31.12.2001 X 
Frankreich •••• 59637 8.3.1999 X 
·-Griec~land·. · · 1.101& a.~001· X 
Vereinigtes. 

Königreich •• 59088 29.4.2001 X 
Irland ••.••••• 3931 28.4.2002 X 
Italien ••.••••• 56464 21.10.2001 X 
Luxemburg •.• 449 15.2.2001 X 
Niederlande .• 16195 1.7.2001 X X 
Österreich •••• 8159 15.5.2001 X X 
Portugal •••••• 10409 12.3.2001 X 
Schweden •••• 8943 31.12.2005 X 
Spanien •••••• 40683 1.11.2001 X 
Estland •...••. 1355 31.3.2000 X 
Lettland •••••• 2329 31.3.2000 X X 
Litauen ••••••• 3460 6.4.2001 X 
Malta ••••.•••• 378 26.11.1995 X 
Polen •••• „ ... 38609 21.5.2002 X 
Slowakei ••••• 5378 26.5.2001 X 
Slowenien •••• 1996 31.3.2001 X X 
Tschechische 

Republik ••• 10144 1.3.2001 X 
Ungarn •••.••• 10155 1.2.2001 X 
Zypern ······· 712 1.10.2001 X 

Ausgewählte andere Länder 

Vereinigte 
Staaten .•••• 291039 1.4.2000 X 

Russische 
Föderation •• 143500 9.10.2002 X 

Japan ••.•••••. 127438 1.10.2000 X 
Kanada •.••••• 30007 15.5.2001 X 
Australien •••• 19875 7.8.2001 X 
Schweiz •.•••• 7316 5.12.2000 X X 
Norwegen .••• 4556 3.11.2001 X 

Quellen: EU-Kommission, Eurostat; Statistics Division, United Nations, 
15. September 2003. 

1) Bei Markierung beider Spalten: Kombination Registerauswertung/primär
statistische Erhebung. 

Volkszählungen herkömmlicher Art als. Befragungen aller 
Bürgerinnen und Bürger sind teuer. So kostete die Volks
zählung des Jahres 1987 im früheren Bundesgebiet nahezu 
1 Mrd. DM, hochgerechnet auf den neuen Gebietsstand 
nach der deutschen Vereinigung hätten sich die Kosten auf 
1,3 Mrd. DM belaufen. Allein für die Durchführung der Erhe
bung waren rund 500000 Zählerinnen und Zähler im Ein
satz. Eine neue Zählung in dieser Form würde schätzungs
weise 1 Mrd. Euro kosten. 
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Volkszählungen in der herkömmlichen Form sind zudem bei 
der Bevölkerung in Deutschland zunehmend auf Akzeptanz
probleme gestoßen, nicht zuletzt weil bevölkerungs- und 
erwerbsstatistische Grunddaten bereits in Verwaltungsre
gistern vorhanden sihd. Der heute sehr weit fortgeschrit
tene Einsatz der Informationstechnologie in der öffentli
chen Verwaltung - vor allem im Bereich des Meldewesens, 
das inzwischen von allen Meldebehörden mit Hilfe automa
tisierter Verfahren geführt wird - lässt eine Nutzung sol
cher Datenbestände für statistische Zwecke auch ohne gro
ßen zusätzlichen Aufwand zu, wie es für die Städtestatistik 
seit Jahrzehnten mit Erfolg praktiziert wird. Von besonderer 
Bedeutung für den Zensus ist hierbei die am 4. April 20021) 

in Kraft getretene Änderung des Melderechtsrahmengeset
zes. Die Novellierung verfolgte u. a. das Ziel, die Nutzung 
neuer Medien zuzulassen, um Geschäftsprozesse des Mel
dewesens effizienter, effektiver und attraktiver gestalten zu 
können.2) 

Im Zuge der Planungen der Europäischen Union, im Jahr 
2001 eine gemeinschaftsweite Volks- und Wohnungs
zählung durchzuführen, sprach sich die Bundesregierung 
sowohl in der 13. als auch in der 14. Wahlperiode aus 
Kosten- und Akzeptanzgründen gegen eine herkömmli
che Vollerhebung nach dem Vorbild der Volkszählung von 
1987 aus. Beim Statistischen Bundesamt wurde dahereine 
Arbeitsgruppe "Gemeinschaftsweiter Zensus 2001" mit Sta
tistikexperten aus Bund und Ländern gebildet, mitdem Auf
trag, ein Alternativkonzept zu entwickeln, bei dem so weit 
wie möglich auf vorhandene Verwaltungsregister zurückge
griffen werden soll. Die Konferenz der Innenminister und 
-senatoren der Länder hat am 19. und 20. November 1998 
den Bericht der Arbeitsgruppe zur Kenntnis genommen und 
beschlossen, den Methodenwechsel von einer primärsta
tistischen Vollerhebung zu einer hauptsächlich registerge
stutzten Datengewinnung vorzunehmen. 

Durch Auswertung von Verwaltungsregistern lassen sich 
in Deutschland die sechs wichtigsten demographischen 
Merkmale (Alter, Geschlecht, Familienstand, Staatsange
hörigkeit, Geburtsort/-land und Wohnstatus) und größten
teils auch die erwerbsstatistischen Grunddaten (Stellung im 
Beruf, :i\rt der Erwerbstätigkeit) gewinnen. Datenquelle für 
die demographischen Grunddaten sind die Melderegister. 
Datenquelle für die erwerbsstatistischen Grunddaten sind 
Dateien der Bundesagentur für Arbeit (Datei für sozialver
sicherungspflichtig Beschäftigte, Arbeitslosendatei sowie 
Datei für Teilnehmer an Maßnahmen zur beruflichen Weiter
bildung). Ebenso sollen einer Reihe von dezentral geführten 
Registern (z.B. bei den Besoldungs- und Versorgungsstellen 
für Beamte, Richter und Soldaten) Angaben zur Erwerbssitu
ation entnommen werden. 

Für Gebäude- und Wohnungsdaten gibt es in Deutschland 
keine flächendeckenden Register. Bestands- und Struktur· 
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daten für Gebäude und Wohnungen müssen auch in einem 
registergestützten Zensus durch primärstatistische Erhe
bungen gewonnen werden. Traditionell wurden bei Volks
zählungen die Gebäudedaten vom Eigentümer und die 
Wohnungsdaten vom Haushalt erfragt. Soll künftig auf eine 
flächendeckende Befragung der Haushalte verzichtet wer
den, müssen auch die Wohnungsangaben vom Eigentümer 
erfragt werden. 

Informationen über die Zahl, Größe und Struktur der Haus
halte sind eine wichtige Grundlage für die Beschreibung 
und Analyse der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
in unserer Gesellschaft. Die Zusammenfassung von Perso
nen zu Haushalten erfolgt beim registergestützten Zensus 
anhand der Daten der Melderegister und der Gebäude- und 
Wohnungszählung mittels eines neu entwickelten automati
sierten Verfahrens (Haushaltegenerierung). 

Die demographischen Daten aus den Melderegistern wer
den mit den Daten zur Erwerbstätigkeit sowie den Haus
halts-, Wohnungs- und Gebäudedaten zu einem kombinier
ten "zensustypischen" Datensatz zusammengefügt. 

Den gewünschten Methodenwechsel zu einem neuen Zen
susverfahren hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Vor
bereitung eines registergestützten Zensus (Zensusvorbe
reitimgsgesetz) vom 27. Juli 200l3) eingeleitet. Der Metho
denwechsel steht in engem Zusammenhang mit dem 
Bestreben, in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung 
durch den Einsatz moderner Informationstechnologie die 
Kosten zu senken und zudem die Bürgerinnen und Bürger 
von Befragungen zu entlasten. 

Vor einem Methodenwechsel bedurfte es eingehender vor
bereitender Verfahrenstests, einer Prüfung der Qualität der 
relevanten Register sowie der Validität der aus den verschie
denen Quellen gewonnenen Daten. Diese Tests sind in Arti
kel 14

). des Zensusvorbereitungsgesetzes angeordnet. Im 
Wesentlichen sollten zuverlässige Erkenntnisse über fol
gende Sachverhalte erlangt werden: 

- die Qualität der Melderegister im Hinblick auf Über- und 
Untererfassungen; 

- den Wirkungsgrad von Verfahren zur statistischen Berei
nigung der Melderegister um Mehrfachfälle, Übererfas
sungen und Fehlbestände sowie über 

- die Unterschiede in den Ergebnissen zwischen einer 
postalischen Erhebung der Wohnungsdaten bei den 
Gebäude-/Wohnungseigentümem (GWZ) und deren Er
hebung durch eine direkte Befragung der Haushalte 
(Wohnungsnutzer) ·über Erhebungsbeauftragte; 

- die Möglichkeiten der Weiterentwicklung des Verfahrens 
der maschinellen Generierung von Haushaltszusammen
hängen durch kombinierte Nutzung der Melderegister· 

1) Gesetz zur Änderung des Melderechtsrahmengesetzes und anderer Gesetze vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1186); Melderechtsrahmengesetz in der Fassung der Bekannbnachung vom 
19. April 2002 (BGBI. ! S. 1342), zuletzt geändert durch Art. 19 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl.1 S. 2645). 

2) Die Studie für den Aufbau der entsprechenden technischen Infrastruktur liegt inzwischen vor. Siehe hierzu OSCl-XMeld Projektteam, OSCl-XMeld Version 1-1 Spezifikation des bundesein
heltlichen Datenaustauschfonnates fllrdle Obennittlungvon Daten des Meldewesens. Bremen, Juli 2003. Für das Nachfolgeprojekt zur Weiterentwicklung von OSCl-XMeld, OSCl·XMeld Ver· 
slon 1.2. liegt ein Projekthandbuch vor. 

3) BGBL 1 S.1882. 

4) Artikel 1: Gesetz zur Erprobung eines reglstergestiltzten Zensus (Zensustestgesetz - ZensTeG). 
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daten und der in der Gebäude- und Wohnungszählung 
erhobenen Daten sowie über die Zuverlässigkeit der 
Generierungsergebnisse; 

- die Nutzungsmöglichkeiten und Qualität der Personen
register der Bundesagentur für Arbeit. 

Die Konzeption des Zensustests sah vor, dass die Register
und GWZ-Daten sowie die hieraus abgeleiteten Ergebnisse 
der Haushaltegenerierung mit den Ergebnissen der Haus
haltebefragung verglichen wurden. Dabei wurden Abwei
chungen grundsätzlich zu Lasten der Register- bzw. GWZ
Daten gewertet. Wurden zum Beispiel im Melderegister 
gemeldete Personen in der Erhebung als unter der Adresse 
nicht wohnend festgestellt, wurden diese Personen als 
Übererfassungen oder "Karteileichen" klassifiziert. Perso
nen, die in der Erhebung als wohnend festgestellt wurden, 
aber nicht im Register enthalten waren, wurden als Unterer
fassung bzw. Fehlbestand gekennzeichnet Bei der Bewer
tung der festgestellten Abweichungen ist zu beachten, dass 
auch die Kontrollerhebung - trotz aller sorgfältigen Planung 
und Durchführung - Irrtümer und Qualitätsmängel aufwei
sen dürfte. 

2 Die Qualität der Melderegister 

Gemessen an den Ergebnissen der Haushaltebefragung 
weisen die unbereinigten Melderegister für die Bevölkerung 
am Ort der Hauptwohnung im Bundesdurchschnitt eine Kar
teileichenrate von knapp 4,1% auf (siehe Tabelle 1). Der 
durchschnittliche Anteil von Karteileichen bei den im Mel
deregister gemeldeten Personen streut beträchtlich zwi
schen den Ländern. In den Flächenländern schwankt er zwi
schen 2,6% (Thüringen und Sachsen) und 4,6% (Hessen), 
mit Ausnahme von Schleswig-Holstein (6,2%) und dem 
Saarland5) (7,9%). In den Stadtstaaten liegt die Karteilei
chenrate zwischen 5,6% (Bremen) und 8,1 % (Berlin). 

Die Betrachtung der Karteileichenraten nach Gemeinde
größenklassen, das heißt der Anteile der Karteileichen an 
der gesamten Bevölkerung der Gemeinden in der jeweiligen 
Größenklasse, zeigt zwar die erwartete Tendenz zu höhe
ren Raten in größeren Gemeinden, doch liegt die Quote 
für die Gemeinden mit weniger als 10000 Einwohnern mit 
2,8% bereits deutlich über den Erwartungen. In Städten mit 
800 000 und mehr Einwohnern beträgt die Karteileichenrate 
7,6%, das heißt die für Berlin festgestellte Rate gilt auch für 
andere große Städte. 

Den Karteileichen oder Übererfassungen in den Melde
registern stehen Untererfassungen oder Fehlbestände 
gegenüber. Für die Fehlbestände zeigt sich sowohl bei der 
Betrachtung nach Bundesländern als auch bei der Betrach
tung nach Gemeindegrößenklassen ein ähnliches Bild wie 
bei den Karteileichen. Bundesweit wurde im Rahmen des 
Registertests ein Fehlbestand von 1,7% aufgedeckt. Die 
durchschnittliche Untererfassung schwankt in den Bundes
ländern zwischen 1,0 und 3,1%. Für die Gemeinden der bei-

Tabelle 1: Personen, Fehlbestand und Karteileichen nach 
Bundesländern und Gemeindegrößenklassen 

Hochgerechnetes Ergebnis des Zensustests vom 5. Dezember 2001 

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung 

Bundesland Perso- darunter ••• im Ausgangsbestand 
nenim --- Melde-

Gemeindegrößenklasse Fehlbestand Karteileichen 
registert) 

1000 1 % 1000 1 % 

Deutschland ••••••••••••••• 79984,9 1368,4 1,7 3237,5 4,1 
Baden-Württemberg ••.•• 10307,1 102,5 1,0 313,3 3,0 
Bayern •.•.•••••••••••••• 11957,5 211,6 1,8 418,1 3,5 
Berlin ••••••••••••••••••• 3272,3 88,8 2,7 265,1 8,1 
Brandenburg •••••••••••• 2542,4 25,1 1,0 94,2 3,7 
Bremen .•••••••••.• „ .... 648,2 12,9 2,0 36,5 5,6 
Hamburg .••.••.•••• „„. 1629,4 47,1 2,9 115,1 7,1 
Hessen ••••••••••••••• „. 5801,2 138,9 2,4 268,4 4,6 
Mecklenburg-Vorpommern 1742,1 36,2 2,1 70,1 4,0 
Niedersachsen ••••••••.• 7772,0 81,5 1,1 259,9 3,3 
Nordrhein-Westfalen .•••• 17408,8 350,3 2,0 754,4 4,3 
Rheinland-Pfalz ..•.•••••• 3972,3 50,3 1,3 126,3 3,2 
Saarland •••.•••••••.•••• 1050,9 26,2 2,5 82,6 7,9 
Sachsen •••••••.••••••••• 4299,6 44,1 1,0 111,0 2,6 
Sachsen-Anhalt ••••••••• 2510,4 38,7 1,5 92,6 3,7 
Schleswig-Holstein ••••.• 2n4,1 84,8 3,1 169,8 6,2 
Thüringen ••••••••••••••• 2346,4 29,4 1,3 60,2 2,6 
Gemeinden mit ••• bis 

unter.;. Ei11WOll!tel'if .. ....• 

unter 10 000 ... „. 22947,5 303,6 1,3 634,6 2,8 
10000- 50000 •. „ .. 26112,7 348,4 1,3 900,Q 3,5 
50 000 - 800 000 •.•... 23944,5 509,3 2,1 1175,7 4,9 

800 000 und mehr .•••••• 6980,2 207,1 ~o 527,2 7,6 

1) Auszählung Registertest - ohne Bevölkerung in Anstalten. 

den kleineren Größenklassen (unter 10000 sowie 10000 
bis unter 50000 Einwohnern) wurden im Mittel jeweils Fehl
bestände von 1,3% festgestellt. In den Städten mit 50000 
bis unter 800000 Einwohnern liegt die Untererfassung mit 
2,1% höher und in den Städten mit 800000 und mehr Ein
wohnern liegt sie mit knapp 3% deutlich höher. 

Die Melderegister weisen deutlich weniger als 1% Mehr
fachfälle auf (Dubletten, d. h. Personen, die mit mehr als 
einer alleinigen oder Hauptwohnung oder nur mit Neben
wohnung in den Melderegistern geführt sind). Offensicht
lich funktionieren die im Meldewesen zur Anwendung 
kommenden Verfahren, insbesondere das für die Mehrfach
fallprüfung zentrale Verfahren der Rückmeldung. Probleme 
liegen im Meldeverhalten (d. h. im Unterlassen von An-, Ab
und Ummeldungen) der Bürgerinnen und Bürger. 

Sowohl die Betrachtung nach Ländern als auch die Betrach
tung nach Gemeindegrößenklassen zeigt, dass es in den 
Melderegistern im Durchschnitt mehr Karteileichen als Fehl
bestände gibt. Wie die folgenden Überlegungen zeigen, 
kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass alle beim 
Registertest festgestellten Übererfassungen als dauerhafte 
Karteileichen zu werten sind. Unter ihnen ist ein im folgen
den zu quantifizierender Anteil von Personen, die infolge 
von Wohnungswechseln in zeitlicher Nähe zum Erhebungs
stichtag vorübergehend (bis zum Abschluss des An- und 
Abmeldevorganges) zu Karteileichen wurden. 

5) In den ausgewilhlten Gemeinden des Saartandes zeigten sich vergleichsweise hohe Registerfehler. Ob es sich hierbei tatsächlich um Registerfehler oder um fehlerhafte Stichprobenziehun
gen bzw. um Erhebungsfehler handelt, kann aufgrund derwrtlegenden Daten nicht entschieden werden. 
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3 Der Wirkungsgrad der 
im Zensustest erprobten 
Bereinigungsmaßnahmen 

3.1 Vergleich von zwei Datenlieferungen 

Im Zensustestgesetz wurde neben der Lieferung der Daten 
der Melderegister zum Stichtag 5. Dezember 2001 noch 
eine zweite Datenlieferung zum 31. März 2002 angeord
net. Damit sollte die Möglichkeit gegeben werden, An- und 
Abmeldungen, die nach dem Stichtag, aber mit Wirkung 
zum Stichtag erfolgten, berücksichtigen zu können. Regis
terüberhänge, die infolge von Wohnungswechseln entste
hen, können über den Vergleich der beiden Datenliefe
rungen nachgewiesen werden. Die betreffenden Personen 
wurden als „temporäre Karteileichen" klassifiziert und sind 
von den Karteileichen zu unterscheiden, die dauerhaft zu 
einer Überhöhung des Registerbestandes führen. Im Unter
schied zu der auf Stichprobenbasis durchgeführten Tester
hebung können beim Zensus selbst die „temporären Kartei
leichen" nicht nur festgestellt, sondern es kann zudem noch 
ihr neuer Wohnort bestimmt werden, sodass eine stichtags
genaue Zuordnung dieses Personenkreises erfolgen kann. 

Aufgrund der flächendeckenden Vergleichsmöglichkeiten 
der beiden Dat~nlieferungen beim Zensus können Perso
nen, die nach dem ersten Stichtag verzogen sind und sich 
bereits an ihrem neuen Wohnort angemeldet haben, über 
die Melderegisterauszüge für den neuen Wohnort richtig 
zugeordnet werden. Ein entsprechendes Verfahren ist im 
Rahmen der Mehrfachfallprüfung erfolgreich erprobt wor
den. Personen, für die kein Datensatz in der zweiten Liefe-
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rung vorhanden ist, können im Zensus auch über Informati
onen der Bevölkerungsfortschreibung zu Verstorbenen und 
Fortzügen ins Ausland geklärt werden. Bei Personen, deren 
Datensätze ausschließlich in der zweiten Lieferung enthal
ten sind, ist der Wohnort am Stichtag abzuklären, in der 
Regel über die Informationen, die im Lieferdatensatz bereits 
enthalten sind. 

Über die Nutzung von zwei Datenlieferungen ist es somit 
möglich, „temporäre Karteileichen" festzustellen, ihren ver
bleib und die stichtagsgenaue Zuordnung ihrer Wohnung 
als alleinige, Haupt- oder Nebenwohnung zu klären. Die im 
Register- und Verfahrenstest festgestellten „temporären Kar
teileichen" sind deshalb aus den Übererfassungen des Aus
gangsbestandes (siehe die Tabellen 1 und 2) herauszurech
nen und von den weiteren Untersuchungen auszuschließen. 
Dies führte zu deutlich reduzierten Karteileichenraten. 

Bundesweit sind - bezogen auf den Ort der Hauptwoh
nung - annähernd 920 000 Karteileichen als „temporär" 
einzustufen (siehe Tabelle 2). Demnach reduziert sich die 
Karteileichenrate infolge der Nutzung der zweiten Daten
lieferung im Bundesgebiet um 1,2 Prozentpunkte. Die Kar
teileichenrate beträgt damit. nach erster Klärung im Bun
desdurchschnitt 2,9%. Der Registerüberschuss beläuft 
sich somit umgerechnet auf 2,32 Mill. Personen. Auf Län
derebene liegen die Reduzierungen zwischen 0,7 (Nieder
sachsen) und 2,5 Prozentpunkten (Schleswig-Holstein). Die 
niedrigste Karteileichenrate ohne temporäre Fälle verzeich
net Sachsen mit 1,5%, bei bzw. unter 3% liegen 10 von 16 
Ländern. Die Karteileichenraten in den Stadtstaaten Ham
burg und Berlin sowie im Saarland liegen auch nach dieser 
Bereinigung bei bzw. über 6%. 

Tabelle 2: Karteileichen nach Mehrfachfallprüfung nach Bundesländern und Gemeindegrößenklassen 
Hochgerechnetes Ergebnis des Zensustests vom 5. Dezember 2001 

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung 

Bundesland Verbleibende Karteileichen 
Personen im 1 Karteileichen, ohne Durch·Mehrfachfallprüfung 

Melderegister') .temporäre" Karteileichen geklärte Karteileichen2) ohne .temporäre" und 
Gemeindegrößenklasse nach Mehrfachfallprüfung 

1000 1 % 1000 1 % 1000 1 % 

Deutschland .•••••.•.••• 79984,9 2320,8 2,9 485,5 M 1835,3 2,3 

Baden-Württemberg •• 10307,1 219,3 2,1 45,3 M 174,1 1,7 
Bayern „ .... „ .•...... 11957,5 307,9 2,6 48,4 0,4 259,5 2,2 
Berlin „ ....•. „„ ... „ 3272,3 205,1 6,3 17,2 0,5 187,8 5,8 
Brandenburg „ „ •.. „. 2542.4 63;7 2,5 19,4 0,8 44,3 1,9 
Bremen „.„„„„„„ 648,2 27,2 4,2 3,9 0,6 23,3 ~6 
Hamburg „„„„„„. 1629,4 97,9 6,0 11,5 0,7 86,4 5,4 
Hessen •• „„.„„„„ 5801,2 209,0 ~6 51,0 0,8 157,9 2,9 
Mecklenburg-

1742.1 45,9 2,6 24,4 1,4 21,4 1,2 Vorpommern • „ „ „. 

Niedersachsen „ .. „ „ 7772,0 201,3 2,6 63,5 0,8 137,8 1,8 
Nordrhein-Westfalen •. 17408,8 517,7 ~o 94,1 0.5 423,5 2,4 
Rheinland-Pfalz „ „ „. 3972,3 85,1 2,1 27,1 0,7 58,0 1,6 
Saarland .„„„„.„„ 1050,9 n,5 6,9 6,3 0,6 66,2 6,3 
Sachsen „„„.„ ..... 4299,6 63;7 1,5 23,5 0,5 40,2 M 
Sachsen-Anhalt •••••.• 2510,4 66,7 2,7 15,0 0,6 51,7 2,2 
Schleswig-Holstein ••• 2n4,1 99,6 ~7 22,7 0,8 76,9 2,9 
Thüringen „„„„ ..•.. 2346,4 38,3 1,6 12,2 0,5 26,2 1,1 
Gemeinden mit „. bis 

unter ••. Einwohnern 
unter 10 000 „ 22947,5 459,5 2,0 149,9 0,7 309,6 1,4 

10000 - 50000 „ 26112,7 643,4 2,5 153,3 0,6 490,1 1,9 
50 000 - 800 000 „ 23944,5 801,6 3,4 139,3 0,6 662,3 2,8 

800 000 und mehr „ .. 6980,2 416,3 6,0 43,0 0,6 373,3 5,4 

1) Auszählung Registertest - ohne Bevölkerung In Anstalten. - 2) Hochrechnung und Berechnung der Anteilswerte auf Basis der Bevölkerung einschl. Anstalts
bevölkerung. 
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Die Karteileichenrate nach erster Klärung erfährt für die 
Städte mit mehr als 800 000 Einwohnern eine Reduktion 
um 1,6 Prozentpunkte auf knapp 6%. Bei den Gemeinden 
unter 10000 Einwohnern sind von den knapp 23 Mill. Per
sonen am Ort der Hauptwohnung etwa 460000 oder 2,0% 
Karteileichen. 

3.2 Prüfung auf Mehrfachmeldungen 

Zur Prüfung auf Mehrfachmeldungen wurden von allen 
Meldebehörden zu den bereits genannten Stichtagen 
Datensätze der Einwohner, die am 1. Januar, 15. Mai oder 
1. September geboren sind, sowie der Einwohner mit 
unvollständigem Geburtsdatum angefordert. Wie die Tester
hebung zeigt, kann der weitaus größte Teil der in der Mehr
fachfallprüfung auffällig gewordenen Fälle ohne Rückfragen 
bei den Bürgern geklärt werden; telefonische oder posta
lische Rückfragen zur Personenfeststellung sind nur bei 
einem kleinen Teil der entdeckten Mehrfacheintragungen 
erforderlich. 

Hochgerechnet beträgt die Zahl der in der Mehrfachfallprü
fung aufgedeckten Karteileichen für die Bevölkerung am Ort 
der Hauptwohnung knapp 486 000 Personen. Ihre Vertei
lung auf die Bundesländer zeigt Tabelle 2. 

Mit den bisher dargestellten Verfahren zur statistischen 
Bereinigung der Melderegister können die Übererfassun
gen spürbar reduziert werden. So wird die durchschnitt
liche Kartelleichenrate für das Bundesgebiet im ersten 
Schritt von 4, 1 auf 2,9% und im zweiten Schritt von 2,9 auf 
2,3% gesenkt. In den Bundesländern wird die niedrigste 
verbleibende Karteileichenrate mit 0,9% für Sachsen ver
zeichnet. Die höchste Karteileichenrate hat das Saarland 
(6,3%) aufzuweisen, gefolgt von Berlin und Hamburg mit 
5,8 bzw. 5,4%. Die stärkste Absenkung der Karteileichen
rate infolge der Mehrfachfallprüfung vermeldet Mecklen
burg-Vorpommern mit 1,4 Prozentpunkten. 

. Allerdings führt die Anwendung dieser beiden Bereinigungs
schritte nicht zu einer Angleichung der Fehlerraten zwischen 
den Ländern bzw. zwischen den Gemeindegrößenklassen. 

3.3 Haushaltegenerierung als Instrument 
zur Aufdeckung von Registerfehlern 

Eine weitere Möglichkeit zur Aufdeckung von Register
fehlern ergibt sich durch die Nutzung von Angaben der 

Gebäude- und Wohnungserhebung (Namen der Wohnungs
inhaber, Anzahl der Wohnungen und Personen in der Woh
nung) im Rahmen der Haushaltegenerierung. Zur Klärung 
der in der Haushaltegenerierung auffällig gewordenen Fälle 
müssen (retrospektive) telefonische oder postalische Befra
gungen zur Personenfeststellung, in Einzelfällen auch Befra
gungen vor Ort durch Interviewer, durchgeführt werden. 
Simulationsrechnungen mit den Daten des Zensustests 
hierzu haben ergeben, dass dieses Bereinigungsverfahren 
nur für den Bereich der Ein· und Zweifamilienhäuser einen 
akzeptablen Wirkungsgrad aufweist Hier können durch 
eine Befragung von etwa 1,1 Mill. Haushalten, das sind 
7% der in diesem Gebäudetyp wohnenden Haushalte, rund 
472 000 Hauptwohnsitz-Karteileichen (das sind 54,9% aller 
in Ein- und Zweifamilienhäusern festgestellten Hauptwohn
sitz-Karte.lleichen) aufgelöst werden. Dieser Bereinigungs
schritt bewirkt für die kleineren Gemeinden zunächst eine 
deutliche Absenkung der Karteileichenrate für die Bevölke
rung am Ort der Hauptwohnung, da dort ein großer Teil der 
Bevölkerung in Ein- oder Zweifamilienhäusern wohnt. Vor 
allem aber führt er zu einer starken Angleichung der Qua
lität der amtlichen Einwohnerzahl für die Gemeinden mit 
weniger als 10000 Einwohnern. 

Für die Mehrfamiliengebäude würde die Klärung unplausib
ler Fälle in der Haushaltegenerierung ein sehr viel ungünsti· 
geres Verhältnis zwischen Befragungsaufwand und Bereini
gungseffekt aufweisen. So müssten bei den Gebäuden mit 
3 bis 6 Wohnungen 15% aller Gebäude in dieser Gebäude
kategorie (334000 Gebäude) befragt werden, um etwa 42% 
der dort registrierten Karteileichen aufdecken zu können, 
und bei den Gebäuden mit 7 und mehr Wohnungen müss
ten für eine Halbierung der Karteileichenrate rund 25% der 
Gebäude dieser Größenklasse primärstatistisch erhoben 
werden. Aus Aufwand-Nutzen-Erwägungen sollte deshalb 
bei einem künftigen Zensus darauf verzichtet werden, die
ses Bereinigungsverfahren im Mehrfamilienhausbereich 
einzusetzen, zumal für größere Gebäude wegen der dort 
üblicherweise höheren Fluktuation eine retrospektive Befra
gung von Haushalten weniger erfolgreich sein dürfte als bei 
den Ein- und Zweifamilienhäusern. 

Die Durchführung des Zensus mit den im Zensustestgesetz 
vorgesehenen Korrekturverfahren führt zu den in Tabelle 3 
dargestellten Karteileichenraten. Die Karteileichenraten 
(ohne "temporäre" Karteileichen) werden zwar im zweiten 
Bereinigungsschritt, das heißt aufgrund der Mehrfachfall
prüfung und der Haushaltegenerierung, im Mittel um 1,1 
Prozentpunkte auf 1,8% gesenkt, doch reicht die Spann-

Tabelle 3: Wirkungsgrad der im Zensustest erprobten Verfahren zur Bereinigung der Melderegister 
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung 

Karteileichenrate Zweite Bereinigung der Karteileichen durch Karteileichenrate 
Gemeinden 

mit. •• bis unter ••• 
ohne .temporäre" 

Mehrfachfallprüfung 1 
Haushalte· 

1 

nach zweiter Fehlbestandsrate 
Karteileichen insgesamtt) Bereinigung 

Einwohnern generierung 

%. Prozentpunkte % 

unter 10 000 ..... 2,0 0;1 0,9 1,3 ~7 1.,J 
10 000- 50 000 ..... 2,5 0,6 0;1 1,1 1,4 1.,J 
50 000 -100 000 ....• 2,4 0,7 0,3 0,9 1,5 2,1 

100 000 und mehr •••••• 4,J 0,6 0,4 0,9 J,4 2,4 

Deutschland ••• 2,9 0,6 0,6 1,1 1.,8 1,7 
. . . . 

1) Berechnet unter Verwendung eines Schätzwertes für dte kombinierte Wirkung der Bere1mgungsschrttte Mehrfachfallprüfung und Haushaltegenerierung • 
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weite der verbleibenden Karteileichenrate in den Gemein
degrößenklassen von 0,7% (Gemeiflden mit weniger als 
10000 Einwohnern) bis zu 3,4% (Gemeinden mit 100000 
und mehr Einwohnern). 

Die in Tabelle 1 festgestellten Fehlbestandsraten konnten 
bisher mit den im Zensustestgesetz vorgesehenen Maß
nahmen nur unwesentlich reduziert werden. Verfahren zur 
Reduzierung der Fehlbestände werden noch geprüft und 
weiterentwickelt. 

Im Übrigen müssen vor einem Zensus alle in § 4 a des Mel
derechtsrahmengesetzes gegebenen Möglichkeiten zur 
Bereinigung der Melderegister durch die registerführen
den Stellen ausgeschöpft werden. Es ist zu erwarten, dass 
die Qualität der Melderegister dann noch gesteigert wer
den kann. 

3.4 Nutzung externer Daten zur Verbesse
rung der Qualität der Melderegister 

Versuche, das Ergebnis des Zensustests mit Hilfe von Daten 
externer Anbieter zu verbessern, waren nicht erfolgreich, 
sodass festzustellen ist, dass mit bereits vorliegenden 
Daten keine weiteren Über- und Untererfassungen in den 
Melderegistern festgestellt und bereinigt werden können. 

4 Testergebnisse der postalischen 
Gebäude- und Wohnungs
stichprobe 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine flächen
deckenden Register zu kleinräurnigen Bestands- und Struk
turdaten für Gebäude und Wohnungen. Diese Datenlücke 
muss auch in einem registergestützten Zensus durch pri
märstatistische Erhebungen geschlossen werden. Traditi
onell wurden bei früheren Zensen die Gebäudedaten vom 
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Eigentümer und die Wohnungsdaten vom Haushalt erfragt. 
Soll künftig auf eine flächendeckende Befragung der Haus
halte verzichtet werden, müssen auch die Wohnungsanga
ben vom Eigentümer erfragt werden. 

Im Zensustest · wurde das Verfahren der postalischen 
Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) getestet. Dabei 
wurde geprüft, ob die Erhebung der wohnungsstatistischen 
Merkmale bei den Eigentümern zu anderen Ergebnissen 
führt als die primärstatistische Befragung der Haushalte 
durch Interviewer. 

Der Zensustest hat gezeigt, dass mit einer postalischen 
Befragung der Gebäude- und Wohnungseigentümer ein 
sehr hoher Erfassungsgrad realisiert werden kann. Voraus
setzung hierfür ist die Erstellung vollzähliger flächende
ckender Gebäude- und Eigentümerverzeichnisse aus den 
verschiedenen Datensammlungen (z.B. der Grundsteuer
stellen der Kommunen, Grundbuchämter). 

In der postalischen Befragung der Gebäude- und Wohnungs
eigentümer wurden hochgerechnet knapp 540000 Wohnun
gen mehr erfasst als in der Haushaltebefragung. Der größte 
Teil dieser Differenz (etwa 400 000) entfällt auf die bewohn
ten Wohnungen; bei den leerstehenden Wohnungen fiel 
die Untererfassung durch die Haushaltebefragung - rela
tiv betrachtet - sogar noch höher aus. Dagegen stimmen 
die Angaben zur Größe und Grundausstattung der Wohnun
gen bei den befragten Haushalten und Eigentümern wei
testgehend überein. Die Angaben der Gebäudeeigentümer 
zur Wohnungsnutzung, zur Wärmeversorgung der Wohnung 
sowie zur Wohnungsmiete sind sogar stichtagsbezogen voll
ständiger und zuverlässiger im Vergleich zur traditionellen 
Befragung der Haushalte (siehe Tabelle 4). 

Zusätzlich zu den gebäude- und wohnungsstatistischen 
Merkmalen werden bei einem registergestützten Zensus 
Angaben zur Belegung der Wohnung benötigt, um im Ver
fahren der Haushaltegenerierung mit Hilfe dieser Merkmale 

Tabelle 4: Ergebnisse ausgewählter Wohnungsmerkmale 
Hochgerechnetes Ergebnis des Zensustests vom 5. Dezember 2001 

Gebäude- und 
Abweichung Gebäude· und Wohnungszählung zur 

Gegenstand der Nachweisung Einheit Haushaltebefragung Wohnungszählung 
Haushaltebefragung 

absolut 1 % 

Nutzung der Wohnung 
Bewohnte Wohnungen •••••••••••.• 1000 35493,4 35895,6 +402,1 +1.1 
Gewerbliche Nutzung der 

Wohnungen ••• „„„„.„ ...•.. „ 1000 610,4 711,4 +100,9 +16;5 
leerstehende Wohnungen ......... 1 000 1553,7 1588,7 +35,0 +2,3 

Wohnungen insgesamt ••• 1000 37657,6 38195,7 +538,1 +1,4 
Wohnungsgröße 

Wohnfläche je Wohnung ••••.•••••• m2 89,3 90,1 +0,8 +~ 
Räume je Wohnung „ „ „ „ „ „ „ „ Anzahl 3,4 3,5 +0,1 +2,1 
Wohnfläche je Raum „ „ „ „ „ „. „ m2 25,9 25,6 -0,3 -1,2 

Ausstattungsgrad 
Küche oder Kochnische „ „ „ „ „ „ % 99,0 99,3 +0,3 X 
Bad/Dusche „ „ „ .. „ „ „ „ „ „ „. % 9a4 9a5 +0,1 X 
WC ••• „„„ .. „„ ••• „„ ....••.• „. % 9a6 9a8 +D,2 X 
Sammelheizung •••••..••••••••.•••• % 9Z5 92,9 +D,4 X 

Wohnungsmiete 
Bruttokaltmiete „ „ „ „ „ . „ . „ . „ . EUR 410,79 389,31 -21,48 -5,2 

Nettokaltmiete „ „ „ „ „ „ „ „ „. EUR 325,94 310,21 -15,73 -4,8' 
kalte Mietnebenkosten •.•••.••••• EUR 84,85 79,10 -5,75 -6,8 
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Personen aus dem Melderegister mit den Wohnungen aus 
der Gebäude- und Wohnungserhebung statistisch verknüp
fen zu können. Im Zensustest wurde untersucht, ob und in 
welcher Qualität die Eigentümer auch Angaben zum Namen 
der Wohnungsinhaber, zum Einzugsqatum und zur Zahl der 
Personen je Wohnung machen können. Mit der Befragung 
der Eigentümer zur Wohnungsbelegung wurden ausrei
chend gute Ergebnisse erzielt. Die Auskünfte sind -was die 
Angaben zum ersten Wohnungsinhaber betrifft - durch ein 
hohes Maß an Vollzähligkeit gekennzeichnet und weisen 
insbesondere in den kleineren Gebäuden eine sehr gute 
Übereinstimmung mit der Befragung der Haushalte auf. 

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass eine postalische 
Befragung die geeignete und vom Eigentümer akzeptierte 
Erhebungsmethode darstellt, die auf der Grundlage einer 
rechnergestützten Erhebungsorganisation mit zentralem 
Versand eine effiziente Erhebungsdurchführung gewährleis
tet. Sowohl die Erhebungsmerkmale für Gebäude und Woh
nungen als auch die fürdie Haushaltegenerierung wichtigen 
Hilfsmerkmale können mit ausreichender Qualität erhoben 
werden. Damit bestätigen sich die mit der Gebäude- und 
Wohnungszählung 1995 in den neuen Bundesländern 
gemadrten ~ -efäffrungen trrnsitntrrtn ·cte-rffostäli~ 
sehen Befragung der Gebäudeeigentümer. 

5 Ergebnisse der 
Haushaltegenerierung 

Ergebnisse zu Zahl .und Struktur von Haushalten, zu ihren 
Wohnverhältnissen in tiefer regionaler Gliederung waren 
und sind Kernbestandteil aller Volkszählungen. Bei einem 
registergestützten Zensus kann diesen Anforderungen nur 
entsprochen werden, wenn die Daten zu den Wohnungen 
primärstatistisch über eine Gebäude- und Wohnungszäh
lung erhoben und mit den Personendaten der Melderegis
ter zusammengeführt werden, und zwar so, dass die Per
sonen, die in einem Haushalt wohnen, auch im statistisch 
richtigen Wohnzusammenhang dargestellt werden. Die Bil
dung der Haushalte zusammen wohnender Personen erfolgt 
in einem komplexen mehrstufigen Verfahren (Haushalte
generierung).6) 

5.1 Beschreibung des Verfahrens 

Aus der Kombination von Personendaten der Melderegister 
und Wohnungsdaten der Gebäude- und Wohnungszählung 
lassen sich Wohnhaushalte generieren und deren Wohnver
hältnisse bestimmen. Hierfür ist es jedoch zunächst erfor
derlich, die Daten der beiden Quellen zusammenzuführen, 
und zwar über die in der Gebäude- und Wohnungszählung 
angegebenen Namen der Wohnungsinhaber. 

Der erste Schritt des Verfahrens besteht daher aus einem 
sehr komplexen Namensabgleich. Hierbei wurde unter
sucht, ob die in der Gebäude- und Wohnungszählung mit 
Namen und Vornamen genannten Wohnungsinhaber auch 

in den Daten des Melderegisters für das entsprechende 
Gebäude enthalten waren. War dies der Fall, konnte der 
Datensatz des Wohnungsinhabers mit seinen Daten aus 
dem Melderegister zusammengeführt werden. Der Namens
abgleich zeigte bei dieser Zusammenführung eine sehr 
hohe Trefferquote. · 

Im Melderegister sind auch wechselseitig familiäre Bezie
hungen von Personen enthalten (z.B. ist im Datensatz der 
Ehefrau auch der Name des Ehemanns und/oder des/der 
Kindes/Kinder gespeichert und umgekehrt). Diese Angaben 
nutzehd, wurden im zweiten Schritt des Verfahrens sämt
lichen auf den Datensatz des Wohnungsinhabers bezoge
nen Personen im Melderegister deren Angaben aus der 
Gebäude- und Wohnungszählung zugeordnet. Hierdurch 
werden klassische Familienzusammenhänge abgebildet. 

Im nächsten Schritt des Haushaltegenerierungsprozesses 
wurden anhand bestimmter, im Melderegister enthaltener 
Informationen, wie zum Beispiel idl!ntisches Einzugsdatum, 
gleiche frühere Anschrift oder bestimmte demographische 
Konstellationen, weitere Einzelpersonen zu Haushalten 
zusammengefasst oder den in den ersten Schritten gebilde-
fenKem1'iausl'ialtenfiinzugeffigt · --

Nach den oben beschriebenen Schritten sind etwa 90% 
aller Personen mit einer Wohnung und damit zu einem 
Wohnhaushalt verknüpft. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass sich unter den noch nicht verknüpften Personen sig
nifikant mehr Karteileichen befinden als unter den bereits 
verknüpften. Dieser Sachverhalt wird auf zweierlei Weise 
genutzt: Zum einen erfolgen maschinelle Bereinigungs
schritte bei unverknüpften Personen am Ort der Neben
wohnung. Zum anderen dienen unverknüpfte Personen an 
bestimmten Adressen als Indiz für hier vorhandene Kartei
leichen mit Hauptwohnsitz. Diese können in Gebäuden mit 
ein oder zwei Wohnungen mittels primärstatistischer Nach
frage bereinigt werden. In größeren Gebäuden stünde der 
hierfür erforderliche Befragungsaufwand allerdings in kei
nem Verhältnis ;:ur Zahl der dadurch aufzudeckenden Kar
teileichen. 

Auf der letzten Stufe des Generierungsverfahrens werden 
die bis dahin noch nicht mit einer Wohnung zusammen
geführten Personen unter Verwendung statistischer Krite
rien wie Wohnungs- und Haushaltsgröße mit den bereits 
verknüpften Personen in einen Haushaltszusammenhang 
gebracht. Die entsprechenden Algorithmen dieser Stufe 
werden gegenwärtig noch verfeinert. 

5.2 Beurteilung des Verfahrens 

Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Verfahrens 
der Haushaltegenerierung ist entscheidend, ob es zu den
selben Haushaltsstrukturen wie die Haushaltebefragung 
kommt. Es folgt der Vergleich der von beiden Verfahren her
vorgebrachten Haushaltsstrukturen anhand der Verteilung 
der Haushaltsgrößen. 

6) Mit der Entwicklung des Verfahrens der Zusammenführung/Haushaltegenerierung haben die Statistischen .Ämter des Bundes und der Länder methodisches Neuland betreten. Die im Vor
feld des Zensustests mit der Konzeption des Generierungsverfahrens betraute Arbeitsgruppe der Statistischen .Ämter des Bundes und der Länder konnte hierfür nur auf wenige Vorgängerar· 
bellen, etwa Im Rahmen des KOSIS-Verbunds, zurückgreifen. 
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Tabelle 5: Zatrl der Haushalte ohne Berücksichtigung der Registerfehler 

Generierung 

Haushaltsgröße 
1000 1 % 

1 1 2 

Haushalte insgesamt •••.•••. 29484,8 100 
davon mit ••• 

1 Person •.•.••••••••••••••. 9393,8 31,9 
2 Personen •••.•••••••••••• 10220,S 34,7 
3 Personen ••••••••••.••••• 4527,0 15,4 
4 Personen ················ 3779,4 12,8 
5 oder mehr Personen •••••• 1564,1 5,3 

Abweichungen zwischen der Haushaltestruktur aus der 
Generierung und der Haushaltebefragung ~önnen sich aus 
den folgenden vier Ursachen ergeben: 

1. Das Verfahren der Haushaltegenerierung an sich ist feh-
lerhaft. · 

2. Es liegen Fehler in den Datenquellen vor, in den Melde
registern vor allem in Form von Karteileichen und Fehl
beständen. 

3. In der Haushaltebefragung konnten Wohnhaushalte 
nicht befragt werden, sodass für diese kein Befragungs
ergebnis als Vergleichsmaßstab vorhanden Ist. 

4. Es liegen Fehler in der Haushaltebefragung vor. 

Um die Tauglichkeit des Verfahrens untersuchen zu können, 
wurde der Ergebnisvergleich auf Personen beschränkt, die 
sowohl in den Melderegistern vorkommen und auch in Woh
nungen leben, für die in der Haushaltebefragung jeweils ein 
belastbareres Befragungsergebnis vorliegt. Dadurch bleibt 
die Haushaltszahl der nachfolgenden Tabellen unterhalb 
der Zahl der Haushalte insgesamt. 

Tabelle 5 zeigt eine beinahe identische Verteilung der von 
den beiden Verfahren heivorgebrachten Haushalte nach 
der Haushaltsgröße. Allerdings zeigt sich beim Verfahren 
der Haushaltegenerierung eine gewisse Verschiebung der 
Haushaltsstruktur zu Gunsten der größeren Haushalte. Des
halb wird gegenwärtig untersucht, inwieweit sich das Ver
fahren noch optimieren lässt, um die Tendenz zu größeren 
Haushalten zu unterbinden. 

5.3 Einfluss von Fehlern des Melderegisters 

Die Melderegister als eine der beiden Datenquellen des Ver
fahrens der Haushaltegenerierung weisen Fehler in Form 

Haushaltebefragung 
1 

Abweichung der Spalte 
1von3 1 2von 4 

1000 1 % 1 Prozentpunkte 

3 1 4 1 5 1. 6 

29641,6 100 -q5 -

9440,4 31,8 -q5 +0,1 
10176,0 34,3 +M +0,4 
4629,5 15,6 -2,2 -0,2 
3843,6 13,0 -1,7 -0,2 
1552,0 5,2 +qB +0,1 

von Karteileichen und Fehlbeständen auf. Um den Einfluss 
dieser Fehler auf das Ergebnis der Haushaltegenerierung 
beurteilen zu können, werden in Tabelle 6 alle Personen in 
Wohnungen mit einem belastbaren Befragungsergebnis ver
glichen, wobei hier keine Korrekturen durch Mehrfachfall
prüfung und primärstatistische Maßnahmen im Bereich der 
Adressen mit 1 oder 2 Wohnungen an den Melderegisterda
ten berücksichtigt sind (siehe hierzu Kapitel 3). 

Aufgrund der Einbeziehung der (nicht temporären) Kartei
leichen und Fehlbestände ergibt sich eine noch deutlichere 
Verzerrung zu Gunsten großer Haushalte. Der Grund hierfür 
ist, dass in den Melderegistern mehr Karteileichen als Fehl
bestände vorhanden sind. 

zusammenfassend betrachtet zeigt sich die Haushaltege
nerierung in der Lage, Haushalte von beinahe .identischer 
Struktur wie die Haushaltebefragung abzubilden, sofern 
das Datenmaterial eine hinreichend hohe Qualität aufweist. 
Enthalten die Melderegister hingegen Fehler, kommt es zu 
einer Verschiebung der Haushaltsstruktur zu Gunsten gro
ßer Haushalte. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, dass in 
den Melderegistern die vom Melderechtsrahmengesetz vor
gesehenen Merkmale vollständig erfasst werden, sowie des 
Weiteren die Notwendigkeitvon Maßnahmen zur Reduktion 
von Registerfehlern. 

6 Ergebnisse des Tests zur Nutzung 
der erwerbsstatistischen Register 

Daten über die Erwerbstätigkeit der Bevölkerung sind seit 
jeher fester Bestandteil von Zensen. Sie liefern wichtige 
Informationen für die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs
politik (Struktur der Beschäftigten, Erwerbs- und Arbeits· 
losenquoten) sowie die Sozialpolitik (Erwerbsbeteiligung 

Tabelle 6: Zahl der Haushalte mit Berücksichtigung der Registerfehler 

Generierung Haushaltebefragung 
1 

Abweichung der Spalte 

Haushaltsgröße 
1von3 1 2von4 

1000 1 % 1000 1 % 1 Prozentpunkte 

1 1 2 3 1 4 1 5 1 6 

Haushalte insgesamt •••.•••• 29612,4 100 30068,8 100 -1,5 -
davon mit ••• 

1 Person ••••.•.••••••••.••. 9006,5 3q4 9517,1 31,7 -5,4 -1,3 
2 Personen ••••••••••••••.. 10138,3 34,2 10376,8 34,5 -2,3 -0,3 
3 Personen .••••...•••••••• 4760,3 16,1 4690,3 15,6 +1,5 +0,5 
4 Personen •••••••.•••••••• 3945,0 13,3 3901,4 13,0 +1,1 +0,3 
5 oder mehr Personen •••••• 1762,3 6,0 1583,2 5,3 +11,3 +0,7 
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und wirtschaftliche Situation der Haushalte). Diese vielfäl
tigen Informationen werden nicht nur für den Bund und die 
Länder verwendet, sondern auch in kleinräumiger Gliede
rung für vergleichende Strukturanalysen bis hin .zu Gemein
deteilen. Darüber hinaus werden die erwerbsstatistischen 
Daten intensiv von der empirischen Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung genutzt. Schließlich bilden· sie auch die 
Grundlage für arbeitsmarktpolitische Entscheidungen der 
EU (z.B. Förderungvon Problemgebieten im Rahmen derEU
Strukturfonds). 

In Deutschland existiert kein für die Statistik verwend
bares Register, das für alle Erwerbstätigen Daten enthält. 
Zur Gewinnung von Informationen über die Erwerbstätig
keit der Bevölkerung sollen beim künftigen Zensus Daten 
aus Registern bei der Bundesagentur für Arbeit (BA), den 
Gebietskörperschaften und anderen Stellen7) genutzt wer
den. Diese enthalten jeweils Angaben für einen Teilbereich 
der Erwerbstätigen .• mit denen insgesamt für knapp 90% 
aller Erwerbstätigen entsprechende Registerdaten vorlie
gen. Um das Verfahren der Zusammenführung der Meldere
gisterdaten mit den erwerbsstatistischen Dateien zu erpro-

... Rfm.,,.WJ.tn:leJJJIII k~ mu: clie llllteie.n der ßynd.e,sagentudür 
Arbeit genutzt, und zwar die Datei für sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigte, die Arbeitslosendatei sowie die 
Datei für Teilnehmer an Maßnahmen zur beruflichen Wei
terbildung. Anhand dieser Dateien sollte auch untersucht 
werden, wie sich die Umstellung von einer primärstatisti
schen Erhebung auf eine Registerauswertung auf die Ergeb
nisse für dies.en gesamtgesellschaftlich wichtigen Bereich 
auswirken wird. 

Zunächst ist festzustellen, dass sich die für die Zusammen
führung der Melderegisterdaten mit den erwerbsstatisti
schen Dateien entwickelten Verfahren bewährt haben. Wie 
Tabelle 7 zeigt, konnten dennoch im Bundesmittel (ohne 
Berlin) etwas mehr als 10% der Personen, die in den BA
Dateien enthalten sind, nicht unter der dort angegebenen 
Wohnanschrift in den Melderegistern gefunden werden. 
Die Hauptursache hierfür dürfte sein, dass die Meldere
gister aktueller sind als die Dateien der Bundesagentur 
für Arbeit. Während Veränderungen im Melderegister zeit
nah und unmittelbar durch den Meldevorgang der Bürger 
erfolgen, werden sie in den Dateien der Bundesagentur für 
Arbeit über vorgeschriebene Meldewege und Fristen vom 
Arbeitgeber veranlasst. Als Folge enthalten die Dateien der 
Bundesagentur für Arbeit zum Teil bereits veraltete Wohnan
schriften. Somit konnten im Test an sich erwerbstätige Per
sonen nicht richtig zugeordnet werden. Ein weiterer Grund 
dafür, dass der durchschnittliche Deckungsgrad zwischen 
den BA-Dateien und den Melderegistern nur bei knapp 90% 
lag, dürfte auf Abweichungen bei der Festlegung der in die 
Stichprobe aufgenommenen Gebäude zurückzuführen sein. 
Da in d~n BA-DCl~~ien di~ Ans~~riften ()ftrll51J~ <>.11.FI~ J!CIUS· 
numrnem:Z:usä'tze enthalten waren, wurden von der Bun
desagentur für Arbeit für Stichprobenadressen mit meh
reren Gebäuden bzw. Gebäudeteilen alle Personen unter 
dieser Adresse (Hausnummer) angefordert, während von 
Melderegisterseite nur die Personen in einem ausgewähl
ten Gebäude/Gebäudeteil bereitgestellt wurden. Dieser 
„Auswahlfehler" führt zu einer systematischen Überzeich
nung der Deckungslücke. Berlin scheint von dieser Probte-

Tabelle 7: Übereinstimmung der Dateien der Bundesagentur für Arbeit mit Melderegistern und Haushaltebefragung 
Hochgerechnetes Ergebnis des Zensustests vom S. Dezember 2001 

Bundesland Personen in Dateien der 1 Davon enthalten In .•. 
Bundesagentur für Arbeit! Melderegister 1 Haushaltebefragung 1 Melderegister 1 Haushaltebefragung 

Gemeindegrößenklasse Anzahl 1 % 

Baden-Württemberg •••...••• 4608844 3970822 3915786 86,2 85,0 
Bayern „„„ .. „„„.„„.„. 5254790 4686616 4560926 89,2 86,8 
Brandenburg „ „ „. „. „ „ .„ 1074778 976053 '739077 $1q8 87,4 
Bremen •.••••• „„ ........... 289665 259558 251850 89,6 86,9 
Hamburg „ .. „ .. „ •.. „ ..... 684733 598898 587634 87,5 85,8 
Hessen ••• „ ..... „.„.„. „. 22'73599 2103036 2020854 91,7 88,1 
Mecklenburg-Vorpommern ••• 782887 708336 692584 9q5 88,5 
Niedersachsen „ „ „. „ .. „ „ 3082089 2815918 2737610 91,4 88,8 
Nordrhein-Westfalen ••••.••.• 7263804 6471619 6255320 89,1 86,1 
Rheinland-Pfalz •••••• „ ...... 1563640 1400375 1353662 89,6 86,6 
Saarland „ ... „ .. „.„ .• „„. 407247 363533 340561 89,3 8~6 
Sachsen .„ ... „„.„ ........ 1985288 1836771 1791226 92,5 9q2 
Sachsen-Anhalt „ „. „ ....•.. 1185797 1096712 1052385 945 88,7 
Schleswig-Holstein ••••••.••• 1117835 985347 '739138 88,1 84,0 
Thüringen „„„ .... „.„.„„ 1025145 967951 928479 94,4 9q6 
Gemeinden mit .•• bis 

unter ••• Einwohnern 
unter 10 000 .• „ „ „ .. 9948777 9005294 8828901 9q5 88,7 

10000- 50000 „.„ .. „. 10716914 9665n5 9353573 9q2 87,3 
50 000 -800 000 „ ........ 10333882 9162423 8820583 88,7 85,4 

800 000 und mehr (ohne 
Berlin) •• „ .• „.„„ ... „ ... 1620567 1408104 1364035 86,9 84,2 

Deutschland (ohne Berlin) ••• 32620140 29241546 28367092 89,6 87,0 
nachrichtlich: Berlin „ .. „ ... 1920736 1264490 1210839 65,8 63,0 

7) Weitere Quellen, die prinzipiell nutzbar sind, aber im Zensustest nicht untersucht wurden, sind beispielsweise die Register der Berichtsstellen der Personalstandstatistik (Beamte, Rich
ter und Soldaten), der Berichtsstellen derVersorgungsempfilngerstatlstlk (Pensionäre unter 65 Jahren, dienstunfilhlge Beamte und Soldaten) und der Rentenversicherungsträger (Rentner 
unter 65 Jahren). • 
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matik in besonderem Maße betroffen und wurde deshalb in 
den Tabellen 7 und 8 nur nachrichtlich erwähnt. 

Eine Betrachtung nach Gemeindegrößenklassen zeigt, dass 
in kleineren Gemeinden der durchschnittliche Deckungs
grad der Dateien der Bundesagentur für Arbeit mit den Mel
deregisterdaten um bis zu knapp 4 Prozentpunkte höher 
liegt als in den Großstädten (ohne Berlin). 

Da es für arbeitsmarktpolitische Entscheidungen bedeut
sam ist, zwischen Erwerbstätigen und Erwerbslosen 
unterscheiden zu können, und auch die Zensusergeb
nisse entsprechend genutzt werden, wird in Tabelle 8 der 
Deckungsgrad der einzelnen Dateien der Bundesagentur für 
Arbeit mit den Melderegistern gezeigt. 

In Tabelle 8 weist die Datei der sozialversicherungspflich
tig Beschäftigten mit 11,2% eine deutlich höhere Deckungs
lücke auf als die Dateien der Bundesagentur für Arbeit zu 
Arbeitslosen (3,3%) und zu den Teilnehmern an Weiterbil
dungsmaßnahmen (4,2%). Ursächlich hierfür ist, dass die 
beiden zuletzt genannten Dateien ereignisbezogen geführt 
werden, in unmittelbarem Bezug zu Leistungen der Bundes
agentur für Arbeit stehen und somit wesentlich aktuel
ler sind. Die Meldungen über sozialversicherungspflich
tige Beschäftigung liegen dagegen in der Regel ungefähr 
neun Monate nach dem jeweiligen Stichtag vor.8) Sie sind 
mit Ungenauigkeiten behaftet, da nicht sämtliche Meldun
gen der Arbeitgeber bis zur Aufbereitung der Daten vollstän
dig und korrekt eintreffen. Folglich werden Adressänderun
gen erst mit mindestens neunmonatigerVerzögerung in der 
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Datei der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wirk
sam. 

Probleme in der Aktualität der Daten - insbesondere bei 
der aktuellen Wohnanschrift ~ und die beschriebenen Pro
bleme bei der Gebäudezuordnung in der Stichprobe führ
ten im Test zu einer Reduzierung der Ergebnisqualität. Bei 
einer flächendeckenden Erhebung werden die stichpro
benbedingten Probleme naturgemäß nicht gegeben sein. 
Auch die fehlende Aktualität der Adressen wird bei einer flä
chendeckenden Erhebung von geringerer Bedeutung sein 
als im Zensustest. Die Personen, deren Datensätze unter 
einer bestimmten Adresse nicht gefunden werden kön
nen, sind in der Regel anhand der Merkmale Name, Vor
name, Geschlecht und Geburtsdatum mit den Angaben aus 
dem Melderegister unter der neuen aktuellen Adresse ver
knüpfbar. Für eine solche Verknüpfung Ist ein entsprechen
der Abgleich mit dem Gesamtbestand des Melderegister
datenmaterials erforderlich. Sowohl die Programmentwick
lung hierfür als auch die in der Durchführung zwangsläufig 
notwendigen Bearbeitungsschritte dürften mit erheblichem 
Aufwand verbunden sein. 

Eine weitere Aufgabe des erwerbsstatistischen Teils des 
Zensustests war zu prüfen, inwieweit die Angaben aus den 
Dateien der Bundesagentur für Arbeit mit den Angaben zur 
Erwerbstätigkeit in der Haushaltebefragung übereinstim
men. In diesen Vergleich wurden von den 15- bis 65-Jähri
gen nur diejenigen Personen einbezogen, die in Melderegis
ter und Haushaltebefragung "paarig" waren und zudem in 
den Dateien der Bundesagentur für Arbeit geführt wurden. 
Hochgerechnet waren dies knapp 29 Mill. Personen. 

Tabelle 8: Deckungsgrad der einzelnen Dateien der Bundesagentur für Arbeit mit den Melderegistern 
Hochgerechnetes Ergebnis des Zensustests vom 5. Dezember 2001 

Bundesland 

Gemeindegrößenklasse 

Baden-Württemberg ..•...••• 
Bayern „„ ..... „„„„.„„. 
Brandenburg .... „ „. „ „ ... . 
Bremen „ .... „ ........... „. 
Hamburg „ .. „„ ........ „ .. 
Hessen „„ .. „.„ .. „„„.„ 
Mecklenburg-Vorpommern ... 
Niedersachsen „. „ „ .... „ „ 

Nordrhein-Westfalen ........ . 
Rheinland-Pfalz .• „ •... „ „ „ 
Saarland „„ .. „„„ ........ . 
Sachsen •..•.. „„„.„.„ .. . 
Sachsen-An halt ... „ „ „ ... „ 
Schleswig-Holstein ...•..•..• 
Thüringen „„.„„„„ ..... „ 

Gemeinden mit ..• bis 
unter ... Einwohnern 

unter 10 000 .„ „ „ „. 
10000- 50000 .. „„.„. 
50 000 - 800 000 . „ .. „. „ 

800 ooo und mehr (ohne 
Berlin) .„.„„ ..... „„„„ 

Deutschland (ohne Berlin) ... 
nachrichtlich: Berlin „ „ .. „. 

Personen in den Dateien 'der Bundesagentur für Arbeit zu ... 

sozialversicherungs-1 
pflichtig 

Beschäftigten 

4360618 
4948768 

838982 
2493n 
626676 

21U680 
608962 

2728416 
6465879 
1429633 

365n5 
1590191 

924485 
1011412 

839.220 

8946064 
9664769 
9008605 

1481580 

29101019 
1529560 

Arbeitslosen 

Anzahl 

226661 
285778 
216130 

39009 
58057 

169324 
156185 
323083 
750317 
126043 
39219 

375935 
235024 
100294 
165943 

935683 
960449 

1239027 

131842 

3267000 
356757 

1 

Weiterbildungs· 
maßnahmen 

21565 
20243 
19665 

I 
I 

11595 
17739 
30591 
47609 

7963 
2303 

19163 
26288 
6129 

19982 

67031 
91696 
86249 

7145 

252121 
34419 

Davon in den Melderegistern 

Sozialversicherungs-1 1 Teilnehmer an 
pflichtig Arbeitslose Weiterbildungs-

Beschäftigte maßnahmen 

85,6 
88,7 
89,5 
88,8 
86,9 
91,2 
88,7 
91,0 
88,1 
88,8 
88,4 
91,2 
91,2 
87,4 
93,7 

89,8 
89,4 
87,6 

86,1 

88,8 
.65,1 

% 

96,1 
97,7 
95,5 
94,4 
93,8 
97,0 
96,5 
95,3 
97,1 
97,0 
96,6 
97,7 
96,9 
95,2 
97,5 

96,7 
97,6 
96,1 

95,6 

96,7 
68,8 

97,8 
97,8 
94,0 

I 
I 

95,8 
9&3 
85,2 
97,6 
9&9. 
97,2 
96,7 
97,6 
94,2 
.9&4 

97,1 
93,9 
96,9 

93,9 

95,8 
67,1 

8) Siehe Brixy, U.: .Die Betriebsdatei der Beschiftigtenstatlstik der Bundesanstalt filr Arbeit", Institut filr Arbeitsmarkt· und Berufsforschung der Bundesanstalt filr Arbeit, 1999. 
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Zwischen den Daten der Bundesagentur für Arbeit und den 
durch die Haushaltebefragung gewonnenen erwerbsstatis
tischen Angaben wurden nicht unerhebliche Abweichungen 
festgestellt. So haben hochgerechnet mehr als 4 Mill. Perc 
sonen, die in den BA-Dateien als sozialversicherungspflich
tig beschäftigt, arbeitslos gemeldet oder als Teilnehmer an 
einer Weiterbildungsmaßnahme gekennzeichnet waren, in 
der Haushaltebefragung keine Angaben zu ihrer Erwerbstä
tigkeit gemacht. Auch bei den Personen, für die sowohl bei 
der BA als auch bei der Haushaltebefragung erwerbsstatis
tische Angaben vorlagen, gab es beträchtliche Abweichun
gen. Insbesondere traten Differenzen bei der Stellung im 
Beruf der sozialyersicherungspflichtig Beschäftigten auf. In 
den BA-Dateien werden die Beschäftigten nach ihrer Zuge
hörigkeit zum jeweiligen Rentenversicherungsträger als 
Arbeiter oder Angestellter klassifiziert; bei der Haushalte
befragung erfolgt die Einstufung durch die Beschäftigten 
selbst bzw. durch ein anderes Haushaltsmitglied. Nach 
allem ist es derzeit im Einzelfall nicht festzustellen, ob die 
Angaben der Bundesagentur für Arbeit oder diejenigen der 
Haushaltebefragung den tatsächlichen Gegebenheiten bes
ser entsprechen. Im Zensustest waren zu diesen Differenzen 
keine weiteren Aufklärungen möglich, insbesondere sind 
oel. der Haüsllalfäf>efrägung aus Zeitirtinden keine Nach
erhebungen durchgeführt worden. 

zusammenfassend hat der erwerbsstatistische Teil des Zen
sustests gezeigt, dass die Nutzung von Verwaltungsdaten 
für Zwecke eines registergestützten Zensus möglich ist. 
Die Daten der BA sind grundsätilich verwertbar, gleichwohl 
sind qualitätssteigernde Maßnahmen (z.B. Aktualisierung 
von Adressen und anderen Merkmalen zum Zählungsstich
tag, Nachlieferung von verspätet eingehenden Meldungen) 
seitens der BA erforderlich. In einem künftigen Zensus kön
nen zusätzlich Daten der Gebietskörperschaften und ande- · 
rer Stellen herangezogen werden, um die Darstellung der 
Erwerbstätigkeit der Bevölkerung zu vervollständigen. Für 
die Selbstständigen und mithelfenden Familienangehöri
gen können Informationen aus ergänzenden Stichprobener
hebungen gewonnen werden (siehe Abschnitt 7.2). 

7 Vorschläge zu Modellvarianten 
für einen registergestützten Zensus 

Zentrales Ergebnis des Zensustests ist, dass ein register
gestützter Zensus in Deutschland machbar ist und sich die 
im Zensustestgesetz vorgesehenen statistischen Methoden 
und Verfahren bewährt haben. Der Zensustest hat aber auch 
gezeiit, dass die Registernutzung um primärstatistische Ver
fahren ergänzt werden muss, weil insbesondere die Melde
registerdaten als Grundlage belastbarer amtlicher Einwoh
nerzahlen überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden 
müssen. Im Folgenden werden deshalb zunächst Modelle 
vorgestellt, die die Basisbausteine gemeinsam haben, sich 
aber in der Ausgestaltung der ergänzenden Stichprobener-
hebungen unterscheiden. · 

7.1 Basisbausteine des 
registergestützten Zensus 

Die Analyse der Testergebnisse hat sehr schnell deutlich 
werden lassen, dass es bei Sondergebäuden (z.B. Anstal
ten, Studentenwohnheimen) sehr hohe Fehlerraten in den 
Melderegistern gibt, die sich nur primärstatistisch klären 
lassen.9) Entsprechend werden die empfohlenen Befragun
gen bei den Vervlaltern von Anstalten und Bewohnern von 
Studentenwohnheimen wie die im Zensustestgesetz vorge
sehenen Methoden zur statistischen Kontrolle der Melde
register mit zu den Basisbausteinen eines künftigen Zen
sus gerechnet. 

Die. Umsetzung der Basisbausteine würde bei flächende
ckender Durchführung zu folgenden Aufwänden führen: 

- Abfrage und Verarbeitung von Daten der Melderegis
ter von allen Gemeinden zu zwei Stichtagen Oeweils rd. 
88 Mill. Datensätze; Zahl derGemeinden am 31. Dezem
ber 2000: 13 811); 

- Abfrage und Verarbeitung von Daten der erwerbsstatis
trscfren ~sTet wmien aefBunaesagetfüir für Ameit, 
Register der öffentlichen Verwaltung) für rund 36,5 Mill. 
Erwerbspersonen; 

- postalische Gebäude- und Wohnungszählung bei rund 
17 Mill. Gebäude- und Wohnungseigentümern; 

- primärstatistische Erhebung von rund 2 Mill. Personen 
in Sondergebäuden, darunter Anstalten (Befragung der 
Verwalter) und Studentenwohnheime (Befragung der 
Bewohner); 

- Befragung von rund 0,5 Mill. Personen, die bei der Mehr
fachfallprüfung (MFF) als Dubletten erkannt werden und 
bei denen die Frage des Hauptwohnsitzes im Rahmen 
der Mehrfachfallprüfung maschinell nicht lösbar war; 

- Durchführung der maschinellen Haushaltegenerierung 
für rund 38,5 Mill. Haushalte. 

Der Zusammenhang der Basisbausteine eines registerge
stützten Zensus ist in Schaubild .1 dargestellt. 

Damit können demographische Grunddaten wie Alter, 
Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand und Wohn
status ebenso wie erwerbsstatistische Daten (z.B. von 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten oder Beamten) 
im Haushalts- und Wohnungszusammenhang gewonnen 
werden. 

7.2 Registergestützter Zensus und 
ergänzende Stichprobenerhebungen 

Mit den in den Basisbausteinen des registergestützten Zen
sus integrierten Aufbereitungs- und Korrekturverfahren 

9) Ober diese Empfehlung hln•us kam es nicht zu weiteren ergebnisverbessemden Vorschlägen. Es konnten lediglich einige wenige ,.Ausreißer" entdeckt werden, deren Erhebung unter Auf
wand-Nutzen-Gesichtspunkten nicht empfohlen werden kann. Zu diesem Ergebnis kommt man sowohl bei der Verwendung von demographischen Merkmalen zur Abgrenzung der Problem-. 
adressen als auch bei der Verwendung von Abgrenzungsmerkmalen, die aus einer Kombination von Merkmalen aus verschiedenen Erhebungsteilen gebildet werden können (z.B. das Ver
hältnis der Zahl unterschiedlicher Familiennamen im Melderegister zur Zahl der Wohnungen aus einer Gebäude- und Wohnungserhebung). 
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Schaubild 1 

Basisbausteine eines registergestützten Zensus 

Erhebung in 
Sondergebäuden, 
darunter Anstalten 

Melderegister 

Mehrfachfallprüfung 
einschl. Befragung von 

Dubletten 

Haushaltegenerierung 

Zusammenführung 

Zensusdatensatz 

lässt sich die Karteileichenrate von 4,1 auf 2,3%1~ sen
ken. Ihr steht eine Fehlbestandsrate von 1,7% gegenüber. 
Wie bereits festgestellt, streuen die Fehlerraten (Karteilei
chen- und Fehlbestandsraten) für Gemeinden unterschied
licher Größe und damit die zu erwartende Genauigkeit der 
Einwohnerzahlen stark, und es bedarf weiterer korrigieren
der Maßnahmen in Form von ergänzenden Stichprobener
hebungen. 

Grundgedanke der ergänzenden Stichprobenerhebungen 
ist es, in den Gemeinden - zusätzlich zur Auswertung der 
Melderegister - auf Stichprobenbasis eine Befragung von 
Personen durchzuführen, mit dem Ziel, die Karteileichen
und Fehlbestandsrate für die einzelne Gemeinde zu ermit
teln und die für die Gemeinde zunächst festgestellte Ein
wohnerzahl in dieser Größenordnung zu korrigieren. Hierbei 
werden mit Hilfe einer u. a. nach Gemeinde- und Adress
größe geschichteten Zufallsstichprobe in allen Gemeinden 
Adressen ausgewählt und die tatsächlichen Bewohner pri
märstatistisch durch Erhebungsbeauftragte festgestellt.11) 

Durch Vergleich mit den Daten der Melderegister werden 
die Registerabweichungen ermittelt und auf die gesamte 

~ 10) Ohne den Bereinigungseffekt der Haushaltegenerierung. 

Gebäude- und 
Wohnungszählung 

Dateien der 
Bundesagentur 

für Arbeit 
und andere 
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Gemeinde hochgerechnet. Der Stichprobenplan ist derart 
angelegt, dass mit 95-prozentiger Vertrauenswahrschein
lichkeit die Abweichung des hochgerechneten Ergebnisses 
vom wahren Wert im Durchschnitt der Gemeinden maximal 
± 1 % beträgt. 

Die mit der Stichprobe zur Qualitätskontrolle festgestell
ten Fehlerquoten werden für die Korrektur der amtlichen 
Einwohnerzahl genutzt. Dabei sind - über die unmittel
bare Bereinigung der an den ausgewählten Adressen fest
gestellten Registerfehler hinaus - zwei Vorgehensweisen 
denkbar: 

- mit der aus der Stichprobe geschätzten Karteileichen
und Fehlbestandsrate wird lediglich eine statistische 
Korrektur der Gesamteinwohnerzahl der Gemeinde vor
genommen; 

aus den Melderegisterdaten für die Gemeinde werden so 
viele Personensätze herausgenommen bzw. den Melde
registerdaten hinzugefügt, bis die in der Stichprobe fest
gestellten Registerfehler kompensiert sind. 

11) Oie Auswahl der Adressen erfolgt auf der Basis der Melderegisterdaten. Dies kann zu einer Unteischiltzung der Melderegisterfehlbestände durch die Stichprobe lilhren, da Adressen mit 
bewohnten Gebäuden, deren Bewohner aber sämtlich nicht Im Melderegister verzeichnet sind, keine Auswahlchance erhalten. Um dlese Verzerrung bei der Schätzung der Melderegister
fehler durch die Stichprobe auszugleichen. müssen diese Adressen bei einem künftigen Zensus durch Abgleich der Angaben zur Gebäude- und Wohnungszählung mit den Melderegister
daten Identifiziert und die fehlenden Angaben noch erhoben werden. 
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Mit dem erstgenannten Verfahren würden zwei Einwohner
zahlen produziert und die gebildeten Haushaltsstrukturen 
verzerrt, was zu erheblichen Akzeptanzproblemen führen 
dürfte. Beim zweitgenannten Verfahren wird dieses Problem 
vermieden, daher sollte dieses bevorzugt werden. Die Fest
legung der Personen, die als Karteileiche zu löschen oder 
als Fehlbestand aufzun.ehmen sind, könnte entsprechend 
einem in der Haushaltegenerierung aufgestellten Ranking 
nach der Höhe der Wahrscheinlichkeit eines Registerfehlers 
erfolgen. Hierzu sind noch geeignete Konzepte auszuarbei
ten und zu erproben. 

Das Ablaufschema des Zensusmodells mit ergänzender 
Stichprobenerhebung ist in Schaubild 2 dargestellt. 

Die ergänzende Stichprobenerhebung kann grundsätzlich 
in allen Gemeinden oder nur in Gemeinden einer bestimm
ten Mindestgröße durchgeführt werden. Die zuletzt genann
ten Modellüberlegungen beziehen aufgrund der Höhe des 
absoluten Registerfehlers alle Gemeinden mit 10000 und 
mehr Einwohnern ein. 

Das mstnnnent 4er Sticllprobenerlrebung eröffnet mdem 
prinzipiell die Möglichkeit, Daten über weitere zensusty
pische Merkmalsbereiche zu erheben, wie zum Beispiel 
Daten 

- zur Erwerbstätigkeit Selbstständiger und mithelfender 
Familienangehöriger, 

- zum überwiegenden Lebensunterhalt, 

- zum Bildungsstand (schulische und berufliche Ab
schlüsse), 

- zur Struktur der Pendler (benutzte Verkehrsmittel, Entfer
nungen, Wegezeiten), 

- zum ausgeübten Beruf sowie 

- zu Schülern/Schülerinnen und Studierenden. 

Die mit der Stichprobe zusätzlich erhobenen Daten kön
nen allerdings nicht wie die aus dem Melderegister, der 
Gebäude- und Wohnungszählung und .der Haushaltege
nerierung gewonnenen Daten kleinräumig (unterhalb der 
Gemeindeebene) ausgewertet werden. Auf höheren regi
onalen Ebenen sind dagegen zuverlässige Aussagen mög
lich. 

Werden ·die Alternativen "Stichprobenerlrebang in alll!n . 
Gemeinden" bzw. „Stichprobenerhebungen nur in Gemein
den mit 10000 und mehr Einwohnern" kombiniert mit 
der Option, ergänzend weitere zensustypische Merkmale 

Schaubild 2 
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Übersicht 2: Modellvarianten des registergestützten Zensus mit ergänzenden Stichprobenerhebungen 

Modell 1 1 Modell2 

~ n 
Variante 1.1 1 Variante 1.2 1 Variante 1.3 1 Variante 2.1 1 Variante 2.2 

1 Basisbausteine X X X X X 
2 Stichprobe zur statistischen Korrektur 

der Melderegister 
2.1 in allen Gemeinden mit 10 000 und 

mehr Einwohnern X X X X X 
2.2 in allen Gemeinden mit weniger als 

10 000 Einwohnern X X X 
3 Stichprobe zum Nachweis zusätzlicher 

Merkmale 
3.1 in allen Gemeinden mit 10 000 und 

mehr Einwohnern X X X 
3.2 in allen Gemeinden mit weniger als 

10 000 Einwohnern X 1) 

4 Befragung in Ein- und Zweifamilien-
gebäuden mit unplausiblen Melde· 
registerdaten in Gemeinden mit weni-
ger als 10 000 Einwohnern X X 

1) Zur Ermittlung von Landes- und Kreisergebnissen wäre bundesweit eine zusätzliche Befragung von rd. 300 000 Personen in Gemeinden mit weniger als 10 000 
Einwohnern erforderlich. 

zu erheben, ergeben sich die in Übersicht 2 dargestell
ten Modellvarianten. Die Modellvarianten werden in den 
Abschnitten 7.2.1 und 7.2.2 detailliert beschrieben. 

7 .2.1 Modell 1: Registergestützter Zensus 
und Stichprobe in allen Gemeinden 

Stichprobe zur statistischen Bereinigung 
der Melderegister 

Bei Anwendung der ergänzenden Stichprobenerhebung auf 
alle Gemeinden - in Deutschland gab es am 31. Dezem
ber 2000 13 811 Gemeinden - wären bundesweit etwas 
mehr als 10 Mill. Personen durch Interviewer zu befragen. 
6,2 Mill. der zu Befragenden leben in Gemeinden mit weni
ger als 10000 Einwohnern (siehe Tabelle 9). In den 1323 
Gemeinden mit 10000 bis unter 50000 Einwohnern wären 
etwas mehr als 2,9 Mill. Personen zu befragen. In den 190 
Gemeinden von 50000 und mehr Einwohnern betrüge der 
Stichprobenumfang etwa 900 000 Personen. 

Tabelle 9 verdeutlicht, dass der Auswahlsatz in den klei
nen Gemeinden sehr hoch ist. In gut über 2 000 Gemein
den würde er deutlich über 60% liegen. Die Stichproben-

Tabelle 9: Stichprobenumfang der ergänzenden 
Stichprobenerhebung 

Größenklasse der Gemein-
Bevölkerun 

1 Zu befragende Personen 

Gemeinden von • . . bis dent) ·ol insgesamt:!) ~e Gemeinde 
unter • . . Einwohnern 

Anzahl Mill. 1 Anzahl 

unterlOOOO ••.•... 12298 n.rn 6,20 X 
unter2 000 ..•.•.. 8507 6,14 2,80 329 
2000-10000 ..• 3791 · 16,93 3,40 898 

10 000 - 50 000 ... 1323 26,09 2,93 2214 
50 000 und mehr .•. 190 7,28 0,90 4719 

Insgesamt •.. 13811 81,63 10,03 X 

1) Stand: 31. Dezember 2000. - 2) Eine nach Bundesländern getrennt 
durchgeführte Berechnung mit exakter Zuordnung der Gemeindezahlen 
nach Ländern kommt zu geringfügig anderen Ergebni~sen und zu einem 
Befragungsumfang von insgesamt 10,1 Mill. Personen. Daher ergibt sich 
eine geringfügige Abweichung zu den Anhangtabellen. 
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umfänge weisen zudem für die Gemeinden, die mit ihrer 
Einwohnerzahl geringfügig unterhalb oder oberhalb des 
Schwellenwertes zwischen zwei Gemeindegrößenklassen 
liegen, große Unterschiede auf. Der Stichprobenplan kann 
beispielsweise dazu führen, dass in einer Gemeinde mit 
1999 Einwohnern 329 Personen oder 16,5% der Einwohner 
in die Stichprobe gelangen, während es bei einer Gemeinde 
mit 2 000 Einwohnern 898 Personen oder 45% sind. 

Mit der Durchführung der Stichprobenerhebung zur statis
tischen Bereinigung der Melderegister in allen Gemeinden 
lassen sich die Einwohnerzahlen nach einem einheitlichen 
Verfahren mit gleicher Genauigkeit feststellen. Die im Zen
sustest ermittelte erhebliche Streuung der Registerfehler 
zwischen den Gemeinden kann wirksam reduziert werden. 

Ergänzende Stichprobe zum 
Nachweis zusätzlicher Merkmale 

Die oben beschriebene Stichprobe ist zu klein, um für alle 
Gemeinden Ergebnisse über die in den Basisbausteinen 
erhobenen Merkmale hinaus erstellen zu können. Für den 
Nachweis zusätzlicher Merkmale würde eine Stichprobe von 
550Adressen je Gemeinde benötigt. Dies würde gleichzeitig 
die Genauigkeit der Schätzung der Einwohnerzahl erhöhen. 
Insgesamt müssten bundesweit rund 20,4 Mill. Personen 
befragt werden, um für alle Gemeinden belastbare Ergeb
nisse nachweisen zu können. Reduziert man die Anforde
rung darauf, nur für Kreise und für Gemeinden mit 10000 
und mehr Einwohnern diese zusätzlichen Merkmale auszu
werten, so reduziert sich der Aufwand auf eine Befragung 
von rund 11,8 Mill. Personen, also gut ein Sechstel mehr 
gegenüber der Befragung ohne zusätzliche Merkmale. 

Bei der flächendeckenden Erhebung zusätzlicher Merkmale 
sind Kosten von rund 464 Mill. Euro zu erwarten. Bei Erhe
bung der zusätzlichen Merkmale nur für Gemeinden mit 
10000 und mehr Einwohnern reduzieren sich die Kosten auf 
etwa 386 Mill. Euro. 
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Bei allen in Übersicht 3 dargestellten Varianten sind die zu 
den Basisbausteinen gehörenden Erhebungen und Bearbei
tungen durchzuführen. Die Varianten unterscheiden sich 
danach, für welche Gemeinden Stichproben zur Erhebung 
weiterer Merkmale vorgesehen sind. 

Übersicht 3: Stichprobenumfang und Kosten der Varianten des 
Zensus-Modells 1 

Maximaler 

Modell 1 Erhebungsumfan1 
(Eigentümer, 

Personen In Mill.) 

Basisbausteine Gebäude- und 
Wohnungszählung: 17,0 
Mehrfachfallprüfung: +0,5 
Anstalten/Studenten-
wohnheime: ±1.Q 
Summe 19,5 

Basisbausteine und ergänzende Stichprobe 
zur Qualitätskontrolle in allen Gemeinden 19,5 
- ohne Erhebung weiterer Merkmale 

(Variante 1.1) .tlQJ 
Summe 291> 

- einschließlich Erhebung weiterer 
Merkmale in Gemeinden mit 10 000 und 

.... ~tmem(Varianfäf.2). mm ••••••• ±.ml 
Summe 31,3 

- einschließlich Erhebung weiterer Merk-
male in alten Gemeinden (Variante 1.3) +20,4 
Summe 39,9 

7.2.2 Modell 2: Registergestützter Zensus 
und Stichprobe in Gemeinden 
ab 10 000 Einwohnern 

Kosten in 
Mill.EUR 

271 

271 

.~ 
368 

+Hs 
386 

+193 
464 

•I• 

Um die Kosten für einen registergestützten Zensus nied
rig zu halten, könnte die ergänzende Stichprobenerhebung 
zur statistischen Bereinigung der Melderegister nur auf die 
Gemeinden mit 10000 und mehr Einwohnern beschränkt 
werden. In kleineren Gemeinden werden in diesem Fall nur 
die Erhebungen der Basisbausteine eingesetzt. Ergänzend 
wird in diesen Gemeinden bei denjenigen Ein- und Zweifa
milienhäusern, deren Generierungsergebnis nicht plausibel 
ist, gezielt die tatsächliche Wohnungsbelegung nachgefragt, 
wodurch sich die Karteileichenraten spürbar reduzieren lie
ßen (siehe Kapitel 5). 

Bei diesem Modell kann zwar lediglich die Streuung der 
Registerfehler zwischen den Gemeinden mit 10000 und 
mehr Einwohnern reduziert werden, aber es können mit die
ser Vorgehensweise akzeptable Ergebnisse für alle regiona
len Ebenen bis zur Gemeindeebene ermittelt werden. Die 
Qualität der amtlichen Einwohnerzahl für die Gemeinden 
mit weniger als 10000 Einwohnern bleibt im Mittel auf dem 
Niveau, das bereits mit den Basisbausteinen erreichbar ist 
(Karteileichen: 0,7%; Fehlbestand: 1,3%). Der notwendige 
Befragungsumfang in Gemeinden mit 10000 und mehr Ein
wohnern beträgt rund 3,9 Mill. Personen (zuzüglich rd. 1,7 
Mill. Personen, die im Rahmen der Haushaltegenerierung in 
Ein- und Zweifamilienhäusern befragt werden müssen). Die
ses Modell mit unterschiedlichen Verfahren für kleine und 
große Gemeinden lässt sich für rund 315 Mill. Euro realisie
ren (siehe Übersicht 4). 
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Übersicht 4: Stichprobenumfang und· Kosten der Varianten des 
Zensus-Modells 2 

Maximaler 
Erhebungsumfan! Kosten in Modelt2 (Eigentümer, Mill.EUR 
Personen in Mill.) 

Basisbausteine Gebäude- und 
Wohnungszi;ihlung: 17,0 
MehrfachfallprUfung: +0,5 
Anstalten/Studenten-
wohnheime: ±1.Q 
Summe 19,5 271 

Basisbausteine und ergänzende Stichprobe 
zur Qualitätskontrolle in Gemeinden mit 
10 000 und mehr Einwohnern 19,5 271 
- ohne Erhebung weiterer Merkmale + 1,7') +4 

(Variante 2.1) :ti.l1 +40 
Summe 25,1 315 

-·einschließlich Erhebung weiterer 
Merkmale in Gemeinden mit 10 000 und +1,71) +4 
mehr Einwohnern (Variante 2.2) ~ +61 
Summe 27,1 336 

1) Haushaltegenerierung.- 2) Einschl. 0,3 Mill. Befragter zur Ermittlung 
zuverlässiger Ergebnisse für Kreise, Regierungsbezirke und Länder. 

Auch· in diesem··Medell· besteht die Mßglicltkeit, 'Weitere 
Merkmale zu erheben. Hierzu ist eine Erhöhung des Befra
gungsumfangs um 2 Mill. auf rund 5,9 Mill. Personen erfor
derlich (zuzüglich 1,7 Mill. Personen für die Befragung im 
Rahmen der Haushaltegenerierung). Die Erhebung der 
zusätzlichen Merkmale erhöht die Kosten des Modells auf 
rund 336 Mill. Euro. 

7.3 Modell 3: Kombination aus register
gestütztem und traditionellem Zensus 

Die Umsetzung der Basisbausteine, ergänzt um eine Befra
gung der in der Haushaltegenerierung auffällig geworde
nen Fälle im Ein- und Zweifamilienhausbereich, führt bei 
Gemeinden unter 100000 Einwohnern im Durchschnitt zu 
einer leichten Unterschätzung der Einwohnerzahlen (siehe 
Tabelle 3). Dagegen ist in Großstädten im Mittel mit einer 
relativ deutlichen Überschätzung zu rechnen. Um dies zu 
vermeiden, sieht Modell 3 für die Gemeinden unter 100 000 
Einwohnern einen registergestützten Zensus - wie im Zen
sustest erprobt - vor. In den Großstädten (Gemeinden mit 
100000 und mehr Einwohnern) werden die Haushalte flä
chendeckend (etwa 25 Mill. Personen) durch Interviewer 
befragt. 

Da die Daten zu Gebäuden und Wohnungen wie die weite
ren Merkmale zu Berufen, Bildung und Pendlern direkt bei 
den Bewohnern erhoben werden, kann in den Großstädten 
auf die postalische Gebäude- und Wohnungszählung ver
zichtet werden. Diese zusätzlichen Merkmale werden aber 
nur für die Großstädte vorliegen, Kreis- oder Landesergeb
nisse können nicht erstellt werden. 

Die Gesamtkosten bei diesem Modell belaufen sich auf 
rund 538 Mill. Euro. 

In Modell 3 bleibt die Qualität der amtlichen Einwohner
zahl für die Gemeinden mit weniger als 100000 Einwoh
nern auf dem Niveau, das bereits mit den Basisbausteinen 
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übersieht 5: Zensus-Modell 3 

a) Verfahren der Datengewinnung 
- Auswertung der Melderegister zu zwei 

Stichtagen 
- Auswertung der eiwerbsstatistischen 

Register 
- postalische Gebäude- und Wohnungs

zählung 

- maschinelle Generierung von (Wohn-) 
Haushalten, 

- primärstatistlsche Erhebung von An
staltsgebäuden und Studentenwohn
heimen 

b) Verfahren zur statistischen Bereinigung 
der Melderegister 

Einbezogen sind: 
alle Gemeinden 

alle Gemeinden 

Gemeinden unter 100 000 
Einwohnern; postalische 
Befragung von rund 14 Mill. 
Gebäude-/Wohnungseigen
tümem 
Gemeinden unter 100 000 
Einwohnern 
Erhebungsumfang maximal 
2 MilL Personen 

- Mehrfachfallprüfung (angewandt auf die telefonische/postalische 
Melderegister und bestehend aus den Befragung von etwa 0,5 Mill. 
Komponenten .Bereinigung von fluk- Personen zur Klärung von 
tuationsbedingten Fehlern" und .Dub- Dubletten 
lettenprüfung") 

- Auflösung von Registerfehlern bei Ein
und Zweifamilienhäusern in der Haus
haltegenerierung 

telefonische/postalische 
Befragung von etwa 0,9 Mill. 
Haushalten (mit rund 3,5 
Mill. Personen) zur Klärung 
der in der Haushaltegene
rierung auffällig gewordenen 
Fälle im Ein- und Zweifamili
enhausbereich 

c) flächendeckende Befragung der Haus- Gemeinden mit mehr als 
halte durch Interviewer 100 000 Einwohnern; etwa 

25 Mill. Personen 

erreichbar ist (siehe Tabelle 3). Für die Städte mit 100000 
und mehr Einwohnern könnten die Qualitätsstandards frü
herer Volkszählungen erreicht werden. Für diese Städte las
sen sich auch in kleinräumiger Gliederung - also auch für 
Gebiete unterhalb der Gemeindeebene - unverzerrte Ergeb
nisse erstellen (für den gesamten Merkmalskatalog). 

Wegen der stärkeren Belastung der Bürger in Großstädten 
durch primärstatistische Erhebungen muss dort mit grö
ßeren Erhebungswiderständen gerechnet werden. Die ver
gleichsweise hohen Kosten dürften zu großen Akzeptanz
problemen bei den politischen Entscheidungsträgern in 
Bund und Ländern führen. 

7.4 Modell 4: Bereinigung der Melde
register und im Nachgang 
registergestützte Zählung 

Alle bisher behandelten Modelle eines registergestützten 
Zensus gehen davon aus, dass die Melderegister ihre Daten 
an die Statistischen Ämter der Länder liefern und dort Plau
sibilisierungen und gegebenenfalls Korrekturen erfolgen. 
Eine Rückmeldung der aufgedeckten Registerfehler an die 
Kommunen ist - gemäß dem Volkszählungsurteil12) des 
Bundesverfassungsgerichts - nicht vorgesehen. 

Um für die Melderegister und die amtliche Statistik einen 
einheitlichen Datenstand zu erreichen, wurde vorgeschla
gen, dass zunächst im Rahmen des Verwaltungsvollzugs 
eine flächendeckende Registerbereinigung erfolgt (z.B. 

12) BVerfGE 65, 1-Volkszählung. 
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durch Begehungvon Mitarbeitern/Beauftragten der kommu
nalen registerführenden Stellen). Auf der Grundlage dieses 
bereinigten Registerbestandes könnte dann der registerge
stützte Zensus -wie in Abschnitt 7.1 beschrieben - durch
geführt werden. Wenn es gelänge, alle Melderegister nach 
gleichen Verfahren und Vorschriften zu einem bestimmten 
Stichtag zu bereinigen, könnte ein sehr genaues Zensus
ergebnis für alle regionalen Ebenen erreicht werden (die 
Option, zusätzliche Merkmale zu erheben, könnte unter 
Umständen mit zusätzlichem Aufwand in das Modell inte
griert werden). 

Da dieses Modell im Zensustestgesetz nicht vorgesehen 
war, sind detailliertere Untersuchungen zu Aufwand und 
Ergebnisqualität bisher nicht vorgenommen worden. Nach 
vorläufigen Schätzungen ist mit Kosten von 400 Mill. Euro 
·für die Registerbereinigung und von 272 Mill. Euro für 
Gebäude- und Wohnungszählung und Registerzensus zu 
rechnen. 

7.5 Vergleichsmaßstab: Herkömmliche 
Zählung (wie zuletzt 1987 bzw. 1981) 

Eine herkömmliche Volkszählung würde alle zensustypi
schen Daten, also auch die oben erwähnten zusätzlichen 
Merkmale, in einem Datensatz liefern, der auf allen regio
nalen Ebenen - auch unterhalb der Gemeindeebene - aus
gewertet werden könnte. Die amtlichen Einwohnerzahlen 
würden für alle Ebenen ohne Verzerrung festgestellt. Die 
Genauigkeit der Ergebnisse wäre hoch, die Streuung zwi
schen den Gemeinden sehr gering. 

Die direkte Befragung aller Haushalte mit 82,5 Mill. Perso
nen würde bundesweit Kosten in Höhe von rund 1 020 Mill. 
Euro verursachen. 

8 Bewertung der Modelle 

Die Bewertung der verschiedenen Modellvarianten muss 
sich einerseits am jeweiligen Aufwand und andererseits 
am jeweiligen Nutzen orientieren. Hierfür stehen folgende 
Bezugsgrößen zur Verfügung: 

- Aufwandskategorien 

- Befragungsumfang der primärstatistischen Zensus-
teile On Personen) 

- Kosten (grobe Schätzung) in Mill. Euro 

- Nutzenkategorien 

- statistische Genauigkeit der Zensusergebnisse, ins-
besondere der mit dem Zensus festgestellten amt
lichen Einwohnerzahlen 

- Merkmalsspektrum und fachliche Gliederungstiefe der 
Ergebnisse (demographische Basismerkmale, erwerbs
statistische Merkmale, gebäude- und wohnungssta
tistische Merkmale, bildungsstatistische Merkmale, 
Pendlerverhalten) 
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- Nachweisungsmöglichkeiten für regionale Einhei
ten [Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis, Groß
städte (100000 und mehr Einwohner), Gemeinden 
mit 10000 und mehr Einwohnern, Gemeinden unter 
10000 Einwohnern, Gemeindeteile] 

Während bezüglich des Aufwands für den Befragungsum
fang und die anfallenden Kosten eine grobe Schätzung vor
genommen werden konnte, lässt sich der Nutzen nicht in 
monetären Größen ausdrücken. Eine höhere Genauigkeit 
der festgestellten demographischen Daten verringert aller
dings Planungsfehler und Fehlallokationen in vielen Berei
chen, deren monetäre Auswirkungen im Einzelfall weder 
abgeschätzt noch insgesamt abschließend aufgezählt wer
den können. Daher werden zur Beurteilung des Nutzens die 
jeweiligen Vor- und Nachteile der Modellvarianten in der 
beigefügten Anhangtabelle 1 zusammenfassend qualitativ 
beschrieben. 

Das Merkmalsspektrum der in Kapitel 7 dargestellten Zen
susmodelle ist in der Übersicht 6 kombiniert mit den jewei
ligen Nachweisungsmöglichkeiten für regionale Einheiten 
dargestellt. 

Unter Anwendung der Übersicht 6 und der oben aufgestell
ten Kriterien sind die im Kapitel 7 dargestellten Zensusmo
delle wie folgt zu bewerten: 

8.1 Referenzmodell: 
Herkömmliche Volkszählung 

Bei einer herkömmlichen Volkszählung werden die amt
lichen Einwohnerzahlen für Länder und Gemeinden nach 
einheitlichen Verfahren durch flächendeckende Begehung 
und Zählung der Personen ermittelt. fehlerhafte Einwoh
nerzahlen können nur durch fehlerhafte Anwendung des 
einheitlichen „Zählverfahrens" (Erfassungs- und Bearbei
tungsfehler) zustande kommen. Im Rahmen methodischer 
Begleituntersuchungen wurde bei bisherigen Volkszählun
gen das Ausmaß des „systematischen Fehlers" durch nach
gehende Stichprobenerhebungen festgestellt. Nachträgli
che Korrekturen der amtlichen Einwohnerzahlen aufgrund 
der Stichprobenergebnisse erfolgten nicht. wohl aber dann, 
wenn Gemeinden anhand von Melderegisterauszügen nach
weisen konnten, dass Fehler im Zählverfahren vorlagen. Alle 
erhobenen Merkmale sind für Länder, Kreise und Gemein-

Übersicht 6: Merkmalsspektrum Zensusmodelle 

Merkmale 

Demographische und 
Haushaltsdaten ••••• „ ...... . 

Gebäude und Wohnungen „ .. . 
Sozialversicherungspflichtlg 

Beschäftige, Beamte, Richter, 
Arbeitslose ••• „ .. „ ........ . 

Selbstständige, sonstige Erwerbs 
personen, Berufe, Bildungs
stand, Pendlerstruktur ••••••• 

Demographische und 
Haushaltsdaten • „ ........ „. 

Gebäude und Wohnungen ••••. 
Sozialversicherungspflichtig 

Beschäftige, Beamte, Richter, 
Arbeitslose „ „. „. „ ....... . 

Selbststän~ige, sonstige Erwerbs
personen, Berufe, Bildungs
stand, Pendlerstruktur ••.•••• 

Demographische und 
Haushaltsdaten • „ „ „ „ „ „. 

Gebäude und Wohnungen .•••• 
Sozialversicherungspflichtlg 

Beschäftige, Beamte, Richter, 
Arbeitslose • „ „ „ „ „ • „ „ .. 

Selbstständige, sonstige Erwerbs
personen, Berufe, Bildungs
stand, Pendlerstruktur ••••.•• 

Land und 
Regierungsbezirk Kreis 

Großstädte Gemeinden mit 
(100 000 Und mehr 10 000 Und mehr. Gemeinden unter G . d •1 

Einwohner) Einwohnern 10 000 Einwohnern emern eter e 

Modell 1 (flächendeckende Stichprobe), Variante 1.2: Kosten 386 Mill. EUR 

X= Ergebnisse verfügbar; (X)= Ergebnisse mit eingeschränkter Genauigkeit; - =nicht verfügbar; ST= Großstädte (100 000 und mehr Einwohner). 
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den, aber auch unterhalb der Gemeindeebene bis zur Block
seite darstellbar. Eine herkömmliche Volkszählung wäre 
jedoch mit geschätzten Kosten in Höhe von 1 020 Mill. Euro 
deutlich teurer als die anderen ZensiJsmodelle. 

8.2 Modell 3: Kombination aus register
gestütztem und traditionellem Zensus 

Das Kombinationsmodell aus registergestütztem Zensus 
(für Gemeinden mit weniger als 100000 Einwohnern) und 
traditioneller Zählung (für Gemeinden mit 100000 und 
mehr Einwohnern) würde mit 538 Mill. Euro zwar deutlich 
weniger kosten als ein herkömmlicher Zensus. Die Vorteile 
eines herkömmlichen Zensus - nämlich die Möglichkeit der 
Nachweisung des kompletten zensustypischen Datenkran
zes in kleinräumiger Gliederung - könnten allerdings nur für 
einen kleinen Teil der Gemeinden (82 Großstädte von insge
samt 13 811 Gemeinden mit einem Anteil von knapp 31 % 
an der Gesamtbevölkerung) genutzt werden; zudem würden 
bei einer Realisierung dieses.Zensusmodells für die Ermitt
lung der amtlichen Einwohnerzahlen der Gemeinden unter
schiedliche Verfahren angewandt werden mit dem Ergeb
nis, dass die für die Gemeinden mit weniger als 100000 
Einwohnern (13 729 Gemeinden fallen in diese Größen
klasse) festgestellten Einwohnerzahlen eine deutlich nied
rigere Genauigkeit aufwiesen. Außerdem muss in den Groß
städten, deren Bevölkerung total erhoben werden müsste, 
mit Akzeptanzproblemen gerechnet werden. 

8.3 Modell 1: Registergestützter Zensus 
und Stichprobe in allen Gemeinden 

8.3.1 Qualität der amtlichen 
Einwohnerzahlen in Modell 1 

Bei diesem Zensusmodell werden die amtlichen Einwohner
zahlen für alle Gemeinden unter Anwendung einheitlicher 
mathematisch-statistischer Verfahren mit gleicher Genauig
keit ermittelt. Diese Einwohnerzahlen weisen jedoch einen 
zufallsbedingten statistischen Fehler auf, über dessen Höhe 
eine Wahrscheinlichkeitsaussage möglich ist. 

8.3.2 Qualität der Ergebnisse zu anderen 
Erhebungsmerkmalen in Modell 1 

Wird die in diesem Zensusmodell vorgesehene Stichprobe 
ausschließlich zur Verbesserung der Qualität der Meldere
gisterdaten (Variante 1.1 - Basisvariante) ausgerichtet, 
können - zusätzlich zur Nachweisung belastbarer amtlicher 
Einwohnerzahlen für alle administrativen Gebietseinhei
ten bis zur Gemeindeebene - folgende Merkmale mit hin
reichender und vergleichbarer Qualität für alle Gemeinden 
nachgewiesen werden: 

- die sechs demographischen Grunddaten Alter, Ge
schlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Geburts
ort/·land und Wohnstatus; 

- die erwerbsstatistischen Daten (z.B. Art der Erwerbstä
tigkeit, Stellung im Beruf, übliche Arbeitszeit, ausgeüb
ter Beruf, Wirtschaftszweig) für die sozialversicherungs-
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pflichtig Beschäftigten sowie für die Beamten, Richter 
und Soldaten; 

- die Daten über die Haushaltszusammenhänge [Anzahl 
der (Wohn-)Haushalte, Haushaltsgröße, Haushaltstyp, 
Stellung im Haushalt usw.]; 

- die gebäude- und wohnungsstatistischen Daten (z.B. 
Größe und Baualter des Gebäudes, Besitzverhältnisse, 
Wohnungsgröße, Ausstattung der Wohnung mit Bad, WC 
und/ oder Sammelheizung; Wohnungsbelegung). 

Hinsichtlich der kleinräumigen Ergebnisse (unterhalb der 
Gemeindeebene) für die demographischen und haushalts
statistischen Merkmale müssen Verzerrungen, über deren 
Umfang keine Aussagen gemacht werden können, in Kauf 
genommen werden, da die Korrekturen der Meld.eregister
daten mit den Ergebnissen der ergänzenden Stichprobe auf 
der Basis von (begründeten) Annahmen über Fehlerwahr
scheinlichkeiten für einzelne Teilpopulationen vorgenom
men werden müssen. 

Die Kosten für diese Basisvariante des Modells 1 werden 
aufrund 368 Mill. Euro geschätzt. 

Mit einer Erweiterung der Stichprobe zur Nachweisung wei
terer Merkmale (z.B. Bildungsstand) sowie zur Einbezie
hung der sonstigen Erwerbstätigen (Selbstständige und 
unbezahlt mithelfende Familienangehörige) könnten auch 
für diese zusätzlichen Merkmale Ergebnisse für Gemeinden 
erstellt werden. In Abhängigkeit von der angestrebten Nach
weisungstiefe müssten die Stichprobenumfänge wie folgt 
aufgestockt werden: 

- Variante 1.2: Mit einer Erhöhung des Stichprobenum
fanges um rund 1,7 Mill. Personen (von 10,1 Mill. auf 
11,8 Mill. Personen) können belastbare Ergebnisse für 
alle Gemeinden ab 10000 Einwohnern nachgewiesen 
werden. Die Kosten für diese Modellvariante werden 
sich auf rund 386 Mill. Euro belaufen. Damit wäre für 
die Gewinnung zusätzlicher Informationen für größere 
Gemeinden (ab 10 000 Einwohner) nur ein verhältnismä
ßig geringer Mehraufwand (etwa 18 Mill. Euro) erforder
lich. 

- Variante 1.3: Sollen für alle Gemeinden Ergebnisse dar
gestellt werden, müsste der Stichprobenumfang in etwa· 
verdoppelt werden (auf 20,4 Mill. Personen). Die Kosten 
für diese Erweiterungsvariante des Modells 1 werden auf 
rund 464 Mill. Euro geschätzt Zur Bereitstellung zusätz
licher Informationen auch für kleinere Gemeinden (unter 
10000 Einwohner) wäre damit ein erheblicher Mehrauf
wand (78 Mill. Euro) erforderlich. 

Ein Nachweis von klein räumigen Ergebnissen (unterhalb der 
Gemeindeebene) ist für die zusätzlich erhobenen Merkmale 
in beiden Modellvarianten nicht möglich. 
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8.4 Modell 2: Registergestützter Zensus 
und Stichprobe in Gemeinden mit 
10 000 und mehr Einwohnern 

Wenn die ergänzende Stichprobe in Gemeinden mit 10000 
und mehr Einwohnern lediglich zur statistischen Bereini
gung der Registerfehler (Variante 2.1 - Basisvariante) ein
gesetzt werden soll, reicht ein Stichprobenumfang von 3,9 
Mill. Personen aus. Hinzu kommen allerdings noch etwa 1,7 
Mill. Personen, die in den Gemeinden unter 10000 Einwoh
nern leben und bei denen im Rahmen der Haushaltegene
rierung wegen abweichender Angaben aus der Gebäude
und Wohnungszählung und im Melderegister Rückfragen 
zur Klärung des tatsächlichen Haushaltszusammenhangs 
durchgeführt werden sollen. Der Gesamtbefragungsumfang 
läge aber mit rund 5,6 Mill. Personen immer noch deutlich 
unter dem Befragungsumfang der vergleichbaren Variante 
1.1 des Modells 1 (10,1 Mill. Personen). 

8.4.1 Qualität der amtlichen 
Einwohnerzahlen in Modell 2 

Bei diesem Zensusmodell können lediglich für die Gemein
den mit 10000 und mehr Einwohnern (rd. 1500 Gemein
den mit einem Anteil von 72% an der Gesamtbevölkerung) 
die amtlichen Einwohnerzahlen mit vergleichbarer (statis
tischer) Genauigkeit ermittelt werden. Für die Gemeinden 
unter 10000 Einwohnern muss eine Einschränkung der Ver
gleichbarkeit der Genauigkeit bei den festgestellten Ein
wohnerzahlen zwischen den Gemeinden hingenommen 
werden; im Durchschnitt der Gemeinden kommt es zu einer 
leichten Unterschätzung der Einwohnerzahlen. Daher sind 
noch Verfahren zur Reduzierung der Zahl der Fehlbestände 
in Gemeinden unterlOOOO Einwohnern zu entwickeln. 

8.4.2 Qualität der Ergebnisse zu anderen 
Erhebungsmerkmalen in Modell 2 

Die demographischen Grunddaten, die erwerbsstatisti
schen Daten, die Daten über die Haushaltszusammenhänge 
sowie die gebäude- und wohnungsstatistischen Daten kön
nen - wie bei Modell 1 - für alle Gemeinden in kleinräumi
ger Gliederung dargestellt werden. 

Die Kosten für diese Basisvariante des Modells 2 werden 
aufrund 315 Mill. Euro geschätzt. 

Für die Erhebung und Nachweisung weiterer Merkmale 
(Variante 2.2) müsste der Stichprobenumfang der ergän
zenden Stichprobe um 2 Mill. Personen auf 5,9 Mill. Per
sonen erhöht werden (zuzüglich 1,7 Mill. Personen für die 
Befragung im Rahmen der Haushaltegenerierung). Für eine 
flächendeckende Bereitstellung hinreichend zuverlässiger 
Ergebnisse für Kreise, Regierungsbezirke und Länder müss
ten zusätzlich 0,3 Mill. Personen in Gemeinden mit weniger 
als 10 000 Einwohnern befragt werden. Die Kosten für diese 
erweiterte Modellvariante erhöhten sich um 21 Mill. Euro 
auf rund 336 Mill. Euro. Dies ist ein relativ geringer Mehr
aufwand im Vergleich zu dem damit erreichbaren Informa
tionszuwachs. 

832 

9 Empfehlungen für die Durch
führung des nächsten Zensus 

Die Statistischen Ämter von Bund und Ländern sprechen 
aufgrund der Ergebnisse des Zensustests folgende Empfeh-. 
lungen für die Durchführung eines künftigen Zensus in der 
Bundesrepublik Deutschland aus: 

1. Der Zensus sollte registergestützt unter Rückgriff auf die 
Daten der Melderegister, der Bundesagentur für Arbeit 
sowie anderer Register der öffentlichen Verwaltung, ver
bunden mit einer postalischen Gebäude- und Wohnungs
zählung bei den Gebäudeeigentümern und Wohnungsei
gentümergemeinschaften sowie ergänzt durch weitere 
primärstatistische Erhebungen durchgeführt werden. 

2. Die ergänzenden primärstatistischen Erhebungen sollten 
aus folgenden Komponenten bestehen: 

2.1 Primärerhebungen bei den Verwaltern von Anstalts
gebäuden und Bewohnern von Studentenwohnhei
men sowie primärstatistische Kontrollerhebungen 
im Rahmen·der Mehrfachfall13-rüfun~ und Haushalte
generierung. 

2.2 Stichprobenerhebungen in allen Gemeinden mit 
10000 und mehr Einwohnern zur statistischen Kor
rektur der Ober- und Untererfassungen der aus den 
dortigen Melderegistern erhobenen Einwohnerzah
len. Dabei wird in Kauf genommen, dass die Einwoh
nerzahlen je nach Gemeindegröße mit unterschied
lichen statistischen Verfahren ermittelt werden. 

3. Die in Punkt 2.2 empfohlene ergänzende Stichprobe 
sollte zur Erhebung zusätzlicher zensustypischer Merk
male genutzt werden. Damit wäre ein verhältnismäßig 
geringer finanzieller und erhebungstechnlscher Mehrauf
wand verbunden. Es wird vom Gesetzgeber im Zusam
menwirken mit den Nutzern der Zensusdaten zu ent
scheiden sein, ob solche Merkmale, deren Erhebung 
auch die Europäische Union bislang empfohlen hat, 
erfasst werden sollen und in welcher regionalen Gliede
rungstiefe sie nachgewiesen werden sollen. 

4. Auf der Grundlage der bisherigen Auswertungen des Zen
sustests sind die methodischen Vorarbeiten zu einem 
registergestützten Zensus zügig fortzusetzen. Dies gilt 
insbesondere für die Arbeiten, die auf den empirischen 
Daten des Zensustests aufbauen, da diese gemäß Zen
sustestgesetz spätestens am 31. März 2004 bzw. am 
31. März 2007 gelöscht werden müssen. 

5. Mit den Maßnahmen zur Qualitätssteigerung der Regis
ter, insbesondere der Melderegister sowie der Datenbe
stände der Bundesagentur für Arbeit, sollte umgehend 
begonnen werden. 

6. Mit den Vorarbeiten für einen registergestützten Zensus 
muss, insbesondere wegen des Aufbaus der erforderli
chen Erhebungsinfrastruktur, mindestens vier Jahre vor 
dem Zählungsstichtag begonnen werden. Der Zensus 
wird zu gegebener Zeit mit einer breit angelegten Öffent
lichkeitsarbeit vorzubereiten sein.!!.! 

Statistisches Bundesamt• Wirtschaft und Statistik 8/2004 
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ZENSUSTEST 

Anhangtabelle 1: Bewertung derZensusmodelle 

Registerzensus in allen Registerzensus nur in 
Registerzensus und Gemeinden und Gemeinden bis unter Registerbereinigung 
Stichprobe in allen Stichprobe nur in 100.,000 Einwohnern und und anschließend 

Modellbeschreibung Gemeinden Gemeinden mit 10 000 klassische Zählung in Registerzensus Klassische Volkszählung 
und mehr Einwohnern Großstädten 

Modell 1 Modell2 Modell 3 Modell4 

Kosten in Mill. EUR 
- Modell ohne Erhebung Variante 1.1 Varlante2.1 272 Zensus 

weiterer Merkmale 368 315 . 538 + 400 Bereinigung 

- bei Erhebung weiterer Variante 1.2 Variante 2.2 
Merkmale für Gemeinden ab 

386 336 
nur in Großstädten - 1 020 

10 000 Einwohnern 
- bei Erhebung weiterer Merk· Variante 1.3 

male für alle Gemeinden 464 - - -
Umfang der Befragung durch 

1 nterviewer 

- Modell ohne Erhebung Variante 1.1 Variante 2.1 
weiterer Merkmale 10, 1 Mill. Personen 5,6 Mill. Personen 25,2 Mill. Personen 82,5 Mill. Personent) 

- bei Erhebung weiterer 
Variante 1.2 Variante 2.2 

Merkmale für Gemeinden ab 11,8 Mill. Personen 7,6 Mill. Personen nur in Großstädten - 82,5 Mill. Personen 
10 000 Einwohnern 

- bei Erhebung weiterer Merk- Variante 1.3 
male für alle Gemeinden 20,4 Mill. Personen - - -

Zusätzliche (nicht in Registern nur mit erweiterter mit erweiterter Stich· 
verfügbare) Daten.zu Bil· Stichprobe flächen- probe nur für Gemein- nur für Großstädte keine flächendeckend bis zur 
dung, Selbstständigen usw. deckend bis zur den mit 10 000 und Blockseite 

Gemeindeebene mehr Einwohnern 

Verzerrung der festgestellten geringe Unterschätzung tendenzielle 
Einwohnerzahl im Mittel keine bei Gemeinden unter 

Unterschätzung bei keine keine 
10 000 Einwohnern Gemeinden unter 

100 000 Einwohnern 

Streuung der Registerfehler bis zu 10 000 bis zu 100 000 
zwischen den Gemeinden gering Einwohnern mittel, ab Einwohnern hoch, sehr gering sehr gering 

10 000 Einwohnern nur bei Großstädten 
gering sehr gering 

1) Falls die Registerbereinigung durch flächendeckende Begehung erfolgt. 

Anhangtabelle 2: Stichprobenumfänge (Personen) der Varianten der Zensus-Modelle 1 und 2 in den Bundesländern 
1000 

Registerzensus in allen Gemeinden und 
Reglsterzensus und Stichprobe in allen Gemeinden Stichprobe nur in Gemeinden 

mit 10 000 und mehr Einwohnern 

Bundesland 
ohne Erhebung weiterer 

Erhebung weiterer Erhebung weiterer 
ohne Erhebung weiterer Erhebung weiterer 

Merkmale in Gemeinden Merkmale in allen Merkmale In Gemeinden Merkmale 
ab 10 000 Einwohnern Gemeinden 

Merkmale 
ab 10 000 Einwohnern 

Variante 1.1 Variante 1.2 Variante 1.3 Variante 2.1 Variane 2.2 

Baden-Württemberg ••••••••••••• 1399 1730 2869. 683 1014 
Bayern •••••••••.••••••••••.•••••• 1754 1983 4159 508 738 
Berlin •••••••.•.•••••••••••••••••• 12 13 13 12 13 
Brandenburg ••••••••••••••••••••• 695 791 1193 195 291 
Bremen ••.••••••••••••• „ ........ 8 8 8 8 8 
Hamburg ••.••••••.••••••.••••••. 7 7 7 7 7 
Hessen ••••••••••.••••••••••••••• 615 819 1159 406 611 
Mecklenburg-Vorpommern .•••••• 527 566 922 106 145 
Niedersachsen ••••••••••••••••••• 782 951 1678 348 517 
Nordrhein-Westfalen ••••••••••••. 815 1110 1202 763 1057 
Rheinland-Pfalz ••.••.•.•.....•••• 960 1014 2071 121 174 
Saarland •••..•••••••••••..•.••••• 70 102 117 62 93 
Sachsen •••••••••..•••.•••••.•••• 697 823 1449 259 385 
Sachsen-Anhalt ••••.••••••.•••••. 620 687 1215 134 202 
Schleswig-Holstein ·············· 531 597 1126 134 200 
Thüringen •••.•••.•••••••••••••••• 592 645 1199 115 167 

Deutschland ••• 10083 11846 20387 3860 56221) 

1) Zuzüglich 0,3 Mill. Befragte zur Ermittlung zuverlässiger Ergebnisse für Kreise, Regierungsbezirke und Länder. 

Statistisches Bundesamt• Wirtschaft und Statistik 8/2004 833 
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Bundesverfassungsgericht 
Schloßbezirk 3 

76131 Karlsruhe 

des Senats von Berlin, 

Antrag 

vertreten durch den Regierenden Bürgermeister, 

Jüdenstraße 1, 10178 Berlin 

Prozessbevollmächtigte 

Rechtsanwälte Dr. Reiner Geulen und Dr. Remo Klinger, 

Schaperstraße 15, 10719 Berlin 

Anlage 1 

20. Juli 2015 

auf verfassungsrechtliche Prüfung der normativen Grundlagen des Zensus 2011 

- abstrakte Normenkontrolle gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nr. 2 GG -



2 

Der Senat von Berlin hat am 16. Dezember 2014 beschlossen, eine verfas

sungsgerichtliche Prüfung des Zensus 2011 vor dem Bundesverfassungsgericht 

zu beantragen {Senatsbeschluss Nr. S-16/2014, Anlage 1). Der Senat von Berlin 

macht im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle {Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, 

§ 13 Ziff. 6 BVerfGG) geltend, dass die wesentlichen normativen Grundlagen des 

Zensus 2011 - insbesondere des erstmals erprobten Stichprobenverfahrens -

mit dem Grundgesetz unvereinbar und für nichtig zu erklären sind {§ 78 Satz 1 

BVerfGG): 

§ 7 Abs. 1 und 2 des Zensusgesetzes 2011 {im Folgenden: ZensG) ist mit Art. 80 

Abs. 1 Satz 1 und 2 GG unvereinbar, da Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermäch

tigung zum Erlass einer Rechtsverordnung zur Durchführung des Stichproben

verfahrens nicht bestimmt wurden. § 2 Abs. 2 und 3 der Stichprobenverordnung 

zum Zensusgesetz 2011 {im Folgenden: StichprobenV) verletzen zudem das 

Verbot der Normdelegation auf die Exekutive und - verschärft - auf Private {Art. 

80 Abs. 1 Satz 4, Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG). 

Sie sind darüber hinaus unvereinbar mit dem verfassungsrechtlich statuierten 

Rechtsstaatgebot {Art. 20 Abs. 3 GG), insbesondere den Geboten der Klarheit, 

Wahrheit, Widerspruchsfreiheit und Vollziehbarkeit sowie der Bestimmtheit ge

setzlicher Regelungen. 

Sie sind ferner un.vereinbar mit der materiellen Rechtsweggarantie der betroffe

nen Gemeinden {Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 103 Abs. 1 GG). 

Sie sind ferner unvereinbar mit den verfassungsrechtlich statuierten Rechten der 

Gemeinden auf interkommunale Gleichbehandlung {Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 

GG) und der Länder auf interföderale Gleichbehandlung {Art. 20 Abs. 1, Art. 3 

Abs. 1 GG). 

Schließlich sind sie unvereinbar mit den Grundsätzen der Transparenz und Vo

raussehbarkeit der finanzwirtschaftlichen Zuweisungen an Gemeinden und Län

der {Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 107 GG). 
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Der Senat von Berlin macht ferner geltend, dass die Anordnung der Vernichtung 

der Erhebungsunterlagen durch § 19 ZensG insbesondere mit der materiellen 

Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 103 Abs. 1 GG) unvereinbar und 

nichtig ist. Da der Vollzug der Vernichtungsanordnung zeitnah dazu führen wür

de, dass jeglicher Rechtsschutz der Gemeinden gegen die Feststellung ihrer 

amtlichen Einwohnerzahlen beseitigt würde, regt der Senat von Berlin insoweit 

den Erlass einer einstweiligen Anordnung von Amts wegen gemäß § 32 Abs. 1 
~ V-. 

BVerfGG an mit Ziel, dem Statistischen Bundesamt und den Statistikämtern der 

Länder zu untersagen, die Erhebungsunterlagen des Zensus 2011 zu vernichten. 

Namens und in Vollmacht des Senats von Berlin beantragen wir, wie folgt zu ent

scheiden: 

1. § 7 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den registergestützten Zensus im Jah:

re 2011 (Zensusgesetz 2011) vom 08. Juli 2009 (Bundesgesetzblatt 1 S. 

1781) sowie§ 2 Abs. 2 und 3 der Verordnung über Verfahren und Umfang 

der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis zum Zensusgesetz 2011 

(Stichprobenverordnung Zensusgesetz 2011) vom 25. Juni 2010 

(Bundesgesetzblatt 1 S. 830) sind mit Artikel 80 Absatz 1 Satz 1, 2 und 4 in 

Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3, Artikel 

19 Absatz 4 Satz 1, Artikel 103 Absatz 1, Artikel 28 Absatz 2 Satz 1, Artikel 

3 Absatz 1 und Artikel 107 des Grundgesetzes unvereinbar und nichtig. 

2. § 19 des Gesetzes über den registergestützten Zensus im Jahre 2011 

(Zensusgesetz 2011) vom 08. Juli 2009 (Bundesgesetzblatt 1 S. 1781) ist 

mit Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 103 Absatz 1, Arti

kel 28 Absatz 2 Satz 1, Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 107 des Grundgeset

zes unvereinbar und nichtig. 

Zur Begründung wird - unter Voranstellung einer Gliederung - Folgendes vorge

tragen: 
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Gliederung 

11 

A. Ergebnis 

1. Bedeutung und Auswirkungen des Zensus 2011 für Gemeinden 

und Länder 11 

II. Durchführung des Zensus 2011 im "registergestützten Stich-

probenverfahren" 11 

III. Verletzung des Gebots, Inhalt, Zweck und Ausmaß einer Er-

mächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung zu bestimmen 

(Art. 80 Abs. 1 GG); Verbot der Normdelegation auf die Exekutive 

und Private (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) 12 

IV. Verletzung des Rechtsstaatsgebots (Art. 20 Abs. 3 GG); Parlaments-

vorbehalt 13 

V. Verletzung der materiellen Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 Satz 1, 

Art. 103 Abs. 1 GG) 14 

VI. Finanzzuweisungen an Gemeinden und Länder trotz suspendierter 

Wirksamkeit der festgestellten amtlichen Einwohnerzahlen (Art. 28 

Abs. 2 Satz 1, Art. 107 GG); Verletzung der Grundsätze der Trans-

parenz und Voraussehbarkeit 15 ,,.-., 

VII. Verletzung der Verfassungsgebote der interkommunalen Gleichbe-

handlung (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Art. 3 Abs. 1 GG) und der 

interföderalen Gleichbehandlung (Art. 20 Abs. 1 Satz 1, Art. 3 

Abs.1 GG) 17 

VIII. Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Anordnung des § 19 ZensG 

zur Vernichtung sämtlicher Erhebungsunterlagen (Art. 19 Abs. 4 

Satz 1, Art. 103 Abs. 1 GG); Anregung einer einstweiligen Anordnung 

von Amts wegen gemäß § 32 Abs. 1 BVerfGG 18 
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1 
B. Zulässigkeit der Anträge 20 

~ C. Normative Grundlagen und Durchführung des Zensus 2011 21 

1 1. Vorgaben des ersten gesamtdeutschen Zensus bis Inkrafttreten des 

ZensG (2009) 21 

1 
1. Unionsrecht 21 

l 2. Kein Zensus im Jahre 2001 (Zensustest) 21 

3. Zensuskommission 2007 22 

1 4. Zensusvorbereitungsgesetz 2007 23 

(-::J 

1 
11. ZensG (2009); insbesondere: „registergestütztes Stichproben-

verfahren" (§ 7 ZensG) 23 

-1 1, Gesetzentwurf der Bundesregierung 23 

2. Stellungnahme des Bundesrats 25 

1 
3. Gegenäußerung der Bundesregierung 26 

4. Beschlussempfehlung des Innenausschusses; 

J 
Sachverständigenanhörung 28 

5. § 7 Abs. 2 ZensG 28 

J III. StichprobenV (2010) 29 

J ~ IV. Keine „ErsteHung des Stichprobenplans", keine Grundlagen der \ 

„Stichprobenziehung", keine „Qualitätsvorgaben" des Hoch-

J 
rechnungsverfahrens (§ 2 Abs. 2 StichprobenV) 30 

l 
1. „Stichprobenplan" 30 

2. „Qualitätsvorgaben" des Hochrechnungsverfahrens 

(„Forschungsprojekt") 30 

3. Keine Publizierung 31 

V. Ergebnis 32 
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D. Unvereinbarkeit des § 7 Abs. 1 und 2 ZensG und des § 2 Abs. 2 

und 3 StichprobenV mit Art. 80 Abs. 1 Satz 1, 2 und 4, Art. 20 

Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3, Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 28 Abs. 2 

Satz 1 und Art. 107 GG 

1. Verletzung des Gebots, Inhalt, Zweck und Ausmaß einer Verordnungs

ermächtigung zu bestimmen (Art. 80 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG); 

Verletzung des Demokratieprinzips durch Delegation der Normsetzung 

33 

auf Private {Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) · 34 

1. Verfassungswidrigkeit des § 7 Abs. 2 ZensG 34 

a) „Qualitätsvorgaben" 35 

b) Verletzung des Gebots der EU-Harmonisierung der 
Qualität von Statistiken 36 

2. Verfassungswidrigkeit des § 2 Abs. 2 StichprobenV 38 

II. Verletzung des Rechtsstaatsgebots {Art. 20 Abs. 3 GG) 39 

1. Gebote der Klarheit, Wahrheit und Widerspruchsfreiheit 39 

2. Gebot der Bestimmtheit {Wesentlichkeitsgebot, Parlaments-

vorbehalt) 41 

a) Parlamentsvorbehait für Entscheidungen in grundlegenden 
normativen Bereichen 41 

b) Qualifizierter Parlamentsvorbehalt bei Eingriffen in die 
kommunale Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 Abs. 2 
Satz 1 GG) 42 

c) Erforderlichkeit normkonkretisierender { untergesetzlicher) 
Regelwerke 44 
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1 3. Verletzung der Gebote der Klarheit, Wahrheit, Widerspruchs-

freiheit und Vollziehbarkeit sowie insbesondere des Gebots der 

1 Bestimmtheit: keine „Qualitätsvorgaben", kein „Stichprobenplan", 

keine Grundlagen der „Stichprobenziehung" (§ 2 Abs. 2 Stich-

1 
proben V) 46 

1 
a) Gebot bestimmter und klarer normativer Regelungen 

eines Zensus 46 

b) Unklarheit, Widersprüchlichkeit und Unbestimmtheit der 

1 normativen Regelungen 47 

c) Kein „Forschungsprojekt", keine "Qualitätsvorgaben" 48 

.l ":=) 
d) Kein „Stichprobenplan", keine Grundlagen der „Stich-

r'- probenziehung" (§ 2 Abs. 2 StichprobenV) 50 

1 e) Eigenmächtige Änderung der gesetzlichen Zielbe-
stimmungen (§ 1 Abs. 3 ZensG) durch die privaten 
Sachverständigen 51 

-1 
4. Keine einheitliche Durchführung des Zensus 2011 in den 

Ländern 52 

J 
a) Ausführungsgesetze der Länder 53 

J b) Keine bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften 54 

J 
5. Keine Festlegung der relativen Standardfehler für kleine 

Gemeinden; Unbestimmtheit der Festlegung „einer angestrebten 

':__:-) 
Genauigkeit eines einfachen relativen Standardfehlers von 

J höchstens 0,5%" (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 ZensG) für größere 
' 

Gemeinden 56 

J 
a) .Angestrebte" Genauigkeit 57 

J b) Keine Repräsentativität der Stichprobe (erheblich höhere 
Fehlerquote als 0,5 %) 58 

l III. Verletzung der materiellen Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 

Satz 1 GG und Art. 103 Abs. 1 GG) 60 

1. Rügerecht gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 1 und 103 Abs. 1 GG 61 

2. Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten 61 
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3. Kein wirksamer Rechtsschutz (Verletzung der Art. 19 Abs. 4 

Satz 1 und Art. 103 Abs. 1 GG) 63 

a) Anspruch auf Begründung der Feststellungsbescheide, 
Recht auf Akteneinsicht, Anhörungsrecht 63 

b) Verwaltungsprozessrechtliche Gewährleistungen 64 

c) Ausschluss nachträglicher Korrekturen 65 

d) Willkürliche Ungleichbehandlung von Gemeinden in 
Ländern mit erschwerter Zulässigkeit verwaltungs-
gerichtlicher Klagen (Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 103 Abs. 1 
und Art. 3 Abs. 1 GG) 66 

IV. Verletzung der Gewährleistungspflicht für die Finanzausstattung der 

Gemeinden sowie der Grundsätze der Transparenz und Vorausseh-

barkeit der finanzwirtschaftlichen Zuweisungen an Gemeinden und 

Länder (Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 107 GG); langfristig suspendierte 

Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen 68 

1. Gewährleistungspflicht des Bundes für die Finanzausstattung 

der Gemeinden; Gebot der Transparenz und Voraussehbarkeit 

der finanzwirtschaftlichen Grundlagen der Mittelverteilung auf 

der Grundlage der Einwohnerzahlen 68 

a) Gewährleistungspflicht des Bundes 68 

b) Transparenz und Voraussehbarkeit 69 

c) Grundlage: Zuverlässige Erfassung der Einwohnerzahlen 69 ,,---..,. 

2. langfristig keine wirksame Bestimmung der Einwohnerzahlen 

der Gemeinden und Länder (Suspendierung der Feststellung 

der amtlichen Einwohnerzahlen) 70 

3. Unvereinbarkeit mit Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 107 Abs. 2 

Satz GG sowie mit dem verfassungsrechtlichen Rückwirkungs-

Gebot 70 

V. Verfassungskonforme Auslegung ausgeschlossen 71 
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1 E. Verfassungsgrundsatz der „interkommunalen Gleichbehand-

lung" (Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1 GG); willkürliche Un-

~ 
gleichbehandlung größerer Gemeinden (insbesondere der 

Stadtstaaten) 73 

1 1. Verfassungsrechtliche Gewährleistung der interkommunalen 

Gleichbehandlung gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1 GG 74 

1 
11. Willkürliche Ungleichbehandlung von Gemeinden über 10.0000 

l Einwohner (Verfassungswidrigkeit des § 7 Abs. 1 ZensG und des 

§ 2 Abs. 2 und 3 StichprobenV) 75 

1 ":) 1. Willkürliche Exemtion von Gemeinden unter 10.000 Einwohnern (' 
aus dem Stichprobenverfahren (§ 7 Abs. 1 ZensG) 76 

1 
a) Keine Auswertung des Zensustests 2001 76 

-1 b) „Ergebnisse des Zensustests 2001" rechtfertigen 
keine Exemtion kleinerer Gemeinden aus dem 
Stichprobenverfahren 78 

J 
2. Zensus 2011 bestätigt die willkürliche Benachteiligung der 

J . großen Gemeinden und der Länder mit wenigen kleinen 

Gemeinden (insbesondere Stadtstaaten) 80 

j .. 
F. Verletzung des Verfassungsgrundsatzes der „interföderalen 

' 
Gleichbehandlung" (Art. 20 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1, Art.107 GG) 82 

J 
) 

( 

G. Verfassungswidrigkeit der in§ 19 ZensG angeordneten Ver-

J 
nichtung sämtlicher Erhebungsgrundlagen (insbesondere Ver-

letzung der Art.19 Abs. 4Satz1 und Art.103 Abs.1 GG sowie 

J 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes); einstweilige Anordnung 

nach § 32 Abs. 1 BVerfGG dringend geboten 83 

J 1. Verfassungsrechtlicher Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 83 
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1. § 19 ZensG verschärft die Löschungsregelungen der 

allgemeinen Statistik 84 

a) Löschungsregelungen der allgemeinen Statistik 84 

b) Verschärfung der Löschung und Vernichtung durch 
§ 19 ZensG als lex specialis 85 ·. 

2. Keine gesetzgeberische Abwägung 86 

11. Verfassungskonforme Auslegung des § 19 ZensG ausgeschlossen 87 

1. Wortlaut 

2. Entstehungsgeschichte 

3. Systematik 

III. Prüfung einer einstweiligen Anordnung nach§ 32 Abs. 1 BVerfGG 

von Amts wegen 

1. Verwaltungsgerichtliche Entscheidungen zur Suspendierung des 

87 

88 

89 

89 

§ 19 ZensG (Sperrwirkung des Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG) 90 

2. Entscheidungen von Landesstatistikämtern zur Außerkraft

setzung des §.19 ZensG (keine Verwerfungskompetenz der 

Exekutive, Art. 20 Abs. 3 GG) 92 

3. Definitive Entwertung des gesamten Zensus.2011 bei Vollzug 

des § 19 ZensG (Aufhebung sämtlicher angefochtener 

Feststellungsbescheide) 93 
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A. Ergebnis 

1. Bedeutung und Auswirkungen des Zensus 2011 für Gemeinden und 

Länder 

Die verbindliche Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl durch den Zen

sus 2011 hat schwerwiegende Auswirkungen auf sämtliche Gemeinden 

und Länder. Sie ist insbesondere Grundlage der Finanzausstattung der 

Länder im bundesstaatlichen Finanzausgleich und der Gemeinden im 

kommunalen Finanzausgleich (Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 107 GG). Darüber 

hinaus ist sie verbindliche Bemessungsgrundlage von ca. 50 Rechtsvor

schriften, die unmittelbar oder mittelbar die Finanzausstattung der Gemein

den und der Länder sowie weitere Regelungsbereiche wie etwa die Wahl

kreiseinteilung betreffen. 

II. Durchführung des Zensus 2011 im „registergestützten Stichproben

·verfahren" 

1 m Jahre 2011 wurde erstmals nach der Herstellung der Deutschen Einheit 

ein gesamtdeutscher Zensus durchgeführt. Im Gegensatz zu früheren 

Volksbefragungen wurden die amtlichen Einwohnerzahlen im Zensus 2011 

rechnerisch festgestellt durch ein statistisch-mathematisches Stichproben

verfahren zu den von den Gemeinden geführten Melderegistern (sog. „re

gistergestütztes Stichprobenverfahren"). Eine Korrektur der bei den Ge

meinden geführten Melderegister und ein Datenabgleich zwischen den 

Melderegistern und den Stichprobenergebnissen wurden ausgeschlossen. 

Um den Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in 

dem ersten Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983 (BVerfGE 65, 1) 

zur Berücksichtigung valider statistisch-naturwissenschaftlicher Methoden 

eines zukünftigen Zensus zu genügen, setzte die Bundesregierung eine 
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"Zensuskommission" ein, die die Vorgaben des Zensus 2011 erstellen soll

te. Bis zu dem Gesetzgebungsverfahren, das in dem kurzen Zeitraum zwi

schen März und Juni 2009 durchgeführt wurde, hatte die Zensuskommissi

on aber keine validen Bewertungen und Empfehlungen erarbeitet. Es exis

tierten lediglich im Statistischen Bundesamt neben dem internen Papier ei

nes Mitarbeiters einige schriftliche Überlegungen von Sachverständigen, 

die im Wesentlichen vergleichende Darstellungen unterschiedlicher metho

discher Verfahren erörterten. 

Im Gesetzgebungsverfahren wurde daher sowohl vom Bundesrat als auch 

von Sachverständigen, die der Innenausschuss des Deutschen Bundesta

ges zur Stellungnahme beau~ragt hatte, scharf gerügt, dass der Entwurf 

der Bundesregierung zum ZensG keine nachvollziehbaren Grundlagen zur . 

Durchführung der Volksbefragung enthielt; insbesondere wurde gerügt, 

dass jegliche Vorgaben zur Durchführung des erstmals erprobten Stichpro

benverfahrens (Stichprobenplan, Stichprohen7iehung und MAthodP. dAr 

Hochrechnung der Stichprobenergebnisse) fehlten. 

III. Verletzung des Gebots, Inhalt, Zweck und Ausmaß einer Ermächti

gung zum Erlass einer Rechtsverordnung zu bestimmen (Art. 80 

Abs. 1 GG); Verbot der Normdelegation auf die Exekutive und Private 

(Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) 

§ 7 Abs. 1 und 2 ZensG und § 2 Abs. 2 und 3 StichprobenV sind mit Art. 80 

Abs. 1 Satz 1, 2 und 4 sowie mit Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG unvereinbar: 

Das ZensG („Gesetz über den registergestützten Zensus im Jahre 2011" 

, vom 08. Juli 2009 (BGBI. 1, S. 1781)), regelte das Stichprobenverfahren 

nicht, sondern ermächtigte die Bundesregierung, diese Regelung durch 

Rechtsverordnung festzusetzen. Das Gesetz enthält ·keine Bestimmung zu 

Inhalt, Zweck und Ausmaß dieser Ermächtigung und ist daher mit Art. 80 

Abs. 1 Satz 1 und 2 GG unvereinbar. 
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Bei dieser Rechtsverordnung handelt es sich um die StichprobenV („Ver

ordnung über Verfahren und Umfang der Haushaltsbefragung auf Stichpro

benbasis zum Zensusgesetz 2011" vom 25. Juni 201 O (BGBI. 1, S. 830)), 

die die Bestimmung des Stichenprobenverfahrens in§ 2 Abs. 2 an ein „vom 

Statistischen Bundesamt in Auftrag gegebenes Forschungsprojekt" subde

legierte; dies ist mit Art. 80 Abs. 1 Satz 4 GG unvereinbar, da das Gesetz 

- § 7 Abs. 2 ZensG - keine Ermächtigung zur Subdelegation enthält. 

Mit Art. 80 Abs. 1 Satz 4, Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG ist dann insbesondere 

unvereinbar, dass die gesamte Normsetzung delegiert wird an die Exekuti

ve (das Statistische Bundesamt) und zusätzlich an ein von dieser beauf

tragtes privates Forschungsprojekt, das zudem bei Normsetzung noch gar 

nicht existierte. 

Verletzung des Rechtsstaatsgebots (Art. 20 Abs. 3 GG); Parlaments

vorbehalt 

Die gesetzlichen Grundlagen des Zensus 2011 (insbesondere § 7 Abs. 1 

und 2 ZensG und § 2 Abs. 2 und 3 StichprobenV) sind ferner mit dem ver

fassungsrechtlich statuierten Rechtsstaatsgebot und dem Parlamentsvor

behalt (Art. 20 Abs. 3 GG) unvereinbar, und zwar mit den Grundsätzen der 

Klarheit, Wahrheit, Widerspruchsfreiheit, Vollziehbarkeit und Transparenz 

sowie insbesondere der Bestimmtheit gesetzlicher Regelungen. Entgegen 

den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts im ersten Zensus-Urteil 

(E 65, 1) wurden statistisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisse zur Durch

führung des Zensus 2011 nicht de lege artis ermittelt und vom Gesetzgeber 

nicht bewertet und nicht einmal zur Kenntnis genommen. 

Insbesondere fehlen bestimmte und nachvollziehbare normative Grundla

gen zu dem gesamten Stichprobenverfahren: dem Stichprobenplan, der 

Stichprobenziehung und der Hochrechnung. Das ZensG hat hierzu 

, 
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nichts geregelt; im Gesetzgebungsverfahren war die Normklarheit, ·Be

stimmtheit und insbesondere Vorhersehbarkeit des Zensus 2011 aus

schließlich in Hinblick auf den Datenschutz der "Auskunftspflichtigen" er

wogen worden, nicht aber in Hinblick auf die in hohem Maße betroffenen 

Gemeinden und Länder. Die Regelungen der StichprobenV sind unklar, wi

dersprüchlich, nicht vollziehbar und insbesondere unbestimmt. 

Schließlich wurde das Stichprobenverfahren nicht bundeseinheitlich durch

geführt. Entgegen der dezidierten Forderung des Bundesrates ließ der 

Bund den Ländern die Möglichkeit offen, das Stichprobenverfahren durch 

Ausführungsgesetze zu regeln, die teilweise wesentlich voneinander ab

weichen. Besonders schwer wiegt, dass der Bund - auch dies gegen den 

dezidierten Einwand des Bundesrates - keine allgemeinen Verwaltungs

vorschriften für das Zensus-Verfahren erlassen hat, obwohl offensichtlich 

ein besonderes Bedürfnis nach einer bundeseinheitlichen Regelung be

stand (Art. 84 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 GG). Infolge dessen wurde der 

Zensus in den Ländern nach unterschiedlichen Verwaltungsvorschriften 

durchgeführt. 

Nach alledem konnte der Zensus 2011 den von dem Bundesverfassungs

gericht gemäß Art. 73 Abs. 1 Ziff. 11 GG eingeforderten "möglichst hohen 

Grad an Genauigkeit und Wahrheitsgehalt der erhobenen Daten" 

(E 65, 1 (50)) nicht gewährleisten. Die im Zensus 2011 festgestellten amtli

chen Einwohnerzahlen könn~n daher nicht Grundlage der Finanzzuwei

sungen an Länder und Gemeinden sein. 

V. Verletzung der materiellen Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 Satz 1, 

Art. 103 Abs. 1 GG) 

Die normativen Grundlagen des Zensus 2011 sind ferner mit der materiel

len Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 103 Abs. 1 GG) unver

einbar. Zwar dürfte der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet 
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sein, ein wirksamer Rechtsschutz ist jedoch ausgeschlossen. Die gegen

über den Gemeinden ergangenen Bescheide der Landesstatistikämter 

werden ausschließlich mit dem Verweis auf die methodischen Grundlagen 

und Berechnungsverfahren des Stichprobenverfahrens begründet, die nicht 

nachvollziehbar sind. Ein Akteneinsichtsanspruch wird nicht gewährt und 

kann nicht gewährt werden; verschärft gilt dies für den Ausschluss des in 

seinem Kernbestand durch Art. 19 Abs. 4 Satz 1 und Art. 103 Abs. 1 GG 

gewährleisteten Anspruchs auf Akteneinsicht im verwaltungsgerichtlichen 

Verfahren(§§ 99, 100 VwGO). 

Eine willkürliche Ungleichbehandlung widerfährt darüber hinaus den Ge

meinden in Ländern, die erschwerte Zulassungsvoraussetzungen für die 

Gewährleistung des gerichtlichen Rechtsschutzes vorsehen. Viele Bundes

länder lassen die Erhebung verwaltungsgerichtlicher Klagen erst nach 

DurchfÜhrung eines - möglicherweise mehrere Monate oder Jahre dauern

den - Vorverfahrens (Widerspruchsverfahren, Anhörungsverfahren) zu. 

Dies ist in Hinblick auf den verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegen 

die Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus 2011 

willkürlich und verletzt Art. 19 Abs. 4 Satz 1 und Art. 103 Abs. 1 i.V.m. Art. 

3Abs.1 GG. 

Finanzzuweisungen an Gemeinden und Länder trotz suspendierter 

Wirksamkeit der festgestellten amtlichen Einwohnerzahlen (Art. 28 

Abs. 2 Satz 1, Art. 107 GG); Verletzung der Grundsätze der Transpa

renz und Voraussehbarkelt 

Verfassungsrechtlich nicht hinnehmbar ist ferner insbesondere, dass die 

von den Statistikämtern festgestellten amtlichen Einwohnerzahlen des 

Zensus 2011 - bis zum nächsten Zensus im Jahre 2021 - verbindliche 

Grundlage der Finanzausstattung der Gemeinden und Länder sind, obwohl 

die Feststellungen bis zum rechtskräftigen Abschluss der verwaltungsge

richtlichen Klagen suspendiert sind. 
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Dies ist mit der Gewährleistungspflicht des Bundes für die Finanzausstat

tung der Gemeinden und Länder unvereinbar und verletzt darüber hinaus 

die Rechte der Gemeinden und Länder auf Transparenz, Planbarkeit und 

Voraussehbarkeit ihrer Finanzausstattung (Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 107 

GG). 

Die Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen wurde durch die zuständi

gen Statistikämter in feststellenden Verwaltungsakten verfügt, gegenüber 

Berlin durch Bescheid des Landesamtes für Statistik Berlin-Brandenburg 

vom 03. Juni 2013 (Anlage 2); Berlin hat gegen diesen Bescheid am 
' 

02. Juli 2013 fristgerecht Widerspruch eingelegt, über den noch nicht ent

schieden worden ist. Aufgrund des angefochtenen Bescheides wurde die 

amtliche Einwohnerzahl Berlin um ca. 180.000 nach unten korrigiert mit der 

Folge, dass die Zuteilungen aus dem Länderfinanzausgleich um ca. 470 

Mio. Eu.ro pro Jahr verringert wurden. 

Insgesamt haben inzwischen - Stand Juni 2015 - über 1.000 Gemeinden 

die Bescheide zur Feststellung ihrer amtlichen Einwohnerzahlen angefoch

ten; bereits mehrere hundert Gemeinden haben gegen die sie betreffenden 

Bescheide zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl Anfechtungskla

gen vor den zuständigen Verwaltungsgerichten erhoben, und zwar in Nie

dersachsen 23 Gemeinden, in Bayern 54 Gemeinden (darunter die Städte 

Nürnberg und Würzburg), in Nordrhein-Westfahlen 71 Gemeinden und in 

Baden-Württemberg 138 Gemeinden, ferner die Stadtstaaten Berlin und die 

Freie und Hansestadt Hamburg. Die Widersprüche und Klagen betreffen 

die Feststellungen für ca. 12 bis 15 Millionen Einwohner. 

Die Widersprüche und Klagen der Gemeinden haben gemäß § 80 Abs. 1 

VwGO aufschiebende Wirkung; die Wirksamkeit der Feststellungsbeschei

de ist mithin (aufschiebend bedingt bis zur Rechtskraft verwaltungsgericht

licher Urteile) suspendiert. Der Bundesrat hat daher anlässlich der Zweiten 
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Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Aus

gleichsjahr 2012 und der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Fi

nanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2013 beschlossen, die Verord

nungen zu ändern, wenn die amtlichen Einwohnerzahlen, die dem Finanz

ausgleich zugrunde gelegt wurden, vom Statistischen Bundesamt rückwir

kend neu festgestellt werden. 

Verletzung der Verfassungsgebote der interkommunalen Gleichbe

handlung (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Art. 3 Abs. 1 GG) und der interfö

deralen Gleichbehandlung (Art. 20 Abs. 1 Satz 1, Art. 3 Abs. 1 GG) 

Die normativen Grundlagen des Zensus 2011 sind schließlich unvereinbart 

mit den Ansprüchen der Gemeinden auf interkommunale Gleichbehandlung 

und den Ansprüchen der Länder auf föderative Gleichbehandlung. Dies 

ergibt sich bereits daraus, dass aufgrund der defizitären gesetzlichen Re

gelungen ein transparentes, nachvollziehbares und gerichtlich überprüfba

res Verfahren der Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen ausge

schlossen ist. 

Erschwerend kommt hinzu, dass aus dem Stichprobenverfahren ca. 9.500 

Gemeinden (unter 10.000 Einwohnern) gemäß § 7 Abs. 1 ZensG ohne 

nachvollziehbaren Grund exemiert wurden. Die durch das Stichprobenver

fahren im Bundesdurchschnitt bewirkte Verminderung der amtlichen Ein

wohnerzahlen hat sich infolgedessen auf die kleineren Gemeinden nicht 

ausgewirkt. Dies hat erwartungsgemäß dazu geführt, dass die kleineren 

Gemeinden die Gewinner und die großen Gemeinden die Verlierer des 

Zensus 2011 sind; verschärft gilt dies für die beiden Stadtstaaten Berlin 

und Hamburg, die keine (kleineren) Gemeinden umfassen. 

• 
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VIII. Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Anordnung des § 19 ZensG 

zur Vernichtung sämtlicher Erhebungsunterlagen (Art. 19 Abs. 4 Satz 

1, Art. 103 Abs. 1 GG); Anregung einer einstweiligen Anordnung von 

Amts wegen gemäß § 32 Abs. 1 BVerfGG 

Die in § 19 ZensG fristbestimmte Anordnung der Vernichtung sämtlicher 

Erhebungsunterlagen ist insbesondere mit der materiellen Rechtswegga

rantie der Gemeinden, die gegen die Feststellungsbescheide Rechtsmittel 

eingelegt haben, unvereinbar (Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 103 Abs. 1 GG). 

Der Senat von Berlin regt daher insoweit den Erlass einer einstweiligen 

Anordnung gemäß § 32 Abs. 1 BVerfGG von Amts wegen an mit dem Ziel, 

§ 19 ZensG einstweilen außer Kraft zu setzen. 

Sehen sich in den verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Gerichte bei der 

Überprüfbarkeit der Feststellungsbescheide bereits jetzt einer „black box" 

gegenüber, würde dies durch die vollständige Vernichtung der Erhebungs

unterlagen noch verschärft. Die beklagten Statistikämter könnten ihre 

(materielle) Beweislast für die Richtigkeit der Feststellung der amtlichen 

Einwohnerzahlen definitiv nicht mehr erfüllen mit der Folge, dass in den 

verwaltungsgerichtlichen Anfechtungsklagen die Feststellungsbescheide 

ersatzlos aufzuheben wären, so dass der Zensus für die gesamte Bundes

republik wertlos würde. 

Der Erlass einer einstweiligen Anordnung durch das Bundesverfassungs

gericht ist dringend geboten, um die definitive Vereitelung der materiellen 

Rechtsweggarantie der (klagenden) Gemeinden zu verhindern und bun

desweit einen einheitlichen Rechtsschutz zu gewährleisten: 

Die zuletzt ergangenen (rechtskräftigen) verwaltungsgerichtlichen Anord

nungen, die Erhebungsunterlagen bis zum Abschluss der Klageverfahren 

nicht zu vernichten, gelten nur inter partes und betreffen mithin nur wenige 
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Klageverfahren; der Anteil der (klagenden) Gemeinden, für die die Vernich

tung der Erhebungsunterlagen suspendiert wurde, beträgt wenige Prozent, 

der Anteil der durch diese Gemeinden repräsentierten Einwohner liegt im 

Bereich von wenigen Promille. 

Das Gleiche gilt für die Entscheidungen einzelner Landesstatistikämter, die 

- auf Anfragen der angerufenen Verwaltungsgerichte - die Vernichtungs

anordnung des § 19 ZensG bis zum Abschluss der Klageverfahren nicht 

vollziehen. 

Im Übrigen sind diese vereinzelten Entscheidungen contra legem ergan

gen: Die verwaltungsgerichtlichen Anordnungsentscheidungen sind mit der 

Sperrwirkung des Art. 100 Abs. 1 GG unvereinbar; die Entscheidungen der 

Landesstatistikämter sind mit der Gesetzesbindung der vollziehenden Ge

walt (Art. 20 Abs. 3 GG) unvereinbar, da der Exekutive keine Verwerfungs

kompetenz zusteht. 
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B. Zulässigkeit der Anträge 

Die Anträge sind zulässig .. Der Senat von Berlin ist gemät! Art. 55 Abs. 1 

der Verfassung von Berlin die Landesregierung des Landes Berlin und da

her im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG) 

gemäß § 76 Abs. 1 BVerfGG antragsbefugt. 

Der Senat von Berlin wird durch den Regierenden Bürgermeister vertreten 

(Art. 58 Abs. 1 Verfassung von Berlin). 
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Normative Grundlagen und Durchführung des Zensus 2011 

Vorgaben des ersten gesamtdeutschen Zensus bis Inkrafttreten des 

ZensG (2009) 

1. Unionsrecht 

Unionsrechtlich sind insbesondere folgende Verordnungen des Euro

päischen Parlamentes und des Rates von Bedeutung: 

Die Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 09. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählun

gen (EU-Zensusverordnung) verpflichtete alle Mitgliedsstaaten, „im 

Abstand von zehn Jahren", beginnend mit dem Jahr 2011 aufgrund 

gemeinsamer Regeln Daten über die Bevölkerung und die Woh

nungssituation aufzustellen (Art. 1 und 5). 

Darüber hinaus ist die Verordnung EG Nr. 223/2009 vom 11. März 

2009 (EuStatVO) von Bedeutung; sie postuliert auf der Grundlage 

des Art. 285 EGV insbesondere wesentliche Qualitätsstandards, die 

von den Mitgliedsstaaten zu beachten sind (Art. 12) . 

2. Kein Zensus im Jahre 2001 (Zensustest} 

TrotZ der Empfehlung der Vereinten Nationen und der Europäischen 

Union hat in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2001 keine 

Volkszählung stattgefunden. In der amtlichen Begründung des Ent

wurfs der Bundesregierung zum ZensG heißt es hierzu: 

„Die Vereinten Nationen empfehlen allen Staaten, zu Beginn 
jedes Jahrzehnts eine Volkszählung durchzuführen. Auch die 
Europäische Union hatte ihren Mitgliedsstaaten bereits für die 
Jahrtausendwende 2000/2001 eine Volkszählung nahegelegt. 
Deutschland ist dieser Empfehlung allerdings nicht gefolgt." 
(ST-Drucksache 16/12219, S. 19) 
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In der Bundesrepublik Deutschland wurde stattdessen im Jahre 2001 

ein Zensustest durchgeführt auf der Grundlage des Zensustestgeset

zes vom 27. Juli 2001 (BGBI. 1, S. 1882; im Folgenden: ZensTeG 

2001). 

3. Zensuskommission 2007 

Der zuständige Bundesminister berief am 14. September 2007 eine 

"Zensuskommission", die aus besonders qualifizierten Fachwissen

schaftlern aus dem Bereich Statistik, Demografie, Politikwissenschaft, 

Volkswirtschaftslehre und Datenschutz bestand. Durch die Arbeiten 

der Zensuskommission sollte den Vorgaben der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts in dem 1. Volkszählungsurteil (E 65, 1, 

(55 ff.)) genügt werden, das eine Ausschöpfung der ,,zugänglichen 

Erkenntnisquellen" eingefordert hatte. Das Gleiche gilt für die binden

den Anforderungen der EU-Zensusverordnung, "hinreichend zuver

lässige, ausführliche und vergleichbare Daten" und „vergleichbare 

und umfassende gemeinschaftliche Bevölkerungs- und Wohnungs

statistiken" zu erstellen. 

Wörtlich heißt es in der Pressemitteilung der Bundesregierung vom 

14. September 2007: 

„Die Kommission hat die Aufgabe, die von den statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder entwickelten Konzepte, 
Methoden und Verfahren für den registergestützten Zensus 
2011, einschließlich der ergänzenden Stichprobe wissenschaft
lich zu bewerten, die entsprechenden Umsetzungsarbeiten zu 
begleiten sowie Empfehlungen für das weitere Vorgehen aus
zusprechen." 
(www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2007/0 
9/ze) 
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Die Arbeit der Zensuskommission verlor sich jedoch in den folgenden 

. Jahren im Dunkeln. Ob die Zensuskommission "wissenschaftliche 

Bewertungen" ausgesprochen und „die entsprechenden Umset

zungsarbeiten" begleitet hat urid ob sie „Empfehlungen für das weite

re Vorgehen" ausgesprochen hat, ist ungeklärt. Insbesondere lagen 

bei Beschluss des ZensG im Jahre 2009 und bei Erlass der Stichpro

benV im Jahre 2010 keine nachvollziehbaren Bewertungen oder 

Empfehlungen der Zensuskommission vor. Die Zensuskommission 

wurde schließlich stillschweigend aufgelöst. Eine andere Fachkom

mission wurde nicht berufen. 

4. Zensusvorbereitungsgesetz 2007 

Der Deutsche Bundestag beschloss am 08. Dezember 2007 das so 

genannte Zensusvorbereitungsgesetz 2011 (im folgenden: Zens

VorbeG 2011), das in§ 1 insbesondere „den Aufbau eines Anschrif

ten- und Gebäuderegisters zur Vorbereitung einer Volks-, Gebäude

und Wohnungszählung" regelte. § 1 ZensVorbeG 2011 sah darüber 

hinaus vor, dass der Zensus 2011 auf der Grundlage dieser vorberei

teten und gespeicherten Daten durch „ergänzende Befragungen (re

gistergestützter Zensus) im Jahre 2011 durchgeführt werden soll". 

II. ZensG (2009); insbesondere: „registergestütztes Stichprobenverfah

ren" (§ 7 ZensG) 

1. Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung traf die grundsätzliche Aus

sage, dass der Zensus 2011 im „registergestützten Stichprobenver

fahren" durchgeführt werden sollte (ST-Drucksache 16/12219, S. 2). 
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Zur Korrektur und Überprüfung der Melderegister sah der Entwurf in 

§ 7 Abs. 1 S. 1 daher vor, dass die statistischen Amter der Länder 

"eine Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis (Haus

haltsstichprobe)" durchführen; Gemeinden von unter 10.000 Einwoh

nern wurden durch § 7 Abs. 1 ZensG vollständig von der Haushalts

stichprobe exemiert. 

Regelungen zur Durchführung des Stichprobenverfahrens (insbeson

dere Stichprobenplan, Stichprobenziehung sowie die grundsätzliche 

Methodik der Hochrechnung) sah der Gesetzentwurf nicht vor. Er 

enthielt lediglich in § 7 Abs. 2 eine Ermächtigung der Bundesregie

rung, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats "den 

Stichprobenumfang zu vergrößern" (ST-Drucksache 16/12219, S. 

11 ). 

Zur Begründung dieser gesetzlichen Ermächtigung führte die Bun

desregierung unter anderem folgendes aus: 

"Der exakte Stichprobenumfang wird allerdings erst feststehen, 
wenn die Ergebnisse eines vom Statistischen Bundesamt in 
Auftrag gegebenen Forschungsprojekts zur Optimierung des 
Stichprobendesigns vorliegen. · 

Da geringfügige Abweichungen nach oben und unten nicht 
auszuschließen sind, wurde anstelle der erwarteten Stichpro
bengröße von rund 7 % eine Obergrenze von 8 % der Bevölke
rung festgelegt. 

Der zur Erreichung der Qualitätsvorgaben erforderliche Stich
probenumfang wird aller Wahrscheinlichkeit nach aber unter 
diesem Wert liegen. 

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass der erforderliche Stich
probenumfang geringfügig höher liegen sollte, ist eine Festle
gung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats 
erforderlich." 
{ST-Drucksache 16/12219, S. 32) 
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Grundlage des Gesetzentwurfs der Bundesregierung ist mithin Fol

gendes: 

(1) Es wird ausgeführt, dass das Statistische Bundesamt ein „For

schungsprojekt zur Optimierung des Stichprobendesigns" be

auftragt hat. Wenn dessen „Ergebnisse" vorliegen, kann der 

exakte Stichprobenumfang festgelegt werden. 

(2) Die gesetzliche Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverord

nung durch die Bundesregierung soll sich ausschließlich auf 

den „unwahrscheinlichen Fall" beziehen, dass der Stichproben

umfang aufgrund der Ergebnisse des Forschungsprojekts „ge

ringfügig höher" liegt und dann durch Rechtsverordnung mit Zu

stimmung des Bundesrats erhöht werden kann. 

2. Stellungnahme des Bundesrats 

Die gesetzliche Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung in 

dem Entwurf des § 7 Abs. 2 ZensG wurde in der Stellungnahme des 

Bundesrates scharf kritisiert (ST-Drucksache 16/12219, 51 (58 f.)). 

Der Bundesrat rügte insbesondere, dass immer noch „die fachstatisti

schen Grundlagen" fehlen und führte folgendes aus: 

„Die Ergebnisse des vom Statistischen Bundesamt in Auftrag 
gegebenen Forschungsprojekts zum Stichprobendesign und zu 
dem daraus sich ergebenden Stichprobenumfangs liegen noch 
nicht vor (vgl. aueh entsprechende Ausführungen auf Seite 32 
in der Begründung zu § 7 des Ge~etzentwurfs). Das heißt, in 
dem für die Bestimmung der amtlichen Einwohnerzahl ent
scheidenden Punkt werden im Gesetzentwurf keine genaueren 
Aussagen gemacht. Dies verstößt gegen fachliche wie rechts
staatliche Grundsätze. Demnach ist es erforderlich, das Stich
probenverfahren im Gesetz oder aufgrund Gesetzes zu regeln." 
(ST-Drucksache 16/12219, S. 58) 
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Aufgrund dieser Bedenken regte der Bundesrat angesichts des inzwi

schen eingetretenen Zeitdrucks an, die gesetzliche Ermächtigung für 

eine Rechtsverordnung zu schaffen, die den Anforderungen des Art. 

80 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG genügt. Der Bundesrat wies daraufhin, 

dass die amtliche Feststellung der Einwohnerzahlen der Gemeinden 

und Länder 

"in rund 50 Rechtsvorschriften als Bemessungsgrundlage ge
nutzt wird, beispielsweise im kommunalen Finanzausgleich, im 
Finanzausgleich zwischen den Ländern, aber auch bei der Ein
teilung der Bundeswahlkreise und der Erstattung der Wahlkos
ten. Angesichts der hohen Bedeutung und der hierfür in Absatz 
1 vorgesehenen Qualitätsvorgaben ist es erforderlich, anders 
als in sonstigen Statistikgesetzen, neben dem Stichprobenum
fang insbesondere das Auswahlverfahren in einer Rechtsver-
ordnung festzulegen." · 
(ST-Drucksache 16/12219, S. 58) 

Insbesondere wies der Bundesrat daraufhin, dass in der Rechtsver

ordnung und ihrer Begründung 

"wissenschaftlich fundiert das gewählte Stichprobenverfahren 
umfassend darzulegen und zu begründen (sei). Aus dieser 
Gutachterlichen Begründung muss hervorgehen, dass das 
Stichprobenverfahren unter Nutzung der neuesten wissen
schaftlichen Erkenntnisse festgelegt wurde. Zudem muss ins-

. besondere detailliert dargelegt werden, wie über Stichproben
design, Stichprobenumfang, Schichtung und Hochrechnung 
gewährleistet ist, dass im Rahmen der gewählten mathema
tisch-statistischen Methode die Fehlerabweichungen möglichst 
gering bleiben." 
(ST-Drucksache 16/12219, S. 59) 

3. Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung wies diese Bedenken in ihrer Gegenäußerung 

zurück (ST-Drucksache 16/12219, S. 71 ff.). Insbesondere wies die 

Bundesregierung auf den Zeitdruck hin, der eine wissenschaftliche 

Fundierung der Stichprobenqualität und des Stichprobenumfangs 

ausschließe. Die Bundesregierung halte es 
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Jür nicht vertretbar, die gewünschte Stichprobenqualität sowie 
den Stichprobenumfang erst Anfang nächstes Jahres festzule
gen, wie es in dem Antrag des Bundesrates für eine Verord
nungsermächtigung zu § 7 Absatz 2 nahegelegt wird. Die Sta
tistischen Ämter des Bundes und der Länder benötigen sobald 
wie möglich klare rechtliche Rahmenbedingungen, um den 
Zensus 2011 fristgerecht vorbereiten zu können." 
(BT-Drucksache 16/12219, S. 71) 

Zu § 7 Abs. 2 ZensG 2011 widerspricht die Bundesregierung dem 

Bundesrat im Wesentlichen mit der Begründung, dem Grundsatz des 

Gesetzesvorbehalts sei Genüge getan, wenn dieses für die Aus

kunftspflichtigen voraussehbar und berechenbar sei (BT-Drucksache 

16/12219, s. 75). 

Zu den - weiterhin fehlenden und nicht absehbaren - statistisch

naturwissenschaftlichen Qualitätsvorgaben besagt die Gegenäuße

rung der Bundesregierung nichts. 

Zu der Ermächtigungsgrundlage des § 7 Abs. 2 Satz 2 ZensG führt 

die Bundesregierung folgendes aus: 

.Absatz 2 Satz 2 eröffnet nur die Möglichkeit, durch Rechtsver
ordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesra
tes den prozessualen Umfang der Stichprobe zu erhöhen, falls 
sich ein Bedarf ergibt, eine größere Anzahl von Personen in die 
Befragung einzubeziehen. Derzeit sieht die Bundesregierung 
dafür keinen Anlass, sie geht davon aus, dass die vorgegebe
nen Qualitätsstandards mit dem im Gesetzentwurf vorgesehe'." 
nen Stichprobenumfang erreicht werden." 
(BT-Drucksache 16/12219, S. 75) 

Die Gegenäußerung der Bufldesregierung lässt sich mithin in dem 

hier interessierenden Zusammenhang wie folgt zusammenfassen: 

( 1) Es liegen weiterhin keine statistisch-naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisse zur Durchführung des Stichprobenverfahrens vor. 
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(2) Dem Grundsatz des Gesetzesvorbehalts sei Genüge getan, 

wenn dieser für „die Auskunftspflichtigen" voraussehbar und be

rechenbar sei. 

(3) Die Ermächtigungsgrundlage für eine Rechtsverordnung der 

Bundesregierung bezieht sich - wie auch in dem Entwurf der 

Bundesregierung - weiterhin ausdrücklich nur auf die „unwahr

scheinliche" Möglichkeit, dass der „prozentuale Umfang der 

Stichprobe" aufgrund späterer naturwissenschaftlich

statistischer Erkenntnisse nicht ausreiche. 

4. Beschlussempfehlung des Innenausschusses; Sachverständi

genanhörung 

Der Innenausschuss des Deutschen Bundestages führte am 20.-April 

2009 ein „Erweitertes Berichterstattergespräch" durch auf der Grund

lage schriftlicher Stellungnahmen geladener Sachverständiger 

(Ausschussdrucksache 16(4)586)) und empfahl schließlich durch Be

schluss vom 22. April 2009, den Gesetzentwurf der Bundesregierung 

im Wesentlichen unverändert anzunehmen (ST-Drucksache 

16/12711, s. 5 ff.). 

5. § 7 Abs. 2 ZensG 

Der Bundestag beschloss dann kurzfristig am 08. Juli 2009 das 

ZensG. In dem hier streitgegenständlichen § 7 Abs. 2 geht das Ge

setz über den ursprünglichen Entwurf weit hinaus. Hatte der Gesetz

entwurf der Bundesregierung die Ermächtigungsgrundlage für eine 

Rechtsverordnung nur für den ;,unwahrscheinlichen" Fall der Erforder

lichkeit einer Erhöhung des Stichprobenumfangs vorgesehen, regelt § 

7 Abs. 2 ZensG nunmehr, dass sowohl die gesamten „Qualitätsvor

gaben" als auch das „Stichprobenverfahren" sowie der „konkrete 

Stichprobenumfang" durch die Rechtsverordnung festgelegt werden 

soll. 
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Kurzum sieht § 7 Abs. 2 ZensG nunmehr Folgendes vor: 

Da es keine statistisch-mathematischen Qualitätsvorgaben für das 

Stichprobenverfahren gibt und diese auch nicht absehbar sind, wird 

deren Festlegung auf die Bundesregierung delegiert. Angaben zu In

halt, Zweck und Ausmaß dieser Ermächtigungsgrundlage fehlen. 

III. Stichproben V (2010) 

Ein Entwurf der StichprobenV war dem Bundesrat durch die Bundesregie- . 

rung bis zum 15. März 2010 zuzuleiten (§ 7 Abs. 2 Satz 3 ZensG). Sowohl 

bei der Vorlage des Entwurfs der StichprobenV als auch bei deren Erlass 

am 25. Juni 201 O lagen weiterhin keine fachlichen Vorgaben zu dem Stich

probenverfahren vor; insbesondere fehlten weiterhin konkrete Angaben zu 

den drei wesentlichen Grundlagen des Zensus: dem Stichprobenplan, der 

Stichprobenziehung und den „Qualitätsvorgaben" des Hochrechnungsver

fahrens. Die Zensuskommission hatte ihre Arbeit eingestellt; eine andere 

Kommission oder ein vergleichbares Gremium existierte nicht. 

Die schließlich auf der Grundlage des § 7 Abs. 2 ZensG erlassene Rechts

verordnuqg - die StichprobenV - sieht in § 2 Abs. 2 dann Folgendes vor: 

„Bei der Erstellung des Stichprobenplans und bei der Stichpro
benziehung sind die Qualitätsvorgaben aus dem vom Statisti
schen Bundesamt in Auftrag gegebenen Forschungsprojekt zur 
Entwicklung des Stichprobenverfahrens zu berücksichtigen." 

Die StichprobenV hat mithin auf der Grundlage der nach Inhalt, Zweck und 

Ausmaß unbestimmten Ermächtigungsgrundlage (§ 7 Abs. 2 Zen.sG) den 

Stichprobenplan, die Stichpro~enziehung und die Qualitätsvorgaben des 

Hochrechnungsverfahrens ebenfalls nicht geregelt, sondern diese Rege

lungen subdelegiert an ein - in der StichprobenV erstmals erwähntes - pri

vates „Forschungsprojekt". 
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IV. Keine „Erstellung des Stichprobenplans", keine Grundlagen der 

„Stichprobenziehung", keine „Qualitätsvorgaben" des Hochrech

nungsverfahrens (§ 2 Abs. 2 StichprobenV) 

Die wesentlichen Grundlagen des Stichprobenverfahrens - der „Stichpro

benplan" für die „Stichprobenziehung" sowie insbesondere das „For

schungsprojekt" zum Hochrechnungsverfahren - lagen weder bei der 

Normsetzung der Gesetze (ZensG und StichprobenV), noch bei der Durch

führung des Zensus 2011 vor; sie existieren bis heute nicht. Im Einzelnen: 

1. „Stichprobenplan" 

Das Statistische Bundesamt (und die statistischen Landesämter) ver

treten in den verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren von Gemein

den gegen die Bescheide zur Feststellung ihrer amtlichen Einwoh

nerzahlen die Auffassung, bei dem „Stichprobenplan" h<'lndAIA AR Rir.h 

um das Papier von Berg/Bihler, das im April 2011 in einer Veröffentli

chungsreihe des Statistischen Bundesamtes publiziert worden war 

(Das Stichprobendesign der Haushaltsstichprobe des Zensus 2011, 

Wirtschaft und Statistik Heft 4/2011, S. 317-328, 

www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Zensus/Stichpr 

obendesign 42011.pdf) 

2. „Qualitätsvorgaben" des Hochrechnungsverfahrens {„For

schungsprojekt") 

Ungeklärt ist ferner die Existenz der „Qualitätsvorgaben", also der 

entscheidenden Grundlagen des gesamten Hochrechnungsverfah

rens sowie der Erstellung des Stichprobenplans und der Stichproben

ziehung; diese „Qualitätsvorgaben" sollten durch ein „Forschungspro

jekt" erarbeitet werden .. 
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Dem Vernehmen nach vertritt das Statistische Bundesamt die Auffas

sung, bei dem „Forschungsprojekt" handle es sich um ein Papier, das 

im April 2012 unter der Überschrift 

„Statistik und Wissenschaft - Ralf Münnich, Siegfried Gabler u. 
a. Stichprobenoptimierung und Schätzung im Zensus 2011" 
(www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistikWissenschaft/Band 
21 Stichprobenoptimierung Zensus1030821129004.pdf) 

erstellt wurde. 

3. Keine Publizier:ung 

„Stichprobenplan" und "Forschungsprojekt" (§ 2 Abs. 2 StichprobenV) 

wurden auch nicht verlautbar. Das Statistische Bundesamt hat die 

Papiere in ihrer Publikation „Statistik und Wissenschaft" veröffentlicht. 

Es handelt sich hierbei um eine Sammlung von Aufsätzen, die das 

Statistische Bundesamt seit dem Jahre 2004 unregelmäßig heraus

gab. 

„Mit der Schriftenreihe „Statistik und Wissenschaft" sollte die in
tensive Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Statistik in 
der Literatur deutlicher dokumentiert werden. ,Statistik und Wis
senschaft' stand für die Themen, die sich aus der Kooperation 
der amtlichen Statistik mit der Wissenschaft ergaben. Ebenfalls 
fanden wissenschaftlich herausragende Nachwuchsarbeiten 
(Dissertationen und Diplomarbeiten) in dieser Reihe einen fes
ten Platz." 
(www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistikWissenschaft/Statist 
ikWissenschaft Download.htmO 

Irgendeine Bezugnahme zum ZensG, zur StichprobenV oder zu ei

nem amtlichen Veröffentlichungsorgan gibt es nicht. Im Übrigen wur

de die Schriftenreihe „Statistik und Wissenschaft" inzwischen einge

stellt. 
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V. Ergebnis 

Die von der Bundesregierung eingesetzte Zensuskommission, die seit dem 

Jahre 2007 die Methoden und Verfahren für den registergestützten Zensus 

2011 wissenschaftlich bewerten, die Umsetzung begleiten und Empfehlun

gen für das weitere Vorgehen aussprechen sollte, hat weder dem Bundes

tag (ZensG), noch der Bundesregierung (StichprobenV) irgendwelche vali

den und nachvollziehbaren Erkenntnisse vorgelegt. 

Ein "Stichprobenplan" und ein "Forschungsprojekt" lagen weder dem Bun

destag bei Beschlussfassung über das ZensG, noch der Bundesregierung 

bei Erlass der StichprobenV, noch bei der Durchführung des Stichproben

verfahrens vor; erstrecht gab es keine irgendwie nachvollziehbaren „Quali

~ätsvorgaben" eines "Forschungsprojekts". ' 
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Unvereinbarkeit des § 7 Abs. 1 und 2 ZensG und des § 2 Abs. 2 und 3 

StichprobenV mit Art. 80 Abs. 1 Satz 1, 2 und 4, Art. 20 Abs. 2 Satz 2 

und Abs. 3, Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und Art. 107 GG 

Dem Gesetzgeber steht von Verfassungswegen bei der Grundsatzent

scheidung über die Art eines Zensus ein weiter Gestaltungsspielraum zu; 

insbesondere kann ein Zensus in verschiedenen Verfahren durchgeführt 

werden, zum Beispiel als Vollzensus, als Stichprobenzensus oder auch -

wie im Falle des Zensus 2011 - in einem registergestützten Stichproben

verfahren; auch Art. 4 der EU-Zensusverordnung sieht diese Alternative als 

grundsätzlich zulässig an. 

Die zentralen normativen Regelungen des Zensus 2011 - insbesondere 

des erstmals durchgeführten ~ist~rgestgtzten st~ -
sind aber mit dem Grundgesetz unvereinbar und daher für nichtig zu erklä

ren (§ 78 S. 1 BVerfGG): 

Sie verletzen das Gebot, Inhalt, Zweck und Ausmaß einer Verordnungser

mächtigung durch Gesetz zu bestimmen (Art. 80 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG); 

darüber hinaus verletzen sie das Gebot der - im ZensG nicht vorgesehe

nen - Subdelegation einer gesetzlichen Ermächtigung durch den Verord

nungsgeber (Art. 80 Abs. 1- Satz 4 GG). Schließlich verletzen sie das Ver

bot, Normsetzungen an Private zu delegieren (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG). 

Ferner verletzen die Gesetze das Rechtsstaatsgebot (Art. 20 Abs. 3 GG). 

Sie sind unbestimmt, widersprechen dem Gebot der Normklarheit und sind 

nicht vollziehbar. 

Schließlich verletzen sie das Grundrecht der materiellen Rechtsweggaran- 1 
tie (Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 103 Abs. 1 GG), das insbesondere Gemein- \ 

! 
den gegenüber der amtlichen Feststellung ihrer Einwohnerzahl zusteht; da \ 

( 

die Erhebungsmethoden nicht ansatzweise bestimmt und auch nicht nach

träglich bestimmbar siQQ., wird das Recht auf eine gerichtlichen überprüf-______ „ 

barkeit der Feststellung ihrer amtlichen Einwohnerzahl vereitelt. 

1 
\ 

X 
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1. Verletzung des . Gebots, Inhalt, Zweck und Ausmaß einer Verord

nungsermächtigung zu bestimmen (Art. 80 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG); 

Verletzung des Demokratieprinzips durch Delegation der Normset

zung auf Private (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) 

Die normativen Grundlagen des Zensus 2011 - insbesondere § 7 Abs. 1 

und 2 ZensG und § 2 Abs. 2 und 3 StichprobenV - verletzen Art. 80 Abs. 1 

Satz 1, 2 und 4 GG. Sie verletzen ferner das Verbot, Normsetzungen ·zu 

delegieren an die Exekutive und Private (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG). 

Nach Art. 80 Abs. 1 GG kann der Bundesgesetzgeber die Bundesregie

rung, ein Bundesministerium oder eine Landesregierung ermächtigen, 

Rechtsverordnungen zu erlassen (Satz 1 ). Dabei müssen Inhalt, Zweck 

und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetz bestimmt werden (Satz 

2). Ist durch Gesetz vorgesehen, dass eine Ermächtigung weiter übertra

gen werden kann, so bedarf es zur Ühertragung der Ermächtigung einer 

Rechtsverordnung (Satz 4 ). 

Ob ein Gesetz Inhalt, Zweck und Ausmaß einer Ermächtigung geregelt hat, 

ist nach den allgemeinen Grundsätzen durch Auslegung zu ermitteln (ge

festigte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seit E 19, 17 

(30)). Inhalt, Zweck und Ausmaß der gesetzlichen Ermächtigung müssen 

„mit der erforderlichen Klarheit zum Ausdruck kommen" (BVerfGE 2, 307 

(335)). Wird die Bestimmung eines wesentlichen Gesetzesbegriffs dem De

legatar übertragen, verletzt dies Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG. 

1; Verfassungswidrigkeit des § 7 Abs. 2 ZensG 

§ 7 Abs. 2 ZensG ist mit Art. 80 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG unvereinbar, 

da Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung unbestimmt 

sind; die gebotene Bestimmtheit lässt sich auch nicht durch Geset

zesauslegung ermitteln. Im Einzelnen: 
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a) „Qualitätsvorgaben" 

§ 7 Abs. 2 Satz 2 ZensG besagt im Wesentlichen, dass die 

"Qualitätsvorgaben" des gesamten „Stichprobenverfahrens" 

durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung festgelegt 

wird. Der Gesetzgeber ging hierbei zutreffend davon aus, dass 

die „Qualitätsvorgaben" des Stichprobenverfahrens für dessen 

Validität von entscheidender Bedeutung waren; dies ergibt sich 

auch aus den gesamten Vorgaben des Statistischen Bundes

amts sowie der in seinem Umkreis tätigen Sachverständigen. 

Die „Qualitätsvorgaben" betreffen zum einen das Verfahren der 

Hochrechnung der gewonnenen Daten auf der Grundlage eines 

statistisch-naturwissenschaftlich erarbeiteten Verfahrens; die 

„Qualitätsvorgaben" des Stichprobenverfahrens sind darüber 

hinaus auch bereits bei der Erarbejtung des "Stichprobenplans" 

und der „Stichprobenziehung" von entscheidender Bedeutung. 

Eine Bestimmung von Inhalt, Zweck und Ausmaß der gesetzli-1 

chen Ermächtigung nimmt § 7 Abs. 2 Satz 2 ZensG aber nicht 

vor. Die Regelung verweist ausschließlich auf die "Qualitätsvor

gaben" des § 7 Abs. 1, di~ ersichtlich keine Bestimmung der 

Qualitätsvorgaben enthalten. Das gleiche gilt für den Verweis 

auf die "Ziele des § 1 Abs. 3"; diese Bestimmung regelt zwar 

Zielbestimmungen des Zensus (insbesondere die „Feststellung 

der amtlichen Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und Ge

meinden" (§ 1 Abs. 3 Ziff. 1 ZensG)), hat mit der Bestimmung 

von Qualitätsvorgaben aber nichts zu tun. Fehlen bereits Best

immungen zu den „Qualitätsvorgaben" des gesamten Stichpro

benverfahrens, gilt dies erstrecht für die entscheidenden Grund

lagen des „Stichprobenplans" und der „Stichprobenziehung", 

die im ZensG weder benannt, noch hinsichtlich ihrer „Qualitäts

vorgaben" bestimmt sind, sondern erst in § 2 Abs. 2 Stichpro

benV auftauchen. 

1 
• 
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Im Gesetzgebungsverfahren ist das Regelungsdefizit des Ent

wurfs des § 7 Abs. 2 ZensG insbesondere von dem juristischen 

Sachverständigen, den der Innenausschuss beauftragt hatte, 

scharf kritisiert worden (siehe hierzu Stellungnahme Ziekow für 

das erweiterte Berichterstattergespräch ~es Innenausschusses 

des Deutschen Bundestages vom 20. April 2009 · (Aus

schussdrucksache 16 (4) 586 (B)): 

Ziekow führt zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung aus, 

dass nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben zum Vorbe

halt des Gesetzes und zum "Wesentlichkeitsgrad" das Gesetz 

die wesentlichen „Forschungserge~nisse des laufenden Pro

jekts zur Optimierung der Stichprobendesigns" regeln müsse 

(Stellungnahme, S. 13 f.), da andernfalls das Risiko besteht, 

dass „der Gesetzgeber auf der Grundlage neuer Forschungser

gebnisse gegebenenfälls sP.lhst 7tir Korrektur des ZensG 2011 

verpflichtet wäre" (Stellungnahme, S. 15). Dem Verordnungs

geber könne in Hinblick auf Art. 80 Abs. 1 GG nicht die Festle

gung des gesamten "Stichprobendesigns" - Stichprobenplan, 

Stichprobenziehung, Hochrechnungsverfahren - vorbehalten 

bleiben, sondern nur die nähere Ausgestaltung des Stichpro

bendesigns (Stellungnahme, S. 16 f.). 

Folgerichtig hat Martini dargelegt, dass § 7 Abs. 2 ZensG ohne 

weiteres wegen Verletzung des Art. 80 Abs. 1 GG verfas

sungswidrig ist (Der Zensus 2011 als Problem interkommunaler 

Gleichbehandlung, Berlin 2011, S. 47 ff.). 

b) Verletzung des Gebots der EU-Harmonisierung der Qualität 

von Statistiken 

Die gesetzliche ·Regelung der Qualitätsvorgaben für den Zen

sus 2011 war auch deswegen unverzichtbar, weil die geqea--wärtigen Qualitätsvorgaben des deutschen Statistikrechts den 
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Qualitätsvorgaben der Union widersprechen, insbesondere dem 

Art. 12 EuStatVO. Der Statistische Beirat, der gemäß § 4 

BStatG eine Beratungsfunktion gegenü~er dem Bundesamt für 

Statistik in "Grundfragen" hat, hat hierzu in seiner Empfehlung 

vom November 2012 folgendes ausgeführt: 

"Die dynamische Entwicklung des Statistikrechts der Eu
ropäischen Union in den vergangenen Jahren hat die 
formalen und materiellen Differenzen zum Statistikrecht 
des Bundes größer werden lassen. Vor allem unter dem 
Aspekt der Rechtsklarheit stellt sich die Frage nach einer 
Harmonisierung des Bundesrechts mit den geltenden 
Bestimmungen der EU. Dies geschieht hier einmal mit 
Blick auf die Bestimmungen zur Qualität von Statistiken 
und zum Zweiten mit Blick auf die Geheimhaltungsbe
stimmungen. 

Harmonisierung der Qualitätsbestimmungen 

Der Regelungsumfang zum Thema Qualität ist derzeit in 
der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 über europäische Sta
tistiken (EUStatVO) und im BStatG unterschiedlich. Damit 
stellt sich die Frage nach einer Angleichung der Rechts
grundlagen, sowohl zur Vermeidung unterschiedlicher 
Qualitätsorientierungen für EU- und nationale Statistiken, 
als auch um die Bedeutung des Qualitätsthemas für die 
amtliche Statistik zu unterstreichen. 

Der Statistische Beirat empfiehlt: 
37. Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Rechts
klarheit sollten die statistischen Grundsätze nach Art. 2 
der EUStatVO in das BStatG aufgenommen werden und 
begrifflich und inhaltlich der EUStatVO angeglichen wer
den. Die im geltenden BStatG genannten Grundsätze sol
len somit neu formuliert werden. 

38. Das BStatG sollte entsprechend den Regelungen in 
der EUStatVO auf den Verhaltenskodes Europäischer 

· Statistiken Bezug nehmen. Eine über die EUStatVO hin
ausgehende Rechtsverbindlichkeit des Verhaltenskodex 
in Deutschland erscheint nicht notwendig. 

39. Der Harmonisierung europäischer und nationaler 
Qualitätsanforderungen sollte durch einen neuen Para
graphen zur Qualität im BStatG ...... angelehnt an die Quali
tätskriterien nach Art. 12 Abs. 1 EUStatVO - Rechnung 
getragen werden. Dabei sollen die einzelnen Qualitätskri
terien aus Transparenzgründen aufgezählt, aber nicht de
finiert werden. 
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40. Zur Qualitätssicherung in der föderalen amtlichen Sta
tistik sollte im BStatG ausgeführt werden, dass die Statis
ti~chen Ämter des Bundes und der Länder in ihrem jewei
ligen Bereich die einheitliche Anwendung der Qualitätskri
terien sowie die Umsetzung der daraus abgeleiteten Qua
litätsstandards der Bundesstatistiken durch geeignete 
Maßnahmen sicherstellen und dass das Statistische Bun
desamt die Qualitätssicherung der Bundestatistiken koor
diniert." 
(Statistischer Beirat: Empfehlungen zur Fortentwicklung 
der amtlichen Statistik, November 2012, S. 16; 
www.destatis.de/DE/UeberUns/LeitungOraanisation/Statis 
tischerBeirat/ServiceVeroeffentlichungen/Fortent
wicklungNov2012Teil1 pdD 

2. Verfassungswidrigkeit des § 2 Abs. 2 StichprobenV 

Auch die StichprobenV hat dann die "Qualitätsvorgaben" für das 

Stichprobenverfahren (Stichprobenplan, Stichprobenziehung und 

Hochrechnung) in § 2 Abs. 2 nicht festgelegt, sondern diese auf die 

Exekutive (das Bundesamt für Statistik) subdelegiert, das ein in Auf

trag gegebendes "Forschungsprojekt zur Entwicklung des Stichpro

benverfahrens zu berücksichtigen" hätte; dies ist mit Art. 80 Abs. 1 

Satz 4 und Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG unvereinbar: 

§ 2 Abs. 2 Stichproben V verletzt zunächst das Verbot der Subdelega

tion (Art. 80 Abs. 1 Satz 4 GG), da § 7 Abs. 2 ZensG keine gesetzli

che Ermächtigung zur Subdelegation enthält. 

Schließlich verletzt § 2 Abs. 2 StichprobenV Art. 80 Abs. 1 Satz 4 GG 

dadurch, dass das private „Forschungsprojekt", auf dass die Norm

setzung delegiert wird, zum Zeitpunkt des Erlasses des § 2 Abs. 2 

StichprobenV noch gar nicht vorlag. 

Noch im April 2011 .:.. nach Erlass der Stichproben V 201 O und kurz 

vor Durchführung des Zensus 2011 - heißt es in dem Papier 

Berg/Bihler „Das Stichprobendesign der Haushaltsstichprobe des 

Zensus 2011", bei dem es sich um den 0 Stichprobenplan" handeln 
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soll, in Hinblick auf die "beträchtliche zeitliche Lücke" zwischen der 

Erstellung des .Anschriften- und Gebäuderegisters" und dem Zen

susstichtag: 

"Das Stichprobendesign hierzu ist noch in der Entwicklungs
phase. Da hier deutlich weniger Anschriften zur Verfügung· ste
hen werden, wird eine Schichtung auf sample point-Ebene nicht 
möglich sein. Wahrscheinlich ist eine Schichtung auf Regie
rungsbezirksebene mit vier Anschriftengrößenklassen." 
(S. 327). 

Mit Art. 80 Abs. 1 Satz 4 unvereinbar ist aus diesem Grund ferner § 3 

StichprobenV, der "aufgrund der in den Stichprobenplan übernom

menen qualitätssichernden Vorgaben" den Stichprobenumfang defini

tiv auf 9,6 % der Bevölkerung festlegt, obwohl weder der Stichpro

benplan noch die „qualitätssichernden Vorgaben", existierten. 

Insbesondere ist§ 2 Abs. 2 StichprobenV mit Art. 20 Abs. 2 Satz 2 

GG unvereinbar, da die entscheidende Normsetzung vom Verord

nungsgeber auf ein privates "Forschungsprojekt" übertragen wird. 

Verletzung des Rechtsstaatsgebots (Art. 20 Abs. 3 GG) 

Die normativen Grundlagen des Zensus 2011 verletzen darüber hinaus das 

Gebot der Klarheit, Wahrheit, Widerspruchsfreiheit, Bestimmtheit und Voll

ziehbarkeit sowie insbesondere der Bestimmtheit gesetzlicher Regelungen 

(Art. 20 Abs. 3 GG); im Einzelnen: 

1. Gebote der Klarheit, Wahrheit und Widerspruchsfreiheit 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner gefestigten Rechtspre

chung aus Art. 20 Abs. 3 GG die Gebote der Klarheit, Wahrheit und 

Widerspruchsfreiheit gesetzlicher Regelungen postuliert. Im An

schluss an BVerfGE 120, 378 (406 ff.) hat das Bundesverfassungsge-
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richt die Grundsätze der Klarheit, Wahrheit und Widerspruchsfreiheit 

gesetzlicher (sowie untergesetzlicher) Regelungen insbesondere in 

dem Beschluss vom 02. Juni 2008 - 1 BvR 349/04 u.a. (NVwZ 2008, 

1229) hervorgehoben: 

"Das Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG gebietet, dass 
der Gesetzgeber Normen schafft, die auch in ihrem Zusam
menwirken dem Grundsatz der Normklarheit genügen. Gesetz
liche Regelungen müssen so gefasst sein, dass der Betroffene 
seine Normunterworfenheit und die Rechtslage so konkret er
kennen kann, dass er sein Verhalten danach auszurichten ver
mag. Die gesetzlichen Regelungen sollen die Verwaltung bin
den und ihr Verhalten nach Inhalt, Zweck und Ausmaß begren
zen sowie die Gerichte in die Lage versetzen, die Verwaltung 
anhand rechtsstaatlicher Maßstäbe zu kontrollieren." 
(~VerfG NVwZ 2008, 1229 ( 1230)) 

Das Gleiche ergibt sich schließlich aus dem Gebot der Widerspruchs

freiheit eines Gesetzes innerhalb der Kompetenzordnung des Grund

gesetzes; insbesondere darf ein Gesetz nicht in Widerspruch zur 

Rechtsordnung stehen (so etwa BVerfGE 98, 106 (118 f.)). Darüber 

hinaus gilt das Gebot der Widerspruchsfreiheit als allgemeines 

rechtsstaatliches Gebot innerhalb der Verfassungsordnung insbeson

dere im Verhältnis zwischen Bund und Ländern sowie bei der Be

stimmung von Verwaltungszuständigkeiten durch den Bundesgesetz

geber (siehe etwa BVerfGE 108, 52 (75)). 

Für die Anforderungen an die Klarheit, Wahrheit und Widerspruchs

freiheit der gesetzlichen Regelung eines Zensus ist dann das erste 

Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts (E 65, 1 (50 ff)) 

maßgeblich. Hiernach ist für die in Art. 73 Abs. 1 Ziff. 11 GG "vorge

sehene und damit schutzwürdige amtliche Statistik ... ein möglichst „ 
hoher Grad an Genauigkeit und Wahrheitsgehalt der erhobenen Da

ten notwendig" (E 65, 1 (50)). 
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Darüber hinaus muss sich 

„der Gesetzgeber erneut mit dem dann erreichten Stand der 
Methodendiskussion auseinandersetzen ... , um festzustellen, 
ob und in welchem Umfang die herkömmlichen Methoden der 
Informationserhebung und -verarbeitung beibehalten bleiben 
können. Die Methoden der amtlichen Statistik und der Sozial
forschung entwickeln sich stetig weiter. Diese Entwicklung darf 
der Gesetzgeber nicht unberücksichtigt lassen. Er muss unge
wissen Auswirkungen eines Gesetzes dadurch Rechnung tra
gen, dass er die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen aus
schöpft, um die, Auswirkungen so zuverlässig wie möglich ab
schätzen zu können." 
{E 65, 1 {55)) 

Nichts anderes ergibt sich aus der EU-Zensusverordnung, die die Er

hebung „zuverlässiger, ausführlicher und vergleichbarer Daten", die 

„Erstellung vergleichbarer" Statistiken und die „Klarheit" und „Trans

parenz" erhobener Daten postuliert {Erwägungsgründe 1, 5, 8 sowie 

Art. 6 Abs. 1 ). 

Gebot der Bestimmtheit (Wesentlichkeitsgebot; Parlamentsvor

behalt} 

Aus dem Parlamentsvorbehalt und dem Gebot der Bestimmtheit folgt, 

dass tragende Entscheidungen in grundlegenden normativen Berei

chen einer gesetzlichen Regelung bedürfen, die den Anforderungen 

an die Grundsätze der Bestimmtheit, Normklarheit und Vollziehbarkeit 

genügen. 

a) Parlamentsvorbehalt für Entscheidungen in grundlegenden 

normativen Bereichen 

Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesverfassungsge

richts sind staatliche Regelungen in grundlegenden normativen 

Bereichen vom Gesetzgeber mit hinreichender Bestimmtheit zu 

treffen: 
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„Das Bestimmtheitsgebot steht in enger Beziehung zum 
Parlamentsvorbehalt." 
(BVerfGE 120, 378 (408)). 

Z'-'letzt hat das Bundesverfassungsgericht in dem Beschluss 

vom 01. April 2014 Folgendes ausgeführt: 

„Der im Rechtsstaatsprinzip und im Demokratiegebot 
wurzelnde Parlamentsvorbehalt gebietet, dass in grundle
genden normativen Bereichen, insbesondere im Bereich 
der Grundrechtsausübung, soweit diese staatlicher Rege
lung zugänglich ist, die wesentlichen Entscheidungen 
vom Gesetzgeber getroffen werden (vgl. BVerfGE 49, 89 
(126); 61, 260 (275); 80, 124 (132); 83, 130 (142, 151 f.), 
101, 1 (34)). Wann es einer Regelung durch ,den parla
mentarischen Gesetzgeber bedarf, lässt sich nur im Blick 
auf den jeweiligen Sachbereich und die Eigenart des be
troffenen Regelungsgegenstandes beurteilen. Die verfas
sungsrechtlichen Wertungskriterien sind dabei den tra
genden Prinzipien des Grundgesetzes, insbesondere den 
dort verbürgten Grundrechten, zu entnehmen (vgl. BVer
tGE: 98, 218 (251)". 
(BVerfGE 136, 69 (114), Rn. 102 ff.) 

Der Parlamentsvorbehalt gilt hiernach nicht nur für wesentliche 

Entscheidungen im „grundrechtsrelevanten Bereich"; sondern 

als Gebot der gesetzlichen Regelung tragender Prinzipien des 

Grundgesetzes auch für Regelungsbereiche ohne unmittelbare 

Grundrechtsrelevanz (siehe etwa BVerfGE 130, 318 (345). 

b) Qualifizierter Parlamentsvorbehalt bei Eingriffen in die 

kommunale Selbstverwalturigsgarantie (Art. 28 Abs. 2 Satz 

1 GG) 

Insbesondere gilt der Grundsatz des Parlamentsvorbehalts in 

Hinblick auf die verfassungsrechtlich verbürgte kommunale 

Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG); wie aus

geführt werden die Gemeinden durch den Zensus 2011 insbe

sondere dadurch in hohem Maße betroffen, dass ihre Finanz

zuweisungen unmittelbar aufgrund der Feststellung der amtli-
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chen Einwohnerzahlen erfolgen. Für die Gemeinden streitet 

mithin nicht nur das Gebot der gesetzlichen Regelung "tragen

der Entscheidungen" im normativen Bereich, sondern darüber 

hinaus die grundrechtsähnr e subjektive Rechtsposition, die 
..........__~ 

sie aus Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG ergibt (s. hierzu aus der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts insbesondere 

BVerfGE 110, 370 (400) und E 130, 318 (345 f.)). 
l...., { 

Insbesondere in Hinblick auf den kommunalen Finanzausgleich 

ist der verfassungsrechtliche Status der Gemeinden nach Art. 

28 Abs. 2 Satz 1 GG ferner von mehreren Landesverfassungs

gerichten anerkannt worden: 

Grundlegend führte der Verfassungsgerichtshof für das Land 

Nordrhein-Westfalen aus: 

"Darüber hinaus verpflichten das Rechtsstaatsprinzip und 
das Demokratieprinzip den Gesetzgeber, die wesentli
chen Entscheidungen selbst zu treffen und sie nicht der 
Verwaltung zu überlassen[ ... ]. Die verfassungsrechtlichen 
Wertungskriterien sind dabei in erster Linie den tragenden 
Prinzipien des Grundgesetzes und der Landesverfassung, 
insbesondere auch den Grundrechten zu entnehmen. In 
grundrechtsrelevanten Bereichen bedeutet wesentlich in 
der Regel wesentlich für die Verwirklichung der Grund
rechte (BVerfGE 58, 257, 268). Entsprechendes gilt im 
Selbstverwaltungsbereich. 

Der kommunale Finanzausgleich ist wegen seiner grund
legenden Bedeutung für eine angemessene Finanzaus
stattung der Gemeinden als Voraussetzung eigenverant
wortlichen Handelns eine wesentliche Entscheidung im 
Sinne des Vorbehalts des Gesetzes. Sie zu treffen, ist al
lein der Gesetzgeber berufen." 

(Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein
Westfalen, Urteil vom 09. Juli 1998 - 16/96, juris, Rn. 150 
f.) 
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Das Gleiche ergibt sich aus der Rechtsprechung des Thüringer 

Verfassungsgerichtshofs, der den Schutz des kommunalen 

Selbstverwaltungsrechts als ein 0 einem Grundrecht strukturell 

vergleichbares Verfassungsrecht" bezeichnet mit der Folge, 

dass Regelungen, die die kommunale Selbstverwaltungsgaran

tie und insbesondere die Finanzausstattung der Gemeinden be

treffen, dem Wesentlichkeitsgebot des Art. 20 Abs. 3 GG unter

liegen (so Thüringer Verfassungsgerichtshof, Urteil vom 21. Ju

ni 2005, VerfGH 28/03, juris, Rn. 173 und 175). 

Schließlich hat auch der Bayerische Verfassungsgerichtshof in 

diesem Sinne entschieden: 

„Da die Regelung des kommunalen Finanzausgleichs das 
verfassungsrechtlich geschützte Selbstverwaltungsrecht 
der Kommunen unmittelbar und im Kernbereich betrifft, 
muss der Gesetzgeber jedenfalls die wesentlichen Be
stimmungen selbst treffen" 

(BayVerfGH, Entscheidung vom 28. November 2007, 15-
Vll-05, juris, Rn. 220) 

c) Erforderlichkeit normkonkretisierender (untergesetzlicher} 

Regelwerke 

Geboten war angesichts der ,,Art und Schwere des Eingriffs" 

(BVerfGE 120, 378 (408)) - also der Bedeutung und Auswir

kung der Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen insbe

sondere auf die Finanzzuteilung der Gemeinden und Länder 

- die h~ichend bestimmte normative Reaelyna_des Stichpro

benverfahrens (Stichprobenplan, Stichprobenziehung und 

„Q ualitätsvorgaben"): 

Nach der gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung kön

nen normative Grundlagen zur Regelung außerjuristischer 

Sachverhalte im Einzelfall nicht nur durch Gesetz oder Rechts

vemrdnung, sondern auch durch untergesetzliche Regelungen 
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wie etwa allgemeine Verwaltungsvorschriften und Regelwerke 

geschaffen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die unter

gesetzlichen normativen Regelungen - entsprechend dem je

weils zu regelnden Sachverhalt - dem Gebot normativer Be

stimmtheit genügen und von einer hierzu festgelegten Stelle au

torisiert und veröffentlicht worden sind (siehe hierzu BVerwGE 

110, 216 (218): "Normkonkretisierende Verwaltungsvorschriften 

sind im Prinzip nichts anderes als Rechtsnormen."). 

Von der Schaffung untergesetzlicher Regelwerke wird in der 

Praxis umfangreich Gebrauch gemacht. Im gesamten Bereich 

des Umweltrechts wurden insbesondere seit den 70-ger Jahren 

des vorigen Jahrhunderts detaillierte Regelwerke geschaffen, 

die naturwissenschaftliche Verfahren zur rechtlichen Bestim

mung von Umweltauswirkungen kodifizieren. Zu zitieren seien 

etwa die TA Luft und die TA Lärm auf der Grundlage des § 48 

BlmSchG, darüber hinaus eine Vielzahl von Regelungen zur 

Bestimmung von Mess- und Beurteilungsverfahren für schädli

che Luftverunreinigungen, Lärmimmissionen, zu den Anforde

rungen an Baumaterialien, Trinkwasser, die Einbringung von 

Schadstoffen in landwirtschaftliche Flächen etc. Grundlegend 

ist in jedem Fall, dass die untergesetzlichen, normkonkretisie

renden Regelungen dem Bestimmtheitserfordernis genügen, 

das sich im Einzelfall aus dem zu regelnden Sachverhalt ergibt. 

Nichts anderes gilt hinsichtlich der Regelungen der allgemeinen 

Statistik und ihrer Erhebungen. Obwohl diese - im Unterschied 

zu umweltrechtlichen Normkonkretisierungen - für Betroffene, 

Behörden und Gerichte nur eine mittelbare Bedeutung haben, 

werden die Rechtsgrundlagen für Statistiken und ihrer Erhe-
' 

bung auf normativer Grundlage durch hinreichend bestimmte 

Normkonkretisierungen geregelt. Dies belegt bereits ein kurzer 

Blick auf die Website des Statistischen Bundesamtes und die 

jeweils angegebenen Rechtsgrundlagen für statistische Erhe

bungen. 
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Zu nennen ist etwa das Gesetz über die Statistik für Bundes

zwecke und das Agrarstatistikgesetz (2012) sowie die Gesetze 

zu Agrarbeihilfen (siehe hierzu BVerfGE 122, 1), das Legehen

nenbetriebsregistergesetz (2010), das Lebensmittel- und Fut

termittelgesetzbuch (2013), ferner auf Grundlage dieser gesetz

lichen Regelungen: die Erste Agrarstatistikverordnung (2009), 

die Legehennenbetriebsregisterverordnung (2003), die Fleisch

untersuchungsstatistik-Verordnung (2011) sowie schließlich je

weils implementiert Verweise auf diverse Vorschriften der Euro

päischen Gemeinschaft sowie weitere normkonkretisierende 

Vorschriften, die durch die Bezugnahme auf das jeweilige Ge

setz, die Verordnung oder die allgemeine Verwaltungsvorschrift 

zu rechtlicher Bindungskraft erwachsen. 

3. Verletzung der Gebote der Klarheit, Wahrheit, Widerspruchsfrei

heit. und Vollziehbarkeit sowie insbesondere des Gebots der Be

stimmtheit; keine „Qualitätsvorgaben", kein „Stichprobenplan", 

keine Grundlagen der „Stichprobenziehung" (§ 2 Abs. 2 Stich

probenV) 

a) Gebot bestimmter und klarer normativer Regelungen eines 

Zensus 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungs

gerichts richten sich "die konkreten Anforderungen an die Be..c 

stimmtheit und Klarheit der Ermächtigung" nach der ,,Art und 

Schwere des Eingriffs" (BVerfGE 120, 378 (408)), das heißt 

insbesondere nach den schwerwiegenden Auswirkungen der 

Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen für die Finanzaus

stattung der Gemeinden und Länder (oben A 1). Auch die im 

Umkreis des Statistischen Bundesamtes tätigen Sachverständi

gen haben keinen Zweifel daran gelassen, dass das "register

gestützte Stichprobenverfahren", für das der Gesetzgeber 

schließlich optioniert hat, aus statistisch-naturwissenschaftlicher 
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Sicht einer genauen Bestimmung bedarf und dass insbesonde

re Mängel und Unklarheiten des Stichprobenverfahrens zu we

sentlichen Fehlern der Feststellung der amtlichen Einwohner

zahlen führen. 

b) Unklarheit, Widersprüchlichkeit und Unbestimmtheit der 

normativen Regelungen 

Die normativen Regelungen zur Durchführung des Zensus 

2011 sind unbestimmt und widersprüchlich; der Gesetzgeber 

und der Verordnungsgeber haben das Stichprobenverfahren 

zur Erreichung der in § 1 Abs. 3 ZensG gesetzten Ziele des 

Zensus 2011 nicht festgelegt. Im Einzelnen: 

Bei den Begriffen des § 2 der StichprobenV handelt es sich um 

unbestimmte Rechtsbegriffe; dies gilt uneingeschränkt auch für 

solche Rechtsbegriffe, die einer fachlichen Normkonkretisierung 

bedürfen (siehe hierzu im Einzelnen insbesondere Martini, Der 

Zensus 2011 als Problem interkommunaler Gleichbehandlung, 

Berlin 2011, S. 49 f.). Die wesentlichen Rechtsbegriffe des § 2 

Abs. 2 StichprobenV sind unklar und nicht vollziehbar: 

Zu der entscheidenden - und mithin regelungsbedürftigen -

Methode des Hochrechnungsverfahrens verwendet § 2 Abs. 2 

StichprobenV den unbestimmten Begriff „Forschungsprojekt", 

der keine rechtlichen Konturen hat. 

Unklar sind darüber hinaus die normativen Begriffe „Stichpro

benplan" und „Stichprobenziehung" (§ 2 Abs. 2 StichprobenV). 

Darüber hinaus lagen der „Stichprobenplan" und die methodi

schen Grundlagen der „Stichprobenziehung" (§ 2 Abs. 2 Stich

probenV) weder bei Normsetzung, noch bei Durchführung des 
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Zensus 2011 vor; vielmehr regelt § 2 Abs. 2 StichprobenV, dass 

bei der Erstellung des Stichprobenplans und bei der Stichpro- · 

benziehung die Qualitätsvorgaben des „Forschungsprojekts" zu 

berücksichtigen seien, ·das erst ein weiteres Jahr später vorge

legt wurde. 

Vor Abschluss eines - vom Normgeber zu verwertenden -

„Forschungsprojekts" konnte der gesamte Zensus nicht durch-. 

geführt werden: 

„Die Größe des Stichprobenumfangs einerseits sowie die 
Vorgaben für die Stichprobenqualität andererseits stehen 
in einem unauflösbaren statistisch-mathematischen Zu
sammenhang." 
(siehe Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stel
lungnahme des Bundesrates; ST-Drucksache 16/12219, 
s. 71) 

c) Kein „Forschungsprojekt", keine „Qualitätsvorgaben" 

Insbesondere enthält das „Forschungsprojekt", das nach § 2 

Abs. 2 StichprobenV die „Qualitätsvorgaben" des gesamten 

Stichprobenverfahrens leisten sollte, lediglich Empfehlungen zu 

alternativen Methoden des Stichprobenverfahrens, deren Kod1- -:

fizierung Aufgabe des Normgebers (ZensG, StichprobenY) _ge---------------··· ·--···-·--·-·- " 

wesen wäre. Im Einzelnen: .--.. 

Nachdem die Zensuskommission -wie ausgeführt (oben B 1 3) 

- keine validen Ergebnisse vorgelegt hatte, wurde vom Statisti

schen Bundesamt ein sogenanntes „Forschungsprojekt" ins Le

ben gerufen. Bei diesem „Forschungsprojekt" soll es sich - wie 

ausgeführt- um den Aufsatz von Münnich u.a., Stichprobenop

timierung und Schätzung im Zensus 2011 aus dem Jahre 2012 

handeln. Hier heißt es: 
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"Das Statistische Bundesamt vergab einen Forschungs
auftrag, Stichprobendesign und Schätzmethodik für die 
Haushaltsstichprobe zu untersuchen - das Stichproben
forschungsprojekt. Die vorliegende Monografie gibt einen 
Überblick über die Forschungsergebnisse dieses Projekts 
und insbesondere die daraus abgeleiteten Empfehlun-
gen". _ 
(Münnich u.a. 2012, S. 5) 

Das „Forschungsprojekt" hat 184 Seiten, die den Diskussions

stand und insbesondere die ungeklärten Fragen der Methoden 

und der Durchführung des Stichprobenverfahrens darlegen. Es 

werden Vorschläge gemacht, wie Erhebungen eines register

gestützten Zensusverfahrens verbessert werden könm;m (Mün

nich, u.a., S. 143 f.), welche Schwierigkeiten bestimmte Schätz

verfahren haben, welche Probleme bei „nicht-besetzten Stich

probenzellen" bestehen, wie ein „verallgemeinerter Regressi

onsschätzer angelegt werden sollte" etc. (s. im Einzelnen Mün

nich, u.a. S. 11, 26 f., 34, 39 ff., 108, 121 ff., 142 ff.). 

Das Papier Münnich u.a. (2012) enthält die nachvollziehbaren, 

bestimmten klaren Vorgaben für die Erstellung des Stichpro

benplans und die Stichprobenziehung ersichtlich nicht. Die Ver

fasser des „Forschungsprojekts" haben dies auch nicht bean

sprucht, weil sie respektiert haben, dass sie als Sachverständi

ge keine Normgebungskompetenz haben, sondern vielmehr le

diglich den Stand der Forschung und der fachlichen Erkennt

nisse zu erarbeiten und in dem „Forschungsprojekt" schließlich 

die verschiedenen qualifizierten Hochrechnungsverfahren dar

zustellen und gegebenenfalls Vorschläge zu unterbreiten hat

ten. 

Dies haben sie schließlich in ihrem Papier von April 2012- also 

fast ein Jahr nach dem „Berichtszeitpunkt" (§ 1Abs.1 ZensG)

getan und aus den unterschiedlichen methodischen Ansätzen 
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die Empfehlung hergeleitet, dass Stichprobenplan, Stichpro

benziehung und insbesondere dann die Hochrechnung nach 

dem sogenannten differenzierten GREG-Schätzer vorgenom

men werden sollten (Münnich u.a. 2012, Zusammenfassung 

s. 143). 

d) Kein „Stichprobenplan", keine Grundlagen der „Stichpro

benziehung" (§ 2 Abs. 2 StichprobenV) 

Zum "Stichprobenplan" (§ 2 Abs. 2 StichprobenV) vertreten die 

Statistikämter den Standpunkt, es handle sich hierbei um einen 

Aufsatz von Berg/Bihler (oben B IV). Abgesehen davon, dass 

auch dieses Papier erst im April 2011 vorgelegt wurde - also 

nach Normsetzung und kurz vor dem "Berichtszeitpunkt" (§ 1 

Abs. 1 ZensG), dem 09. Mai 2011 - beansprucht dieser Aufsatz 

nicht einmal, irgendwelche konkreten Angaben zur Ausfüllung 

des unbestimmten Rechtsbegriffs "Stichprobenplan" zu leisten. 

Zwar heißt es im Vorwort, dass die Haushaltsbefragung „ein 

Baustein des gesamten Zensus" ist; irgendwelche nachvoll

ziehbaren normkonkretisierenden Angaben enthält der Aufsatz 

jedoch nicht. In der „Zusammenfassung" (Ziffer 9) wird der Auf

satz als "vorliegender Bericht" bezeichnet, der „einen Überblick" 

über das Stichprobenverfahren liefert und außerdem „versucht, 

mögliche methodische Beschränkungen hinsichtlich der anste

henden Hochrechnungsverfahren bereits im Stichprobendesign 

zu minimieren". 

Es fehlen mithin nicht nur jegliche statistisch

naturwissenschaftlich erarbeiteten Voraussetzungen für die Re

gelung des Stichprobenplans; vielmehr konnte dieser auch we

der im Normgebungsverfahren, noch bei der Durchführung des 

Zensus 2011 erstellt werden, weil „bei der Erstellung des Stich

probenplans und bei der Stichprobenziehung . . . die Qualitäts-
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vorgaben aus dem vom Statistischen Bundesamt in Auftrag ge

gebenen Forschungsprojekt zur Entwicklung des Stichproben

verfahrens zu berücksichtigen" waren (§ 2 Abs. 2 Stichpro

benV). 

Eigenmächtige Änderung der gesetzlichen Zielbestimmun

gen (§ 1 Abs. 3 ZensG) durch die privaten Sachverständi

gen 

Erschwerend kommt hinzu, dass das "Forschungsprojekt" die 

gesetzlichen Ziele des Zensus 2011 eigenmächtig umdefiniert 

hat. 

Die Ziele des Zensus sind in § 1 Abs. 3 ZensG definiert. Die 

StichprobenV sollte dann das Stichprobenverfahren (Stichpro

benplan, Stichproberiziehung und insbesondere Hochrech

nungsverfahren) "zur Erreichung der Ziele des§ 1 Abs. 3" fest

legen (§ 7 Abs. 2 S. 2 ZensG). Das "Forschungsprojekt" defi

niert die „Ziele im Zensus 2011" jedoch eigenmächtig neu (ins

besondere S. 19 ff.): 

Zunächst umfassen die ,,Ziele" des Forschungsprojekts nicht die 

„Bereitstellung der Grundlage für die Fortschreibung der amtli

chen Einwohnerzahlen für die Zeit zwischen zwei Volkszählun

gen" (§ 1 Abs. 3 Ziff. 1 ZensG) sowie die Ziele der "Gewinnung 

von Grunddaten für das Gesamtsystem der amtlichen Statistik 

sowie von Strukturdaten" (§ 1 Abs. 3 Ziff. 2 ZensG) und das Ziel 

der „Erfüllung der Berichtpflichten nach der Verordnung (EG) 

Nr. 763/2008" (§ 1 Abs. 3 Ziff. 3 ZensG). 

Darüber hinaus leisten die dem „Forschungsprojekt" zugrunde 

liegenden "Ziele" nicht die gebotene Bestimmung der durch § 7 

Abs. 2 ZensG und § 2 Abs. 2 und 3 StichprobenV vorgegebe-
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nen Ziele. Wortlaut und Sinn der Ziele 1 und 2 des "For

schungsprojekts" sind - soweit sie nachvollziehbar sind - nicht 

vereinbar mit den Zielen des§ 1 Abs. 3 ZensG. In Hinblick auf 

das Ziel 1 erörtert das „Forschungsprojekt", dass sich Probleme 

ergeben können, wenn einzelne Melderegister „wesentlich 

schlechter als erwartet geführt werden" (S. 142). Hinsichtlich 

des Ziels 2 wird Folgendes ausgeführt: 

„Eine klare Empfehlung für ein bestimmtes Schätzverfah
ren unter Berücksichtigung von Ziel 2 gestaltet sich we
sentlich schwieriger. Dies liegt vor allem daran, dass es 
eine Fülle möglicher Ziel 2-Variablen gibt, deren Variant
struktur in Bezug auf die Anschriften sehr unterschiedlich 
sind. Kritisch sind Merkmale mit hohen Populationsantei
len, für deren geschätztes Merkmalsaufkommen eine hö
here (relative) Präzision gefordert wird, oder seltene Er
eignisse, also Anteilen von seltenen Merkmalsausprä
gungen." 

Das Papier Münnich u.a. (2012) leitet hieraus im Wesentlichen 

ab, dass unter den verschiedenen Schätzern der GREG

Schätzer zu „empfehlen" ist (S. 143). 

4. Keine einheitliche Durchführung des Zensus 2011 in den Län

dern 

Mit dem Grundgesetz unvereinbar ist ferner, dass der Zensus 2011 in 

den Ländern nicht einheitlich durchgeführt wurde und mithin zu kei

nen validen Feststellungen der Einwohnerzahlen der Gemeinden und 

der Länder führen konnte. 

Es bestand im Gesetzgebungsverfahren auf der Grundlage der statis

tisch-naturwissenschaftlichen Vorarbeiten zwischen Bund und Län

dern Einigkeit darin, dass der Zensus 2011 bundesweit in einheitli

chen Verfahren durchgeführt werden musste; jede andere Sichtweise 

wäre auch mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der klaren und 

nachvollziehbaren Feststellung der Einwohnerzahlen der Gemeinden 
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und Länder unvereinbar gewesen. Das ZensG (und die Stichpro

benV) überlässt den Ländern jedoch erhebliche Abweichungen bei 

der Durchführung des Zensus 2011, insbesondere dem Stichproben

verfahren. 

Die Länder haben die ihnen geöffneten Freiräume durch Ausfüh

rungsgesetze gefüllt, die unterschiedliche organisations- und verfah

rensrechtliche Bestimmungen erhalten. Insbesondere wurde der Zen

sus 2011 mangels bundeseinheitlicher allgemeiner Verwaltungsvor

schriften in den Ländern unterschiedlich durchgeführt: 

a) Ausführungsgesetze der Länder 

In Ermangelung einer bundeseinheitlichen Regelung durch das 

ZensG haben die Länder kurz vor Durchführung des Zensus 

2011 Ausführungsgesetze beschlossen, die wesentliche ab

weichende Regelungen zur Durchführung des Zensus 2011 

enthalten (siehe hierzu die Auflistung der Ausführungsgesetze 

bei Martini, Der Zensus 2011 als Problem interkommunaler 

Gleichbehandlung, Berlin 2011, S. 20, Fn. 26). 

Die Ausführungsgesetze der Länder haben unterschiedliche 

Regelungsgehalte. Insbesondere regeln sie die Einsetzung von 

Erhebungsbeauftragten, die Übermittlung von Daten an die je

weils zuständigen Landesämter sowie die auskunftspflichtigen 

Stellen, das Vollstreckungsverfahren, das Rechtsschutzverfah

ren der Auskunftspflichtigen etc. 

Für einige dieser Ausführungsgesetze der Länder enthält das 

ZensG Vorgaben (zum Beispiel § 3 Abs. 1, 2 und 7, § 5 Abs. 2, 

§§ 6, 7, 8, 9 Abs. 2 und 3, §§ 11 und 12 ZensG). Für wesentli

che Regelungen der Zensusausführungsgesetze der Länder 

enthält das ZensG jedoch keine Vorgaben, zum Beispiel zum 

Rechtsschutz der Auskunftspflichtigen (mehrere Zensusausfüh-
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rungsgesetze haben hierzu das Vorverfahren ausgeschlossen), 

zur Rechtsgrundlage und Rechtsnatur der (rechtsverbindlichen) 

Feststellungen der amtlichen Einwohnerzahlen durch die zu

ständigen Landesämter sowie zum Rechtsschutz der Adressa

ten dieser Feststellungen (der Gemeinden), und zwar sowohl 

hinsichtlich des Vorverfahrens als auch hinsichtlich des verwal

tungsprozessrechtlichen Rechtsschutzes. 

b) Keine bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften 

Insbesondere hat der Bund die zur einheitlichen Durchführung 

des Zensus 2011 in den Ländern zwingend gebotenen bundes

einheitlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften nicht erlas

sen: 

Nach Art. ~3 GG führen die Länder die Bundesgesetze als ei„ 

gene Angelegenheiten aus, soweit das Grundgesetz nichts an

deres bestimmt oder zulässt. Nach Art. 84 Abs. 1 Satz 5 und 

Abs. 2 GG kann die Bundesregierung allgemeine Verwaltungs

vorschriften ohne Abweichungsmöglichkeiten für die Länder re.. 

geln. 

Dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung eine solche ge

setzliche Bestimmung nicht enthielt, hat der Bundesrat in seiner 

Stellungnahme wie folgt beanstandet: 

„Die Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung des 
Zensus 2011, insbesondere soweit die Feststellung der 
amtlichen Einwohnerzahl betroffen ist, erfolgt im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben nach einheitlichen Methoden, 
Verfahren und Qualitätsstandard, die von der Bundesre
gierung durch allgemeine Verwaltungsvorschriften mit Zu
stimmung des Bundesrates festgelegt werden." 
(ST-Drucksache 16/12219, S. 66) 

Zur Begründung führt der Bundesrat aus: 
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"Die Durchführung eines registergestützten Zensus kann 
nur dann gelingen, wenn die Vorgehensweise in Bund, 
Ländern und Gemeinden einheitlich ist. Dies gilt in be
sonderem Maße für die Feststellung der amtlichen Ein
wohnerzahlen für Bund, Länder und Gemeinden. Diese 
werden in zahlreichen Rechtsvorschriften als maßgebli
che Schlüsselgrößen insbesondere auch für finanzwirk
same Transaktionen an Länder und Kommunen genutzt. 
Eine nicht einheitliche Ermittlung der amtlichen Einwoh
nerzahlen hätte empfindliche Störungen der komplexen 
Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Ge
meinden zur Folge. Das richtige Instrument zur Sicher
stellung eines einheitlichen Verfahrens sind die allgemei
nen Verwaltungsvorschriften im Sinne des Art. 84 Abs. 2 
des Grundgesetzes." 
(ST-Drucksache 16/12219, S. 66) 

Die Bundesregierung hat hierzu Felgendes geäußert: 

"Die vom Bundesrat vorgeschlagene gesetzliche Rege
lung ist nicht erforderlich, da die Bundesregierung unmit
telbar aufgrund des Art. 84 Abs. 2 des Grundgesetzes mit 
Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungs
vorschriften erlassen kann." 
(ST-Drucksache 16/12219, S. 77) 

Trotz dieser begründeten Bedenken des Bundesrates hielt der 

Bund an seiner Rechtsauffassung fest: Das ZensG und die 

StichprobenV öffneten den Ländern weitgehende Gestaltungs

spielräume zur Durchführung des Zensus 2011; trotz des „be

sonderen Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Regelung" 

wurden die vom Bundesrat eingeforderten bundeseinheitlichen 

allgemeinen Verwaltungsvorschriften (Art. 84 Abs. 2 GG) nicht 

erlassen. 
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5. Keine Festlegung der relativen Standardfehle~ für kleine Ge

meinden; Unbestimmtheit der Festlegung „einer angestrebten 

Genauigkeit eines einfachen relativen Standardfehlers von 

höchstens 0,5%" (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 _ZensG) für größere 

Gemeinden 

§ 7 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 1 ZensG bestimmt, dass in Gemeinden mit 

mindestens 10.000 Einwohnern die „amtliche Einwohnerzahl mit einer 

angestrebten Genauigkeit eines einfachen relativen Standardfehlers 

von höchstens 0,5%" ermittelt wird. Die Bestimmung ist unbestimmt, 

unklar und nicht vollziehbar. Insbesondere die gesetzliche Regelung, 

dass die Genauigkeit eines absolut definierten relativen Standardfeh

lers (von höchstens 0,5 %) nur "angestrebt" wird, ist unklar, wider

sprüchlich, unbestimmt und nicht auslegungsfähig. 

Besonders schwer wiegt, dass von der Festlegung eines einfachen 

relativen Standardfehlers kleine Gemeinden unter 10.000 Einwohnern 

ausgenommen wurden. § 7 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 ZensG soll einen 

zwingenden Mindeststandard an Qualitätsvorgaben für die Feststel

lung der amtlichen Einwohnerzahl sichern. Durch die Exemtion der 

kleinen Gemeinden kann die Vorschrift ihrer Schutzfunktion nicht ent

falten, so dass für diese Gemeinden keine gesetzliche Schutzrege

lung zur Sicherung der Ergebnisgenauigkeit existiert (siehe hierzu im 

Einzelnen Martini, Der Zensus 2011 als Problem interkommunaler 

Gleichbehandlung, Berlin 2011, s: 85 ff.). 

Die Durchführung des Zensus 2011 hat die Erwartungen bestätigt, 

dass bei der Stichprobenziehung in vielen Fällen wesentlich höhere 

einfache relative Standardfehler als 0,5% aufgetreten sind. Im Einzel

nen: 
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a) „Angestrebte" Genauigkeit 

Die Postulierung der "angestrebten" Genauigkeit eines einfa

chen relativen Standardfehlers von „höchstens 0,5%" (§ 7 Abs. 

1 Satz 2 Ziff. 1 ZensG) ist unklar und unbestimmt: 

Bereits die Formulierung einer „angestrebten Genauigkeit" ist 

unbestimmt; darüber hinaus setzt das Gesetz eine eindeutige 

Grenze des Standardfehlers mit „höchstens 0,5%". Versucht 

man diesen Widerspruch verfassungskonform zu lesen, ergibt 

sich, dass die Obergrenze für einen einfachen relativen Stan

dardfehler vom Gesetzgeber gerade nicht postuliert werden 

soll. Diese soll vielmehr nur „angestrebt" werden; ihre Über

schreitung bliebe damit sanktionslos und würde mithin auch 

nicht die als verbindlich bezeichnete „Qualitätsvorgabe" 

(§ 7 Abs. 2 Satz 1 und 2 ZensG) erfüllen . 

Martini hat dargelegt, dass die Höhe des (hinzunehmenden) 

Standardfehlers von 0,5% (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 ZensG) zu 

einer Ungleichyerteilung des Fehlerrisikos zwischen Gemein

den mit unterschiedlichen Bevölkerungsstrukturen hat; Martini 

bezeichnet diese Ungleichbehandlung von Gemeinden auf

grund ihrer Bevölkerungsstruktur zutreffend als eine „Nebenfol

ge des Methodenwechsels zu einem registergestützten Zen

susmodell" (Martini, Der Zensus 2011 als Problem interkommu

naler Gleichbehandlung, Berlin 2011, S. 86 sowie S. 56 ff.). 

Während sich das Fehlerrisiko bei der traditionellen Vollerhe

bung auf alle Gemeinden in gleicher Weise verteilt, kumuliert 

der registergestützte Zensus systematisch Fehler bei solchen 

Gemeinden, die eine hohe Fluktuation der Gemeindebevölke

rung haben. 
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b) Keine Repräsentativität der Stichprobe (erheblich höhere 

Fehlerquote als 0,5 %) 

§ 7 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 ZensG ist darüber hinaus unbestimmt 

und unklar, weil die Regelung keine konkrete Vorgabe zu Ge

nauigkeit eines einfachen relativen Standardfehlers vornimmt; 

dies hat dazu geführt, dass im Stichprobenverfahren lediglich 

der sogenannte Stichprobenfehler („Sampling Error") berück

sichtigt wurde, nicht aber - und zwar bereits bei der Erstellung 

des Stichprobenplans und der Stichprobenziehung - die weite

ren Fehlerquellen, insbesondere der „Coverage Error", der „Non 

Response Error" sowie die Messfehler. Das Stichprobenverfah

ren und seine Ergebnisse waren daher nicht repräsentativ. Im 

Einzelnen: 

Wesentliche und unbestimmte Fehlerquellen ergeben sich be

reits aus der Repräsentativität der Stichprobe (sogenannter 

„Sampling Error'' (Stichprobenfehler)). Sampling Error-Fehler 

entstehen dadurch, dass keine Vollerhebung durchgeführt, 

sondern lediglich eine Stichprobe gezogen wird. Dieser Fehler 

kann nur durch ein statistisch-mathematisches Stichprobende

sign, eine optimale Schätzstrategie und die Wahl des Stichpro

benumfangs minimiert werden. Hierzu lagen weder für den 

Stichprobenplan, noch für die Strichprobenziehung methodi

sche Regelwerke vor. 

Um eine Repräsentativität der Stichprobe zu gewährleisten, 

sind ferner weitere Fehlerquellen jeglicher Stichproben auszu

schließen, insbesondere der „Coverage Error", der „Non 

Response Error" sowie Messfehler: 
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(1) „Coverage Error" entstehen, wenn es keine vollständige 

Übereinstimmung der Grundgesamtheit und der Aus

wahlgesamtheiten (aus der die Stichproben gezogen 

wird) gibt; sie betreffen insbesondere die Frage der Voll

ständigkeit und Korrektheit der Adressaten. Auch insofern 

lagen bei der Durchführung der Stichprobe keine konkre

ten Angaben vor. 

(2) Ein weiterer Fehler der Repräsentativität der Stichprobe 

ist der „Non Response Error", also ein Fehler, der ent

steht, wenn an einer Anschrift keine Angaben erhalten 

werden. 

(3) Messfehler entstehen, wenn in der Befragung die erho

bene Einwohnerzahl von der tatsächlichen Einwohnerzahl 

an einer Adresse abweicht. Um solche Fehler zu quantifi

zieren, ist es statistisch- naturwissenschaftlich geboten, 

unabhängige Kontrollzählungen durchzuführen („Post 

Enumeration Surveys"). Kontrollzählungen waren in dem 

Zensusverfahren nicht vorgesehen und wurden nicht 

durchgeführt. 

Das gewählte - nicht kodifizierte - Verfahren hat ausschließlich 

den „Sampling Error" berücksichtigt: nicht berücksichtigt wurden 

bei dem „einfachen relativen Standardfehler" alle weiteren mög

lichen Fehler, insbesondere also der „Coverage Error'', der „Non 

Response Error'' sowie die Messfehler. Es ist bereits bei abs

trakter statistisch-mathematischer Betrachtung daher wahr

scheinlich, dass die Fehlerquote des Zensus 2011 erheblich 

größer ist als die im „einfachen relativen Standardfehler'' be

zeichnete Größe von 0,5%. Soweit im Einzelfall auf Landes

ebene Kontrollstichproben durchgeführt wurden, bestätigen sie, 

dass diese eine erheblich größere Fehlerquelle als 0,5 % ha

ben . 

\ 



60 

In den verwaltungsgerichtlichen Klagen der Gemeinden wird die 

genaue Bestimmung der wirklichen Fehlergröße zusätzlich 

dadurch erschwert, dass die Statistikämter (insbesondere das 

Bundesamt für statistik) den betroffenen Gemeinden und den 

angerufenen Verwaltungsgerichten Akten, Daten und Auswer

tungen zum Zensus 2011 nicht vorlegen können und eine 

Überprüfung der Fehlerquelle von "annähernd 0,5 %" ausge

schlossen. 

III. Verletzung der materiellen Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 

GG und Art.103'Abs.1 GG) 

Die normativen Grundlagen des Zensus 2011 sind darüber hinaus ..;;. insbe

sondere gegenüber den Gemeinden - mit der materiellen Rechtswegga

rantie (Art. 19 Abs. 4Satz1 GG) sowie der zur Gewährleistung eines effek

tiven Rechtsschutzes statuierten Verfahrensgrundrechte (Art. 103 Abs. 1 

GG) unvereinbar. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge

richts gewährleistet Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG insbesondere den Zugang zu 

einem unabhängigen Gericht, Art. 103 Abs .. 1 GG gewährleistet die Effekti

vität des gerichtlichen Verfahrens: 

nArt. 103 Abs. 1 GG steht in einem funktionalen Zusammenhang mit 
der Rechtsschutzgarantie (vgl. BVerfGE 81, 123 (129), aufgrund de
rer die Gerichte durch ihre Auslegung und Anwendung des Prozess
rechts den Beteiligten den Zugang zu den in den· Verfahrensordnun
gen eingeräumten Instanzen nicht in unzumutbarer, aus Sachgrün
den nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschweren dürfen (vgl. 
BVerfGE 77, 275 (284)). Während die Rechtsschutzgarantie den Zu
gang zum Verfahren sichert, zielt Art. 103 Abs. 1 GG auf einen an
gemessenen Ablauf des Verfahrens: Wer bei Gericht formell an
kommt, soll auch substantiell ankommen, also wirklich gehört werden. 
Wenn ein Gericht im Verfahren einen Gehörsverstoß begeht, vereitelt 
es die Möglichkeit eine Rechtsverletzung vor Gericht effektiv geltend 
zu machen (vgl. BVerfGE 107, 395 (409))." 
(BVerfGE 119, 292 (295 f.)) 

' { -
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1. Rügerecht gemäß Art.19 Abs. 4Satz1und103 Abs. 1 GG 

Gemeinden können sich auf die Verletzung des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 

GG berufen mit der Rüge, dass ihre durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG 

statuierte kommunale Selbstverwaltung verletzt ist (s. hierzu BVerfGE 

107, 299 (311)). 

t.:> ~·"~ -1.'t' l<f 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungsge

richts können sich Gemeinden ferner auf die Verletzung „grund

rechtsähnlicher Rechte" wie insbesondere Art. 103 Abs. 1 GG beru

fen, und zwar unabhängig von der Geltendmachung der Verletzung 

eines materiellen Grundrechts: 

„Eröffnet die Rechtsordnung den Rechtsweg für Verfahrensge
genstände, an denen juristische Personen des öffentlichen 
Rechts beteiligt sind, so bekundet sie, dass die für ein gerichtli
ches Verfahren im Rechtsstaat konstitutiven Gewährleistungen 
des gesetzlichen Richters und des rechtlichen Gehörs wie auch 
weitere, etwa aus dem Rechtsstaatsprinzip und dem Verbot der 
Verfahrenswillkür abzuleitende Gewährleistungen auch zu 
Gunsten der verfahrensbeteiligten juristischen Personen des 
Öffentlichen Rechts zu wirken haben. Denn die Funktion richter
licher Entscheidung im Rechtsstaat rechtfertigt sich nur, wenn 
sie unter Beachtung der Erfordernisse eines gehörigen Verfah
rens gewonnen werden, die im Interesse gerechter richterlicher 
Urteilsfindung unverzichtbar sind." 
(BVerfGE 61, 82 (104 f.) und 110; siehe hierzu auch Beschluss 
vom 16.12.2014-1BvR2142/11, Juris, Rn. 53 ff.) 

Auch Berlin - nach Art. 1 Abs. 1 und 2 der Verfassung von Berlin ein 

Bundesland „und zugleich eine Stadt" - kann sich auf die Verletzung 

dieser Grundrechte berufen. 

2. Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten 

Die Gemeinden können gegen den sie betreffenden Bescheid des 

Landesamtes für Statistik zur Feststellung der amtlichen Einwohner

zahl Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht erheben (§§ 40 

ff. VwGO). Die gebotene Klageform ist die Anfechtungsklage (§ 42 
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Abs. 1 VwGO}; die Gemeinde kann geltend machen, durch den ange

fochtenen Bescheid in ihrem Anspruch auf Feststellung der Einwoh

nerzahlen aufgrund valider und nachvollziehbarer Verfahren verletzt 

zu sein (§ 42 Abs. 2 VwGO). 

Allerdings enthält das ZensG keine Regelungen zur Rechtsnatur der 

verbindlichen Bescheide zur Feststellung der amtlichen Einwohner

zahlen sowie zu dem gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gebotenen 

verwaltungsprozessrechtlichen Rechtsschutz. Dies wiegt umso 

schwerer, nachdem bereits das Volkszählungsgesetz 1987 hierzu 

keine Befugnisnormen vorsah. 

Auch zum ZensG ist nunmehr also auf die Rechtsprechung des Bun

desverwaltungsgerichts und mehrerer Oberverwaltungsgerichte zum 

Volkszählungsgesetz 1987 zu rekurrieren, die im Wesentlichen ent

schieden hat, dass die Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl ge

genüber den Gemeinden als feststellende Verwaltungsakte zu qualifi

zieren sind, gegen die die Anfechtungsklage (§ 42. Abs. 1 VwGO} er

hoben werden kann. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit hat die Verwal-: 

tungsaktqualität der Feststellungsbescheide für den Zensus 1987 mit 

dem Interesse der Gemeinden an einer gerichtlichen Überprüfung 

begründet: 

„Es ist daher davon auszugehen, dass der Gesetzgeber im 
Volkszählungsgesetz 1987 - auch ohne ausdrückliche Normie
rung - die Feststellung der Gemeindeeinwohnerzahl in Form 
des Verwaltungsaktes zugrunde gelegt und darin eine Rege
lung im Interesse der Gemeinden gesehen hat, die es diesen 
erlaubt, für sie nachteilige Fehler oder Unrichtigkeiten notfalls in 
einem verwaltungsgerichtlichen Rechtsstreit klären zu lassen." 
(VGH Kassel, Urteil vom 19.09.1991; NVwZ 1993, 497 (591)). 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die gegen dieses Urteil eingelegte 

Nichtzulassungsbeschwerde durch Beschluss vom 17 .03.1992 zu

rückgewiesen (7 B 24.92): 
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"Der Gesetzgeber ist mithin von einer Feststellung der Bevölke
rungszahl durch Verwaltungsakt und damit von der - im Inte
resse einer gesicherten Datenbasis liegenden - Obliegenheit 
der Gemeinden ausgegangen, die festgestellte Einwohnerzahl · 
im Beanstandungsfall fristgerecht gerichtlich überprüfen zu las
sen." 
(Beschluss, Ziff. 3) 

Die Bescheide der Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl sind 

mithin anfechtbare feststellende Verwaltungsakte mit Regelungsge

halt und Tatbestandswirkung. Dies entspricht auch dem Standpunkt 

aller Landesstatistikämter, die die Feststellung verbindlich durch Ver

waltungsakte mit Rechtsmittelbelehrung verfügt haben. 

Kein wirksamer Rechtsschutz (Verletzung der Art.19 Abs. 4 Satz 

1 und 103 Abs. 1 GG) 

Ein wirksamer Rechtsschutz wird den Gemeinden jedoch verwehrt: 

insbesondere werden die Feststellungsbescheide von den Statis

tikämtern ausschließlich unter Verweis auf die Methoden des 

Stichprobenverfahrens begründet; diese entziehen sich aber - wie 

ausgeführt - jeder Bestimmtheit und Überprüfbarkeit. Eine dem 

Kernbestand des Art. 103. Abs. 1 GG genügende Anhörung der Ge

meinden im verwaltungsgerichtlichen Verfahren findet nicht statt. 

Martini hat daher zutreffend ausgeführt, dass sich die klagenden Ge

meinden im verwaltungsgerichtlichen Verfahren unter Verletzung der 

Art. 19 Abs. 4 Satz 1, 103' Abs. 1 GG einer „black box" gegenüber 

sehen (Martini, Der Zensus 2011 als Problem interkommunaler 

Gleichbehandlung, Berlin 2011, S. 80). 

a) Anspruch auf Begründung der Feststellungsbescheide, 

Recht auf Akteneinsicht, Anhörungsrecht 

Sinn der verwaltungsverfahrensrechtlichen Begründungspflicht 

für Verwaltungsakte (§ 39 Abs. 1 VwVfG) ist insbesondere, 

dass der Betroffene den Inhalt des Verwaltungsakts nachvoll-

1 
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ziehen kann (Klarstellungs- und Beweisfunktion), die Möglich

keit zur Überprüfung des Bescheides zu geben (Rechtsschutz

funktion) und die Verwaltungsbehörde selbst zu einer Überprü

fung der getroffenen Entscheidung zu veranlassen (Selbst

Kontrollfunktion ). 

Im Wesentlichen die gleiche Funktion hat das Akteneinsichts

recht des§ 29 VwVfG, das dem Betroffenen (bzw. seinem Be

vollmächtigten,§§ 14, 29 Abs. 1 Satz 3 VwVfG) die Möglichkeit 

eröffnen sofl, den Verwaltungsakt im Einzelnen nachzuprüfen. 

Begründung, Akteneinsicht und Anhörung werden den Ge

meinden jedoch uneingeschränkt verwehrt. Die beklagten Sta

tistikämter sind aufgrund des ZensG weder befugt, noch in der 

Lage, diese Rechte zu gewährleisten; in den Widerspruchs- und 

Anfechtungsklageverfahren können sie zu den Feststellungs

bescheiden, die die einzelnen Gemeinden betreffen, nicht Stel

lung nehmen und verweisen aus diesem Grund ausschließlich 

auf die methodischen Grundlagen des Zensus 2011. 

b) Verwaltungsprozessrechtliche Gewährleistungen 

Weitgehend beseitigt werden darüber hinaus die verwaltungs

prozessrechtlichen Gewährleistungen insbesondere der §§ 99 

Abs. 1 und 100 Abs. 1 VwGO, deren Kernbereich durch Art. 19 

Abs. 4 Satz 1 und Art. 103 Abs. 1 GG geschützt sind: 

Im Verwaltungsstreitverfahren sind Behörden gemäß§ 99 Abs. 

1 VwGO zur Vorlage insbesondere von Urkunden, Akten und 

elektronischen Dokumenten verpflichtet; nach . § 100 Abs. 1 

VwGO können die Beteiligten -insbesondere also die klagen

den Gemeinden und ihre Prozessbevollmächtigten - diese Ak

ten einsehen. 
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§ 99 VwGO dient im Rahmen des verwaltungsgerichtlichen 

Rechtsschutzverfahrens nach der Rechtsprechung des Bun

desverfassungsgerichts der Durchsetzung der Rechtsschutzga

rantie des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG: 

0 Die Vorschrift dient dem öffentlichen Interesse an der 
Wahrheitsfindung (vgl. ST-Drucksache 1/4278, S. 44, zu 
§ 100 VwGO), der umfassenden Aufklärung des Sach
verhalts durch das Gericht sowie der Kenntnis der Betei
ligten von den maßgeblichen Vorgängen (vgl. BVerwGE 
14, 31 (32); 15, 132) und bildet insofern eine Konkretisie
rung der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG." 
(BVerfGE 101, 106 (124)) 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist dieser Rechtsprechung un

eingeschränkt gefolgt (s. etwa OVG Berlin-Brandenburg, Be

schluss vom 22. Januar 2004 - 1 B 338/03 - BeckRS 2004, 

18820 und VGH Kassel, Beschluss vom 21. Juli 1993 - 1 TE 

14/83- NJW 1985, 260). 

Es verletzt diese Garantien, da - wie ausgeführt - die beklag

ten Statistikämter nicht in der Lage sind, den Verwaltungsge

richten streiterhebliche Akten, Urkunden oder elektronische Da

teien vorzulegen. 

c) Ausschluss nachträglicher Korrekturen 

Verfassungsrechtlich unhaltbar ist dann insbesondere, dass 

das ZensG die Möglichkeit von Fehlerkorrekturen ausschließt. 

Da keine Vollerhebung durchgeführt wurde, ist es den Gemein

den insbesondere verwehrt, durch nochmalige Nachzählung 

der Erhebungsbögen den Beweis anzutreten, dass sie tatsäch

lich eine höhere Einwohnerzahl haben. Ausgeschlossen ist so

wohl das in BVerfGE 65, 1 (56) postulierte Gebot der „Nach-
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besserung"; erstrecht ausgeschlossen ist das Recht, eine Kor

rektur der festgestellten amtlichen Einwohnerzahl zu bewirken. · 

Darüber hinaus ist es den Gemeinden sogar verwehrt, ihre 

Melderegister aufgrund der im Zensus 2011 festgestellten (teil

weise wesentlich korrigierten) Ergebnisse zu korrigieren, ob

wohl der Gesetzgeber des ZensG zutreffende davon ausgeht, 

dass die Melderegister „die Basis des registergestützten Zen

sus (sind), weil sie die demografischen Daten der Bevölkerung" 

enthalten (ST-Drucksache 16/12219, S. 23). 

d) Willkürliche Ungleichbehandlung von Gemeinden in Län

dern mit erschwerter Zulässigkeit verwaltungsgerichtlicher 

Klagen (Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 103 Abs. 1 und Art. 3 

Abs.1 GG) 

Darüber hinaus ist - mangels einer bundeseinheitlichen Rege

lung im ZensG - der verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz oh

ne sachlichen Grund (und mithin ~illkürlich) wesentlich er

schwert für Gemeinden in Bundesländern, die erhöhte Voraus

setzungen an die Zulässigkeit einer verwaltungsgerichtlichen 

Klage vorschreiben. Im Einzelnen: 

Nach § 68 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist vor Erhebung einer Anfech

tungsklage grundsätzlich ein Widerspruchsverfahren durchzu

führen. Die verwaltungsgerichtliche Anfechtungsklage ist mithin 

erst nach Erlass eines Widerspruchsbescheids zulässig, unter 

den Voraussetzungen des § 75 VwGO frühestens drei Monate 

nach Einlegung des Widerspruchs. In mehreren Ländern wurde 

jedoch das Widerspruchsverfahren auf der Grundlage der §§ 68 

Abs'. 1 Satz 2 VwVfG, 70 VwVfG regelmäßig abgeschafft; meh

rere Länder sehen ein Anhörungsverfahren als Sachurteilsvo

raussetzung einer Anfechtungsklage vor (siehe zu den im Ein-
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zeinen erheblich voneinander abweichenden Regelungen der 

Ausführungsgesetze zur VwGO die detaillierte Zusammenstel

lung bei Dolde/Parsch in Schoch u.a., VwGO, § 68 Rn. 14a bis 

14h). Im Ergebnis stehen den Gemeinden· also je nach Bundes

land unterschiedliche Rechtsbehelfe zu: Ein (möglicherweise 

lange dauerndes) Widerspruchsverfahren, ein Anhörungsver

fahren beziehungsweise das sofortige Klagerecht. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ge

bietet das Grundgesetz nicht die Beibehaltung des Wider

spruchsverfahrens: 

„Weder das Rechtsstaatsprinzip, noch Art. 19 Abs. 4 GG 
noch Art. 3 Abs. 1 GG fordern, dass im verwaltungsge
richtlichen Verfahren ein besonderes Verfahren vorge
schaltet wird." 
(BVerfGE 35, 65 (73)) 

Wegen der bundesweiten Kohärenz der Feststellung der amtli

chen Einwohnerzahlen ist die unterschiedliche Ausgestaltung 

der Zulassung zur verwaltungsgerichtlichen Überprüfung aber 

sinnwidrig. Sie führt dazu, dass Gemeinden in einzelnen 

Ländern gegen die Feststellungsbescheide sofort verwaltungs

gerichtlichen Rec~tsschutz erlangen können, während sie in 

anderen Ländern ein möglicherweise langwieriges Wider

spruchs- beziehungsweise Anhörungsverfahren durchzuführen 

haben. 

Die unterschiedliche Ausgestaltung des gerichtlichen Rechts

schutzverfahrens gegenüber dem Zensus 2011 - mangels spe

zieller bundesgesetzlicher Regelung im ZensG - ist mithin 

willkürlich; sie verletzt die materielle Rechtsweggarantie (Art. 19 

Abs. 4 Satz 1 GG) der Gemeinden in Ländern, die für verwal

tungsgerichtliche Klagen ein umfangreiches Vorverfahren vor

sehen gegenüber den Gemeinden, die unmittelbar gegen die 

Feststellungsbescheide Klage erheben können. 
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IV. Verletzung der Gewährleistungspflicht für die Finanzausstattung der 

Gemeinden sowie der Grundsätze der Transparenz und Vorausseh

barkeit der finanzwirtschaftlichen Zuweisungen an Gemeinden und 

Länder (Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 107 GG); langfristig suspendierte 

Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen 

{ -f, ,.,., ,,, J /:;. ~ NR 1-) 

I" „, bu(. „$ + ! ~ 
Mit dem Grundgesetz unvereinbar ist schließlich, dass die festgestellten 

amtlichen Einwohnerzahlen des Zensus 2011 bis zum nächsten Zensus im 

Jahre 2021 verbindliche Grundlage der Finanzausstattung der Gemeinden 

und Länder ist, obwohl die Feststellungen bis zum rechtskräftigen Ab

schluss der verwaltungsgerichtlichen Klagen suspendiert sind; dies verletzt 

. die Gewährleistungspflicht des Bundes für die Finanzausstattung der Ge

meinden sowie die Grundsätze der Transparenz und Voraussehbarkeit der 

finanzwirtschaftlichen Zuweisungen an die Gemeinden (Art. 28 Abs. 2 Satz 

3, Art. 107 Abs. 2 Satz 1 GG) und die Länder (Art. 107 GG). Im Einzelnen: 

1. Gewährleistungspflicht des Bundes für die Finanzausstattung 

der Gemeinden; Gebot der Transparenz und Voraussehbar~eit 

der finanzwirtschaftlichen Grundlagen der Mittelverteilung auf 

der Grundlage der Einwohnerzahlen 

a) Gewäh.rleistungspflicht des Bundes 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgt 

aus dem Gebot des Art. 107 Abs. 2 Satz 1 Hs. 2 GG, dass den 

Gemeinden zur Gewährleistung ihrer eigenverantwortlichen Fi

nanzhoheit (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG) ein grundsätzlicher Ge

währleistungsanspruch zusteht (E 86, 148, 1. Ls.). Dieser ist 

zwar dem ·Ziel 'eines angemessenen Ausgleichs der unter

schiedlichen Finanzkraft der Länder untergeordnet; der Bund 

hat seine Gewährleistungspflicht gegenüber den Gemeinden 

jedoch dadurch wahrzunehmen, dass deren Finanzbedarf - im 

Wesentlichen auf der Grundlage der festgestellten Einwohner

zahlen - in die Landesbedarfsermittlung eingestellt wird. 
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b) Transparenz und Voraussehbarkeit 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungs

gerichts verpflichtet die Finanzverfassung den Gesetzgeber, 

das Steuerverteilungs- und Ausgleichssystem durch "anwend

bare, allgemeine ihn selbst bindende Maßstäbe gesetzlich zu 

konkretisieren und zu ergänzen" (BVerfGE 101, 158, 1. Leit

satz). Der Gesetzgeber muss 

"die haushaltswirtschaftliche Planbarkeit und Vorausseh
barkeit der finanzwirtschaftlichen Grundlagen gewährleis
ten und die Mittelverteilung transparent machen." 
(BVerfGE 101, 158, 2. Leitsatz) 

Für die Gemeinden folgt dieser Grundsatz aus der kommunalen 

Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG, die ih

re Finanzhoheit umfasst (siehe zuletzt insbesondere BVerfGE 

125, 141 {168) sowie BVerfG, Beschluss vom 19.11.2014 - 2 

BVL 2/13 (NVwZ 2015, 728), insbesondere Rn. 49-56). Für 

Länder folgt dies aus dem Gebot des Art. 107 GG, insbesonde

re dem Gebot des Länderfinanzausgleiches (Art. 107 Abs. 1 

und Abs. 2 GG). 

c) Grundlage: Zuverlässige Erfassung der Einwohnerzahlen 

Das Bundesverfassungsgericht hat darüber hinaus entschie

den, dass der Gesetzgeber sicherzustellen hat, dass die Betei

ligten „die verfassungsrechtlich vorgegebenen Ausgangstatbe

stände in gleicher Weise interpretieren" (BVerfGE 101, 158, 2 

Leitsatz sowie Seite 217 ff.); darüber hinaus müssen die Rege

lungen "nachvollziehbar und widerspruchsfrei" sein (BYerfGE 

101, 158 (233)). Insbesondere hat der Gesetzgeber ein „abs

traktes Bedarfskriterium" zu bestimmen: 
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„Als solches bietet sich die jeweilige Einwohnerzahl der 
Länder an, in der die Finanzierungsaufgaben des demo
kratischen Rechtsstaats sachgerecht zum Ausdruck 
kommen." 
(BVerfGE 101, 158 (223)) 

In Hinblick auf die Länder hat das Bundesverfassungsgericht 

entschieden, dass der Bundesgesetzgeber von Verfassungs

wegen verpflichtet ist, die „zuverlässige Erfassung der Finanz

kraft" aufgrund „verlässlicher'' Grundlagen zu bestimmen und 

hierbei die „Finanzkraft" definiert als das „Finanzaufkommen 

bezogen auf die Zahl der Einwohner" (BVerfGE 72, 330 (331 

f.)). 

2. langfristig keine wirksame Bestimmung der Einwohnerzahlen 

der Gemeinden und Länder (Suspendierung der Feststellung der 

amtlichen Einwohnerzahlen} 

Widerspruch und Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung; 

dies gilt nach § 80 Abs. 1 VwGO ausdrücklich auch für feststellende 

Verwaltungsakte. Die Folge ist, dass Wirkung und Vollziehbarkeit des 

angefochtenen Bescheides - insbesondere also die Feststellung der 

amtlichen Einwohnerzahlen - bis zum rechtskräftigen Abschluss der 

Klage suspendiert sind. Wird der Klage stattgegeben, wird die Fest

stellung der amtlichen Einwohnerzahlen aufgehoben; eines weiteren 

Rechtsaktes - etwa eines neuen Bescheides - bedarf es wegen der 

Gestaltungswirkung des Anfechtungsurteils nicht. Wird die Klage 

rechtskräftig abgewiesen, entfällt die aufschiebenden Wirkung mit 

Wirkung ex nunc erst ab dem letztinstanzlichen Urteil. 

3. Unvereinbarkeit mit Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 107 Abs. 2 Satz 1 

GG sowie mit dem verfassungsrechtlichen Rückwirkungsverbot 

Der Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie und Fi

nanzhoheit (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG) und der angemessenen Fi

nanzzuteilungen an die Länder (Art. 107 GG) ist verletzt, da die Zutei-
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lungen auf der Grundlage suspendierter Feststellungen der amtlichen 

Einwohnerzahlen beruhen; die Feststellungen sind damit (aufschie

bend bedingt) unwirksam mit der Folge, dass den Finanzzuteilungen 

an Gemeinden und Länder weiterhin die amtlichen Einwohnerzahlen 

zugrunde gelegt werden müssen, die vor dem Zensus 2011 galten. 

Dies ist aber nicht der Fall, da die amtlichen Einwohnerzahlen, die 

durch den Zensus 2011 festgestellt wurden, nunmehr Grundlage der 

Finanzzuteilung ist. 

Unabhängig davon verletzt es die Grundsätze der Planbarkeit und 

Voraussehbarkeit der finanzwirtschaftlichen Grundlagen der Gemein

den und Länder, wenn die amtlichen Einwohnerzahlen erst nach 

rechtskräftigem Abschluss gemeindlicher Klagen - und dann jeden

falls mit schwerwiegenden Korrekturen - festgestellt werden. Martini 

hat daher zutreffend dargelegt, dass die lntransparenz und Unbe

stimmtheit des Steuerverteilungs- und Finanzausgleichssystems auf

grund der suspendierten Feststellungen der amtlichen Einwohnerzah

len - und der zu erwartenden erheblichen Korrekturerfordernisse -

den Vertrauensschutz der Gemeinden (aus Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG) 

und der Länder (aus Art. 107 GG) und mithin das verfassungsrechtli

che Rückwirkungsverbot verletzt. 

Verfassungskonforme Auslegung ausgeschlossen 

Eine verfassungskonforme Auslegung der § 7 Abs. 1 und 2 ZensG sowie 

des§ 2 Abs. 2 und 3 StichprobenV ist ausgeschlossen: 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesfassungsgerichts ist die 

verfassungskonforme Auslegung eines Gesetzes geboten, wenn 

„Wortlaut, die Entstehungsgeschichte, der Gesamtzusammenhang 
der einschlägigen Regelung und deren Sinn und Zweck mehrere 
Deutungen (zulässt), ·von denen eine zu einem verfassungsmäßigen 
Ergebnis führt." 
(BVerfGE 119, 247 (274); siehe zuletzt Beschluss vom 16.12.2014 -
1 BvR 2142/11, Juris, Rn. 86) 

~„, ,i~ ... ~,: 

~r Ntu -

ws.-5: 
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Bereits der Wortlaut der in Rede stehenden Gesetze ist eindeutig und lässt 

eine (verfassungskonforme) Auslegung nicht zu: 

Dies gilt zunächst für die Delegation und Subdelegation der entscheiden

den Normsetzung des Stichprobenverfahrens vom Gesetzgeber auf den 

Verordnungsgeber und von diesem auf ein privates Forschungsprojekt 

(Art. 80 Abs. 1 Satz 1, 2 und 4 GG). Es gilt uneingeschränkt ferner für die 

mangelnde Bestimmtheit und Vollziehbarkeit des Stichprobenverfahrens 

(Art. 20 Abs. 3 GG). Und schließlich gilt es für die mangelnde Gewährleis

tung des Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), der nicht durch den 

Rückgriff auf allgemeine verwaltungsverfahrensrechtliche und verwaltungs

prozessrechtliche Regelungen geheilt werden kann. 

Soweit Gemeinden aufgrund ihrer Größe beziehungsweise strukturellen 

Besonderheit offenkundig benachteiligt werden gegenüber Gemeinden un

ter 10.000 Einwohnern(§ 7 Abs. 1 ZensG, § 2 Abs. 3 Ziff. 3 StichprobcnV), 

ist eine verfassungskonforme Auslegung wegen der genauen Vorgaben 

des Gesetzes ebenfalls ausgeschlossen. 

Im Übrigen ist jegliche verfassungskonforme Auslegung bereits deshalb 

ausgeschlossen, weil sie dem „klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers" 

widerspräche. Sinn des Zensus ist insbesondere die Feststellung der amtli

chen Einwohnerzahlen auf der Grundlage einer „Bevölkerungs-, Gebäude

und Wohnungszählung (Zensus) mit Stand vom 09. Mai 2011 (Berichts-

. zeitpunkt)" (§§ 1 Abs. 1 und 3 ZensG). Ein Zensus mit einem bestimmten 

Berichtszeitpunkt ist nicht wiederholbar und entzieht sich damit in toto einer 

verfassungskonformen Auslegung; insbesondere lassen sich die Ergebnis

se des Zensus 2011 - also die festgestellten amtlichen Einwohnerzahlen 

der Gemeinden und der Länder zum „Berichtszeitpunkt" (09. Mai 2011) -

ohnehin nicht wiederholen. 
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Verfassungsgrundsatz der „interkommunalen Gleichbehandlung" 

(Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1 GG); willkürliche Ungleichbehand

lung größerer Gemeinden (insbesondere der Stadtstaaten) 

Die normativen Grundlagen des Zensus 2011 sind darüber hinaus mit der 

verfassungsrechtlichen Gewährleistung interkommunaler Gleichbehand

lung gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar und für 

nichtig zu erklären (§ 78 Satz 1 BVerfGG): 

Wie ausgeführt hat der Bund von Verfassungswegen eine Gewährleis

tungspflicht für die Finanzausstattung der Gemeinden, die er insbesondere 

dadurch wahrnimmt, dass er im horizontalen Finanzausgleich den Finanz

bedarf der Gemeinden in die Landesbedarfsermittlung einstellt (oben DIV); 

In Hinblick auf die Zuteilung der Einkommenssteuer ist wesentliche Bemes

sungsgrundlage die Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen der Ge

meinden und Länder. Da die tragenden normativen Grundlagen des Zen

sus 2011 mit dem Grundgesetz unvereinbar sind und daher keine validen 

und transparenten Grundlagen der Ermittlung des Finanzbedarfs der Ge

meinden gewährleisten können, stellt bereits dies eine willkürliche Verlet

zung der Garantie der "interkommunalen Gleichbehandlung" jedenfalls der

jenigen Gemeinden dar, die aufgrund des Zensus 2011 eine schwerwie

gende Reduzierung ihrer Finanzausstattung hinzunehmen haben. 

Verschärft gilt dies für die ungerechtfertigte Regelung, das Stichprobenver

fahren grundsätzlich nur in Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern 

durchzuführen (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 ZensG, § 2 Abs. 3 Ziff. 2 Stichpro

benV). Dies hat erwartungsgemäß zu dem Ergebnis geführt, dass die ca. 

9.500 Gemeinden u~ter 10.000 Einwohnern die „Gewinner" und die größe

ren Gemeinden die „Verlierer" des Zensus 2011 sind; die Stadtstaaten 

(Berlin und Hamburg), die überhaupt keine (kleineren) Gemeinden umfas

sen, haben besonders schwerwiegende rechnerische Verluste ihrer Ein

wohnerzahlen hinzunehmen. Im Einzelnen: 
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1. Verfassungsrechtliche Gewährleistung der interkommunalen Gleich

behandlung gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1 GG 

Das Gebot der interkommunalen Gleichbehandlung ist ·Ausprägung der 

Gewährleistung der Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1 GG: 

. „Die Länder sind ... verfassungsrechtlich verpflichtet, ihre Gemeinden 
und Gemeindeverbände grundsätzlich gleich zu behandeln. Der 
Gleichsatzgrundsatz gilt nicht nur gegenüber dem Bürgern, sondern -
als Ausfluss des Rechtsstaatsgebots (Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) -
auch im Verhältnis der Hoheitsträger untereinander." 
(BVerfGE 83, 363 (393) 

Aus dem „Interkommunalen Gleichbehandlungsgebot" folgt insbesondere, 

dass Bund und Länder Regelungen, die Auswirkungen auf die Finanzver

teilung haben, auf sachlicher Grundlage - d.h. willkürfrei - vorzunehmen 

haben. Zuletzt hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 

07.10.2014 (2 BvR 1641/11; NVwZ 2015, 136, Rn. 106-108) Folgendes 

entschieden: . 

„Schafft der Gesetzgeber allerdings eine Verteilungssituation und er
öffnet er Gemeinden und Gemeindeverbänden zumindest eine Chan
ce auf das normativ verknappte Gut, so hat er dabei das allgemeine 
Willkürverbot in Gestalt des Gebotes interkommunaler Gleichbehand
lung zu beachten ... 

Zwar gelten die Grundrechte im Allgemeinen und das Grundrecht des 
Art. 3 Abs. 1 GG im Besonderen grundsätzlich nicht für juristische 
Personen des öffentlichen Rechts (vgl. BVerfGE 21, 362 (372 f.); 26, 
228 (244)); sie gelten daher auch nicht für Gemeinden und Gemein
deverbände, die insoweit keine Grundrechtsträger im Sinne von Art. 
19 Abs. 3 GG sind (vgl. BVerfGE 45, 63 (78 f.); 61, 82 (100 ff.)). Des
sen ungeachtet verpflichten das Bundesstaatsprinzip und das 
Rechtsstaatsgebot (Art. 20 Abs. 3, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) Bund 
und Länder, mit Blick auf ihnen nachgeordnete Hoheitsträger das 
Gebot der Gleichbehandlung zu beachten. 

Das gilt grundsätzlich auch mit Blick auf Gemeinden und Gemeinde
verbände (vgl. BVerfGE 83, 363 (393); zuvor bereits ähnlich BVerfGE 
76, 107 (119)). Soweit Bund und Länder Verteilungsentscheidungen 
zwischen Gemeinden und Gemeindeverbänden vorsehen und durch
führen, dürfen sie zwischen diesen jedenfalls nicht willkürlich diffe
renzieren. Das interkommunale Gleichbehandlungsgebot verbietet, 
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einzelne Gemeinden oder Gemeindeverbände aufgrund sachlich 
nicht vertretbarer Differenzierungen zu benachteiligen oder zu bevor
zugen, und ist verletzt, wenn für eine unterschiedliche Behandlung 
kein sachlicher Grund besteht... 

Gefordert ist nicht die bestmöQtiche und gerechteste Lösung; ange
sichts der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers ist auch nicht ent
scheidend, ob eine Regelung notwendig oder gar unabweisbar ist. 
Vielmehr kommt ihm insoweit ein weiter Einschätzungs- und Beurtei
lungsspielraum zu, der gewahrt ist, wenn er sich auf eine nachvoll
ziehbare und vertretbare Einschätzung stützt". 

In dem gleichen Urteil hat das Bundesverfassungsgericht schließlich aus 

dem interkommunalen Gleichbehandlungsgebot auch verfahrensrechtliche 

Anforderungen hergeleitet, und zwar insbesondere ein transparentes Ver

teilungsverfahren, eine adäquate Verfahrensgestaltung sowie Anhörungs

und Begründungspflichten: 

„Fordert das Gebot interkommunaler Gleichbehandlung eine gleich
mäßige Verteilung knapper Mittel oder Güter zwischen den konkurrie
renden Kommunen, so ist aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit ein 
transparentes Verteilungsverfahren zu gewährleisten." 
(Rn. 110) 

Darüber hinaus ist bei Eingriffen in den nach Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG ge

schützten Aufgabenbestand nach der Rechtsprechung des Bundesverfas

sungsgerichts der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als Ausprägung des 

Rechtsstaatsprinzips zu beachten, der 

„auch im Staatsorganisationsrecht dort Bedeutung erlangen kann, wo 
Träger öffentlicher Gewalt mit Rechten gegenüber dem Staat ausge
stattet sind. Dies ist bei der Ausgestaltung der kommunalen Selbst
verwaltungsgarantie durch den Gesetzgeber der Fall." 
(BVerfG, Beschluss vom 19.11.2014 - 2 Bvl 2/13, NVwZ 2015, 728 
Rn. 55) 

Willkürliche Ungleichbehandlung von Gemeinden über 10.0000 Ein

wohner (Verfassungswidrigkeit des § 7 Abs. 1 ZensG und des § 2 Abs. 

2 und 3 StichprobenV) 

Der Gesetzgeber hat in § 7 Abs. 1 ZensG Gemeinden unter 10.000 Ein

wohnern von der Stichprobenerhebung ausgenommen mit der Folge, dass 
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bundesdurchschnittlich die größeren Gemeinden (insbesondere die Stadt

staaten) die gesamten rechnerischen Verluste des Stichprobenverfahrens 

hinzunehmen hatten: 

1. Willkürliche Exemtion von Gemeinden unter 10.000 Einwohnern 

aus dem Stichprobenverfahren (§ 7 Abs. 1 ZensG) 

Die Begründung des Gesetzgebers für die Exemtion der ca 9.500 

Gemeinden unter 10.000 Einwohnern aus dem Stichprobenverfahren 

(§ 7 Abs. 1 ZensG) ist offensichtlich unhaltbar: 

a) Keine Auswertung des Zensustests 2001 

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung wurde die Exemtion der 

ca. 9.500 kleineren Gemeinden (unter 10.000 Einwohnern) aus 

dem Stichprobenverfahren in § 7 Abs. 1 ZensG im Wesentli

chen mit "Ergebnissen des Zensustests 2001" begründet: 

„Wie der Zensustest zum Stichtag 05. Dezember 2001 
gezeigt hat, verteilen sich Übererfassungen und Unterer
fassungen unterschiedlich und kommen in Abhängigkeit 
von der Gemeindestruktur verschieden häufig vor." 
(ST-Drucksache 16/12219, S. 30) 

Der Gesetzgeber geht mithin zutreffend davon aus, dass der 

Zensustest 2001 die Grundlagen für die Durchführung eines 

verbindlichen Zensus - dann im Jahre 2011 '- schaffen sollte 

(oben C 12). 

Dass der Zensustest 2001 eine valide Grundlage für die Durch

führung des Zensus 2011 darstellt, ist aber bereits deshalb 

zweifelhaft, weil der Zensustest 2001 nicht den gesetzlichen 

Anforderungen genügte; insbesondere wurde er nicht auf der 

Grundlage einer bundesweit repräsentativen statistisch

methodischen Untersuchung durchgeführt(§ 1 Abs. 1 ZensTeG 

2001). 
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Besonders schwerwiegend ist jedoch, dass dem Gesetzgeber 

keine Auswertung des Zensustest 2001 vorlag, die Grundlage 

des Zensus 2011 hätte sein können: 

Die Gesetzesmaterialien geben hierzu nichts her. Der Entwurf 

der Bundesregierung zum ZensG sowie die weiteren Geset

zesmaterialien referieren lediglich - und ohne Begründung und 

Quellenangabe - behauptete „Ergebnisse des Zensustests 

2001 "; es heißt in der Begründung zu § 7 Abs. ZensG: 

„So wurde festgestellt, dass beide Fehlerraten in Ge
meinden unter 10.000 Einwohnern geringer sind als in 
Gemeinden ab 10.000 Einwohnern. Zudem ist der Saldo 
zwischen den beiden einander entgegen wirkenden Feh
lern in kleineren Gemeinden tendenziell geringer. Im Zen
sustest wurden daher Modelle zur Fehlerkorrektur entwi
ckelt, die zwischen Gemeindegrößen unterhalb von 
10.000 Einwohnern und ab 10.000 Einwohnern unter
scheiden." 
(ST-Drucksache 16/12219, S. 30) 

Auf welcher fachlichen Grundlage diese Begründung beruht, ist 

nicht ersichtlich. In späteren Stellungnahmen des Bundesamtes 

für Statistik wird angedeutet, bei der Auswertung des Zensus

tests 2001 handele es sich um das Papier „Statistische Ämter 

des Bundes und der Länder, Ergebnisse des Zensustests" (Sta

tistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik 8/2004, S. 813-

833, www.destatis.de/DE/Publikationen/Wirtschaftsstatistik/ 

Zensus/T est/Erqebnisse ). 

Ein solches Papier kann nicht ernsthaft Grundlage der Bewer

tung des Zensustests 2001 durch den Gesetzgeber des ZensG 

sein: das Papier referiert einige interessante Ergebnisse und al

ternative Vorschläge zur Durchführung eines weiteren Zensus 

mit oder ohne Stichprobenverfahren; konkrete Ergebnisse ent

hält es nicht. Offensichtlich wurde es auch vom Gesetzgeber 

nicht zur Kenntnis genommen. 
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Folgerichtig hat der Bundesrat in s~ner Stellungnahme zu dem 
. l 

Gesetzentwurf der Bundesregierung darauf hingewiesen, dass 

die Klassifizierung in Einwohnerzahlen unter und über 10.000 

wissenschaftlich nicht gerechtfertigt ist und die Bundesregie

rung aufgefordert, 

„mit Blick auf die Gerichtsfestigkeit der über den Zensus 
festgestellten Einwohnerzahlen wissenschaftlich fundiert 
das gewählte Stichprobenverfahren umfassend darzule
gen und zu begründen". 
(ST-Drucksache 16/12219, S. 59) 

Die Gegenäußerung der Bundesregierung enthält hierzu nichts 

{ST-Drucksache 16/12219, S. 74). 

In den Vorlagen ·zu dem erweiterten Berichterstattergespräch 

des Innenausschusses des Deutschen Bundestages vom 20. 

April 2009 wurde die Exemtion der Gemeinden unter 10.000 

Einwohnern aus dem Stichprobenverfahren insbesondere von 

dem juristischen Sachverständigen Ziekow als verfassungswid

rig gerügt (Ausschussdrucksache 16(4) 586 (B), S. 17). Ziekow 

wies insbesondere darauf hin, dass diese Exemtion nicht nur 

die größeren Gemeinden (über 10.000 Einwohner) benachtei

ligt, sondern darüber hinaus auch diejenigen Länder, die struk

turell (relativ) weniger kleine Gemeinden umfassen oder (wie 

die beiden Stadtstaaten) überhaupt keine Gemeinden. 

b) „Ergebnisse des Zensustests 2001" rechtfertigen keine 

Exemtion kleinerer Gemeinden aus dem Stichprobenver

fahren 

Legt man - wie das Bundesamt für Statistik - zur Auswertung 

des Zensustests 2001 das Papier „Statistische Ämter des Bun

des und der Länder, Ergebnisse des Zensustests" aus dem 

Jahre 2004 zugrunde, ergibt sich darüber hinaus, dass für die 

- nicht begründete - Unterstellung des Gesetzgebers auch 

jegliche sachliche Grundlage fehlt: Das Stichprobenverfahren 
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des Zensustests 2001 weist für Gemeinden bis zu 100.000 

Einwohnern (also nicht 10.000 Einwohnern) keine Unterschiede 

auf; lediglich für Gemeinden mit (deutlich) mehr als 100.000 

Einwohnern war eine Korrektur der Bevölkerungszahlen auf

grund des Stichprobenverfahrens nach unten zu erwarten. Dies 

ergibt sich aus folgender Tabelle: 

Tabelle 1: 

Korrekturen der Bevölkerungszahlen aufgrund des Stichproben

verfahrens gegenüber den Melderegistern im Zensus 2001 

1,0% 

0,5% 

0,0% 

-0,5% 

-1,0% 

-1,5% 

0,6% 

< 10.000 
Einwohner 

0,6% 

-0,1% 

10.000 - 50.000 50.000 - 100.000 
Einwohner Einwohner 

-1,0% 

> 100.000 
Einwohner 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2004, S. 833); eigene Berechnungen und Aufberei

tung 

Die Tabelle zeigt die Korrekturen der Bevölkerungszahlen (Sal

do der Fehlbestände und Karteil~ichen) im Zensustest 2001 dif

ferenziert nach Einwohnerklassen. Das Ergebnis ist eindeutig: 

der Zensustest 2001 hat ergeben, dass bei Gemeinden über 

10.000 Einwohnern kein systematischer Anstieg der Fehlerquo

ten festzustellen ist. Eine Korrektur nach unten ist lediglich für 

Gemeinden ab 100.000 Einwohnern zu erwarten, wobei die 
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„Ergebnisse des Zensustests 2001" keine weitere Differenzie

rung der Einwohnerklassen für größere Gemeinden enthalten, 

so dass nicht zu ersehen ist, ob die Korrektur der Einwohner

zahlen etwa bereits bei Gemeinden von 110.000 oder 200.000 

Einwohnern beginnt oder möglicherweise erst bei Gemeinden 

mit mehreren hunderttausend Einwohnern. 

2. Zensus 2011 bestätigt die willkürliche Benachteiligung der gro

ßen Gemeinden und der Länder mit wenigen kleinen Gemeinden 

(insbesondere Stadtstaaten) 

Die Willkürlichkeit der Exemtion der Gemeinden unter 10.000 Ein

wohnern aus dem Stichprobenverfahren zeigt sich evident auf der 

Grundlage der nunmehr vorliegenden Ergebnisse des Zensus 2011; 

dies ergibt sich aus der folgenden Tabelle: 

Tabelle 2: 

Mittelwert der relativen Bevölkerungsveränderung .nach Zensus 
differenziert nach Gemeindegröße 

1 1 1 1 1 1 - -

0 0 0 0 0 0 8· 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 8 0 
0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
r'li .::f ui u;) ~ lilCi ai $i ::l t"i rri "' ui ..0 r- cd cri ~ 

..,; . 0 Lii ~ ~ 5il "' .... "' "' "' "' "' .-1 .-1 .-1 .-1 .-1 .-1 .-i .-i N ,.., .., 
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Quelle: Statistisches Bundesamt; statistische Aufbereitung 
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Die überverhältnismäßig hohen (relativen) Einwohnerverluste von 

Gemeinden über 10.000 Einwohnern (bis weit über 100.000 Einwoh

ner) lassen sich mit den saldierten Einwohnerverlusten im Zensustest 

2001 nicht rechtfertigen; sie sind allein der Tatsache geschuldet, dass 

der Gesetzgeber ohne nachvollziehbaren Grund Gemeinden bis 

10.000 Einwohnern vom Stichprobenverfahren exemiert hat. Die 

These, dass die Melderegister größerer Gemeinden höhere Fehler

quoten aufweisen als die Melderegister kleinerer Gemeinden wurde 

durch den Zensus 2011 erwartungsgemäß falsifiziert. 

Die Ergebnisse sind im Übrigen inzwischen wissenschaftlich substan

tiiert ausgewertet worden, und zwar insbesondere in der Expertise 

von Christensen u.a. "Everything Counts! - Warum kleinere Gemein

den die Gewinner der Zensuserhebung 2011 sind" (2014, 

http.arxiv.org/abs/1409.1360). 
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F. Verletzung des Verfassungsgrundsatzes der „interföderalen Gleich

behandlung" (Art. 20 Abs.1, Art. 3 Abs.1 GG, Art.107 GG) 

Die normativen Grundlagen des Zensus 2011 sind darüber hinaus mit der 

verfassungsrechtlichen Gewährleistung der Länder auf föderative Gleich

behandlung unvereinbar. Die Ergebnisse der Feststellung der amtlichen 

Einwohnerzahlen der Gemeinden wirkt sich unmittelbar auf die Feststellung 

der amtlichen Einwohnerzahl der Länder aus und mithin - wie ausgeführt -

auf die Zuweisungen im Länderfinanzausgleich, bei der Verteilung des 

Mehrwertsteueraufkommens sowie in einer Vielzahl weiterer Bereiche. Die 

dargestellten Verletzungen des interkommunalen Gleichbehandlungsge

bots (oben E) begründen daher auch die Verletzung des föderativen 

Gleichbehandlungsgebots (Art. 20 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 GG), und zwar ins

besondere in Hinblick auf die Gewährleistungen des Art. 107 GG. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in gefestigter Rechtsprechung ein föde-. 
ratives Gleichbehandlungsgebot für den Bund im Verhältnis zu den Län

dern bejaht: 

"Aus dem Bundesstaatsprinzip und dem allgemeinen Gleichheitssatz 
folgt ein föderatives Gleichbehandlungsgebot für den Bund im Ver
hältnis zu den .Ländern." 
(BVerfGE 72, 330, 331 und 395 ff., s. hierzu ferner in der Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts E 86, 148 (251 f., 261; 101, 
158 (224 f.); 116, 327 (381 f.); sowie zuletzt E 119, 394 (410 f.)) 

Verfassungsrechtliche Grundlage des föderativen Gleichbehandlungs

grundsatzes ist Art. 20 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG (so ausdrücklich 

BVerfGE 119, 394 (410 f.). 

In Hinblick auf die ~inanzverwaltung und insbesondere den sogenannten 

horizontalen Finanzausgleich hat das Bundesverfassungsgericht in Ausle

gung des Art. 107 Abs. 2 GG entschieden, dass der Bund verpflichtet ist, 

"durch Gesetz sicherzustellen, dass die unterschiedliche Finanzkraft 
der Länder angemessen ausgeglichen wird." 
(So grundsätzlich E 72, 330, 395 ff.) 
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G Verfassungswidrigkeit der in§ 19 ZensG angeordneten Vernichtung 
sämtlicher Erhebungsunterlagen (insbesondere Verletzung der Art. 19 
Abs. 4Satz1 und Art. 103 Abs.1 GG sowie des Verhältnismäßigkeits
grundsatzes); einstweilige Anordnung nach § 32 Abs. 1 BVerfGG 
dringend geboten 

1. 

Mit dem Grundgesetz unvereinbar sind ferner die Löschungsanordnungen 

des§ 19 ZensG. Die Bestimmung sieht vor, dass die Hilfsmerkmale zu lö

schen sind, "sobald bei den Statistischen Ämtern die Überprüfung der Er

hebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit ab

geschlossen ist" (§ 19 Abs. 1 Satz 1 ZensG). "Spätestens vier Jahre nach 

dem Berichtszeitpunkt" sind die Hilfsmerkmale zu löschen und die Erhe

bungsunterlagen zu vernichten (§ 19 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 ZensG}. 

Sind bereits die tragenden gesetzlichen Grundlagen des Zensus 2011 (§ 7 

Abs. 1 und 2 ZensG, § 2 Abs. 2 und 3 StichprobenV} mit der materiellen 

Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 und Art. 103 Abs. 1 GG) unver

einbar (oben D III), gilt dies verschärft für die Vernichtungsanordnung des 

§ 19 ZensG, die jegliche gerichtliche Überprüfbarkeit der Feststellung der 

Einwohnerzahlen definitiv vereitelt; § 19 ZensG ist darüber hinaus mit dem 

verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unvereinbar. Im 

Einzelnen: 

Verfassungsrechtlicher Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

§ 19 ZensG ist mit dem Grundgesetz unvereinbar, weil die Bestimmung 

den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verletzt, der nach der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts bei der gesetzlichen Ausgestaltung der 

verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung gemäß 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG im besonderen Maße zu beachten ist (siehe hier

zu grundlegend BVerfGE 125, 141 (167 f.) sowie zum Gebot der Verhält

nismäßigkeit zuletzt BVerfG, Beschluss vom 19.11.2014 - 2 Bvl 2113 

(NVwZ 2015, 729, Rn. 55) sowie zur Zulässigkeit von Datenlöschungen 

BVerfGE 109, 279 (333 f.) „Großer Lauschangriff"}. 
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Die vom Gesetzgeber einzig angeführten datenschutzrechtlichen Gründe 

fallen nicht ins Gewicht; die schwerwiegenden Eingriffe in die verfassungs

rechtlichen Gewährleistungen der Gemeinden und Länder hat der Gesetz

geber gar nicht erst erwogen. 

1. § 19 ZensG verschärft die Löschungsregelungen der allgemei

nen Statistik 

a) Löschungsregelungen der allgemeinen Statistik 

Das BStatG sieht - aus datenschutzrechtlichen Gründen - zu

nächst in § 12 Abs. 1 die Löschung von Hilfsmerkmalen vor, 

"sobald" die Überprüfung der Statistik abgeschlossen ist (Satz 

1 ). Hilfsmerkmale sind von den Erhebungsmerkmalen zum frü

hestmöglichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert aufzube

wahren (Satz 2). § 12 Abs ') BStatG sieht bei periodischen Er

hebungen die Löschung der Hilfsmerkmale nach Beendigung 

des Zeitraums der wiederkehrenden Erhebungen vor. 

Schließlich regelt § 16 Abs. 5 BStatG die Zulässigkeit der 

Übermittlung von Statistiken an sogenannte „abgeschottete 

SteUen". Die Daten werden unverfremdet an einer abgeschotte

ten Stelle aufbewahrt. Die Datennutzer können extern auf die

ser Basis in einer definierten Software einen Syntax-Code er

stellen, der - nach Prüfung durch das Forschungsdatenzentrum 

- in der abgeschotteten Stelle auf die Daten angewandt wird. 

Die Prüfung umfasst dabei in erster Linie die Gewährleistung 

des Datenschutzes. Die Ergebnisse der Datenauswertung kön

nen dann den Datennutzern zur Verfügung gestellt werden, oh

ne dass diese Zugang zu den Daten haben. Das beschriebene 

Vorgehen ist seit Jahren im Rahmen der Forschungsdatenzen

tren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder etab

liert. 
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b) Verschärfung der Löschung und Vernichtung durch § 19 

ZensG als lex specialis 

Dem gegenüber verschärft § 19 ZensG als lex specialis die Lö

schungs- und Vernichtungsvorschriften des BStatG mehrfach: 

Während die allgemeinen Löschungsvorschriften des 

§ 12 Abs. 1 BStatG nur „Hilfsmerkmale" betreffen (also insbe

sondere die Namen gemäß § 6 Abs. 3 ZensG), ordnet § 19 

ZensG die definitive Löschung und Vernichtung sämtlicher Da

ten und "Erhebungsunterlagen" an, also auch solcher Daten, 

die keine „Hilfsmerkmale" sind, eine Zuordnung zu Namen und 

Personen a priori ausschließen und mithin datenschutzrechtlich 

irrrelevant sind. 

Darüber hinaus ordnet § 19 Abs. 2 ZensG die Löschung und 

Vernichtung sämtlicher Daten und "Erhebungsunterlagen" defi

nitiv innerhalb von vier Jahren an. In dem Entwurf der Bundes

regierung zum ZensG wird diese Verschärfung wie folgt be

gründet: 

„Die Regelung schreibt eine Vernichtung der Erhebungs
unterlagen vor. Sie sind nach Abschluss der Aufbereitung 
des Zensus, spätestens aber vier Jahre nach dem Be
richtszeitpunkt, zu vernichten." 
(ST-Drucksache 16/12219, S. 48) 

Eine weitere Begründung enthält der Entwurf nicht. 

Im Gesetzgebungsverfahren wurde der Entwurf daher auch 

scharf kritisiert. So heißt es in der Stellungnahme der Bundes

vereinigung der kommunalen Spitzenverbände (Deutscher 

Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und 

Gemeindebund) vom 15. April 2009 an den Innenausschuss 

des Deutschen Bundestages (Ausschussdrucksache 16 ( 4) 

589) wie folgt: 
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„Der Zwang, Zensusergebnisse nach einer kurzen Frist 
löschen zu müssen, würde in erheblichem Maße die Pla
nungsfähigkeit der Kommunen beeinträchtigen. Die Ad
resse ist auf kommunaler Ebene kein Hilfsmittel der Erhe
bung, sondern originäres Erhebungsmaterial zur räumli
chen Klassifikation und so flexibel in Aggregation von Da
ten. 

Nach unserer Auffassung ist die adressgenaue Rück
übermittlung von Zensusdaten an die Kommunen recht
lich zulässig, wenn die Kommunen über eine abgeschot
tete Statistikstelle im Sinne des § 16 Abs. 5 Bundesstatis
tikgesetz führen." 
(Stellungnahme, S. 3) 

In der Stellungnahme des Präsidenten des Statistischen Lan

desamtes Rheinland-Pfalz zu dem erweiterten Berichterstatter

gespräch im Innenausschuss des Deutschen Bundestages vom 

20. April 2009 (Ausschlussdrucksache 16 (4) 586 (C)) heißt es 

wie folgt: 

„Den Anforderungen des Datenschutzes wird auch bei 
anschriftenbezogener Übermittlung und Speicherung der 
Zensusergebnisse in vollem Umfang Rechnung getragen, 
da diese Daten nur in den gesondert abgeschotteten Sta
tistikbereichen gespeichert und ausgewertet werden 
dürfen. Ein unmittelbarer Zugriff der Verwaltung auf Ein
zeldaten wird so im bestehenden System wirksam unter
bunden. Für Kommunen ohne abgeschotteten Statistikbe
reich können die statistischen Ämter Auswertungen aus 
dem Zensus auf Anfrage erstellen." 
(Stellungnahme, S. 5) 

2. Keine gesetzgeberische Abwägung 

§ 19 ZensG, der schließlich mit dem Wortlaut des Gesetzentwurfes 

der Bundesregierung beschlossen wurde, verletzt den Verhältnismä

ßigkeitsgrundsatz, da der Gesetzgeber die Auswirkungen auf die 

Grundrechte der Gemeinden (Art. 19 Abs. 4, Satz 1 und Art. 103 Abs. 

1 GG) weder gesehen, noch abgewogen hat. 
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Die - vom Gesetzgeber einzig erwogenen - datenschutzrechtlichen 

Belange der Auskunftspflichtigen fallen nicht ins Gewicht. Selbstver

ständlich ist der Datenschutz der Auskunftspflichtigen auf der Grund

lage des Urteils des Bundesverfassungsgerichts E 65, 1 von Bedeu

tung. Das verfassungsrechtliche Schutzbedürfnis der Gemeinden 

(und Länder) auf eine Feststellung ihr~r amtlichen Einwohner de lege 

artis und deren gerichtliche Überprüfung ist jedoch im Rahmen der 

Verfassungsordnung erheblich höher zu gewichten. Verhältnismäßig 

wäre mithin nur eine Abschwächung der Löschungsvorschriften des 

BStatG gewesen, nicht aber eine Verschärfung. 

Darüber hinaus wäre der Datenschutz d~r Auskunftspflichtigen ohne 

weiteres aufgrund der Regelungen des BStatG in vollem Umfang ge

wahrt worden; dies gilt sowohl für die grundsätzliche Regelung des§ 

12 BStatG als auch für die weitere Möglichkeit der Abschottung der 

Erhebungsdaten gemäß § 16 Abs. 5 BStatG. Dies gilt auch für die 

weiteren etablierten statistischen Möglichkeiten des Datenschutzes, 

etwa die Pseudonymisierung, d. h. die Ersetzung der persönlichen 

Angaben (Namen, Geburtsdatum etc.) durch mathematische Schlüs

selzuteilungen. 

II. Verfassungskonforme Auslegung des§ 19 ZensG ausgeschlossen 

Eine verfassungskonforme Auslegung ist nach den Grundsätzen, die das 

Bundes~erfassungsgericht zu den Grenzen einer verfassungskonformen 

Auslegung aufgestellt hat (BVerfGE 119, 247(274), siehe zuletzt Beschluss 

vom 16.12.2014-1BvR2142/11, Rn. 86; oben D V), ausgeschlossen: 

1. Wortlaut 

Der Wortlaut des § 19 ZensG ist eindeutig und lässt eine verfas

sungskonforme Auslegung nicht zu: die definitive Frist zur Löschung 

und Vernichtung läuft „spätestens 4 Jahre nach dem Berichtszeit

punkt" ab; der „Berichtszeitpunkt" ist in § 1 ZensG mit dem 09. Mai 
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2011 definiert. Dies entspricht auch unverändert bis heute dem 

grundsätzlichen Rechtsstandpunkt und der Verwaltungspraxis der 

Statistikämter der Länder und des Bundes, die bereits mit der Lö

schung der Daten und Vernichtung der Erhebungsunterlagen begon

nen haben. 

2. Entstehungsgeschichte 

Auch die Entstehungsgeschichte des § 19 ZensG schließt eine ver

fassungskonforme Auslegung aus: 

Das letzte Volkszählungsgesetz (Gesetz über eine Volks-, Berufs-, 

Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung (Volkszählungsge

setz 1987); im Folgenden: VoZählG 1987) enthielt zwar ebenfalls 

keine ausdrückliche Regelung über den Fristbeginn der Löschungs:. 

anordnungen (§ 15). In der Judikatur setzte sich jedoch unter Hinweis 

auf die Gesetzesmaterialien die Rechtsauffassung durch, dass der 

Lauf der Löschungsfrist erst nach Bestandskraft des Bescheides über 

die Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen beginnt (siehe hierzu 

etwa VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 07.12.1987 - Z 10 S 

482/87 - NJW 1988, 988 (989)). Dies wurde damit begründet, dass 

ausweislich der Gesetzesmaterialien der Gesetzgeber des VoZählG 

1987 unter Hinweis auf Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG und die materielle 

Beweislast der Statistikämter ausdrücklich hervorgehoben hatte, dass 

- im Falle verwaltungsgerichtlicher Klagen - Fristbeginn der Lö

schungsanordnung erst die Bestandskraft der Feststellungsbescheide 

ist (siehe hierzu ST-Drucksache 10/2814, S. 25). 

Wenn der Gesetzgeber des ZensG angesichts der höchstrichterlichen 

Recht$prechung zum VoZählG 1987 sowie insbesondere angesichts 

der dezidierten Einwendungen der kommunalen Spitzenverbände in 

Hinblick auf die "Planungsfähigkeit der Kommunen" den Fristablauf 
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für Löschung und Vernichtung der Erhebungsunterlagen auf den Tag 

genau bestimmt hat, kann § 19 ZensG nicht gegen den erklärten Wil

len des Gesetzgebers verfassungskonform dahingehend ausgelegt 

werden, dass diese Frist erst viele Jahre später abläuft. 

Die strikten Anordnungen der Löschung und Vernichtung der Erhe

bungsunterlagen in § 19 ZensG entsprechen in vollem Umfang dem 

Willen des Gesetzgebers, der anscheinend das erste Volkszählungs

urteil des Bundesverfassungsgerichts (E 65, 1) dahingehend miss

verstanden hat, dass den datenschutzrechtlichen Belangen der Aus

kunftspflichtigen ein absoluter Rang zuzuweisen ist, demzufolge an

dere Grundrechte oder Grundsätze der Verfassung erst gar nicht zu 

erwägen seien. 

3. Systematik 

Zu dem gleichen Ergebnis führt die systematische Auslegung des 

§ 19 ZensG, insbesondere in Hinblick auf die Löschungs- und Ver

nichtungsregelungen des BStatG, die der Gesetzgeber des ZensG 

durch eine spezialgesetzliche Regelung derogiert hat. 

Prüfung einer einstweiligen Anordnung nach § 32 Abs. 1 BVerfGG von 

Amtswegen 

Der Antragsteller regt an, dass das Bundesverfassungsgericht in eine Prü

fung eintritt, ob geboten ist, von Amts wegen § 19 ZensG gemäß § 32 Abs. 

1 BVerfGG einstweilen außer Kraft zu setzen. Der Erlass einer einstweili

gen Anordnung ist zur Abwehr schwerer Nachteile auf der Grundlage. der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (insbesondere E 117, 126 

(135) sowie E 122, 342 (361)) dringend geboten: 

Erginge die einstweilige Anordnung nicht und würde das Gesetz - § 19 

ZensG - in diesem Verfahren der abstrakten Normenkontrolle für nichtig 

erklärt, hätte dies schwerwiegende Folgen für die verfassungsrechtlich sta-
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tuierten Rechte der betroffenen Gemeinden und Länder (siehe oben D, E, 

F). Jegliche .gerichtliche Überprüfung der festgestellten amtlichen Einwoh

nerzahlen aller Gemeinden und Länder der Bundesrepublik Deutschland 

würde hierdurch definitiv vereitelt; dem Zensus, zu dessen Durchführung 

die Bundesrepublik Deutschland auch unionsrechtlich verpflichtet ist, würde 

mithin seine Grundlage entzogen. 

Würde die einstweilige Anordnung erlassen, § 19 ZensG sich aber als ver

fassungskonform erweisen, würden keine Nachteile entstehen, und zwar 

nicht einmal geringfügige. Datenschutzrechtliche Belange fallen nicht 

ernsthaft ins Gewicht, wenn die erhobenen Daten und Erhebungsunterla

gen noch für einen begrenzten Zeitraum (bis zu der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts in diesem Normenkontrollverfahren) weiterhin 

gesichert werden. 

Darüber hinaus ist nunmehr aufgrund einzelner (rechtskräftiger) verwal

tungsgerichtlicher Anordnungsentscheidungen in gemeindlichen Klagever

fahren gegen die Feststellungsbescheide sowie aufgrund von Maßnahmen 

einzelner Statistikämter eine Situation entstanden, die in Hinblick auf die 

Gleichbehandlung der Gemeinden (Art. 28 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1 GG) 

und Länder (Art. 20 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 GG) sowie das Rechtsstaatsgebot 

(Art. 20 Abs. 3 GG) nicht hinzunehmen ist; im Einzelnen: 

1. Verwaltungsgerichtliche Entscheidungen zur Suspendierung 

des§ 19 ZensG (Sperrwirkung des Art. 100 Abs.1Satz1 GG) 

Im Rahmen einzelner verwaltungsgerichtlicher Klageverfahren von 

Gemeinden sind vor Kurzem gerichtliche Entscheidungen ergangen, 

durch die die Anordnung des§ 19 ZensG suspendiert werden. So hat 

insbesondere das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen 

durch Beschlüsse vom 03. Juni 2015 (4 B 558115 und 4 B 512/15) die 

Vollziehung der Anordnung des § 19 ZensG untersagt. Zur Begrün'.'" 

dung führt das Oberverwaltungsgericht Nordrhein~Westfalen insbe-
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sondere aus, dass die kommunale Selbstverwaltungsgarantie „eine 

subjektive Rechtsstellungsgarantie" umfasst, die die Gewährleistung 

des effektiven Rechtsschutzes einschließt. Es komme „ernsthaft in 

Betracht" die Fristbestimmung des § 19 ZensG dahingehend verfas

sungskonform auszulegen, dass Erhebungsdaten aus dem Zensus 

2011 erst dann zu löschen seien, wenn sie zur Gewährung effektiven 

Rechtsschutzes nicht mehr benötigt werden. 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen wies die Be

schwerden gegen mehrere verwaltungsgerichtliche Entscheidungen 

zurück, die § 19 ZensG wegen einer „gravierenden Beeinträcht_igung" 

der materiellen Rechtsweggarantie für verfassungswidrig hielten (sie

he etwa Beschluss des Verwaltungsgerichts Aachen vom 31.03.2015 

- 4 L 222115 - sowie Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln vom 

18.03.2015 - 13 K 7565/13 -; siehe ferner etwa den Beschluss des 

Verwaltungsgerichts Hannover vom 20. Februar 2015 - 10 A 

9651/14). 

Diese verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen zur Wahrung der 

materiellen Rechtsweggarantie sind zwar im Ergebnis zu begrüßen; 

sie überschreiten aber in .Hinblick auf die Rechtsprechung des Bun

desverfassungsgerichts die Grenzen verfassungskonformer Ausle

gung durch ein Fachgericht (oben D 5): 

Die verwaltungsgerichtlichen Aussetzungsbeschlüsse betreffen ein 

formelles Bundesgesetz (§ 19 ZensG), also nicht eine Rechtsverord

nung und unterfallen daher der Sperrwirkung des Art. 100 Abs. 1 GG. 

Diese gilt nicht nur für Urteile, sondern für sämtliche gerichtlichen 

Entscheidungen (siehe etwa BVerfGE 63, 1 (22 ff.)), also auch für 

abschließende und unanfechtbare Beschlüsse in verwaltungsgericht

lichen Anordnungsverfahren nach§§ 80 Abs. 5 und 123 VwGO. Auch 

die Entscheidungserheblichkeit ist eindeutig, da die verwaltungsge

richtlichen Anordnungsbeschlüsse ausschließlich auf der judizierten 

Verfassungswidrigkeit des § 19 ZensG beruhen. 
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Hinzukommt, dass die materielle Rechtskraft dieser Entscheidungen 

nur inter partes gilt (§ 121 VwGO), mithin nur in wenigen der über 

1.00Ö Verfahren (darunter mehrere hundert Klagen), in denen Ge

meinden die Feststellungsbescheide angefochten haben (oben A 16). 

In der überwiegenden Zahl der gerichtlichen Klageverfahren haben 

die klagenden Gemeinden auch keine prozessrechtliche Möglichkeit 

mehr, die Suspendierung der Löschungsanordnung des § 19 ZensG. 

gerichtlich durchzusetzen, da viele Verfahren - soweit hier bekannt 

ist - durch verwaltungsgerichtliche Beschlüsse gemäß § 94 VwGO 

ausgesetzt worden sind, und zwar wegen Vorgreiflichkeit in Hinblick 

auf das vorliegende Normenkontrollverfahren des Antragstellers. 

2. Entscheidungen von Landesstatistikämtern zur Außerkraftset

zung des§ 19 ZensG (keine Verwerfungskompetenz der Exekuti

ve, Art. 20 Abs. 3 GG) 

Unverändert vertreten die Statistikämter der Länder und des Bundes 

in den verwaltungsgerichtlichen Klagen der· Gemeinden die 

Rechtsauffassung, dass die Anordnungen des § 19 ZensG entspre

chend der strikten Fristsetzungen zu vollziehen sind; in der Verwal

tungspraxis haben sie mit dem Vollzug auch bereits begonnen. 

Auf verwaltungsgerichtliche Anfragen haben einzelne Statistikämter 

aber nunmehr damit begonnen, entgegen der Anordnung des § 19 r-\ 

ZensG _Daten nicht zu löschen, sondern diese vielmehr in den beson-

deren Stellen gemäß§ 12 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 5 BStatG abzu-

schotten. Dies ist mit dem Grundgesetz unvereinbar: 

Zum einen ist die vollziehende Gewalt, der die Statistikämter angehö

ren, .an Recht und Gesetz gebunden (Art. 20· Abs. 3 GG); eine Ver

werfungskompetenz gegenüber Bundesgesetzen steht ihnen nicht zu. 
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Darüber hinaus hatte der Gesetzgeber nicht die Datenabschottung 

der allgemeinen Statistik(§ 12 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 5 BStatG) vor

gesehen, sondern § 19 ZensG als lex specialis zu diesen Bestim

mungen statuiert (oben G 1 2); die Exekutive ist von Verfassungswe

gen nicht befugt, ihrem Handeln ein Gesetz zu Grunde zu legen, das 

der Gesetzgeber ausdrücklich derogiert hat. 

Definitive Entwertung des gesamten Zensus 2011 bei Vollzug 

des § 19 ZensG (Aufhebung sämtlicher angefochtener Feststel

lungsbescheide) 

Die Anordnung der Löschung und Vernichtung der Erhebungsunter

lagen in § 19 ZensG wird in den verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

zu dem Ergebnis führen, dass die angefochtenen Bescheide der 

Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl aufgehoben werden. Dies 

ergibt sich daraus, dass nach den allgemeinen verwaltungsrechtli

chen und verwaltungsprozessrechtlichen Grundsätzen der Behörde 

die (materielle) Beweislast für die Rechtmäßigkeit des angefochtenen 

Verwaltungsakts obliegt (siehe hierzu grundlegend Höfling in Sodan 

u.a., § 108 VwGO, insbesondere Rn. 106 ff. und 122 ff~ mit umfang

reichen Nachweisen auf die gefestigte Rechtsprechung des Bundes

verwaltungsgerichts). Die beklagten Statistikämter können ihrer mate

riellen Beweislast bereits grundsätzlich nicht genügen (oben D III); 

erstrecht gilt dies nach Löschung der Daten und Vernichtung der Er

hebungsunterlagen. 

Verwaltungsprozessrechtlich kann das Ergebnis daher nur sein, dass 

den Klagen mit dem Ergebnis stattgegeben wird, dass die angefoch

tenen Feststellungsbescheide aufgehoben werden. Dies würde dazu 

führen, dass die festgestellten Einwohnerzahlen für eine unüberseh

bare Vielzahl von Gemeinden (und Länder) nicht wirksam sind und 

dass mithin der gesamte Zensus 2011 jegliche Aussagekraft verliert. 
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Die Feststellungen lassen sich auch nicht nachholen, da der Zensus 

2011 nicht revisibel ist und eine (auch nur partielle) Wiederholung des 

Zensus 2011 rechtlich, tatsächlich und methodisch ausgeschlossen 

ist. 

Nach alledem sind die wesentlichen normativen Grundlagen des Zensus 2011 

(insbesondere § 7 Abs. 1. und 2 ZensG sowie § 2 und 3 StichprobenV) mit dem 

Grundgesetz unvereinbar und für nichtig zu erklären; der Erlass einer einstweili

gen Anordnung mit dem Ziel der Suspendierung der Löschungsanordnung des 

§ 19 ZensG ist dringend geboten. 

Die auf uns lautende Vollmacht ist beigefügt; die Senatsverwaltung für Inneres 

und Sport ist nach dem Beschluss des Antragstellers vom 16. Dezember 2014 

(Ziff. III) federführend. Ferner sind die Anlagen beigefügt. 

Dr. Reiner Geulen 
(Rechtsanwalt) 
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~1~ zensus2011 Diese Hinweisseite schließen 

Wichtige Hinweise 

Relativer Standardfehler 
Der Zensus 2011 hat die Einwohnerzahlen der Gemeinden mit einer hohen 

· Genauigkeit und Güte ermittelt. Die Grundlage bildeten die Angaben aus den 
kommunalen Melderegistern. Da nicht alte Angaben vollständig und aktuell sind, ist 
bei Gemeinden mit mindestens 100000 Einwohnern eine statistische Korrektur 
durch die Haushaltsstichprobe erforderlich. Für diese Haushaltsstichprobe hat der 
Gesetzgeber zum einen den maximaen Stichprobenumfang festgelegt und zum 
anderen ein anzustrebendes Präzisionsziel definiert Die tatsächlich realisierten 
Präzisionsmaße der Schätzungen der Einwohnetzahfen aus der 
Haushaftssticliprobe für Gemeinden mit mindestens 100000 Einwohnern weisen -
gewichtet nach Einwohnerzahlen - im Bundesdurchschnitt mit einem Wert von 0,49 
Prozent eine gute Qualität auf. · 

Der Standardfehler bezefdmet aHgemein die Unschärfe, die ein aus einer 
Zufaltsstichprobe hochgerechnetes Ergebnis zwangsläufig hat Er fässt sich nur für 
Sttchproben berechnen, bei denen die ausgewähtten Einheiten - beim Zensus 2011 
waren dies Anschriften mit Wohnraum - mit Hitfe eines mathematischen 
Zufallsverfahrens ausgewählt wurden. Bei einem einfachen relativen Standardfehler 
von 0, 5 Prozent kann die .Aussage getroffen werden, dass mit 95prozentiger 
Sicherheit der Unterschied zwischen der festgestellten und der tatsächJichen (aber 
unbekannten) Einwohnerzahl maximal 1 Prozent der Registerbevölkerung dieser 
Gemeinde beträgt Das bedeutet z. DB. für eine Gemeinde, für die eine 
Einwohnerzahl von 200000 ermittelt wurde, dass das Ergebnis mit 95- Prozent 
Wahrscheinficflkeit nicht mehr als 200 Personen von dertatsächJichen 
Einwohnerzahl abweicht. d.Dh. von Ausnahmefällen abgesehen in der Regel 
deuttich besser ist. 

Eine Übersicht über den einfachen retativen Standardfehler aller GemeindeA 
Deutschlands finden sie in dieser Tabelle. Seit dem 08.11.2013 enthält diese liste 
auch die Daten der Zensus-Stadtteile von Großstädten mit mehr als 4000000 
Einwohnern. 

ergebnisse.zensys2011.de 1 zensus2011.de 

https://ergebnisse.zensus2011.de/docs/hinweis.html 30.05.2014 





Anlage 1 
s~~ zenSUS2011 

W!ssen. wos morgen zählt 

Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 
. 

Regional-
einfacher relativer 

Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler 
schlüssel (in%) 

010010000000 Flensburg, Stadt 0,74 
010020000000 Kiel, Landeshauptstadt 0,49 
010030000000 Lübeck, Hansestadt 0,60 
010040000000 Neumünster, Stadt 0,74 
010510011011 Brunsbüttel, Stadt 0,53 
010510044044 Heide, Stadt 0,64 
010530032032 Geesthacht, Stadt 0,53 
010530083083 Lauenburg/ Elbe, Stadt 0,80 
010530090090 Mölln. Stadt 0,61 

010530100100 Ratzeburg. Stadt 0,55 
010530116116 Schwarzenbek, Stadt 0,44 
010530129129 Wentorf bei Hamburg 0,51 
010540056056 Husum, Stadt 0,69 
010540168168 Sylt 1,21 
010550004004 Bad Schwartau, Stadt 0,47 
010550012012 Eutin, Stadt 0,61 

010550028028 Maiente 0,96 
010550032.032 Neustadt in Holstein, Stadt 0,61 

01055003503.5 Rate kau 0,78 
010550040040 Stockelsdorf 0,58 
010550044044 Scharbeutz 0,83 
010550046046 Fehmarn, Stadt 1,10 

010560015015 Elmshorn, Stadt 0,73 

010560018018 Halstenbek 0.49 
010560039039 Pinneberg, Stadt 0,62 
010560041041 Quickborn, Stadt 0,62 
010560043043 Rellingen 0,59 
010560044044 Schenefeld, Stadt 0,62 
010560048048 Tornesch, Stadt 0,84 
010560049049 Uetersen, Stadt 0,54 
010560050050 Wedel, Stadt 0,68 
010570057057 Plön, Stadt 0,82 
010570062062 Preetz, Stadt 0,65 
010570091091 Schwentinental, Stadt 0,58 
010580034034 Büdelsdorf, Stadt 0,56 
010580043043 Eckernförde, Stadt 0,65 
010580092092 Kronshagen 0,40 
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E~~ zensus2011 
Wissen. was morgen zOhlt 

Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional- einfacher relativer 
Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler schl!lssel 

(in%) 
010580135135 Rendsburg, Stadt 0,56 
010590075075 Schleswig, Stadt 0,67 
010590120120 Harrislee 0,57 
010590183183 Handewitt 0,65 
010600004004 Bad Bramstedt, Stadt 0,61 
010600005005 Bad Segeberg, Stadt 0,71 
010600039039 Henstedt·Ulzburg 0,54 
010600044044 Kaltenkirchen, Stadt 0,45 
010600063063 Norderstedt. Stadt 0,47 
010610029029 Glückstadt, Stadt 0,66 
010610046046 Itzehoe, Stadt 0,74 
010620001001 Ahrensburg. Stadt 0,53 
010620004004 Bad Oldesloe. Stadt 0,41 
010620006006 Bargteheide, Stadt 0.44 
010620009009 Barsbüttel 0,62 
010620018018 Glinde, Stadt 0,50 
010620060060 Reinbek. Stadt 0,73 
020000000000 Hamburg. Freie und Hansestadt 0,21 

01 Hamburg-Mitte 0,58 
02 Altona 0,57 
03 Eimsbüttel 0,60 
04 Hamburg-Nord 0,53 
05 Wandsbek 0,43 
06 Bergedorf 0,51 
07 Harburg 0,70 

031010000000 Braunschweig, Stadt 0,29 
031020000000 Salzgitter, Stadt 0,50 
031030000000 Wolfsburg, Stadt 0,47 
031510009009 Gifhorn, Stadt 0,50 
031510025025 Sassenburg 0,68 
031510040040 Wittingen, Stadt 0,67 
031520004004 Bovenden, Flecken 0,42 
031520007007 Duderstadt, Stadt - 0,49 
031520009009 Friedland 0,97 
031520012012 Göttingen, Stadt 0,70 
031520016016 Hann. Münden, Stadt 0,62 
031520021021 Rosdorf 0,62 
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s~~ zenSUS2011 
Wissen. was morgen zahlt 

Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional- einfacher relativer 
Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler schlüssel (in%) 

031530002002 Bad Harzburg, Stadt 0,85 
031530005005 Goslar, Stadt 0,52 
031530007007 Langelsheim, Stadt 0,46 
031530012012 Seesen, Stadt 0,47 
031530013013 Vienenburg, Stadt 0,41 
031535402004 Clausthal-Zellerfeld, Bergstadt 0,54 
031540010010 Helmstedt, Stadt 0,53 
031540013013 Königslutter am Elm, Stadt 0,38 
031540014014 Lehre 0,33 
031540019019 Schöningen, Stadt 0,62 
031550001001 Bad Gandersheim, Stadt 0,68 
031550003003 Dassel, Stadt 0,38 
031550004004 Einbeck, Stadt 0,57 
031550011011 Northeim. Stadt 0,46 
03155001io12 Uslar. Stadt 0,35 
031560002002 Bad Lauterberg im Harz, Stadt 0,75 
031560009009 Herzberg am Harz. Stadt 0,87 
031560011011 Osterode am Harz, Stadt 0,66 

031570001001 Edemissen 0,54 

031570003003 llsede 0,73 
031570004004 Lahstedt 0,35 
031570005005 Lengede 0,38 

031570006006 Peine, Stadt 0,47 
031570007007 Vechelde 0,44 
031570008008 Wendeburg 0,56 
031580006006 Cremlingen 0,50 
031580037037 Wolfenbüttel, Stadt 0,57 
032410001001 Hannover, Landeshauptstadt 0,34 

01 Innenstadt 0,70 
02 Außenstadt 0,33 

032410002002 Barsinghausen, Stadt 0,40 
032410003003 Burgdorf, Stadt 0,42 
032410004004 Burgwedel, Stadt 0,51 
032410005005 Garbsen, Stadt 0,57 
032410006006 Gehrden, Stadt 0,59 
032410007007 Hemmingen, Stadt 0,52 
032410008008 lsemhagen 0,50 
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s~~ zenSUS2011 
Wisse11. wes morgen zönlt 

Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional- einfacher relativer 
Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil · Standardfehler schlüssel (in%) 

032410009009 Laatzen. Stadt 0,50 
032410010010 Langenhagen, Stadt 0,59 
032410011011 Lehrte, Stadt 0,48 
032410012012 Neustadt am Rübenberge, Stadt 0.41 
032410013013 Pattensen, Stadt 0,74 
032410014014 Ronnenberg, Stadt o.37 
032410015015 Seelze, Stadt 0,62 
032410016016 Sehnde, Stadt· 0,38 
032410017017 Springe, Stadt 0,50 
032410018018 Uetze 0,74 
032410019019 Wedemark 0,60 
032410020020 Wennigsen (Deister) 0,60 
032410021021 Wunstorf, Stadt 0,43 
032510007007 Bassum, Stadt 0,57 
032510012012 Diepholz, Stadt 0,61 
032510037037 Stuhr 0,57 
032510040040 Sulingen, Stadt 0,69 
032510041041 Syke, Stadt 0,66 
032510042042 Twistringen, Stadt 0,65 
032510047047 Weyhe 0,58 
032520001001 Aerzen, Flecken 0,62 
032520002002 Bad Münder am Deister, Stadt 0,61 
032520003003 Bad Pyrmont, Stadt 0,83 
032520005005 Emmerthal 0,64 
032520006006 Hameln, Stadt 0,56 
032520007007 Hessisch Oldendorf, Stadt 0,61 
032520008008 Salzhemmendorf, Recken 0,47 
032540002002 Alfeld (Leine), Stadt 0,52 
032540005005 Bad Salzdetfurth, Stadt 0,49 
032540008008 Bockenem, Stadt 0,47 
032540020020 Harsum 0,28 
032540021021 Hildesheim, Stadt 0,46 
032540026026 Nord stemmen 0,61 
032540028028 Sarstedt, Stadt 0,55 
032550023023 Holzminden, Stadt 0,68 
032560022022 Nienburg (Weser), Stadt 0,68 
032560025025 Rehburg-Loccum, Stadt 0,77 
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E~~ zensus2011 
Wissen. was morgen zontt 

Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional- einfacher relativer 
Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler schlüssel 

On%) 
032570009009 Bückeburg, Stadt 0,49 
032570031031 Rinteln, Stadt 0,67 
032570035035 Stadthagen, Stadt 0,56 
032575403006 Bad Nenndorf, Stadt 0,60 
033510004004 Bergen, Stadt 0,69 
033510006006 Celle, Stadt 0,41 
033510012012 Hambühren 0,44 
033510024024 Winsen (Aller) 0,57 
033520011011 Cuxhaven, Stadt 0,53 
033520030030 langen, Stadt 0,45 
033520032032 Loxstedt 1,11 
033520050050 Schiffdorf 0,60 
033530005005 Buchholz in der Nordheide, Stadt 0,88 
033530026026 Neu Wulmstorf 0,61 
033530029029 Rosengarten 0,88 

' 033530031031 Seevetal 0,84 
033530032032 Stelle 0,94 
033530040040 Winsen (Luhe), Stadt 0,56 
033535406035 Tostedt 0,54 
033550001001 Adendorf 0,33 
033550022022 LUneburg, Hansestadt 0,47 
033560005005 Lilienthal 0,59 
033560007007 Osterholz-Scharmbeck, Stadt 0,51 
033560008008 Ritterhude 0,58 
033560009009 Schwanewede 0,62 
033570008008 Bremervörde, Stadt 0,63 
033570039039 Rotenburg (Wümme), Stadt 0,44 
033570041041 Scheeßel 0,57 
033570051051 Visselhövede, Stadt 0,69 
033575408057 Zeven, Stadt 0,75 
033580008008 Bad Fallingbostel, Stadt 0,80 

033580016016 Munster, Stadt 0,49 
033580019019 Schneverdingen, Stadt 0,74 
033580021021 Soltau, Stadt 0,65 
033580022022 Walsrode, Stadt 0,73 
033590010010 Buxtehude, Stadt 0,51 
033590013013 brochtersen 0,57 
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s~~ zenSUS2011 
Wissen. was morgen zöhlt 

Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional-
einfacher relativer 

Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler 
schlüsset On%) 

033590028028 Jork 0,60 
033590038038 Stade, Hansestadt 0,73 
033595403023 Harsefeld, Recken 0,73 
033600025025 Uelzen, Stadt 0,68 
033610001001 Achim, Stadt 0,62 
033610005005 Kirchlinteln 0,58 
033610006006 Langwedel, Flecken 0,34 
033610008008 Ottersberg, Recken 0,77 
033610009009 Oyten 0,51 
033610012012 Verden (Aller), Stadt 0,58 
034010000000 Delmenhorst, Stadt 0,46 
034020000000 Emden, Stadt 0,61 
034030000000 Oldenburg (Oldenburg), Stadt 0,43 
034040000000 Osnabrück, Stadt 0,59 
0340~0000000 Wilhelmshaven, Stadt 0,51 
034510001001 Apen 0,89 
034510002002 Bad Zwischenahn 0,67 
034510004004 Edewecht 0,45 
034510005005 Rastede 0,95 
034510007007 Westerstede, Stadt 0,57 
034510008008 Wiefelstede 0,56 
034520001001 Aurich, Stadt 0,54 
034520006006 Großefehn 0,69 
034520012012 lhlow 0,52 
034520014014 Krummhörn 0,57 
034520019019 Norden, Stadt 0,75 
034520023023 Südbrookmerland 0,72 
034520025025 Wiesmoor, Stadt 1,09 
034530001001 Barßel 0,72 
034530004004 Cloppenburg, Stadt 0,59 
034530005005 Emstek 0,67 
034530007007 Friesoythe, Stadt 0,76 
034530008008 Garrel 1,10 
034530011011 Löningen, Stadt 0,69 
034530013013 Saterland 0,72 
034540014014 Geeste 0,38 
034540018018 Haren (Ems), Stadt 0,45 

-6-



~~~ zensus2011 
Wissen. wos morgen zahlt 

Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional- einfacher relativer 
Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler schlüssel 

(in%) 

034540019019 Haselünne, Stadt 0,77 
034540032032 Lingen (Ems), Stadt 0,35 
034540035035 Meppen, Stadt 0,49 
034540041041 Papenburg, Stadt 0,66 
034550007007 Jever, Stadt 0,35 
034550015015 Schortens, Stadt 0,51 
034550020020 Wangerland 0,99 
034550026026 Varel, Stadt 0,67 
034550027027 Zetel 0,70 
034560001001 Bad Bentheim, Stadt 0,70 
034560015015 Nordhom, Stadt 0,47 
034560025025 Wietmarschen 0,46 
034565403021 Schüttorf, Stadt 0,96 
034570013013 Leer (Ostfriesland), Stadt 0,67 
034570014014 Moormerland 0,67 
034570017017 Ostrhauderfehn 0,51 
034570018018 Rhauderfehn 0,64 -
034570020020 Uplengen 0,72 
034570021021 Weener, Stadt 1,00 
034570022022 Westoverledingen 0,65 
034580005005 Ganderkesee 0,61 
034580007007 Großenkneten 1,02 
034580009009 Hatten 0,59 
034580010010 Hude (Oldenburg) 0,89 
034580013013 Wardenburg 0,89 
034580014014 Wildeshausen, Stadt 0,68 
034590003003 Bad Essen 0,44 
034590004004 Bad Iburg, Stadt 0,71 
034590008008 Belm 0,35 
034590012012 Bissendorf 0,57 
034590013013 Bohmte 0,60 
034590014014 Bramsche, Stadt 0,55 
034590019019 Georgsmarienhütte, Stadt 0,43 
034590020020 Hagen am Teutoburger Wald 1,13 
034590021021 Hasbergen 0,45 
034590022022 Hilter am Teutoburger Wald 0,46 
034590024024 Melle, Stadt 0,29 
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s~~ zensus2011 
Winen. was morgen zählt 

Genauigkeitder Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional-
einfacher relativer 

Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler 
schlüssel 

(in%) 

034590033033 Wallenhorst 0,45 
034595401030 Quakenbrück, Stadt 0,70 
034600002002 Damme, Stadt 0,58 
034600003003 Dinklage, Stadt 0,72 

. 034600006006 Lohne (Oldenburg), Stadt 0,78 
034600009009 Vechta, Stadt 0,62 
034610002002 Brake (Unterweser), Stadt 0,58 
034610007007 Nordenham, Stadt 0,62 
034620005005 Friedeburg 0,72 
034620019019 Wittmund, Stadt 0,75 
040110000000 Bremen, Stadt 0,26 

01 Süd 0,47 
02 Ost 0,49 
03 Nordwest 0,40 

040120000000 Bremerhaven, Stadt 0,55 
051110000000 Düsseldorf, Stadt 0,45 

Altstadt. Bilk, Carlstadt. Derendorf, Flehe, Friedrichstadt, 

01 Golzheim, Hafen, Hamm, Heerdt, lörick, Niederkassel, 0,82 Oberbilk, Oberkassel. Pempelfort, Stadtmitte. Unterbilk. 
Volmerswerth 
Angermund, Oüsseltaf, Ringern Nord, Ringern Süd, 

02 Gerresheim, Grafenberg, Hubbelrath, Kaiserswerth; 0,66 Kalkum, lichtenbroich, lohausen, ludenberg, Mörsen-
broich, Rath, Stockum, Unterrath, Wittlaer 
Benrath, EUer, Garath, Hasseis, Hellerhof, Himmelgeist, 

03 Holthausen, Itter, lierenfeld, Reisholz, Unterbach, Urden- 0,83 
bach, Vennhausen, Wersten 

051120000000 Duisburg, Stadt 0,34 
01 0,33 
02 0,56 

051130000000 Essen, Stadt 0,33 
Bergerhausen, Bredeney, Burgaltendorf, Byfang, Fisch-
laken, Fulerum, Haarzopf, Heidhausen, Heisingen, Kettwig, 

01 Kupferdreh, Margarethenhöhe, Relllnghausen, Rütten- 0,65 
scheid, Schuir, Stadtwald, Werden, Oberruhr-Hinsel, Ober· 
ruhr·Holthausen 
Altendorf, Bedingrade, Bergeborbeck, Bochold, Borbeck-

02 Mitte, Dellwig, Frintrop, Frohnhausen, Gerschede, Holster- 0,53 
hausen, Huttrop, Schönebeck, Südostviertel, Südviertel 
Altenessen-Nord, Altenessen-Süd, Freisenbruch, Frillen-

' 03 dorf, Horst, Kamap, Katemberg, Kray, Leithe, Nordviertel, 0,53 
Ostviertel, Schonnebeck, Stadtkern, Steele, Stoooenberg, 
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i~~ zensus2011 
. Wissen. was morgen zönlr 

Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional- einfacher relativer 
Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler Schlüssel 

On%) 
Vogelheim. Westviertel 

051140000000 Krefeld, Stadt 0,61 
051160000000 Mönchengladbach, Stadt 0,42 
051170000000 Mülheim an der Ruhr, Stadt 0,54 
051190000000 Oberhausen, Stadt 0,74 
051200000000 Remscheid, Stadt 0,47 
051220000000 Solingen, Stadt 0,51 
051240000000 Wuppertal, Stadt 0,30 
051540004004 Bedburg-Hau 0,44 
051540008008 Emmerich am Rhein, Stadt 0,62 
051540012012 Geldern, Stadt 0,70 
051540016016 Goch, Stadt 0,59 
051540020020 lssum 0,73 
051540024024 Kalkar, Stadt 0,57 
051540028028 Kerken 0,73 
051540032032 Kevelaer, Stadt 0,72 
051540036036 Kleve, Stadt 0,64 
051540044044 Rees, Stadt 0,46 
051540052052 Straelen, Stadt 0,62 
051540064064 Weeze 0,94 
051580004004 Erkrath, Stadt 0,46 
051580008008 Haan, Stadt 0,68 
051580012012 Heiligenhaus, Stadt 0,77 
051580016016 Hilden, Stadt 0,68 
051580020020 Langenfeld (Rheinland), Stadt 0,67 
051580024024 Mettmann, Stadt 0,60 
051580026026 Monheim am Rhein, Stadt 0,54 
051580028028 Ratingen, Stadt 0,70 
051580032032 Velbert, Stadt 0,85 
051580036036 WOlfrath, Stadt 0,36 
051620004004 Dormagen, Stadt 0,68 
051620008008 Grevenbroich, Stadt 0,70 
051620012012 Jochen 0,70 
051620016016 Kaarst, Stadt 1,08 
051620020020 Korschenbroich, Stadt 0,88 
051620022022 Meerbusch, Stadt 0,55 
051620024024 Neuss, Stadt 0,44 
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s~~ zenSUS2011 
W1s~n. was morgen zählt 

Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional- einfacher relativer 
Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler 

schlüssel (in%) 
051620028028 Rommerskirchen 0,51 
051660004004 Bruggen 0,68 
051660008008 Grefrath 0,44 
051660012012 Kempen, Stadt 0,54 
051660016016 Nettetal, Stadt 0,42 
051660020020 Niederkrüchten 0,53 
051660024024 Schwalmtal 0,68 
051660028028 Tönisvorst, Stadt 0,40 
051660032032 Viersen, Stadt 0,43 
051660036036 Willich. Stadt 0,42 
051700004004 Alpen 0,32 
051700008008 Dinslaken, Stadt 0,54 
051700012012 Hamminkeln, Stadt 0,54 
051700016016 Hünxe 0,55 
051700020020 Kamp-Lintfort, Stadt 0,63 
051700024024 Moers, Stadt 0,66 
051700028028 Neukirchen-Vluyn, Stadt 0,59 
051700032032 Rheinberg. Stadt 0,49 
051700036036 Schennbeck 0,79 
051700044044 Voerde (Niederrhein). Stadt 0,37 
051700048048 Wesel, Stadt 0,37 
051700052052 Xanten, Stadt 0,59 
053140000000 Bonn, Stadt 0.44 
053150000000 Köln, Stadt 0,42 

Altstadt/Süd, Bayenthal, Godorf, Hahnwald, Immendorf, 

01 Klettenberg, Marienburg, Meschenich, Neustadt/Süd, 0,80 Raderberg, Raderthal, Rodenkirchen, Rondorf, Sülz, Sürth, 
Weiß, Zollstock 
Bickendorf, Blumenberg, Bocklemünd/Mengenich, 
Braunsfeld, Chorweiler, Esch/Auweiler, ftlhlingen, 

02 Heimersdoef, Junkersdorf, Lindentha~ Lindweiler, Löve- 0,65 nich, Merkenich, Müngersdorf, Ossendorf, Pesch, Roggen-
dorf/Thenhoven, Seeberg, Vogelsang, Volkhoven/Weiler, 
Weiden, Widdersdorf, Worringen 
Altstadt/Nord, Bilderstöckchen, Ehrenfeld, Longerich, 

03 Mauenheim, Neuehrenfeld, Neustadt/Nord, Niehl, Nippes, 0,99 
Riehl, Weidenpesch 

04 
Buchforst, Buchheim, Detlbrück, Deutz, Dünnwald, Flittard, 1,44 Holweide, Höhenhaus, Kalk, Mülheim, Stammheim 

05 Brück, Eil, Eisdorf, Ensen, Finkenberg, Gremberghoven, 0,76 
Grengel, Humboldt/Gremberg, Höhenbeil?, langet, Libur, 
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lind, Merheim, Neubrück, Ostheim, Pott, Porz, Rath/Heu-
mar, Urbach, Vingst, Wahn, Wahnheide, Westhoven, Zün-
dorf 

053160000000 Leverkusen, Stadt 0,50 
053340002002 Aachen. Stadt 0,65 
053340004004 Alsdorf. Stadt 1,02 
053340008008 Baesweiler, Stadt 0,49 
053340012012 Eschweiler. Stadt 0,67 
053340016016 Herzogenrath, Stadt 0,79 
053340020020 Monschau, Stadt 0,88 
053340028028 Simmerath 0,84 
053340032032 Stolberg (Rhld.), Stadt 0,87 

053340036036 Würselen, Stadt 0,90 
053580004004 Aldenhoven 0.42 
053580008008 Düren. Stadt 0,86 
053580024024 Jülich, Stadt 0,77 
053580028028 Kreuzau 0,55 
053580032032 Langerwehe 0,68 
053580036036 Linnich. Stadt 0,63 
053580044044 Nideggen, Stadt 0,96 
053580048048 Niederzier 0,60 
053580052052 NÖIVenich 0,75 
053620004004 Bedburg, Stadt 0,69 
053620008008 Bergheim, Stadt . 0,58 

053620012012 Brühl, Stadt 0,67 
053620016016 Eisdorf 0,60 
053620020020 Erftstadt, Stadt 0,48 
053620024024 Frechen, Stadt 0,79 
053620028028 Hürth, Stadt 0,69 
053620032032 Kerpen, Stadt 0,55 
05362Q036036 Pulheim, Stadt 0,60 
053620040040 Wesseling, Stadt 0,63 
053660004po4 Bad Münstereifel, Stadt 0,74 
053660016016 Euskirchen. Stadt 0,69 
053660024024 Kali 0,77 
053660028028 Mechernich, Stadt 0,63 
053660036036 Schleiden, Stadt 0,89 
053660040040 Weilerswist 0,76 
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Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional- einfacher relativer 
Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler schlüssel 

On%) 
053660044044 Zülpich, Stadt 0,69 
053700004004 Erkelenz, Stadt 0,66 
053700008008 Gange lt 0,71 
053700012012 Geilenkirchen, Stadt 0,77 
053700016016 Heinsberg, Stadt 0,56 
053700020020 Hückelhoven, Stadt 0,50 
053700024024 Selfkant 0,86 
053700028028 Übach-Palenberg, Stadt 0,90 
053700036036 Wassenberg, Stadt 0,60 
053700040040 Wegberg, Stadt 0,55 
053740004004 Bergneustadt. Stadt '(),57 
053740008008 Engelskirchen 0,94 
053740012012 Gummersbach, Stadt 0,77 
053740016016 Hückeswagen. Stadt 0,58 
053740020020 Undlar 0,42 ---
053740024024 Marienheide 0,87 
053740028028 Morsbach 1,02 
053740032032 NUmbrecht 0,65 
053740036036 Radevormwald, Stadt 0,61 
053740040040 Reichshof 0,86 
053740044044 Waldbröl, Stadt 0,52 
053740048048 Wiehl, Stadt 0,61 
053740052052 Wipperfürth, Stadt 0,90 
053780004004 Bergisch Gladbach, Stadt 0,57 
053780008008 Burscheid, Stadt 0,67 
053780012012 Kürten 0,59 
053780016016 Leichlingen (Rheinland}, Stadt 0,62 
053780020020 Odenthal 0,82 
053780024024 Overath, Stadt 0,73 
053780028028 Rösrath, Stadt 0,54 
053780032032 Wermelskirchen, Stadt 0,60 
053820004004 Alfter 0,46 
053820008008 Bad Honnef, .Stadt 1,00 
053820012012 Bornheim, Stadt 0,50 
053820016016 Eitorf 0,82 
053820020020 Hennef (Sieg), Stadt 0,66 
053820024024 Königswinter, Stadt 0,65 
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Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler 

schlüssel On%) 
053820028028 Lohmar, Stadt 0,76 
053820032032 Meckenheim, Stadt 0,54 
053820036036 Much 0,93 
053820040040 Neunkirchen-Seelscheid 0,70 
053820044044 Niederkassel, Stadt 0,46 
053820048048 Rheinbach, Stadt 0,66 
053820052052 Ruppichteroth 0,70 
053820056056 Sankt Augustin, Stadt 0,69 
053820060060 Siegburg, Stadt 0,77 
053820064064 Swisttal 0,53 
053820068068 Troisdorf, Stadt 0,39 
053820072072 Wachtberg 0,83 
053820076076 Windeck 0,82 
055120000000 Bottrop, Stadt 0,40 
055130000000 Gelsenkirchen, Stadt 0,36 
055150000000 Münster, Stadt 0,44 
055540004004 Ahaus, Stadt 0,74 
055540008008 Bocholt. Stadt 0,56 
055540012012 Borken, Stadt 0,79 
055540016016 Gescher, Stadt 0.40 
055540020020 Gronau (Westf.), Stadt 0,54 
055540032032 Isselburg, Stadt 0,67 
055540040040 Raesfeld 0,92 
055540044044 Reken 0,55 
055540048048 Rhede, Stadt 0,47 
055540056056 Stadtlohn, Stadt 0,64 
055540064064 Velen 0,62 
055540068068 Vreden, Stadt 0,79 
055580004004 Ascheberg 0,58 
055580008008 Billerbeck, Stadt 0,61 
055580012012 Coesfeld, Stadt 0,74 
055580016016 Dülmen, Stadt 0,54 
055580020020 Havixbeck 0,44 
055580024024 Lüdinghausen, Stadt 0,69 
055580028028 Nordkirchen 0,57 
055580032032 Nottuln 0,67 
055580036036 Olfen, Stadt 1,08 
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Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 
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Regional- einfacher relativer 
Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler schlüssel 

(In%) 

055580040040 Rosendahl 0,72 
055580044044 Senden 0,53 
055620004004 Castrop-Rauxel, Stadt 0,54 
055620008008 Datteln, Stadt 0,73 
055620012012 Dorsten, Stadt 0,42 
055620014014 Gladbeck, Stadt 0,53 
055620016016 Haltern am See, Stadt 0,74 
055620020020 Herten, Stadt 0,61 
055620024024 Marl, Stadt 0,61 
055620028028 Oer-Erkenschwick, Stadt 0,74 
055620032032 Recklinghausen, Stadt 0,60· 

. 055620036036 Waltrop, Stadt 0,58 
055660004004 Altenberge 0,55 
055660008008 Emsdetten, Stadt 0,69 
055660012012 Greven, Stadt 0,89 
055660016016 Hörstel, Stadt 0,82 
055660028028 Ibbenbüren. Stadt 0,57 
055660040040 Lengerich, Stadt 0,51 
055660048048 Lotte 0,58 
055660056056 Mettingen 0,71 
055660060060 Neuenkirchen 0,52 
055660068068 Ochtrup, Stadt 0,49 
055660072072 Recke 0,98 
055660076076 Rheine, Stadt 0,54 
055660084084 Steinfurt, Stadt 0,65 
055660092092 Westerkappeln 0,73 
055700004004 Ahlen, Stadt 0,63 
055700008008 Beckum, Stadt 0,53 
055700016016 Drensteinfurt, Stadt 0,42 
05570002-0020 Ennigerloh, Stadt 0,57 
055700028028 Oelde, Stadt 0,66 
055700032032 Ostbevem 0,66 
055700036036 Sassenberg, Stadt 1,15 
055700040040 Sendenhorst, Stadt 1,03 
055700044044 Telgte, Stadt 0,60 
055700048048 Waderstoh 0,55 
055700052052 Warendorf, Stadt 0,79 
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057110000000 Bielefeld, Stadt 0,53 
057540008008 Gütersloh, Stadt 0,49 
057540012012 Halle (Westf.), Stadt 0,56 
OS7540016016 Harsewinkel, Stadt 0,67 
057540020020 H erzeb rock-Cla rholz ~ 0,64 
057540028028 Rheda-Wiedenbrück, Stadt 0,54 
057540032032 Rietberg, Stadt 0,70 
057540036036 Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt 0,74 
057540040040 Steinhagen 0,41 
057540044044 Verl 0,67 
057540048048 Versmold, Stadt 0,50 
057540052052 Werther (Westf .), Stadt 0,67 
057580004004 Bünde, Stadt 0,49 
057580008008 Enger, Stadt 0.47 
057580012012 Herford, Stadt 0,67 
057580016016 H idderi hausen 0,70 
057580020020 Kirchlengem 0,53 
057580024024 Löhne, Stadt 0,48 
057580032032 Spenge, Stadt 0,51 
057580036036 Vlotho, Stadt 0,55 
057620004004 Bad Driburg, Stadt 0,53 
057620008008 Beverungen, Stadt 0,67 
057620016016 Brakel, Stadt 0,47 
057620020020 Höxter, Stadt 0,52 
057620032032 Steinheim, Stadt 0,53 
057620036036 Warburg, Stadt 0,71 
057660008008 Bad Salzuflen, Stadt 0,68 
057660016016 Blomberg, Stadt 0,62 
057660020020 Detmold, Stadt 0,55 
057660028028 Extertal 0,99 
057660032032 Horn-Bad Meinberg, Stadt 0,67 
057660036036 Kalletal 0,66 
057660040040 Lage, Stadt 0,62 
057660044044 Lemgo, Stadt 0,53 
057660048048 Leopoldshöhe 0,80 
057660052052 Lügde, Stadt 0,51 
057660056056 Oerlinghausen, Stadt 0,61 
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Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 
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Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler schlüssel (in%) 

057700004004 Bad Oeynhausen, Stadt 0,61 
057700008008 Espelkamp, Stadt 0,57 
057700012012 Hille 0,54 
057700016016 Hüllhorst 0,70 
057700020020 Lübbecke, Stadt 0,62 
057700024024 Minden, Stadt 0,40 
057700028028 Petershagen, Stadt 0,52 
057700032032 Porta Westfalica, Stadt 0,57 
057700036036 Preußisch Oldendorf, Stadt 0,26 
057700040040 Rahden, Stadt 0,75 
057700044044 Stemwede 0,47 
057740008008 Bad Lippspringe, Stadt 0,63 
057740012012 Borchen 0,54 
057740016016 Büren, Stadt 0,54 
057740020020 Delbrück, Stadt 0,52 
057740024024 Hövelhof 0,63 
057740028028 Lichtenau, Stadt 1,03 
057740032032 Paderborn, Stadt 0,66 
057740036036 Salzkotten, Stadt 0,50 
057740040040 Bad Wünnenberg, Stadt 0,50 
059110000000 Bochum, Stadt 0,68 
059130000000 Dortmund, Stadt 0,32 

01 Innenstadt-Nord, Innenstadt-Ost, Innenstadt-West 0,84 
02 Eving, Huckarde, lütgendortmund, Mengede, Schamhorst 0,36 
03 Aplerbeck, Bracke~ Hombruch, Hörde 0,48 

059140000000 Hagen, Stadt 0,40 
059150000000 Hamm, Stadt 0,49 
059160000000 Herne, Stadt 0,46 
059540008008 Ennepetal, Stadt 0,69 
059540012012 Gevelsberg, Stadt 0,70 
059540016016 Hattingen, Stadt 0,58 
059540020020 Herdecke, Stadt 0,79 
059540024024 Schwelm, Stadt 0,56 
059540028028 Sprockhövel, Stadt 0,58 
059540032032 Wetter (Ruhr), Stadt 0,56 
059540036036 Witten, Stadt 0,44 
059580004004 Arnsberg, Stadt 0,49 
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059580008008 Bestwig 0,56 
059580012012 Brilon, Stadt 0,99 
059580024024 Marsberg, Stadt 0,51 
059580032032 Meschede, Stadt 0,41 
059580036036 Olsberg, Stadt 0,66 
059580040040 Schmalten berg, Stadt 0,50 
059580044044 Sundern (Sauerland), Stadt 0,61 
059580048048 Winterberg, Stadt 0,79 
059620004004 Altena, Stadt 0,66 
059620008008 Balve, Stadt 0,55 
059620012012 Halver, Stadt 0,64 
059620016016 Hemer, Stadt 0,92 
059620024024 Iserlohn. Stadt 0,61 
059620028028 Kierspe, Stadt 0,61 
059620032032 Lüdenscheid, Stadt 0,63 
059620036036 Meinerzhagen, Stadt 0,63 
059620040040 Menden (Sauerland}, Stadt 0,94 
059620048048 Neuenrade, Stadt 0,45 
059620052052 Plettenberg. Stadt 0,63 
059620056056 Schalksmilhle 0,76 
059620060060 Werdohl. Stadt 0,63 
059660004004 Attendorn, Stadt 0,42 
059660008008 Drolshagen, Stadt 0,50 
059660012012 Finnentrop 0,56 
059660016016 Kirchhundem 0,55 
059660020020 Lennestadt, Stadt 0,57 
059660024024 Olpe, Stadt 0,67 
059660028028 Wenden 0,56 
059700004004 Bad Berleburg, Stadt 0,61 
059700008008 Burbach 0,58 
059700016016 Freudenberg, Stadt 0,57 
059700020020 Hilchenbach, Stadt 0,42 
059700024024 Kreuztal, Stadt 0,83 
059700028028 Bad Laasphe, Stadt 0,61 
059700032032 Netphen, Stadt 0,57 
059700036036 Neunkirchen 0,65 
059700040040 Siegen, Stadt 0,70 
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059700044044 Wilnsdorf 0,43 
059740004004 Anröchte 0,86 
059740008008 Bad Sassendorf 0,54 
059740012012 Ense 0,55 
059740016016 Erwitte, Stadt 0,60 
059740020020 Geseke, Stadt 0,49 
059740024024 Lippetal 0,55 
059740028028 Lippstadt, Stadt 0,78 
059740032032 Möhnesee 0,73 
059740036036 Rüthen, Stadt 0,66 
059740040040 Soest, Stadt 0,72 
059740044044 Warstein, Stadt 0,73 
059740048048 Welver 0,92 
059740052052 Werl, Stadt 0,77 
059740056056 Wickede (Ruhr) 0,69 
059780004004 Bergkamen, Stadt 0,50 
059780008008 Bönen 0,63 
059780012012 Fröndenberg/Ruhr, Stadt 0,71 
059780016016 Holzwickede 0,54 
059780020020 Kamen, Stadt 0,59 
059780024024 Lünen, Stadt 0,55 
059780028028 Schwerte, Stadt 0,78 
059780032032 Selm, Stadt 0,75 
059780036036 Unna, Stadt 0,62· 
059780040040 Werne, Stadt 0,51 
064110000000 Darmstadt. Wissenschaftsstadt 0,65 
064120000000 Frankfurt am Main, Stadt 0,26 

01 0,56 
02 0,43 
03 0,35 

064130000000 Offenbach am Main, Stadt 0,93 
064140000000 Wiesbaden, Landeshauptstadt 0,69 
064310002002 Bensheim, Stadt 0,70 
064310005005 Bürstadt, Stadt 0,82 
064310007007 Fürth 0,68 

064310011011 Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt 0,72 
064310013013 Lampertheim, Stadt 0,61 
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064310016016 Lorsch, Stadt 0,71 
064310017017 Mörtenbach 0,74 
064310020020 Viernheim, Stadt 0,59 
064310021021 Wald-Michelbach 0,95 
064320002002 Babenhausen, Stadt 0,69 
064320004004 Dieburg, Stadt 0,83 
064320008008 Griesheim, Stadt 0,77 
064320010010 Groß-Umstadt. Stadt 0,72 
064320011011 Groß-Zimmern 0,65 
064320014014 Mühltal 0,72 
064320015015 MUnster 0,51 
064320016016 Ober-Ramstadt, Stadt 0,54 
064320018018 Pfungstadt, Stadt 0,60 
064320019019 Reinheim, Stadt 0,71 
064320020020 Roßdorf 0,72 
064320022022 Seeheim-Jugenheim 0,76 
064320023023 Weiterstadt, Stadt 0,64 
064330002002 Bischofsheim 0,42 
064330003003 Büttetbom 0,65 
064330005005 Ginsheim-Gustavsburg 0,50 
064330006006 Groß-Gerau, Stadt 0,63 
064330007007 Kelsterbach, Stadt 0,73 
064330008008 Mörfelden-Walldorf, Stadt 0,71 
064330009009 Nauheim 0,54 
064330010010 Raunheim, Stadt 0,54 
064330011011 Riedstadt, Stadt 0,55 
064330012012 Rüsselsheim, Stadt 0,73 
064330014014 Trebur 0,46 
064340001001 Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt 0,65 
064340002002 Friedrichsdorf, Stadt 0,70 
064340005005 Königstein im Taunus, Stadt 0,70 
064340006006 Kronberg im Taunus, Stadt 0,61 
064340007007 Neu-Anspach, Stadt 0,62 
064340008008 Oberursel (Taunus), Stadt 0,56 
064340011011 Usingen, Stadt 0,56 
064350002002 Bad Soden-Salmünster, Stadt 0,73 
064350006006 Bruchköbel, Stadt 0,75 
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064350007007 Erlensee 0,59 
064350009009 Freigericht 0,69 
064350010010 Gelnhausen, Barbarossast, Krst 0,78 
064350012012 GrOndau 0,55 
064350014014 Hanau, Brüder-Grimm-Stadt 0,58 
064350017017 Langenselbold, Stadt 0,50 
064350019019 Maintal, Stadt 0,71 
064350021021 Nidderau, Stadt 0,57 
064350023023 Rodenbach 0,50 
064350025025 Schlüchtern, Stadt 0,50 
064350026026 Schöneck 0,57 
064350028028 Steinau an der Straße, Brüder-Grimm· Stadt 0,69 
064350029029 Wächtersbach, Stadt 0,50 
064360001001 Bad Soden am Taunus. Stadt 0,88 

064360002002 Eppstein, Stadt 0,77 
064360003003 Eschborn, Stadt 0,74 
064360004004 Rörsheim am Main, Stadt 0,74 
064360005005 Hattersheim am Main, Stadt 0,54 
064360006006 Hochheim am Main, Stadt 0,58 
064360007007 Hofheim am Taunus, Kreisstadt 0,69 
064360008008 Kelkheim (Taunus), Stadt 0,84 
064360009009 Kriftel 0,53 
064360011011 Schwalbach am Taunus, Stadt 0,52 
064370006006 Erbach, Kreisstadt 0,70 
064370011011 . Michelstadt, Stadt 0,77 
064380001001 Dietzenbach, Kreisstadt 0,45 
064380002002 Dreieich, Stadt 0,71 
064380003003 Egelsbach 0,48 

064380004004 Hainburg 0,71 
064380005005 Heusenstamm, Stadt 0,53 
064380006006 Langen (Hessen), Stadt 0,63 
064380008008 Mühlheim am Main, Stadt 0,53 
064380009009 Neu-Isenburg, Stadt 0,73 
064380010010 Obertshausen, Stadt 0,47 
064380011011 Rodgau, Stadt 0,62 
064380012012 Rödermark, Stadt 0,68 
064380013013 Seligenstadt, Stadt 0,58 
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064390002002 Bad Schwalbach, Kreisstadt o.n 
064390003003 Eltville am Rhein, Stadt 0,67 
064390004004 Geisenheim, Stadt 0,67 
064390007007 Hünstetten 1,23 
064390008008 Idstein, Stadt 0,76 
064390011011 Niedemhausen 0,68 
064390012012 Oestrich-Winkel, Stadt 0,52 
064390015015 Taunusstein, Stadt 0,73 
064400001001 Altenstadt 0,67 
064400002002 Bad Nauheim, Stadt 0,70 
064400003003 Bad Vilbel. Stadt 0,54 
064400004004 Büdingen, Stadt 0,84 
064400005005 Butzbach, Stadt 0,51 
064400008008 Friedberg (Hessen). Kreisstadt 0,55 
064400012012 Karben, Stadt o.69 
064400016016 Nidda. Stadt 0,95 
064400023023 Rosbach v. d. Höhe, Stadt 0,74 
065310002002 Biebertal 0,59 
065310003003 Buseck 0,58 
065310005005 Gleßen. Universitätsstadt '0,59 
065310006006 Grünberg, Stadt 0,57 
065310008008 Hungen, Stadt 0,42 
065310009009 Langgöns 0,59 
065310010010 Laubach, Stadt o.n 
065310011011 Lich, Stadt 0,62 
065310012012 Linden, Stadt 0,72 
065310014014 Pohlheim, Stadt 0,67 
065310016016 Reiskirchen 0,63 
065310018018 Wettenberg 0,60 
065320001001 Aßlar, Stadt 0,33 
065320003003 Braunfels, Stadt 0,75 
065320006006 Dillenburg, Stadt 0,57 
065320009009 Eschenburg 0,45 
065320011011 Haiger, Stadt 0,65 
065320012012 Herborn, Stadt 0,60 
065320014014 Hüttenberg 0,96 
065320021021 Solms, Stadt 0,62 
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065320023023 Wetzlar, Stadt 0,50 
065330003003 Bad Camberg, Stadt 0,60 
065330007007 Hadamar, Stadt 0,54 
065330009009 Limburg a.d. Lahn, Kreisstadt 0,66 
065330017017 Weilburg, Stadt 0,50 
065340004004 Biedenkopf, Stadt 0,67 
065340007007 Dautphetal 0,43 
065.340010010 Gladenbach, Stadt o.46 
065340011011 Kirchhain, Stadt 0,42 
065340014014 Marburg, Universitätsstadt 0,45 
065340018018 Stadtallendorf, Stadt 0,63 
065350001001 Alsfeld, Stadt 0.48 
065350011011 Lauterbach (Hessen), Kreisstadt 0,60 
065350016016 Schotten, Stadt 0,76 
066110000000 Kassel, documenta-Stadt 0,46 
066310006006 EichenzeH 0,70 
066310009009 Fulda, Stadt 0,47 
066310015015 Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt 0,43 
066310017017 Kilnzell 0,43 
066310018018 Neuhof 0,33 
066310020020 Petersberg 0,38 
066320002002 Bad Hersfeld, Kreisstadt 0,51 
066320003003 Bebra, Stadt 0,71 
066320018018 Rotenburg a. d. Fulda, Stadt 0,63 
066330003003 Baunatal, Stadt 0,41 
066330009009 Fuldatal 0,50 
066330013013 Hofgeismar, Stadt 0,68 
066330015015 Kaufungen 0,71 
066330017017 Lohfelden 0,50 
066330020020 Niestetal 0,44 

066330023023 Schauenburg 0,51 
066330026026 Vellmar, Stadt 0,52 

066330028028 Wolfhagen, Stadt 0,77 

066340001001 Borken (Hessen), Stadt 0,65 
066340003003 Felsberg; Stadt 0,59 
066340005005 Fritzlar, Dom· und Kaiserstadt 0,55 

066340009009 Homberg (Efze), Kreisstadt 0,82 
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066340014014 Melsungen, Stadt 0,38 
066340022022 Schwalmstadt, Stadt 0,58 
066350002002 Bad Arolsen, Stadt 0,64 
066350003003 Bad Wildungen, Stadt 1,04 
066350011011 Frankenberg (Eder), Stadt 0,83 
066350015015 Korbach, Kreisstadt 0,49 
066360003003 Eschwege, Kreisstadt 0,66 
066360006006 Hessisch Lichtenau, Stadt 0,48 
066360016016 Witzenhausen, Stadt 0,56 
071110000000 Koblenz, Stadt 0,52 
071310007007 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt 0,47 
071310070070 Remagen, Stadt 0,86 
071310077077 Sinzig, Stadt 0;69 
071310090090 Grafschaft 0,63 
071325002006 Betzdorf, Stadt 0,65 
071330006006 Bad Kreuznach, Stadt 0,67 
071340045045 Idar-Oberstein, Stadt 0,90 
071370003003 .Andernach, Stadt 0,82 
071370068068 Mayen, Stadt 0,51 
071370203203 Bendorf, Stadt 0,46 
071375008216 Mülheim-Kärlich, Stadt 0,48 
071380045045 Neuwied, Stadt 0,43 
071400501501 Boppard, Stadt 0,43 
071410075075 Lahnstein, Stadt 0,50 
071415003029 Diez, Stadt 0,73 
071435004048 Montabaur, Stadt 0,65 
072110000000 Trier, Stadt 0,52 
072310134134 Wittlich, Stadt 0,60 
072310502502 Morbach 0,85 
072320018018 Bitburg, Stadt 0,55 
072355003068 Konz, Stadt 0,54 
073110000000 Frankenthal (Pfalz), Stadt 0,77 
073120000000 Kaiserslautern, Stadt 0,48 

073130000000 Landau in der Pfalz, Stadt 0,52 
073140000000 Ludwigshafen am Rhein, Stadt 0,44 
073150000000 Mainz, Stadt 0,41 

073160000000 Neustadt an der Weinstraße, Stadt 0,46 
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073170000000 Pirmasens. Stadt 0.41 
073180000000 Speyer, Stadt 0,39 
073190000000 Worms, Stadt 0,86 
073200000000 Zweibrücken, Stadt 0,48 
073310003003 Alzey, Stadt 0,51 
073320002002 Bad Dürkheim, Stadt 0,64 
073320024024 Grünstadt, Stadt 0,54 
073320025025 Haß loch 0,70 
073340007007 Germersheim, Stadt 0,49 
073340501501 Wörth am Rhein, Stadt o.ss 
073375004038 Herxheim bei Landau/ Pfalz 0,54 
073380005005 Böhl-lggelheim 0,74 
073380017017 Li m burgerhof 0,97 
073380019019 Mutterstadt 0,61 
073380025025 Schifferstadt, Stadt 0,84 
073390005005 Bingen am Rhein, Stadt 0,94 
073390030030 Ingelheim am Rhein, Stadt 0,61 
081110000000 Stuttgart, Landeshauptstadt 0,43 

01 Mitte, Nord, Ost, Süd. West 0,67 
Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, Hedeltingen, Mühl-

02 hausen, Münster, Obertürkheim, Stammheim. Untertürk· 0,73 
heim, Wangen, Weilimdorf, Zutfenhausen 

03 
Birkach, Degertoch, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, 0,78 Vaihingen 

081150003003 Böblingen, Stadt 0,65 
0811S0028028 Leonberg, Stadt 0,81 
081150041041 Renningen, Stadt 0,43 
081150042042 Rutesheim, Stadt 0,59 
081150045045 Sindelfingen, Stadt 0,37 
081150050050 Weil der Stadt, Stadt 0,48 
081155002015 Gärtringen 0,59 
081155003021 Herrenberg, Stadt 0,75 
081155004024 Holzgerlingen, Stadt 0,79 
081160015015 Denkendorf 0,89 
081160019019 Esslingen am Neckar, Stadt 0,50 
081160047047 Neuhausen auf den Fildem 0,47 
081160072072 Wernau (Neckar), Stadt 0,47 
081160077077 Filderstadt, Stadt 0,57 
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081160078078 Leinfelden-Echterdingen, Stadt 0,70 
081160080080 Ostfildern, Stadt 0,48 
081165001033 Kirchheim unter Teck. Stadt 0,50 
081165005049 Nürtingen, Stadt 0,46 
081165006056 Plochingen, Stadt 0,48 
081165009071 Wendlingen am Neckar, Stadt 0.37 
081175002018 Ebersbach an der Rls, Stadt 0,44 
081175003019 Eislingen/ Rls, Stadt 0,73 
081175004024 Geislingen an der Steige, Stadt 0,75 

. 081175005026 Göppingen, Stadt 0,53 
081175006015 Donzdorf, Stadt 0,44 
081175010051 Uhingen, Stadt 0,43 
081180003003 Asperg, Stadt 0,43 
081180011011 Ditzingen, Stadt 0,39 
081180019019 Gerlingen, Stadt 0,68 
081180046046 Kornwestheim, Stadt 0,47 
081180048048 Ludwigsburg, Stadt 0,57 
081180050050 Markgröningen, Stadt 0,50 
081180051051 Möglingen 1,00 
081180076076 Sachsenheim, Stadt 0,41 
081180080080 Korntal-Münchingen, Stadt 0,43 
081180081081 Remseck am Neckar, Stadt 0,35 
081185001007 Besigheim, Stadt 0,46 
081185002071 Ta mm 0,31 
081185002079 Bietigheim-Bissingen, Stadt 0,59 
081185004078 Freiberg am Neckar, Stadt 0,50 
081185005049 Marbach am Neckar, Stadt 0,35 
081185006067 Schwieberdingen 0,43 
081185007070 Steinheim an der Murr, Stadt 0,87 
08118500~073 Vaihingen an der Enz, Stadt 0,36 
081190020020 Fellbach, Stadt 0,52 
081190041041 Korb 0,61 
081190044044 Murrhardt, Stadt 0,50 
081190061061 Rudersberg 0,73 
081190079079 Waiblingen, Stadt 0,63 
081190090090 Remshalden 0,34 
081190091091 Weinstadt, Stadt 0,40 
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081190093093 Kernen im Remstal 0,36 
081195001008 Backnang, Stadt 0,59 
081195003067 Schorndorf, Stadt 0,43 
081195005084 Welzheim, Stadt 0,49 
081195006042 leutenbach 0,64 
081195006085 Winnenden, Stadt 0,51 
081210000000 Heilbronn, Stadt 0,58 
081250058058 Leingarten 0,41 
081255001005 Bad Friedrichshall, Stadt 0,36 
081255002006 Bad Rappenau, Stadt 0,58 
081255003013 Brackenheim, Stadt 0,37 
081255004026 Eppingen, Stadt 0,56 
081255006056 Lauffen am Neckar, Stadt 0,58 
081255008065 Neckarsulm, Stadt 0,62 
081255011110 Obersulm 0,43 
081255013086 Schwaigern, Stadt 0,45 
081255014102 Weinsberg, Stadt - 0,45 
081260011011 Bretzfeld 0,35 
081265003046 Künzelsau, Stadt 0,62 
081265005066 Öhringen, Stadt 0,55 
081275002014 Crailsheim, Stadt 0,59 
081275006025 Gaildorf, Stadt 0,56 
081275009076 Schwäbisch Hall, Stadt 0,60 
081280131131 Wertheim, Stadt 0,42 
081280139139 Lauda-Königshofen, Stadt 0,48 
081285001007 Bad Mergentheim, Stadt 0,83 
081285004115 Tauberbischofsheim, Stadt 0,56 
081350015015 Gerstetten 0,61 
081350020020 Herbrechtingen, Stadt 0,52 
081355001016 Giengen an der Brenz, Stadt 0,60 
081355002019 Heidenheim an der Brenz, Stadt 0,42 
081360042042 Lorch, Stadt 0,40 
081365001088 Aalen, Stadt 0,49 
081365002010 Bopfingen, Stadt 0,47 
081365003019 Ellwangen Oagst), Stadt 0,44 
081365006028 Heubach, Stadt 0,54 
081365007065 Schwäbisch Gmünd, Stadt 0,48 
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082110000000 Baden-Baden, Stadt 0,60 
082120000000 Karlsruhe, Stadt 0,47 
082150017017 Ettlingen, Stadt 0,70 
082150046046 Matsch 0,42 
082150064064 Östringen, Stadt 0,79 
082150084084 Ubstadt-Weiher 0,67 
082150096096 Karlsbad 0,81 
082150097097 Kraichtal, Stadt 0,57 
082150101101 Pflnztal 0,86 
082150102102 Eggenstein-Leopoldshafen 0,55 
082150105105 Linken heim-Hoc hstetten 0,75 
082150106106 Waghäusel, Stadt 0,71 
082150108108 Rheinstetten, Stadt 0,63 
082150109109 Stutensee, Stadt 0,70 
082150110110 Waldbronn 0,61 
082155001100 Bad Schönborn 0,95 
082155002007 Bretten, Stadt 0,74 
082155003009 Bruchsal, Stadt 0,58 
082155004099 Graben-Neudorf 0,68 
082155005059 Oberderdingen 0,86 
082155006066 Philippsburg, Stadt 0,70 
082160015015 Gaggenau, Stadt 0,56 
082165002007 Bühl, Stadt 0,74 
082165003009 Durmersheim 0,52 
082165004017 Gernsbach, Stadt 0,55 
082165005043 Rastatt, Stadt 0,65 
082165007049 Sinzheim 0,79 
082210000000 Heidelberg, Stadt 0,99 
082220000000 Mannheim, Universitätsstadt 0,55 
082250014014 Buchen (Odenwald), Stadt 0,59 
082255001109 Walldürn, Stadt 0,50 
082255005058 Mosbach, Stadt 0,58 
082260009009 Brühl 0,38 
082260012012 Dossenheim 0,63 
082260018018 Eppelheim, Stadt 0,48 
082260028028 Heddesheim 0,38 
082260037037 Ketsch 0,43 
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082260038038 Ladenburg, Stadt 0,88 
082260041041 Leimen, Stadt o.66 
082260060060 Nuß loch 0,59 
082260062062 Oftersheim 0,48 
082260076076 Sand hausen 0,35 
082260082082 Schriesheim, Stadt 0,58 
082260084084 Schwetzingen, Stadt 0,65 
082260095095 Walldorf, Stadt 0,59 
082260096096 Weinheim, Stadt 0,74 
082260103103 St. Leon·Rot 0,52 
082260105105 Edingen-Neckarhausen 0,52 
082265001013 Eberbach, Stadt 0,37 
082265003031 Hemsbach, Stadt 0,59 
082265004032 Hockenheim, Stadt 0,54 
08226-5005056 Neckargemünd, Stadt 0,73 
082265008085 Sinsheim, Stadt 0,58 
082265010098 Wiesloch, Stadt 0,66 
082310000000 Pforzheim, Stadt 0,56 
082355001006 Altensteig, Stadt 0,89 
082355006085 Calw, Stadt 0,59 
082355007046 Nagold, Stadt 0,53 
082355008079 Bad Wildbad, Stadt 0,58 
082360004004 Birkenfeld 0,59 
082360046046 Niefem·Öschelbronn 0,76 
082360071071 Remchingen 0,60 
082360072072 Straubenhardt 0,40 
082365004040 Mühlacker, Stadt 0,49 
082370004004 Baiersbronn 0,91 
082375002028 Freudenstadt, Stadt 0,64 
082375003040 Horb am Neckar, Stadt 0,65 
083110000000 Freiburg im Breisgau, Stadt 0,38 
083150076076 Neuenburg am Rhein, Stadt 0,59 
083155001006 Bad Krozingen, Stadt 1,04 
083155002015 Breisach am Rhein, Stadt 0,68 
083155005047 Gundelfingen 0,58 
083155012074 Müllheim, Stadt 0,62 
083155017113 Titisee-Neustadt, Stadt 0,83 
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083165001009 Denzlingen 0,63 
083165003011 Emmendingen, Stadt 0,78 

. 083165003043 Teningen 0,83 
083165006056 Waldkirch, Stadt 0,76 
083170031031 Friesen heim 0,85 
083170057057 Kehl, Stadt . 0,67 
083170153153 Rheinau, Stadt 0,45 
083175001001 Achern, Stadt 0,70 
083175002026 Ettenheim, Stadt 0,52 
083175003034 Gengenbach, Stadt 0,47 
083175007065 Lahr/Schwarzwald, Stadt 0,41 
083175009089 Oberkirch, Stadt 0,48 
083175010096 Offenburg, Stadt 0,51 
083255002045 Oberndorf am Neckar, Stadt 0,57 
083255003049 Rottweil, Stadt 0.46 
083255005053 Schramberg, Stadt 0,57 
083255006057 Sulz am Neckar, Stadt 0,47 
083260003003 Bad Dürrheim. Stadt 0,58 
083260005005 Blumberg, Stadt 0,55 
083260052052 St. Georgen im Schwarzwald, Stadt 0,35 
083265001012 Donaueschingen, Stadt 0,64 
083265004074 Villingen-Schwenningen, Stadt 0,46 
083275004046 Spaichingen, Stadt 1,10 
083275005049 Trossingen, Stadt 0,42 
083275006050 Tuttlingen, Stadt 0,43 
083350063063 Radolfzell am.Bodensee, Stadt 0,97 
083355001022 Engen, Stadt 0,56 
083355002028 Gottmadingen 0,37 
083355004043 Konstanz, Universitätsstadt 0,72 
083355005075 Singen (Hohentwiel), Stadt 0,77 

083355005100 Rielasingen-Worblingen 0,53 
083355006079 Stockach, Stadt 0,62 
083360084084 Steinen 0,41 
083360091091 Weil am Rhein, Stadt 0,46 
083360105105 Grenzach-Wyhlen 0,47 
083365003050 Lörrach, Stadt 0,30 
083365004069 Rheinfelden (Baden), Stadt 0,70 
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083365007081 Schopfheim, Stadt 0,47 
083370116116 Wehr, Stadt 0,48 
083375005096 Bad Säckingen, Stadt 0,55 
083375007126 Waldshut-Tiengen, Stadt 0,62 
084150019019 Eningen unter Achalm 0,53 
084150059059 Pfullingen, Stadt 0,85 
084150061061 Reutlingen, Stadt 0,37 
084155002050 Metzingen, Stadt 1,11 
084155003053 Münsingen, Stadt 0,50 
08415.5005078 Bad Urach, Stadt 1,03 
084160041041 Tübingen, Universitätsstadt 0,35 
084160048048 Ammerbuch 0,76 
084165002025 Mössingen, Stadt 0,56 
084165003036 Rottenburg am Neckar, Stadt 0,50 
084170013013 Burladingen, Stadt 0,54 
084170025025 ! Haigerloch, Stadt 0,45 
084175001079 Albstadt, Stadt 0,40 
084175002002 Balingen, Stadt 0,77 
084175004031 Hechingen, Stadt 0,53 
084175005044 Meßstetten, Stadt 0,81 
084210000000 Ulm, Universitätsstadt 0,51 
084250039039 Erbach, Stadt 0,41 
084250141141 Blaustein 0,50 
084255002020 Blaubeuren, Stadt 0,57 
084255005033 Ehingen (Donau), Stadt 0,53 
084255007071 Laichingen, Stadt 0,63 
084255008072 Langenau, Stadt 0,59 
084265003021 Biberach an der Riß. Stadt 0,78 
084265005070 Laupheim, Stadt 0.41 
084265007097 Riedlingen, Stadt 0,42 
084350035035 Meckenbeuren 0,67 
084355002016 Friedrichshafen, Stadt 0,40 
084355003034 Markdorf, Stadt 0,66 
084355005052 Salem 0,80 
084355006057 Tettnang, Stadt 0,64 
084355007059 Überlingen, Stadt 0,83 
084360010010 Bad Wurzach, Stadt 0,61 
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084360049049 Isny im Allgäu, Stadt 0,65 
084365002009 Bad Waldsee, Stadt 0,55 
084365004055 Leutkirch im Allgäu, Stadt 0,59 
084365005064 Ravensburg, Stadt 0,66 
084365005082 Weingarten, Stadt 0,61 
084365007081 Wangen im Allgäu, Stadt 0,48 
084375004088 Pfullendorf, Stadt 0,60 
084375005100 Bad Saulgau, Stadt 0,75 
084375006104 Sigmaringen, Stadt 0,80 
091610000000 Ingolstadt. Stadt 0,46 
091620000000 München, Landeshauptstadt 0,26 

01 0,77 
02 0,98 
03 0,49 
04 0,62 
05 0,54 
06 0,43 
07 0,75 

091630000000 Rosenheim, Stadt 0,62 
091710111111 Altötting, Stadt 0,36 
091710112112 Burghausen, Stadt 0,57 
091710113113 Burgkirchen a.d.Alz 0,61 
091720114114 Bad Reichenhall, Stadt 0,72 
091720118118 Freilassing, Stadt 0,49 
091730112112 Bad Tdlz, Stadt 0,59 
091730126126 Geretsried, Stadt 0,49 
091730147147 Wolfratshausen, Stadt 0,61 
091740115115 Dachau, Stadt 0,50 
091740126126 Karlsfeld 0,55 
091750115115 Ebersberg, Stadt 0,52 
091750122122 Grafing b.München, Stadt 0,38 
091750127127 Markt Schwaben, Markt 0,39 
091750132132 Vaterstetten 0,59 
091750135135 Poing 0,39 
091760123123 Eichstätt, Stadt 0,55 
091760126126 Gaimersheim, Markt 0,40 
091770115115 Dorfen, Stadt 0,47 
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091770117117 Erding, Stadt 0,48. 
091780120120 Eching 0,62 
091780124124 Freising, Stadt 0,58 
091780143143 Moosburg a.d.lsar, Stadt 0,49 
091780145145 Neufahrn b.Freising 0,62 
091790118118 Eichenau 0,41 
091790121121 Fürstenfeldbruck, Stadt 0,56 
091790123123 Germering, Stadt 0,50 
091790126126 Gröbenzell 0,52 
091790134134 Maisach 0,61 
091790142142 Olching 0,56 
091790145145 Puchheim 0,51 
091800117117 Garmisch-Partenkirchen, Markt 0,64 
091800124124 Mumau a.Staffelsee, Markt 0,58 
091810114114 Dießen am Ammersee, M 0,48 
091810130130 Landsberg am Lech, Stadt 0,50 
091820120120 Holzkirchen, Markt 0,51 
091820125125 Miesbach, Stadt 0,53 
091830128128 Mühldorf a.lnn, Stadt 1,12 
091830148148 Waldkraiburg, Stadt 1,11 
091840119119 Garching b.München, Stadt 0,80 
091840120120 Gräfelfing 0,83 
091840122122 Grünwald 0,74 
091840123123 Haar 0,42 
091840130130 lsmaning 0,70 
091840131131 Kirchheim b.München 0.48 
091840134134 Oberhaching 0,61 
091840135135 Oberschleißheim 0,39 
091840136136 Ottobrunn 0,51 
091840138138 Planegg 0,52 
091840145145 Taufkirchen o.37 
091840146146 Neubiberg o.ss 
091840148148 Unterhaching 0,50 
091840149149 Unterschleißheim, Stadt 0,50 
091850149149 Neuburg a.d.Donau. Stadt 0,77 
091850158158 Schrobenhausen, Stadt 0,47 
091860137137 Manching, Markt 0,52 
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091860143143 Pfaffenhofen a.d.llm, Stadt 0,52 
091860162162 Wolnzach, Markt 0,47 
091870117117 Bad Aibling, Stadt 0,69 
091870122122 Bruckmühl, Markt 0,68 
091870130130 feldki rchen-Westerham 0,57 
091870150150 Kolbermoor, Stadt 0,71 
091870162162 Prien a.Chiemsee, Markt 0,58 
091870165165 Raubling 0,49 
091870182182 Wasserburg a.lnn, Stadt 0,63 
091880120120 Gauting 0,82 
091880121121 Gilching 0,74 
091880124124 Herrsching a.Ammersee 0,64 
091880139139 Starnberg, Stadt 0,73 
091890154154 Traunreut. Stadt 0,39 
091890155155 Traunstein, Stadt 0,58 
091890157157 Trostberg, Stadt 0,76 
091900139139 Peißenberg, Markt 0,54 
091900140140 Peiting, Markt 0,63 
091900141141 Penzberg, Stadt 0,61 
091900148148 Schongau, Stadt 0,71 
091900157157 Weilheim i.OB, Stadt 0,70 
092610000000 Landshut, Stadt 0,45 
092620000000 Passau, Stadt 0,84 
092630000000 Straubing, Stadt 0,77 
092710119119 Deggendorf, Stadt 0.47 
092710141141 Osterhofen, Stadt 0,85 
092710146146 Plattling, Stadt 0,49 
092720151151 Waldkirchen, Stadt 0,34 
092730111111 Abensberg, Stadt 0,37 
092730116116 Bad Abbach, Markt 0,42 
092730137137 Kelheim, Stadt 0,36 
092730147147 Mainburg, Stadt 0,38 
092730152152 Neustadt a.d.Donau,' Stadt 0,47 
092740113113 Altdorf, Markt 0,73 
092740126126 Ergolding, Markt 0,58 
092740128128 Essenbach, Markt 1,03 
092740184184 Vilsbiburg, Stadt 0,39 
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092750126126 Hauzenberg, Stadt 0,64 
092750141141 Pocking, Stadt 0,46 
092750154154 Vilshofen an der Donau. Stadt 0,50 
092760138138 Regen, Stadt 0,53 
092770116116 Eggenfetden, Stadt 0,71 
092770138138 Pfarrkirchen, Stadt 0,54 
092780118118 Bogen, Stadt 0,47 
092790112112 Dingolfing, Stadt 0,44 
092790122122 Landau a.d.lsar, Stadt 0,44 
093610000000 Amberg, Stadt 0,60 
093620000000 Regensburg, Stadt 0,59 
093630000000 Weiden i.d.OPf., Stadt 0,77 
093710151151 Sulzbach-Rosenberg, Stadt 0,49 
093720116116 Cham, Stadt 0,52 
093720153153 Roding, Stadt 0,60 
093730147147 Neumarkt i.d.OPf., Stadt 0,32 
093750165165 Lappersdorf, Markt 0,52 
093750174174 Neutraubling, Stadt 0,43 
093750190190 Regenstauf, Markt 0,49 
093760119119 Burglengenfeld, Stadt 0,39 
093760141141 Maxhütte-Haidhof, Stadt 0,44 
093760161161 Schwandorf, Stadt 0,54 
094610000000 Bamberg, Stadt 0,58 
094620000000 Bayreuth, Stadt 0,43 
094630000000 Coburg, Stadt 0,37 
094640000000 Hof, Stadt 0,64 
094710145145 Hirschaid, Markt 0,55 
094720175175 Pegnitz, Stadt 0,41 
094730151151 Neustadt b.Coburg, Stadt 0,44 
094730159159 Rödental, Stadt 0,38 
094740126126 Forchheim, Stadt 0,55 
094750154154 Münchberg, Stadt 0,34 
094760145145 Kronach, Stadt 0,38 
094770128128 Kulmbach, Stadt 0,41 
094780139139 Lichtenfels, Stadt 0,41 
094780165165 Bad Staffelstein, Stadt 0,46 
094790136136 Marktredwitz, Stadt 0,55 
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094790152152 Selb, Stadt 0,62 
095610000000 Ansbach, Stadt 0,71 
095620000000 Erlangen, Stadt 0,63 
095630000000 Fürth, Stadt 1,03 
095640000000 Nürnberg, Stadt 0,33 

01 0,91 
02 0,57 
03 0.41 

095650000000 Schwabach, Stadt 0,50 
095710136136 DinkelsbUht, Stadt 0,46 . 
095710145145 Feuchtwangen, Stadt 0,58 
095710193193 Rothenburg ob der Tauber, Stadt 0,79 
095720121121 Eckental, Markt 0,37 
095720132132 Henogenaurach, Stadt 0,60 
095720135135 Höchstadt a.d.Aisch, Stadt 0,46 
095730114114 Cadolzburg, Markt 0,48 
095730120120 Langenzenn, Stadt 0,29 
095730122122 Oberasbach, Stadt 0,36 
095730127127 Stein, Stadt 0,28 
095730134134 Zirndorf, Stadt 0,41 
095740112112 Altdorf b.NUmberg, Stadt 0,38 
095740117117 Burgthann 0,61 
095740123123 Feucht, Markt 0,35 
095740132132 Hersbruck, Stadt 0,38 
095740138138 Lauf a.d.Pegnitz, Stadt 0,52 
095740152152 Röthenbach a.d.Pegnltz, Stadt 0,33 
095750112112 Bad Windsheim, Stadt 0,58 
095750153153 Neustadt a.d.Aisch, Stadt 0,42 
095760127127 Hilpoltstein, Stadt 0,38 
095760143143 Roth, Stadt 0,62 
095760151151 Wendelstein, Markt . 0,49 
095770136136 Gunzenhausen, Stadt 0,47 
095770173173 Treuchtlingen, Stadt 0,45 
095770177177 Weißenburg i.Bay., Stadt 0,49 
096610000000 Aschaffenburg, Stadt 0,40 
096620000000 Schweinfurt, Stadt 0,46 
096630000000 Würzburg, Stadt 0,67 
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096710111111 Alzenau, Stadt 0,52 
096710122122 Großostheim, Markt 0,53 
096710130130 Hösbach, Markt 0,63 
096710143143 Mömbris, Markt 0,53 
096720114114 Bad Kissingen, Stadt 0,57 
096720127127 Hammelburg, Stadt 0.40 
096730114114 Bad Neustadt a.d.Saale, Stadt 0,68 
096740147147 Haßfurt, Stadt 1,14 
096750141141 Kitzingen, Stadt 0,63 
096770131131 Gemünden a.Main, Stadt 0,45 
096770148148 Karlstadt, Stadt 0,37 
096770155155 Lohr a.Main, Stadt 0,52 
096770157157 Marktheidenfeld, Stadt 0,56 
096780193193 Werneck, Markt 0,58 
096790170170 Ochsenfurt, Stadt 0,77 
097610000000 Augsburg. Stadt 0,43 
097620000000 Kaufbeuren, Stadt 0,39 
097630000000 Kempten (Allgäu), Stadt 0,58 
097640000000 Memmingen, Stadt 0,27 
097710113113 Aichach, Stadt 0,49 
097710130130 Friedberg, Stadt 0,49 
097710142142 Kissing 0,41 
097715705146 Mering, Markt 0,54 
097720125125 Bobingen, Stadt 0,44 
097720147147 Gersthofen, Stadt 0,40 
097720163163 Königsbrunn, Stadt 0,43 
097720177177 Meitingen, Markt 0,51 
097720184184 Neusäß, Stadt 0,60 
097720200200 Schwabmünchen, Stadt 0,52 
097720202202 Stadtbergen, Stadt 0,32 
097730125125 Dillingen a.d.Donau, Stadt ~ 0,41 
097730144144 Lauingen (Donau), Stadt 0,42 
097740135135 Günzburg, Stadt 0,42 
097740150150 Krumbach (Schwaben), Stadt 0,47 
097750129129 Illertissen, Stadt 0,38 
097750135135 Neu-Ulm, Stadt 0,50 
097750152152 Senden, Stadt 0,66 
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097750162162 Vöhringen, Stadt 0,34 
097750164164 Weißenhorn, Stadt 0,34 
097760116116 Lindau (Bodensee), Stadt 0,62 
097760117117 Lindenberg i.Allgäu, Stadt 0,47 
097770129129 Füssen, Stadt 0,59 
097770151151 Marktoberdorf, Stadt 0,36 
097775748121 Buchloe, Stadt 0,35 
097780116116 Bad Wörishofen, Stadt 0,48 
097780173173 Mindelheim, Stadt 0,98 
097790131131 Donauwörth, Stadt 0,47 
097790194194 Nördlingen, Stadt 0,64 
097800124124 Immenstadt i.Altgäu, Stadt 0,59 
097800139139 Sonthofen, Stadt 0,56 
100410100100 Saarbrücken, Landeshauptstadt 1,00 
100410511511 Friedrichstha~ Stadt 0,59 
100410513513 Heusweiler 0,65 
100410514514 Kleinbtittersdorf 0,79 
100410515515 Püttlingen, Stadt 0,54 
100410516516 Quierschied 0~65 
100410517517 Riegelsberg 0,45 
100410518518 Sulzbach/Saar, Stadt 0,54 
100410519519 Völklingen, Stadt 0,70 
100420111111 Beckingen 0,48 
100420112112 Losheim am See 0,48 
100420113113 Merzig, Kreisstadt 0,65 
100420114114 Mettlach 0,71 
100420116116 Wadern, Stadt 0,54 
100430111111 Eppelborn 0,51 
100430112112 lllingen 0,75 

100430113113 Merchweiler 0,80 
100430114114 Neunkirchen, Kreisstadt 0,55 
100430115115 Ottweiler, Stadt 0,60 
100430116116 Schiffweiler 0,59 
100430117117 Spiesen·Elversberg 0,60 
100440111111 Dillingen/Saar, Stadt 0,61 
100440112112 Lebach, Stadt 0,47 
100440114114 Rehllngen-Siersburg 0,62 

-37-



E~~ zensus2011 
W15sen. wos morgen zöhlt 

Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional-
einfacher relativer 

Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler 
schlüssel (in%} 

100440115115 Saarlouis, Kreisstadt 0,70 
100440116116 Saarwellingen 0,92 
100440117117 Schmelz 0,51 
100440118118 Schwalbach 0,51 
100440119119 Oberherrn 0,78 
100440120120 Wadgassen 0,67 
100450111111 Bexbach, Stadt 0,60 
100450112112 Blieskastel, Stadt 0,58 
100450114114 Homburg, Kreisstadt 0,76 
100450115115 Kirkel 0,45 
100450116116 Mandelbachtal 0,73 
100450117117 St. Ingbert, Stadt 0,41 
100460112112 Marpingen 0,49 
100460114114 Nohfelden 0,45 
100460117117 St. Wendel. Kreisstadt 0,40 
100460118118 Tholey 0,57 
110000000000 Berlin, Stadt 0,13 

01 Mitte 0,52 
02 Friedrichshain-Kreuzberg 0,48 

03 Pankow 0,37 
04 Charlottenburg-Wilmersdorf 0,48 

05 Spandau 0,45 
06 Steglitz-Zehlendorf 0,50 
07 T empelhof-Schöneberg 0,49 
08 Neukölln 0,49 
09 Treptow-Köpenick 0,43 
10 Marzahn-Hellersdorf 0,34 
11 Lichtenberg 0,40 
12 Reinickendorf 0,42 

120510000000 Brandenburg an der Havel, Stadt 0,31 
120520000000 Cottbus, Stadt 0,46 
120530000000 Frankfurt (Oder), Stadt 0,34 
120540000000 Potsdam, Stadt 0,35 
120600005005 Ahrensfelde 0,61 
120600020020 Bernau bei Berlin, Stadt 0,58 
120600052052 Eberswalde, Stadt 0,59 
120600181181 Panketal 0,38 
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120680320320 Neuruppin, Stadt 0,74 
120680468468 Wittstock/Dosse, Stadt 0,60 
120690017017 Beelitz, Stadt 0,55 
120690020020 Bad Belzig, Stadt 0,37 
120690304304 Kleinmachnow 0,54 
120690306306 Kloster Lehnin 0,68 
120690397397 Michendorf 0,54 
120690590590 Schwielowsee 0,58 
120690604604 Stahnsdorf 0,49 
120690616616 Teltow, Stadt 0,43 
120690656656 Werder (HaveO. Stadt 0,41 
120700296296 Perleberg, Stadt 0,46 
120700316316 Pritzwalk, Stadt 0,68 
120700424424 Wittenberge, Stadt 0,48 
120710076076 Forst (Lausitz}, Stadt 0,35 
120710160160 Guben, Stadt 0,38 
120710372372 Spremberg, Stadt 0,45 
120720017017 Blankenfelde-Mahlow 0,55 
120720169169 Jüterbog, Stadt 0,44 
120720232232 Luckenwalde, Stadt 0,38 
120720240240 Ludwigsfelde, Stadt 0,24 
120720340340 Rangsdorf 0,28 
120720477 477 Zossen, Stadt 0,53 
120730008008 Angermünde, Stadt 0,64 
120730452452 Prenzlau, Stadt 0,49 
120730532532 Schwedt/Oder, Stadt 0,45 
120730572572 Templin, Stadt 0,36 
130010000000 Greifswald, Hansestadt 0,62 
130020000000 Neubrandenburg, Stadt 0,40 
130030000000 Rostock, Hansestadt 0,32 
130040000000 Schwerin, Landeshauptstadt 0,58 
130050000000 Stralsund, Hansestadt 0,59 
130060000000 Wismar, Hansestadt 0,50 
130510004004 Bad Doberan, Stadt 0,31 
130520018018 Demmin, Hansestadt 0,47 
130530031031 Güstrow, Stadt 0,45 
130540013013 Boizenburg/Elbe, Stadt 0,45 
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120600198198 Schorfheide 0,77 
120600269269 Wandlitz 0,55 
120610260260 Königs Wusterhausen, Stadt 0,44 
120610316316 Lübben (Spreewald), Stadt 0,57 
120610320320 Luckau, Stadt 0,40 
120610433433 Schönefeld 0,62 
120610572572 Zeuthen 0,47 
120620024024 Bad Liebenwerda, Stadt 0,57 
120620140140 Finsterwalde, Stadt 0,39 
120620224224 Herzberg (Elster), Stadt 0,44 
120630036036 Briese lang 0,51 
120630080080 Falkensee, Stadt 0,45 
120630208208 Nauen, Stadt 0,49 
120630252252 Rathenow, Stadt 0,45 
120640044044 Bad Freienwalde (Oder), Stadt 0,31 

.120640136136 · Fredersdorf-Vogelsdorf 0,35 
120640227227 Hoppegarten 0,60 
120640336336 Neuenhagen bei Berlin 0,40 
120640380380 Petershagen/Eggersdorf 0,35 
120640428428 Rüdersdorf bei Berlin 0,30 
120640472472 Strausberg, Stadt 0,33 
120650096096 Glienicke/Nordbahn 0,62 
120650136136 Hennigsdorf, Stadt 0,28 
120650144144 Hohen Neuendorf, Stadt 0,46 
120650225225 Mühlenbecker land 0,46 
120650251251 Oberkrämer 0,54 
120650256256 Oranienburg, Stadt 0,42 
120650332332 Velten, Stadt 0,43 
120650356356 Zehdenick, Stadt 0,50 
120660112112 Großräschen, Stadt 0,35 
120660176176 Lauchhammer, Stadt 0,44 
120660196196 Lübbenau/Spreewald, Stadt 0,38 
120660304304 Senftenberg, Stadt 0,66 
120670120120 Eisenhüttenstadt, Stadt 0,40 
120670124124 Erkner, Stadt 0,48 
120670144144 Fürstenwalde/Spree, Stadt 0,60 
120670440440 Schöneiche bei Berlin 0,57 
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130540043043 Hagenow, Stadt 0,39 
130540069069 Ludwigslust, Stadt 0,42 
130550050050 Neustrelitz, Stadt 0,41 
130560072072 Waren (Müritz), Stadt 0,78 
130570036036 Grimmen, Stadt 0,32 
130575725074 Ribnitz-Damgarten, Stadt 0,37 
130580034034 Grevesmühlen, Stadt 0,27 
130590002002 Anklam, Stadt 0,44 
130595922101 Wolgast, Stadt 0,69 
130600056056 Parchim, Stadt 0,45 
130610035035 Sassnitz. Stadt 0,49 
130615120004 Bergen auf Rügen, Stadt 0,33 
130620043043 Pasewalk, Stadt 0,57 
130620059059 Ueckennünde, Stadt 0,45 
145110000000 Chemnitz, Stadt 0,34 
145210020020 Annaberg-Buchholz, Stadt 0,43 
145210030030 Aue, Stadt 0.43 
145210450450 Oelsnitz/Erzgeb., Stadt 0,43 
145210460460 Olbernhau, Stadt 0,29· 
145210530530 Schneeberg, Stadt 0,27 
145210550550 Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt 0,23 
145215116390 Marienberg, Stadt 0,28 
145215133590 Stollberg/Erzgeb., Stadt 0,26 
145215138690 Zschopau, Stadt 0,24 
145215140710 Zwönitz, Stadt 0,24 
145220050050 Brand-Erbisdorf, Stadt 0,27 
145220150150 Frankenberg/Sa., Stadt 0.44 
1452251o'2060 Burgstädt, Stadt 0,50 
145225105080 Döbeln, Stadt 0,43 
145225109180 Freiberg, Stadt 0,61 
145225119360 Mittweida, Stadt 0,55 
145230020020 Auerbach/Vogtl., Stadt 0,31 
145230320320 Plauen, Stadt 0,38 
145235122300 Oelsnitz/Vogt!., Stadt 0,41 
145235125340 Reichenbach im Vogtland, Stadt 0,39 
145240080080 Glauchau, Stadt 0,35 
145240120120 Hohenstein-Ernstthal, Stadt 0,32 
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145240200200 Mülsen 0,29 
145240300300 Werdau, Stadt 0,36 
145240320320 Wilkau-Haßlau, Stadt 0,33 
145240330330 Zwickau. Stadt 0,28 
145245104030 Crimmitschau, Stadt 0,35 
145245114180 Limbach-Oberfrohna, Stadt 0,50 
145245118190 Meerane, Stadt 0.41 
145245128160 Lichtenstein/Sa., Stadt 0,25 
146120000000 Dresden, Stadt 0,25 

Albertstadt, Alt-leuteritz/Brabschütz, Altfranken, Brlesni~. 
Cossebaude/Neu-leuteritz, Cotta, Dölzschen, Aughafen, 
Friedrichstadt, Gohlis, Gomlitz, Gompltz, Gorbitz-
Nord/Neu-Omsewitz, Gorbitz-Ost, Gorbitz-Süd, Heidehof, 
Hellerau, Hellerberge, Innere Altstadt, Innere Neustadt, 
Johannstadt-Nord, Johannstadt-Süd, Kaditz, Kemnitz, 
Klotzsche, Langebrück, lausa/Friedersdorf, Leipziger 
Vorstadt, leutewitz, Löbtau-Nord, löbtau-Süd, Marsdorf, 

01 Merbitz/Podemus, Mickten, Mobschatz, Naußlitz, Nieder- 0,39 
wartha, Oberwartha, Ockerwitz, Omsewitz, Pennrich, 
Pleschen-Nord, Pieschen-Süd, Pirnaische Vorstadt, Rade-
berger Vorstadt, Rennersdorf, Roitzsch, Roßthal/Neu-
nimptsch, Rähnitz, Schönbom, Seevorstadt-Ost/Großer 
Garten, Seevorstadt-West, Stadt Neudorf. Steinbach, 
Stetzsch, Trachau, Trachenberge, Unkersdorf, Weixdorf, 
Witschdorf, Wilsdruffer Vorstadt, Wölfnitz, Zöllmen, Äußere 
Neustadt, Übigau 
Blasewitz, Borsberg. Bühlau, Coschütz, Cunnersdorf, 
Dobritz, Dresdner Heide, Eschdorf, Gittersee, Gostritz, 
Großzschachwitz, Gruna, Gönnsdorf, Helfenberg/Eich-
busch/Rockau, Hosterwitz, Kaitz, Kauscha, Kleinpestitz, 
Kleinzschachwitz, Krieschendorf/Malschendorf, Laube-
gast, Leuben, Leubnitz-Neuostra, Lockwitz, Loschwltz, 

02 Luga, Meußlitz, Mockritz, Neugruna, Nickem, Niederpoy- 0,30 ritz, Niedersedtitz, Oberpoyritz, Pappritz, Pillnitz, Plauen, 
Prohlis-Nord, Prohlis-Süd, Reick, Reitzendorf, Rochwitz, 
Rossendorf, Räcknitz, Schullwitz, Schönfeld, Seidnitz, 
Sporbitz, Strehlen, Striesen-Ost, Striesen-Süd, Striesen-
West, Söbrigen, Südvorstadt-Ost, Südvorstadt-West, 
Tolkewitz, Toma, Wachwitz, Weißer Hirsch, Weißig, 
Zaschendorf, Zschertnitz, Zschieren 

146250020020 Bautzen, Stadt 0,46 
i46250240240 Hoyerswerda, Stadt 0,27 
146250480480 Radeberg, Stadt 0,35 
146255207040 Bischofswerda, Stadt 0,28 
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Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
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(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional- einfacher relativer 
Gemeindename bzw. Zensus-Stadtteil Standardfehler schlüssel 

(in%) 

146255216250 Kamenz, Stadt 0,37 
146260110110 Görlitz, Stadt 0,44 
146260370370 Niesky, Stadt 0,29 
146260610610 Zittau, Stadt 0,84 
146265220290 Löbau, Stadt 0,39 
146265242600 Weißwasser/O.L., Stadt 0,40 
146270010010 Coswig, Stadt 0,34 
146270060060 Großenhain, Stadt 0,47 
146270140140 Meißen, Stadt 0,44 
146270210210 Radebeul, Stadt 0,58 
146270230230 Riesa, Stadt 0,45 
146270310310 Weinböhla 0,43 
146280050050 Bannewitz o,4s 
146280060060 Dippoldiswalde, Stadt 0,43 
146280110110 Freita~ Stadt 0,38 
146280160160 Heidenau, Stadt 0,39 
146280260260 Neustadt i. Sa., Stadt 0,45 
146280410410 Wilsdruff, Stadt 0,65. 
146285229270. Pima, Stadt 0.47 
147130000000 Leipzig, Stadt 0,29 

Althen-l<leinpösna, Baalsdorf, Burghausen-Rückmarsdorf, 
Böhlitz-Ehrenberg, Connewitz, Dölitz-Dösen, Engelsdorf, 
Gohlis-Mitte, Gohlis-Süd, Grünau-Siedlung, Hartmanns-
dorf-Knautnaundorf, Heiterblick, Holzhausen, Knautk.lee-

01 berg-l<nauthain, Leutzsch, liebertwolkwitz, lindenthal. 0,44 lützschena-Stahmeln, Marienbrunn, Miltitz, Mölkau, 
Plaußig-Portitz, Probstheida, Schleußig, Seehausen, 
Stötteritz, Südvorstadt, Thekla, Wiederitzsch, Zentrum, 
Zentrum-Nord, Zentrum-Nordwest, Zentrum-Ost, Zentrum-
Süd, Zentrum-West .. 
Altlindenau, Anger-Crottendorf, Eutritzsch, Gohlis-Nord, 
Großzschocher, Grünau-Mitte, Grünau-Nord, Grünau-Ost, 
Kleinzschocher, Lausen-Grünau; Lindenau, Lößnig. Meus-

02 dort, Mockau-Nord, Mockau-Süd, Möckern, Neulindenau, 0,39 Neustadt-Neuschönefeld, Paunsdorf, Plagwitz, Reudnitz-
Thonberg, Schönau, Schönefeld-Abtnaundorf, Schönefeld-
Ost, Sellerhausen·Stünz, Volkmarsdorf, Wahren, Zentrum-
Südost 

147290050050 Borna, Stadt 0,46 
147290140140 Frohburg, Stadt 0,28 
147290160160 Grimma, Stadt 0,31 
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schlüssel On%) 
147290260260 Markkleeberg, Stadt 0,31 
147290270270 Markranstädt, Stadt 0,46 
147290410410 Wurzen, Stadt 0,47 
147300070070 Delitzsch, Stadt 0,41 
147300110110 Eilenburg, Stadt 0,37 
147300230230 Oschatz, Stadt 0,42 
147300270270 Schkeuditz, Stadt 0,34 
147300300300 Taucha, Stadt 0,55 
1473-05311310 Torgau, Stadt 0,44 
150010000000 Dessau-Roßlau, Stadt 0,28 
150020000000 Halle (Saale), Stadt 0,29 
150030000000 Magdeburg, Landeshauptstadt 0,45 
150810135135 Gardelegen, Hansestadt 0,39 
150810280280 Klötze, Stadt 0,48 
150810455455 Salzwedel, Hansestadt 0,45 

150820015015 Bitterfeld-Wotfen, Stadt 0,57 
150820180180 Köthen (Anhalt), Stadt 0,39 
150820241241 Muldestausee 0,32 
150820301301 Raguhn-Jeßnitz, Stadt 0,55 
150820340340 Sandersdorf-Brehna, Stadt 0,43 
150820377377 Südliches Anhalt, Stadt 0,50 
150820430430 Zerbst/ Anhalt, Stadt 0,45 
150830270270 Haldensleben, Stadt 0,42 
150830298298 Hohe Börde 0,44 
150830411411 Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 0,60 
150830415415 Oschersleben (Bode), Stadt 0,40 
150830531531 Wanzleben-Börde, Stadt 0,30 
150830565565 Wolmirstedt, Stadt 0,32 
150840235235 Hohenmölsen, Stadt 0,50 
150840355355 Naumburg (Saale), Stadt 0,67 
150840550550 Weißenfels, Stadt 0,38 
150840590590 Zeitz, Stadt 0,42 
150850055055 Blankenburg (Harz), Stadt 0,64 
150850135135 Halberstadt, Stadt 0,69 
150850228228 Oberharz am Brocken, Stadt 0,44 

150850230230 Osterwieck, Stadt 0,79 
150850235235 Quedlinburg, Stadt 0,39 

-44-



s~~ zenSUS2011 
WtSsen. wos morgen zönlt 

Genauigkeit der Ergebnisse der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis zur Ermittlung der neuen Einwohnerzahl 

(einfacher relativer Standardfehler) 

Regional- einfacher relativer 
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150850330330 Thale, Stadt 0,31 
150850370370 Wernigerode, Stadt 0,33 
150860015015 Burg. Stadt 0,54 
150860040040 Genthin, Stadt 0,49 
150860055055 Gommern, Stadt 0,92 
150860140140 Möckern, Stadt 0,97 
150870130130 Eisleben, Lutherstadt 0,41 
150870220220 Hettstedt, Stadt 0,42 

. 150870370370 Sangerhausen, Stadt 0,47 
150880020020 Bad Dilrrenberg, Stadt 0,42 
150880065065 Braunsbedra, Stadt 0,59 
150880195195 Landsberg, Stadt 0,37 

. 150880205205 Leuna. Stadt 0,67 
150880220220 Merseburg, Stadt 0,42 
150880295295 Petersberg 0,41 
150880305305 Querfurt, Stadt 0,43 
150880319319 Salzatal 0,74 
150880330330 Schkopau 0,48 
150880365365 Teutschentha 1 0,79 
150890015015 Aschersleben, Stadt 0,39 
150890030030 Bernburg (Saale), Stadt 0,45 
150890055055 Calbe (Saale), Stadt 0,37 
150890305305 Schönebeck (Elbe), Stadt 0,42 
150890310310 Staßfurt, Stadt 0,49 
150900415415 Osterburg (Altmark), Hansestadt 0,79 
150900535535 Stenda~ Hansestadt 0,63 
150900550550 Tangermünde, Stadt 0,60 
150910060060 Coswig (Anhalt), Stadt 0,38 
150910145145 Jessen (Elster), Stadt 0,41 
150910160160 Kemberg, Stadt 0,87 
150910375375 Wittenberg, Lutherstadt 0,44 
160510000000 Erfurt, Stadt 0,34 
160520000000 Gera, Stadt 0,30 
160530000000 Jena, Stadt 0,43 
160540000000 Suhl, Stadt 0,44 
160550000000 Weimar, Stadt 0,44 
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160560000000 Eisenach, Stadt 0,40 
160610045045 Heilbad Heiligenstadt, Stadt 0,38 
160610115115 Leinefelde-Worbis, Stadt 0,34 
160620041041 Nordhausen, Stadt 0,41 
160635051003 Bad Salzungen, Stadt 0,41 
160640003003 Bad Langensalza, Stadt 0,58 
160640046046 Mühlhausen/Thüringen, Stadt 0,45 
160650067067 Sondershausen, Stadt 0,47 
160660063063 Schmalkalden, Kurort, Stadt 0,49 
160660092092 Zella-Mehlis, Stadt 0,76 
160665050042 Meiningen, Stadt 0,55 
160670029029 Gotha, Stadt 0,38 
160670072072 Waltershausen, Stadt 0,30 
160680051051 Sömmerda, Stadt 0,35 
160690024024 Hildburghausen, Stadt 0,45 
160700029029 Ilmenau, Stadt 0,47 
160705050004 Arnstadt, Stadt 0,40 
160710001001 Apolda. Stadt 0,38 
160720018018 Sonneberg, Stadt 0,69 
160730076076 Rudolstadt, Stadt 0,50 
160735050077 Saalfeld/Saale, Stadt 0,52 
160745052018 Eisenberg, Stadt 0,32 
160750085085 Pößneck, Stadt 0,37 
160765052022 Greiz, Stadt 0.47 
160765054087 Zeulenroda-Triebes, Stadt 0,46 
160770001001 Altenburg, Stadt 0,46 
160770032032 Meuselwitz, Stadt 0,26 
160770043043 Schmölln, Stadt 0,50 
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